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Philosophie HOLZBAU FACHHANDEL

Mit uns können Sie rechnen! 

Der HOLZBAU FACHHANDEL ist Ihr zuverlässiger Partner in
Zeiten des Wandels. Wir haben die Zukunft und die Gegen-
wart im Blick und sind Ihr erster Ansprechpartner für die sich
ändernden Herausforderungen am Markt. Aus Dachhand-
werkern werden Geschosshandwerker für Neubau oder Sa-
nierung: Wir bieten Zimmereien, Holzbauunternehmen und
Dachdeckerbetrieben für ihre vielfältigen Aufgabenfelder
Lösungen aus einer Hand – nachhaltig, energieeffizient und
kostenbewusst.

Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung für Neu-
bau, Sanierung und Modernisierung! Unsere deutschland-
weiten Standorte sind logistisch gut erreichbar. Das
lagerführende Kernsortiment bedient Sie mit ausgewählten

Produkten und wird aufgrund des Bedarfs unserer Kunden
jederzeit weiterentwickelt. Unsere Verfügbarkeit ist Ihr Vor-
teil. Bauzeiten werden kürzer und dank Vorfertigung und
Werkplanung bei unseren Fachhandelsbetrieben effektiver
und kostengünstiger. 

Wir als Holz- und Baustoffhandel führen alles, was Sie für die
Abwicklung Ihrer Projekte benötigen. Darüber hinaus wer-
den Sie durch unser geschultes Fachpersonal bestens bera-
ten und sind immer auf dem Laufenden. 

Der HOLZBAU FACHHANDEL bietet Ihnen ganzheitliche Lö-
sungen: kostengünstig, schnell und effizient.

Ihr HOLZBAU FACHHANDEL

Sie planen noch besser! 

Die Konstruktionshilfen sind Teil einer agilen Wissensdaten-
bank, die das Netzwerk des HOLZBAU FACHHANDELS für Sie
bereithält. Auch digital können Sie sich das gesamte Know-
how der Holzbau-Branche erschließen. Die neuesten Er-
kenntnisse der Branche sind in unseren Konstruktionshilfen
zusammengefasst.

So meistern Sie auch die schwierigsten Herausforderungen
effizient, schnell und kostengünstig. Von der Projektpla-
nung über die Eigenschaften der Produkte bis hin zu den
einzelnen Bauteilen erhalten Sie in dem Wissenskompendi-
um Konstruktionshilfen 2023 alle relevanten Informationen.

Verwenden Sie unsere umfassenden Konstruktionshilfen
auch unterwegs und nutzen Sie die digitale Version! 

Egal ob Smartphone, Tablet oder PC - kompaktes Wissen für
die Planung auch unterwegs. Mithilfe von nützlichen Tools,
wie der Suchfunktion, erhalten Sie schnell und unkompli-
ziert die benötigten Informationen.

Darüber hinaus informiert der HOLZBAU FACHHANDEL Sie
auf www.holzbau-fachhandel.de über aktuelle Branchenmel-
dungen.

Mit uns sind Sie immer auf dem neuesten Stand.
In unseren 13. Konstruktionshilfen finden Sie erforderliche 
Informationen und technische Lösungen rund um Ihr Bau-
projekt. Ergänzt durch marktorientierte Maßnahmenpake-
te bietet der HOLZBAU FACHHANDEL Ihnen die 
Unterstützung, die Sie benötigen.
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Haftungshinweis

Die Konstruktionshilfen wurden nach besten Wissen und dem Stand der Technik erstellt und verstehen sich als unverbindli-
che Informationsquelle. Es werden die verbindlichen technischen Regeln (z. B. Normen) benannt. Somit kann der Nutzer der
Konstruktionshilfen die wichtigen Grundlageninformationen leichter auffinden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass jegliche haftungsrechtlichen Ansprüche, die aus der Nutzung der Konstruktionshilfen entstehen könnten, ausgeschlos-
sen sind. Die Originaltexte der technischen Regelwerke sowie die Herstellerangaben sind grundsätzlich zu beachten.

Weitere Informationen im Internet

www.holzbau-fachhandel.de
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Neues in den Konstruktionshilfen 2023

Kapitel PLANUNG

Ergänzungen im Abschnitt »A – Bauen allgemein«

• Sockelschäden bei hoher Geländeanfüllung
• kritischer Gewerkewechsel

Ergänzungen im Abschnitt »B – Funktionen: Tragwerk & Bauphysik«

• Beispiele für die Gebäudeklasse 3

• Festigkeitsklassen

Schwerpunktthema Fassade VHF

zusätzliche Bekleidungsmaterialien aufgenommen

• geschlossene Bekleidung, horizontal/vertikal

• großformatige HPL-Platten

• Faserzement-Tafeln

• mineralische Platten und Putz

Schwerpunktthema Holzrahmenbau

Ergänzungen im Abschnitt OSB im Holzrahmenbau, u. a.

• 6. Klammer- oder Nagelverbindung

Schwerpunktthema Holzmassivbau

neue Gliederung mit zusätzlichen Themen

• Verbindung der Elemente

• Luftdichtung

Schwerpunktthema Geschossdecke

Ergänzungen im Abschnitt Deckenbeplankungen, u. a.

• Deckenelemente

• Plattenformate
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Neues in den Konstruktionshilfen 2024

Kapitel PLANUNG

Abschnitt »A – Bauen allgemein«

• Aktualisierungen »Vertrag« gemäß Änderungen VOB 2023 und DIN 18334:2023-09

Abschnitt »B – Funktionen: Tragwerk & Bauphysik« 

• Feuchteschutz bei Holzwerkstoffen

• Komplette Überarbeitung und Neustrukturierung »Witterungsschutz Dach« entsprechend
den Änderungen des Dachdecker Regelwerks vom April 2024

• »Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen« mit Zuordnung der Regeldachneigungen
• »Zusatzmaßnahmen bei anderen Dachdeckungen« mit Zuordnung der Regeldachneigungen
• »Unterdächer und Unterdeckungen« gemäß der neuen Produktdatenblätter ZVDH 2024

Abschnitt »C – Sockel« 

• Überarbeitung Details Höhenanforderungen

Schwerpunktthema Flachdach

Planung von Flachdächern

• Neue Beschreibung der Flachdachtypen

Schwerpunktthema Trockenbau

Ergänzungen im Abschnitt Decken

• Beanspruchungsklassen bei Unterdecken

Kapitel PRODUKTE

Abschnitt »G – Sortierung von Brettern« 

• Sortierung von Brettern mit Nut und Feder nach DIN EN 14519

Abschnitt »H – Zus. Feuchteschutz unter harten Bedachungen (Windd.)«

• neue Produktkategorie diffusionsoffene Unterdeckungen für erweiterte Anforderungen (UDB-eA)
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Einführung

Viele Planer und Verarbeiter empfinden es als schwierig die
Regeln des Holzbaus aufzufinden. Dies hat mehrere Gründe:

Die Besonderheiten des Holzbaus erschließen sich dem
»holzfremden« Planer nicht ohne weiteres.

• Der Holzbau ist aus dem Schatten der anderen Wettbe-
werbsbauarten erst allmählich herausgetreten.

• Es fehlt an dominanten Herstellern von Holzbausyste-
men.

Gerade der letzte Punkt ist von größter Bedeutung.

Ist der Holzbau strukturschwach?

Ein attraktives Bausystem entsteht, wenn eine Mehrzahl von
Bauprodukten in der Art kombiniert werden, dass eine mög-
lichst große Zahl von nutzungsbedingten Anforderungen
erfüllt werden: aus der Bauphysik, der Statik, der Gestaltung
und der Wartung.

Nun gibt es im Holzbau nicht DEN Werkstoff, der ein Bausys-
tem dominiert. Vielmehr ist es ein Miteinander verschiede-
ner Werkstoffe, die in der Summe ein Bausystem ergeben
können: Vollholz als Trägermaterial, Holz- und Mineral-
werkstoff als Plattenmaterial, Dämmstoffe, Dichtungen und
Anschlussmittel. Die Hersteller dieser Bauprodukte haben
ganz unterschiedliche Ausrichtungen und Zielrichtungen.
Die Kombination der verschiedenen Bauprodukte zu Bau-
systemen wird vielerorts den Planern und Zimmermeistern
überlassen. Dies ließe sich als Strukturschwäche bezeichnen.
Denn in den Wettbewerbsbauarten werden die wesentli-
chen Bausysteme von der Industrie vorgegeben.

Wie geht der Planer vor?

Will der Planer eine Holzbaukonstruktion entwickeln, hat er
sich an den einschlägigen Normen der verschiedenen Pla-
nungsdisziplinen zu halten. Hat er selbst die Fachkenntnis
nicht, so zieht er entsprechende Fachplaner zurate. Dies
schreiben die Landesbauordnungen explizit vor.

Um den Zugang zum Holzbau zu erleichtern wurde der In-
formationsdienst Holz geschaffen [21]. Kern der Arbeit ist die
Information der Planer im Holzbau:

• durch Schriften, die die Planungsarbeit erleichtern.
• durch die Fachberatung, die in Einzelfragen weiterhilft

und vermittelt.

Danach folgt eine entscheidende Komponente: Die Umset-
zung der Planung in die Ausführung. Hier wird ganz wesent-
lich über das Gelingen einer Baumaßnahme entschieden. In
diesem Zusammenhang wird der Holzbau als unübersicht-
lich wahrgenommen:

• Welche Ausführungsregeln sind zu beachten?
• Welche Leistungseigenschaften weisen die Konstrukti-

onsaufbauten ganz konkret auf?
• Welche Produkte können in den verschiedenen Schich-

ten und Bereichen der Konstruktion sinnvoll eingesetzt
werden?

Aus diesem Zweck wurden seitens des Holzbau Fachhandels
in der hagebau die Konstruktionshilfen geschaffen. Die
Konstruktionshilfen sollen zu einer sicheren Ausführung von
Holzbaukonstruktionen im Neu- und Altbau beitragen. 

Nutzen der Konstruktionshilfen

Mit den Konstruktionshilfen möchte der Holzbau Fachhan-
del einen Beitrag zur technisch sicheren Ausführung im
Holzbau leisten. Grundgedanke ist, wichtige Informationen,
die der Verarbeiter und Planer im Tagesgeschäft benötigt,
übersichtlich und komprimiert darzustellen. 

Es ist dem Holzbau Fachhandel ein Anliegen die Entwicklun-
gen und neuen Erkenntnisse im Holzbau kontinuierlich in
den Konstruktionshilfen einzuarbeiten. Die Informationen
sind für den Verarbeiter und Planer somit stets aktuell und
griffbereit.

Mit der Gliederung der Konstruktionshilfen in die Teile »PLA-
NUNG«, »PRODUKTE« und »BAUTEILE« steht das einfache
Auffinden der Informationen im Vordergrund. Mit Hilfe von
Querverweisen wird der Bezug zu den jeweils anderen Tei-
len hergestellt. Übersichtliche Verzeichnisse sind im »AN-
HANG« zu finden.

Hinweise zur Nutzung der Konstruktionshilfen

Der Teil »PLANUNG« versteht sich als Zusammenfassung
wichtiger Regeln im Holzbau. Die detaillierten technischen
Regeln der Normen sollen und können dadurch nicht ersetzt
werden. 

Die in den Konstruktionshilfen angegebenen Werte der sta-
tischen und bauphysikalischen Nachweise dienen der Orien-
tierung. Sie ersetzen in keinem Fall die notwendigen
Berechnungen und Nachweise im Einzelfall. 

In dem Teil »PRODUKTE« sind die für die Baupraxis wichtigen
Produktdaten zusammengefasst und übersichtlich darge-
stellt. Die Normen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse und
Verarbeitungshinweise der Hersteller sind im Einzelnen zu
beachten.

Die »BAUTEILE« sollen eine Übersicht zu den üblichen Kons-
truktionen im modernen Holzbau und dem Bauen im Ge-
bäudebestand geben. Es wird hier der Bezug zu den
einzelnen Produktgruppen hergestellt. Die Bauteildaten-
blätter ersetzen nicht die einzelnen bauphysikalischen
Nachweise. Bei Konstruktionen, die auf der Prüfung von Bau-
stoffherstellern beruhen, sind Prüfzeugnisse und Hersteller-
angaben unbedingt zu beachten. 

Bitte beachten Sie in dem Teil »BAUTEILE« die »Vorbemer-
kungen«.
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Wie sind die Themen zu finden?

Die wesentliche Forderung an die Konstruktionshilfen ist
eine übersichtliche Zusammenstellung der Informationen
für den Holzbau. Für Basisinformationen wird auf verschie-
denste Quellen und Fachliteratur verwiesen.

Um ein Auffinden der gesuchten Informationen zu ermögli-
chen wurden verschiedene Verzeichnisse geschaffen.

Die Inhaltsverzeichnisse

Die Konstruktionshilfen sind in drei Teile plus Anhang aufge-
teilt. Jeder Teil ist mit einer schwarzen Markierung als Quick-
finder versehen. Jeder Teil beginnt mit einem
Inhaltsverzeichnis in dem die Seitennummerierung und die
Seitenzahl wiedergegeben werden.

Die Nummerierung der Seiten

Oben links auf der Seite ist eine durchgängige, dreiteilige
Nummerierung zu finden. Bei Neuauflagen der Konstrukti-
onshilfen bleibt die Seitennummerierung konstant. Quer-
verweise bleiben somit gültig. Für den geübten Nutzer der
Konstruktionshilfen bildet die Seitennummerierung eine
nützliche Orientierung.

• »C« Kapitel im Buchteil
• »3« Abschnitt im Kapitel
• »a« Unterabschnitt

Im Kopf findet sich ein Hinweis mit »KOR« für korrigierte Sei-
ten und »NEU« für neue erstellte Seiten. 

Hersteller und Produkte

Werden Daten zu bestimmten Produkten gesucht, so erfolgt
der Einstieg in die Konstruktionshilfen über das »Hersteller-
und Produktverzeichnis«.

• Das Verzeichnis ist nach den Herstellernamen alphabe-
tisch sortiert.

• Die Produkte werden alphabetisch aufgelistet, dahinter 
werden die Seitennummern aus dem Teil »PRODUKTE« 
angegeben.

• Einige Hersteller haben im Teil »BAUTEILE« Konstruktio-
nen mit Prüfzeugnissen zur Verfügung gestellt. Diese 
werden hier ebenfalls aufgelistet.

Schlagwortverzeichnis

Die wohl einfachste Art der Orientierung bei Fachfragen ist
das Schlagwortverzeichnis. Mit jeder Neuauflage der Konst-
ruktionshilfen wurde das Schlagwortverzeichnis weiter ver-
feinert.

Abkürzungen sind umfassend eingearbeitet!

Glossar

Viele Fachbegriffe werden genannt und benötigt. Um ein
Auffinden der Erläuterung zu erleichtern wurde ein Glossar
geschaffen. Die Begriffe, die dort erläutert werden, sind in
den Texten mit »« markiert.

F • 1 – Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende
Beplankung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300

b OSB 4 – Oriented Strand Board

c Sperrholz

d Spanplatten

e Massivholzplatten

P
LA

N
U

N
G

B
 • 
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B Funktionen: Tragwerk & Baup

9 Tragwerksplanung 

a Eurocode EC5 – Grundlage des 

Die uns im Holzbau über viele Jahrzehn
DIN 1052 wurde im Jahr 2012 endgültig durch d
EC 5 abgelöst. Die Eurocodes sind ein europawe
lichtes Bemessungssystem im Bauwesen. D
schen Normen wurden durch Wissenschaftler u
re und Praktiker erarbeitet. Es gibt zurzeit 10 Eu

Euro-
code (EC)

Euro-
norm

Inhalt

EC 0 EN 1990 Grundlagen der Tragwerks
EC 1 EN 1991 Einwirkungen auf Tragwer

Agepan System c/o Sonae Arauco Deutschland GmbH 
D-49716 Meppen
Internet: www.sonaearauco.com/agepan
Technik: +49 5931 405316

Agepan System
Agepan DWD 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3
Agepan DWD black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3
Agepan DWD protect N+F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3
Agepan THD Putz 050  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 3
Agepan THD Static Putz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 3
Agepan OSB 3 Ecoboard EN 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1
Agepan OSB 4 Ecoboard EN 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1
Agepan TEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 5
Agepan THD N+F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2
Agepan THD Install . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2
Agepan THD Static  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3
Agepan UDP Inside N+F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2
Agepan UDP N+F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3
Agepan Trockenschüttung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 5
BAUTEILE (ABP)
Holzrahmenbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O • 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O • 2

Schlagwortverzeichnis

A
a.R.d.T. 19
ABAL siehe Tanne
Abbindeprozess 473
Abdeckung Balkon 146
Abdichtung

Balkon 146
Feuchträume 138
Flachdach 123
kalte 24
Luftschicht 125

Abfallgesetz 119
aBG siehe Bauartgenehmigung
Abluftanlage 40
Abnahmen 14
ABP siehe Prüfzeugnis
Abrechnung, VOB 30
Abrechnungsmaß 479
Abschlüsse

Türen 67

Austrocknung
Innendämmung 140

Austrocknungskapazität siehe Feuch-
teschutz
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 I PLANUNGA Bauen allgemein

1 Baurecht

a Das öffentliche Baurecht

Mit einer Baumaßnahme werden rechtlich zwei unterschied-
liche Belange berührt:

• das öffentliche Baurecht und
• das private Baurecht (siehe Folgeseite).

Die Gesetzgebung für das Bauen in Deutschland obliegt den
Bundesländern. Die Landesbauordnungen bilden das Kern-
stück. Jedoch sind einige Zuständigkeiten auf den Bund
übertragen, weshalb das Baugesetzbuch (BauGB) entstand.
Das öffentliche Baurecht lässt sich in verschiedene Themen
gliedern, die von den unterschiedlichen Institutionen gere-
gelt werden.

Bundeseinheitliche Baubestimmungen

Als Gesetzgeber obliegt dem Bund insbesondere das BauGB
und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie Bestimmungen
zum Umweltschutz. Ansonsten ist das Bauen selbst eine ho-
heitliche Aufgabe der Bundesländer auf der Grundlage der
Landesbauordnungen. Zwar gibt es eine Musterbauord-
nung MBO, die von der Bauministerkonferenz1 einheitlich
für die Bundesrepublik aufgestellt wird, jedoch hat diese
ausschließlich Mustercharakter. Daran sollen die Novellie-
rungen der jeweiligen Landesbauordnungen Anlehnung
finden, um möglichst ein einheitliches Verordnungswesen
in den Bundesländern voranzutreiben. Die Unterschiede
sind aber nach wie vor durchaus erheblich. 

In der Bauministerkonferenz werden ergänzend zu der MBO
weitere Musterverordnungen, -erlasse und -richtlinien her-
ausgegeben. So wurde 2020 die Holzbaurichtlinie für den
Brandschutz im Holzhausbau überarbeitet. Gerade im Zu-
sammenhang mit dem baulichen Brandschutz können sich
bei entsprechender Verifizierung durch die einzelnen Bun-
desländer neue Möglichkeiten im mehrgeschossigen Woh-
nungsbau in der Holzbauart ergeben. 

Die technischen Regeln zum Bauen werden in der Normen-
arbeit erfasst. Zuständig dafür ist das DIN Deutsches Institut
für Normung e.V. (siehe A • 2 • a »Die Industrienationen und
ihre Normen«)

Baubestimmungen der Länder

In den Landesbauordnungen werden die Kernthemen des
Bauens geregelt, nach denen bauliche Anlagen auf Grund-
stücken errichtet, unterhalten und beseitigt werden dürfen.

Darüber hinaus gelten eine Reihe von Verordnungen, die
von der obersten Bauaufsichtsbehörde erlassen werden.
Hier werden detaillierte Regelungen getroffen u. a.: 

• die Durchführungsverordnung zur LBO,
• verschiedene Gebäudetypen (z.B. Garagen/GarVo),
• bezüglich der Bauprodukte.

1 Siehe Informationssystem der Bauministerkonferenz IS-ARGEBAU (www.is-argebau.de).

Tabelle 1: Wo sind die Bestimmungen des Bauens geregelt?

Thema
Regelung, Bestim-
mung

zuständig

Städtebaua

a Entwicklung von Flächen mit städtebaulicher Bedeutung sowie städte-
bauliche Sanierungsmaßnahmen.

BauGBb

b Baugesetzbuch mit der Baunutzungsverordnung BauNVO.

Bund
Schutzmaßnah-
men für die Nutzer

Bauordnung
Länder

Bauwerk
Haftung Bauherrschaftc

c Veranlasser der Baumaßnahme.

Energiebedarf und 
-erzeugung

GEGd

d Gebäudeenergiegesetz als Zusammenführung von Energieeinsparver-
ordnung EnEV,  Energieeinsparungsgesetz EnEG und Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz EEWärmeG

Bund

Baugenehmigun-
gen

BauVorlVOe

BauDVOf

e Bauvorlagenverordnung der Bundesländer.
f Baudurchführungsverordnung der Bundesländer.

Länder

Bauordnung der 
Länder, Erlasse

Bauaufsichts-
behörden

Bebauungspläne Gemeinden
Planungsleistung HOAIg

g Verordnung über die Honorare für Leistungen von Architekten und 
Ingenieuren. 

Fachingenieure
Durchführung Fachbetriebeh

h Müssen ggf. die Eignung und Qualifikation nachweisen (Betriebsaus-
stattung, Mitarbeiter).

Qualifikation Kammerni

i Handwerks-, Architekten- oder Ingenieurkammern übernehmen u. a. 
Aufgaben zur Qualifizierung.

Bauarten

Bauproduktej

j siehe A • 1 • f »Bauprodukte, Leistungserklärung, CE/Ü«

Bauordnung
MVV TBk

k Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen ersetzt 
die Bauregellisten und die Muster-Liste der Technischen Baubestim-
mungen auf Grundlage der novellierten Musterbauordnung 2016.

Länder
DIBtl

l Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

BauPVOm

m Bauproduktenverordnung für CE-gekennzeichnete Bauprodukte mit 
Bauproduktengesetz (BauPG) zur Durchführung der BauPVO siehe 
auch A • 1 • f.

Bund
Abfallentsorgung GewAbfVn

n Gewerbeabfallverordnung.

Bund

Baustellensicher-
heit, Gesundheits-
schutz

Unfallverhütungs-
vorschriften

Bauberufsgenos-
senschaften

ArbeitsstättenVo
Bund

BaustellVo

o Baustellenverordnung, in Verbindung mit Arbeitsschutzgesetz (Umset-
zung der EG-Richtlinie als Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz).
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Der Zimmermeister mit Bauvorlageberechtigung

In einigen Bundesländern ist der Zimmermeister bauvorla-
geberechtigt (MBO §54). Dies ist in Bayern, Baden-Württem-
berg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein der Fall. Die Art der
Gebäude kann dabei eingeschränkt sein. Für den Zimmer-

meister ist wichtig, dass mit dieser Tätigkeit öffentliches
Baurecht berührt wird. Somit ist eine detaillierte Kenntnis
unerlässlich. Auskünfte erteilen die unteren Bauaufsichtsbe-
hörden z.B. der Landkreise sowie die Bauämter in den Ge-
meinden, hier besonders zu den speziellen Fragen in Bezug
auf das Grundstück.

b Das private Baurecht

Für eine Baumaßnahme ist zunächst die Bauherrschaft allein
verantwortlich. Sie haftet gegenüber etwaigen Verletzun-
gen des öffentlichen Baurechtes sowie für Schäden an Drit-
ten, die aus der Durchführung entstehen. Die Bauherrschaft
muss sich entsprechend sachkundig machen; im Regelfall
werden Entwurfsverfasser, Unternehmer und Bauleiter ein-
geschaltet.

Gebäudeplanung

Der Bauherr hat für genehmigungsbedürftige Baumaßnah-
men eine Entwurfsverfasserin oder einen Entwurfsverfasser
zu bestellen2. Wird kein gesonderter Vertrag geschlossen, so
gilt die HOAI3. Hieraus lassen sich auch die Pflichten (Grund-
leistungen) des Entwurfsverfassers ableiten. Die ebenfalls
formulierten besonderen Leistungen sollten in jedem Fall
vereinbart werden.

Hat der Entwurfsverfasser bestimmte Teilkenntnisse nicht,
so sind Sachverständige (Fachingenieure) hinzuzuziehen.

• Tragwerksplanung (Standsicherheit einschl. Gebäude-
gründung ggf. mit Baugrunduntersuchung),

• Nachweise für den Brand- und Schallschutz,
• Nachweise für die Raumakustik,
• Nachweise für Wärme- und Feuchteschutz,
• Nachweise nach der Energieeinsparverordnung,
• Planung der haustechnischen Anlagen.

Vergabe von Bauleistung

Die Vergabe von Bauleistungen stellt in sich eine Planungs-
aufgabe dar. Hier besagt die Landesbauordnung, dass nur
Unternehmen mit entsprechenden Sachkenntnissen und
Betriebsausstattungen eingesetzt werden dürfen. Für öf-
fentliche Auftraggeber ist die VOB/A4 bindend.

Für private Kunden hat der Baugewerbeverband einen Ver-
tragsentwurf zusammen mit dem Bauherren- und Eigentü-
merverband »Haus & Grund« ausgearbeitet. Auf deren Inter-
netseite steht der Vertrag als Download bereit. Dieser basiert
auf dem seit 2018 gültigem BGB-Vertragsrecht (§§ 631 bis
650) mit seinen Ergänzungen zum Verbraucherbauvertrag.

Ausführung

Bei der Ausführung ist die VOB/B5 im gewerblichen Bereich
üblich. Bei Verträgen mit privaten Bauherren (Verbraucher)
ist die aktuelle Rechtsprechung zu beachten. Wird die VOB/
B durch den Auftragnehmer (bauausführendes Unterneh-
men) in den Bauvertrag eingebracht, so kann sich ein priva-
ter Bauherr später auf die Unwirksamkeit ihn benachteili-
gender Klauseln berufen (AGB-rechtliche Inhaltskontrolle).

Die Einbeziehung der VOB/B in Verbraucherverträge ist un-
ter gewissen Voraussetzungen weiterhin möglich. Dabei
muss unter anderem der private Bauherr über die Unter-
schiede zwischen einem VOB/B-Vertrag und einem BGB-
Werkvertrag aufgeklärt werden. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die unterschiedlichen Verjährungsfristen.

Mit der Vereinbarung des Teil B/C der VOB bei gewerblichen
Verträgen sind die allgemeinen technischen Vertragsbedin-
gungen ATV Bestandteil des Vertrages. Dieses ist sinnvoll,
weil damit neben den gewerkespezifischen technischen
Vorschriften auch eindeutige Vereinbarungen zur Abrech-
nung getroffen werden (siehe auch ab A • 4 • c »Regeln zum
Aufmaß«).

Verantwortung des Unternehmers

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wird in der Praxis sehr
häufig allein aus Kostengründung auf Fachplaner verzichtet.
Der Entwurfsverfasser (Architekt) erhält oft lediglich den
Auftrag zur Erstellung der Bauantragsunterlagen. Und selbst
diese Leistung wird immer häufiger durch das Rohbauge-
werk erstellt (Bauunternehmen oder Zimmerer). Ist kein Drit-
ter als Fachplaner (siehe oben) beauftragt, so erfolgt die
Fachplanung durch den Ausführenden. Viele Handwerker
übernehmen diese Aufgabe stillschweigend.

Selbst wenn ein Fachplaner beauftragt wird, kommt dem
Fachbetrieb eine kontrollierende Funktion zu. Bei Planungs-
fehlern muss der Handwerker mit einer gewissen Mithaf-
tung rechnen, wenn er durch seine Qualifikation Mängel
hätte erkennen können. In jedem Fall ist er hinweispflichtig
(schriftliche Bedenkenmeldung).

Dieses gilt auch für fehlerhafte Ausschreibungen. Besagt der
Leistungstext beispielsweise für eine Dachkonstruktion bei
unmittelbar ausgebauten Dachgeschossen sägefrisches
Holz mit Imprägnierung zu liefern, so muss der Zimmerer
hiergegen Bedenken anmelden.

• Es darf nur trockenes Bauholz verwendet werden 
u ≤ 20 %.

• Ein vorbeugender chemischer Holzschutz ist in der 
Gebrauchsklasse GK 0 (DIN 68 800) unzulässig.

2 Siehe Landesbauordnung.
3 Verordnung über die Honorare für Leistungen von Architekten und Ingenieuren.
4 Vergabe- und Vertragsordnung (früher Verdingungsordnung) für Bauleistung, im Teil A »Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistun-

gen«.
5 »Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen«.



14

P
LA

N
U

N
G

A
 • 

1
A • 1 Bauen allgemein • Baurecht

c zusätzliche Vertragsvereinbarungen

Zahlungsplan gesondert vereinbaren

Ob ein Bauvertrag nach VOB/B für gewerbliche und öffentli-
che Auftraggeber oder nach BGB (§§ 631 bis 650) getroffe-
nen wird, die Festlegungen zu den Zahlungen sind für das
Zimmerer- und Holzbaugewerk nur zum Teil praktikabel. Die
Zahlungsziele können deutlich zu lang sein, weil die Zimme-
rerleistungen vor Ort meist sehr kurz sind. Bei einem ge-
wöhnlichen Wohngebäude wäre die Rohbaukonstruktion
inkl. Dachdeckung komplett fertig, ehe die erste Abschlag-
rechnung z.B. für die Dachkonstruktion fällig würde. Dieses
bringt den Unternehmer in Schwierigkeiten:

• hohe Vorfinanzierung und 
• Verlust des Leistungsprinzips »Zug um Zug«. 

Somit kann es sinnvoll sein, mit einem Terminplan auch den
Zahlungsplan zu verknüpfen. Es hat sich bewährt, die Ab-
schlagszahlungen mit Zwischenabnahmen zu verknüpfen.
Auch sind Vorauszahlungen vor den Baustellenarbeiten
durchaus angemessen, weil der Zimmerer mit der Werkpla-
nung, dem Abbund und der Vorfertigung wesentliche Teile
vor Erscheinen auf der Baustelle erbringt. Der Schlüssel für
die Zahlungen können bei Zimmerarbeiten über die Zwi-
schenabnahmen erfolgen:

1. Materiallieferung, Werkplanung und Abbund
- Werkplanung und Konstruktion, Übersendung der 

Planunterlagen;
- Holzqualität und Holzfeuchtemessung.

2. Dachkonstruktion (beim Richtfest): 
- Geometrische Prüfung: Geschosshöhe, Dachüber-

stände, Dachneigung, Gaubenmaße, Fensterwechse-
lungen;

3. Dachdeckerfertig (zusammen mit dem Dachdecker): 
- Ausführung der zusätzlichen wasserableitenden 

Schicht unter der Eindeckung, Maßgenauigkeit der 
Lattung, Ausbildung der Dachkanten, Ausführung 
der Bekleidungen;

- Vereinbarung über den spätesten Termin der Dach-
eindeckung (zul. Freibewitterungszeit der Unterde-
ckung).

4. Innenausbau (ohne Bekleidung):
- Vollständige Ausführung der Hauptdämmung, Aus-

führung der Dampfbremse als Luftdichtung mit allen 
Anschlüssen (Luftdurchlässigkeitsprüfung, z.B. Blo-
wer-Door-Test), Maßgenauigkeit der Sparschalung;

- Übergabe von Ausführungshinweisen zu den Haus-
technikdurchbrüchen und Vermeidung von Schim-
melbildung in ungedämmten Spitzböden.

Werden VOB-Verträge abgeändert oder ergänzt, so werden 
die Einzelregelungen u. U. nach AGB-Recht auf Wirksamkeit 
überprüft.

Mangelbeseitigung

Allein über den Begriff Mangel wird heftig diskutiert. Dabei
sind die Standpunkte zwischen Auftraggeber (AG) und Auf-
tragnehmer (AN) mitunter sehr kontrovers. Schon die Begrif-
fe sollten sorgfältig verwendet werden. Beschwert sich ein

Kunde, so ist dies zunächst eine »Reklamation«. Ob ein
»Mangel« vorliegt, ist zu klären.

Der AN schuldet dem AG nach der VOB/B eine Leistung mit
der »vereinbarten Beschaffenheit«6. Problematisch wird es
dann, wenn über die erwarteten und zu liefernden Qualitä-
ten nicht hinreichend gesprochen wurde und auch das Leis-
tungsangebot kaum oder keine Hinweise enthält.

Vor der Schlussabnahme ist der Handwerker beweispflich-
tig, dass seine Ausführung dem Vertrag und den anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen. Insofern ist die Schluss-
abnahme von größter Bedeutung, um die Beweislast
umzudrehen.

Nun wissen alle, dass Mängel häufig genug vorgeschoben
werden, um eine ausstehende Zahlung zu verzögern. Der
Auftraggeber behauptet, die Leistungen seien mangelhaft.
Der Auftragnehmer denkt sich: »Der will nicht zahlen«. Lei-
der hat sich eine sehr schöne Regelung rechtlich nicht
durchgesetzt: »Maßnahme gegen Zahlungsunwilligkeit«
(siehe unten). Denn das Misstrauen unter den Vertragspart-
nern ist einer sachlich schnellen Regulierung abträglich. 

Es lohnt sich die Strategien bei der Bearbeitung von Rekla-
mationen zu verfeinern.

Zahlungseinbehalte

Der Auftraggeber hat das Recht, Zahlungen bei einem offen-
sichtlichen Mangel zu kürzen. Dieses darf nach BGB ca. das
Doppelte der für die Mangelbeseitigung erforderlichen Kos-
ten betragen. Er ist verpflichtet, den unstrittigen Teilbetrag
auszuzahlen. 

Maßnahme gegen Zahlungsunwilligkeit7

Im Bauhandwerk sind Mangelrügen an der Tagesordnung.
Das Misstrauen des Unternehmers ob der Zahlungsunwillig-
keit des Auftraggebers wäre mit einer Klausel im Bauvertrag
zu beseitigen. Danach verpflichtet sich der AG bei Zahlungs-
einbehalten aufgrund von Mängeln, den hierfür einbehalte-
nen Betrag auf ein eigens eingerichtetes Sperrkonto inner-
halb einer festgelegten Frist zu zahlen. Dieser kommt dann
zur Auszahlung, wenn der Grund für den Einbehalt nicht
mehr besteht.

Eine derartige Vorgehensweise wäre vermutlich sehr effizi-
ent, da sich die Klärung für eine Reklamation auf den Tag
nach dem Zahlungseingang verschieben lässt. Zahlungsun-
willigkeit ließe sich damit ausschließen.

Welche zusätzlichen Vereinbarungen sollte der Hand-
werker mit seinem Auftraggeber treffen?

Die folgenden Punkte verstehen sich als Vorschlag. Die ge-
nauen Formulierungen und Fristen sollten mit dem eigenen
Rechtsberater auf die Anforderungen des Betriebs abge-
stimmt werden.

1. Terminplan mit Abnahmen und Abschlagzahlungen in
verkürzter Frist (evtl. Skonto anbieten).

2. Regelungen bei Zahlungsverzug.

3. Klärung über die Vorgehensweise bei Reklamationen.
Ermittlung des vermeintlichen Mangelwertes.

6 Frühere Formulierung in der VOB/B: »zugesicherte Eigenschaft«.
7 Eine vertragliche Regelung »Zahlung auf Sperrkonto bei Reklamation« ist rechtlich vermutlich nicht zulässig.
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d GEG und der Energieausweis für Gebäude

Was wird im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt?

• Energetische Mindestanforderungen für beheizte und 
klimatisierte Gebäude.

• Haustechnische Anforderungen von Gebäuden.
• Nutzung erneuerbarer Energien.
• Energieausweise für Gebäude (Neubau und Bestand).

Welche Anforderungen gelten nach GEG?

• Anforderungen für Neubauten seit 01.01.2023:
- Jahres-Primärenergiebedarf QP,Ref * 0,55
- U-Mittelwerte (nur Nichtwohngebäude) -20%
- Transmissionswärmeverlust HT‘ (nur Wohngebäude) 

HT‘max und 1,0 x HT‘Ref 

• Anforderungen beim sommerlichen Wärmeschutz (Szul 
nach DIN 4108-2: 2013-02).

• Regelungen bei Erweiterung und Ausbau von Gebäu-
den – siehe B • 1 • c.

• Betriebsverbot für Heizkessel mit flüssigen oder gasför-
migen Brennstoffen (Einbau vor dem 1. Januar 1991 
bzw. älter als 30 Jahre). Ausnahmen nur bei unangemes-
senem Aufwand bzw. unbilliger Härte.

• Pflicht zur Dämmung oberster Geschossdecken, die 
nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz 
erfüllen. Alternativ kann das darüber liegende, bisher 
ungedämmte Dach gedämmt werden.

Was geschieht bei Verstößen gegen das GEG? Die Nichtein-
haltung des GEG kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt wer-
den.

Wozu wird der Energieausweis benötigt?

• Bauherren, Käufer oder Mieter sollen die Energieeffizi-
enz von Gebäuden beurteilen können. 

• Die Energieeffizienz von Gebäuden soll den Kauf- oder 
Mietpreis beeinflussen.

• Eigentümer, Käufer oder Mieter sollen Modernisierungs-
empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
von Gebäuden erhalten.

Der Energieausweis für Wohngebäude nach GEG beinhaltet
einen Bandtacho bis max. > 250 kWh/m2a mit Einteilung in
Endenergieeffizienzklassen von A+ bis H.

Immobilienanzeigen in kommerziellen Medien müssen 
bestimmte Energiekennwerte enthalten (Pflichtangaben 
nach GEG), wenn zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis 
vorliegt.

Verkäufer oder Vermieter sind verpflichtet den Energieaus-
weis spätestens bei der Besichtigung vorzulegen.

Der Energieausweis ersetzt aber nicht die Energieberatung 
im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen.

Wann sind Energieausweise auszustellen?

• Wenn Gebäude oder Gebäudeteile (Wohnungen bzw. 
Nutzeinheiten) neu gebaut, verkauft, verpachtet, ver-
mietet oder geleast werden.

• Bei Modernisierungen, wenn ingenieurmäßige Berech-
nung des Energiebedarfs des gesamten Gebäudes 

erfolgt, die eine kostengünstige Ausstellung des Aus-
weises ermöglicht.

• Aushangpflicht bei Gebäuden mit starkem Publikums-
verkehr, die von einer Behörde genutzt werden, mit 
mehr als 250 m2 Nutzfläche.

• Aushangpflicht bei Gebäuden mit starkem Publikums-
verkehr ohne behördliche Nutzung (z.  B. Kaufhäuser, 
Kinos etc.) mit mehr als 500 m2 Nutzfläche, sobald für 
das Gebäude ein Energieausweis vorliegt.

• Für kleine Gebäude (Nutzfläche < 50 m2) und Baudenk-
mäler müssen keine Energieausweise ausgestellt wer-
den.

Ein Energieausweis ist im Regelfall 10 Jahre gültig. Findet 
kein Nutzerwechsel statt und wird das Gebäude nicht 
geändert, dann besteht kein gesetzlicher Zwang zur Aus-
stellung eines Energieausweises.

Welche Energieausweisarten gibt es?

1. Nach dem Bedarf – Der Energiebedarf wird unter stan-
dardisierten Annahmen (Klima, Nutzerverhalten)
berechnet. Dabei wird die Gebäudetechnik berücksich-
tigt.

2. Nach dem Verbrauch – Auf der Grundlage des gemesse-
nen Energieverbrauchs wird der Endenergie- und Pri-
märenergieverbrauch witterungsbereinigt ermittelt
(GEG, § 82).

Für Gebäude mit weniger als fünf Wohneinheiten und Bau-
antragstellung vor dem 1. Nov. 19778 ist ein bedarfsorien-
tierter Energieausweis auszustellen, es sei denn, diese Ge-
bäude wurden beim Bau selbst oder durch nachträgliche
Modernisierung auf das Anforderungsniveau der Wärme-
schutzverordnung von 1977 gebracht.

Nur der bedarfsorientierte Energieausweis gibt Aufschluss 
über notwendige Modernisierungsmaßnahmen!

Energieausweise werden nicht für einzelne Wohnungen, 
sondern für Gebäude ausgestellt; Ausnahme bei Gebäuden 
mit erheblichen Teilen für Nichtwohnzwecke.

Wer darf Energieausweise ausstellen?

Bei Neubauten gelten landesrechtlichen Regelungen für
Energiebedarfsausweise (Bauvorlageberechtigung). 

Bei Energieausweisen für Bestandsgebäude wird zwischen
Wohn- und Nichtwohngebäuden unterschieden. Zum Kreis
der Ausstellungsberechtigten gehören u. a. auch einige
Handwerksmeister und Energieberater des Holz- und Bau-
stofffachhandels. Genaueres ist § 88 und Anlage 11 des GEG
zu entnehmen.

Für den Energieausweis ist vom Aussteller eine Registrier-
nummer bei der Registrierstelle gemäß landesrechtlicher 
Regelungen zu beantragen. Übergangsweise nimmt das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) die Aufgaben war.

8 Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten Wärmeschutzverordnung.
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e Finanzierung und Förderprogramme

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Mit der »Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)« ist
die Förderung der energetischen Gebäudesanierung im Jahr
2022 neu aufgesetzt worden. Ziele sind die Umsetzung des
Klimaschutzprogramms und der Förderstrategie  »Energie-
effizienz und Wärme aus Erneuerbaren Energien«. Die För-
derung erfolgt wahlweise als direkter Investitionszuschuss
des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BA-
FA) oder als zinsverbilligter Förderkredit mit Tilgungszu-
schuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Mit diesen
beiden Förderoptionen werden die unterschiedlichen Be-
dürfnisse bei der Finanzierung berücksichtigt.

Der Förderfokus liegt auf der Sanierung von Bestandsgebäu-
den, da diese das höchste Potenzial zur Senkung der Treib-
hausgas-Emissionen haben.  Hierfür stehen zwei verschiede-
ne  Förderprogramme zur Verfügung:

• Sanierung zum Effizienzhaus (BEG WG, Tab. 2)
• Sanierung mit Einzelmaßnahmen (BEG EM, Tab. 3)

Im Rahmen der BEG WG gibt es für energetisch besonders
schlechte Gebäude die Gebäudekategorie »Worst Perfor-
ming Building (WPB)«. Die Definition erfolgt entweder über
das Kriterium Energieausweis oder über das Baujahr und
den Sanierungszustand der Außenwand. Die KfW fördert die
Sanierung von »Worst Performing Buildings« zu Effizienz-
häusern mit einem zusätzlichen Bonus von 10 %  auf den Til-
gungszuschuss (WPB-Bonus). Für ein Effizienzhaus 70  gibt
es den WPB-Bonus nur in Kombination mit der EE-Klasse.

Wird die Sanierung zu einem Effizienzhaus 55 oder 40 mit-
tels modular vorgefertigter Elemente durchgeführt (serielle
Sanierung), so wird ein »SerSan-Bonus«  von 15 % gewährt.

Für die Beantragung der Förderung und Begleitung des Vor-
habens ist ein Energieeffizienz-Experte aus der Expertenlis-
te9 für Förderprogramme des Bundes einzubinden.

Die Sanierung durch Einzelmaßnahmen (BEG EM) umfasst
die energetische Verbesserung der Gebäudehülle, die Anla-
gentechnik (z. B. Lüftungsanlage) und die Heizungsoptimie-
rung. Bei Antragstellung  ist für bestimmte Maßnahmen die
Einbindung eines Energieeffizienz-Experten erforderlich.

Energieberatung für Wohngebäude

Es empfiehlt sich vor Durchführung der Maßnahmen die
Energieeffizienz des Gebäudes durch einen Sachverständi-
gen untersuchen zu lassen. Damit soll geklärt werden, wel-
che Maßnahmen möglich und sinnvoll sind. Das Energieein-
sparpotenzial des Gebäudes wird berechnet. Eine Beratung
kann z. B. durch Sachverständige aus der Expertenliste für
Förderprodukte des Bundes erfolgen.

Die Energieberatung für Wohngebäude kann vom Bund
über das BAFA10 als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe
von 80 % des zuwendungsfähigen Beratungshonorars ge-
fördert werden:

• bei Ein-/Zweifamilienhäusern mit max. 1.300 Euro.
• bei Mehrfamilienhäusern (≥ 3 WE) mit max. 1.700 Euro.
• Zuschuss in Höhe von max. 500 Euro für zusätzliche 

Erläuterung des Energieberatungsberichtes in Woh-
nungseigentümerversammlung oder Beiratssitzung.

9 www.energie-effizienz-experten.de

Tabelle 2: Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG)a

a Stand September 2023, aktuelle Daten siehe www.kfw.de

BEG WG Kredit mit Tilgungszuschussb

b Die Förderhöchstgrenze beträgt 120.000 € je Wohneinheit bei einer Sanierung zum Effizienzhaus. Bemessungsgrundlage für den Kreditbetrag ist die 
Anzahl der Wohneinheiten nach Sanierung (auch bei Umwidmung von beheizten Nichtwohnflächen).

EE-Klassec

c Für die EE-Klasse (Erneuerbare Energien) beträgt der Förderhöchstgrenze 150.000 €.

WPB-Bonus SerSan-Bonus
Was wird  
gefördert?

Sanierung zum Effizienzhaus, inkl. Baunebenkosten, Bau-
antragstellung/Bauanzeige vor mind. 5 Jahren

Kreditbetrag 
max. € 150.00

in Kombination max. 20 % 

Wie viel wird  
gefördert?

Effizienzhaus 85d

d Der Begriff Effizienzhaus bezeichnet den energetischen Standard für Gebäude. Die angehängte Zahl gibt den einzuhaltenden Primärenergiebedarf 
des Gebäudes als prozentualen Anteil im Verhältnis zum Referenzgebäude gemäß GEG an.

5 % Tilgungszuschuss

 + 5 %

— —
Effizienzhaus 70 10 % Tilgungszuschuss + 10 % —
Effizienzhaus 55 15 % Tilgungszuschuss + 10 % + 15 %
Effizienzhaus 40 20 % Tilgungszuschuss + 10 % + 15 %
Zusätzlicher Kreditbetrag für Baubegleitung:  für Ein- und Zweifamilienhäuser € 10.000 pro Vorhaben, für 
Mehrfamilienhäuser  € 4.000 pro Wohneinheit, max. € 40.000 pro Vorhaben. Jeweils 50 % Tilgungszuschuss.

Tabelle 3: Anforderungen an die Einzelmaßnahmen (BEG EM)

Maßnahmen zur Wärmedämmunga

a Die aufgeführten Maßnahmen können einzeln gefördert werden oder 
im Rahmen des Förderhöchstbetrages frei kombiniert werden.

U-Wert 

[W/(m2K)]
Schrägdächer, Kehlbalkenlagen ≤ 0,14

Gauben: Dachflächen und Wände ≤ 0,20

Flachdächer ≤ 0,14

Außenwände ≤ 0,20

Kellerdecke (Kaltseite), Bodenfläche ≤ 0,25

oberste Geschossdecke ≤ 0,14

Austausch Fenster ≤ 0,95

barrierearme Fenster, Balkon- und Terrassentüren ≤ 1,1

Dachflächenfenster ≤ 1,0

Optimierung Heizungsanlage

Einbau Lüftungsanlage

10 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.bafa.de
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f Bauprodukte, Leistungserklärung, CE/Ü

Europa schreitet weiter voran. Der freie Handel steht nach
wie vor im Mittelpunkt. Davon sind die Bauprodukte ebenso
betroffen. Hemmnisse im Handel wurden und werden abge-
baut. Urteile des EuGH (Gerichtshof der Europäischen Uni-
on) drängen die nationalen Anforderungen an Bauprodukte
immer weiter zurück.

Weiterhin wird das Bauen selbst national in den Mitglied-
staaten geregelt. In Deutschland sogar auf der Ebene der
Bundesländer mit ihren teils unterschiedlichen Landesbau-
ordnungen. Beispiel: Anforderungen an den vorbeugenden
baulichen Brandschutz ist in Deutschland Ländersache, die
dafür eingesetzten Produkte allerdings werden überwie-
gend nach europäischen Regeln vermarktet. Das dies immer
wieder eine Reihe von Neuregelungen beinhaltet und Rei-
bungen erzeugt ist wohl nicht zu vermeiden. 

So dürfen die EU-Mitgliedstaaten frei ihre Anforderungen an
Gebäude definieren, nicht jedoch Mindestanforderungen an
die Bauprodukte stellen. Das wird im Sinne des europäi-
schen Rechts als unzulässige Handelshemmnisse verstan-
den (Urteile des EuGH).

Wie sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in
Europa bezüglich der Bauprodukte geregelt:

1. Europa definiert Mindeststandards bzw. Produktklassifi-
zierungen über die harmonisierten Euronormen (hEN). 

2. Gibt es keine europäische Produktregel so kann der Her-
steller entweder
- eine ETA erwirken (Europäisch Technische Bewer-

tung, Kennzeichnung CE), oder
- für die Vermarktung allein auf Deutschland bezogen 

eine abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, 
Kennzeichnung Ü).

3. Die Hersteller dieser Bauprodukte erklären eigenverant-
wortlich die Übereinstimmung mit den Klassifizierungen
der harmonisierten Produktregel und kennzeichnen mit
CE.

4. Um die Merkmale des Produktes für den Anwender dar-
zustellen und zugänglich zu machen, stellt der Hersteller
eine Leistungserklärung (DoP) zu seinem Produkt i. d. R.
auf seiner Internetseite bereit.

5. Planer und Ausführende müssen eigenverantwortlich
sicherstellen, dass die einzusetzenden Bauprodukte den
Anforderungen an das Gebäude entsprechen. Basis für
diese Prüfung sind die Leistungserklärungen (DoP) der
Hersteller.

Einige harmonisierte Bauproduktnormen sind jedoch für die
Ermittlung und Angabe bestimmter wesentlicher Merkmale
auf Basis der Grundanforderungen an Bauwerke nicht oder
nicht vollständig anwendbar. Langfristig ist eine entspre-
chende Überarbeitung dieser Normen geplant. Bis dahin
gilt: Fehlen die geforderten Eigenschaften in den harmoni-
sierten Normen, so kann der Hersteller derzeit neben der
Leistungserklärung zusätzlich über freiwillige Angaben
nachweisen, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen in
Deutschland erfüllt sind. Dies geschieht in Form einer prüf-
fähigen technischen Dokumentation.

Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)

Die seit 1. Juli 2013 geltende europäische Bauproduktenver-
ordnung (EU-BauPVO) regelt die Bedingungen für das »In-
verkehrbringen« von Bauprodukten in der EU. Leistungser-
klärung und CE-Kennzeichnung sind dabei wesentliche
Elemente.

Anforderungen an Gebäude werden weiterhin in Mit-
gliedstaaten getroffen

Im Gegensatz zu den Anforderungen an europäisch ge-
normte Bauprodukte können die Anforderungen an Bau-
werke, d. h. Anforderungen für eine bestimmte Verwendung
der Bauprodukte, national festgelegt werden. Dazu sind in
Deutschland neue Regelungen geschaffen worden:

• Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat die 
Musterbauordnung (MBO 2016) entsprechend novel-
liert. Die Anpassung der Bauordnungen in den Ländern 
ist zum größten Teil erfolgt.

• Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (MVV TB) [1] wurde vom DIBt veröffent-
licht. Diese ersetzt die Bauregellisten und die Muster-
Liste Technische Baubestimmungen. 

In der MVV TB werden die grundlegenden Bauwerksanfor-
derungen konkretisiert und eine Verbindung von Bauord-
nung zu den technischen Regeln hergestellt. 

Für die Hersteller CE-gekennzeichneter Bauprodukte sind 
die zusätzlichen Nachweise gemäß aktueller MVV TB frei-
willig. Für Bauherren ist die Einhaltung der Vorgaben 
jedoch verpflichtend.

Zwei Beispiele für Leistungen, die nach heutigem Stand
nicht erklärt werden können, aber zur Erfüllung der Bau-
werksanforderungen erforderlich sein können, sind in nach-
folgender Tabelle aufgeführt.

Es vergeht einige Zeit um diese Regelungslücken zu schlie-
ßen. Dazu sind Novellierungen der europäischen Produkt-
normen erforderlich.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung wird an denjenigen Bauprodukten
angebracht, für die der Hersteller eine Leistungserklärung
abgegeben hat. Ein »CE-Zeichen« ist kein Qualitätssiegel,
sondern steht nur für die Übereinstimmung mit bestimmten
Abschnitten der hEN. Mit der CE-Kennzeichnung übernimmt
der Hersteller die Verantwortung für die Übereinstimmung
des Bauprodukts mit den in der Leistungserklärung angege-
benen Leistungen sowie der Einhaltung der sonstigen euro-
päischen Rechtsvorschriften.

Norm
Produkt mit 
CE-Kenn-
zeichnung

Verwendung
ggf. erfor-
derliche 
Leistung

EN 15283-2
Gipsfaserplat-
ten

tragende und 
aussteifende 
Beplankung

Scherfestig-
keit (EC 5)

EN 12467
Faserzement-
tafeln

Außenwand-
bekleidung

charakteristi-
sche Biegefes-
tigkeit
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Ü-Zeichen

Für Bauprodukte ohne CE-Kennzeichnung können techni-
sche Regeln zur Konkretisierung bauaufsichtlicher Anforde-
rungen gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB, Teil C) festgesetzt werden. Der
Hersteller erklärt die Übereinstimmung mit einer techni-
schen Baubestimmung oder mit einem Verwendbarkeits-
nachweis (abZ, abP). Das Bauprodukt wird mit dem Ü-Zei-
chen gekennzeichnet. Beispielsweise ist die Verwendung
vieler Verbindungsmittel im Holzbau durch allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassungen geregelt.

Leistungserklärung

Der Hersteller muss eine produktbezogene Leistungserklä-
rung (DoP = Document of Performance) erstellen, sobald ein
Bauprodukt in Verkehr gebracht wird und von einer harmo-
nisierten europäischen Produktnorm (hEN) erfasst ist. Eine
Leistungserklärung ist auch erforderlich, wenn für ein Bau-
produkt eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) aus-
gestellt wurde. In der Leistungserklärung werden die für den
jeweiligen Verwendungszweck relevanten wesentlichen

Merkmale, d. h. Produkteigenschaften mit deklarierten Wer-
ten aufgelistet. Das Inverkehrbringen des Bauproduktes
liegt in der Eigenverantwortung des Herstellers.

Beispiel:

Leistungserklärung für OSB 4-Platten (Abb. 1)

Die Platten können für tragende Zwecke im Trocken- und
Feuchtbereich eingesetzt werden. In der Leistungserklärung
sind u. a. folgende Kennwerte aufgeführt:

• Festigkeitswerte und mittlere Steifigkeit in N/mm2 für 
Beanspruchungen aus Biegung, Druck, Zug oder Schub

• Modifikations- und Verformungsbeiwerte für  Berech-
nungen nach EC 5

• Formaldehydabgabe, Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)
• Querzugfestigkeit
• Dickenquellung
• Brandverhalten
• Schallabsorption
• Wärmeleitfähigkeit

Abb. 1: Beispiel einer Leistungserklärung (DoP) für OSB 4, Hersteller West Fraser (Norbord). 
Die Hersteller stellen die DoPs auf ihren Internetseiten zum Download bereit.

Bauartgenehmigung

Neben der Verwendung von Bauprodukten ist in den Bau-
ordnungen die Anwendung von Bauarten geregelt (§16a
MBO). Das wesentliche Leistungsmerkmal, z.B. Feuerwider-
stand, entsteht hier erst durch das korrekte Zusammenfü-
gen einzelner Komponenten unter Berücksichtigung bau-
ordnungsrechtlicher Anforderungen.

Was ändert sich für Planer und Handwerker?

Die Eigenverantwortung schreitet weiter fort. Die Bauschaf-
fenden müssen prüfen, welche Leistungen der Bauprodukte
für die Sicherheit erforderlich sind. Eine Hilfestellung für Pro-
duktausschreibung und –auswahl bietet das DIN Bauportal
auf der Internetseite https://www.sichere-bauprodukte.de.
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A Bauen allgemein

2 Regeln

a Die Industrienationen und ihre Normen

Sicherheit in der Qualität, Sicherheit in der Anwendung

Diese Bedürfnisse sind vordringlich, wenn ein Bauherr mit
einem Handwerker einen Vertrag abschließt.

Der Bauherr möchte, dass das Bauwerk:

1. seinen Bedürfnissen entspricht. Gleichzeitig soll es quali-
tätvoll und wertbeständig sein.

2. nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
gebaut wird.

3. auf dem aktuellen Stand der Technik ist.
4. in angemessener Zeit und zum vereinbarten Preis

erstellt wird. 

Außerdem:

5. Die verwendeten Bauprodukte sollen für das geplante
Bauteil geeignet sein.

6. Die Verarbeitung soll frei von Fehlern wirtschaftlich
möglich sein.

7. Angemessene Zahlung als Gegenleistung.

Der Handwerker möchte, dass die Bedürfnisse seines Kun-
den erfüllt werden. Und so stellt der Handwerker im Grunde
ähnliche Anforderungen wie der Kunde selbst.

zu 1. Bedürfnisse des Bauherren

Nun wäre es möglich, dass jeder Bauherr seine Bedürfnisse
selbst formuliert. Aber dazu müsste er dann schon Fach-
mann sein, um sich bei seinem Handwerker verständlich zu
machen. Eigentlich möchte der Bauherr meistens nichts an-
deres als seine Nachbarn o der andere Mitbürger. Und genau
dieses ist ein Standard, der in Normen festgelegt ist.

Die Schutzfunktionen eines Wohngebäudes werden nicht
nur in der jeweiligen Landesbauordnung allgemein »verord-
net«11, sondern in Normen detailliert festgelegt. Hier ist
eindeutig beschrieben, welche Schutzfunktionen in Bezug
auf Standsicherheit (z.B. DIN 1995-1-1), Schall-, Brand-, Wär-
me und Feuchteschutz (DIN 4109, 4102, 4108) sowie der
Dauerhaftigkeit (z.B. Holzschutz DIN 68 800) erfüllt sein
sollten. Diese Vorgehensweise hat sich bei uns in Deutsch-
land bestens bewährt und führt zu einem hohen Maß an Si-
cherheit bei Bauinvestitionen. In den genannten Ausfüh-
rungsnormen12 sind die Produktnormen genannt, die zur
Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen nötig sind.

zu 2. Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Nun werden in den zuvor genannten Normenreihen nicht
nur die Grenzwerte bestimmt, sondern auch Verfahren vor-
geschlagen, wie diese Werte zu erreichen sind. Nun ist aber
eine Norm nicht gleichzusetzen mit den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik13 (a.R.d.T.). Zwar bemühen sich
die Aufsteller der Normen, das bezeichnete Themenspekt-

rum abgesichert und umfassend abzubilden. Normen kön-
nen aber Fehler enthalten und unvollständig sein. Dazu
kann bestenfalls der Erkenntnisstand bei Veröffentlichung
abgebildet werden. 

Es bedarf demnach einer fortwährenden Entwicklung der
allgemein anerkannten Regeln der Technik, die dann durch
die Fachmedien14 der Fachkreise veröffentlicht werden.
Nicht selten kommt es zu Widersprüchen auch mit bauauf-
sichtlich eingeführten Normen. Sind die Widersprüche gra-
vierend, so ist es an den Fachkreisen selbst, die Überarbei-
tung von Normen einzufordern.

Es ist somit keineswegs ausreichend sich bei Planung und 
Ausführung allein an Normentexte zu halten. Jeder vorge-
bildete Techniker ist aufgefordert sich den neuesten 
Erkenntnisstand zu beschaffen.

Aus Gründen eines günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis-
ses entsteht eine beständige Suche nach Alternativen zu
den in Normen dargestellten Verfahren. Sofern diese Ver-
fahren als hinreichend erprobt gelten, bezeichnet man diese
als:

zu 3. Aktueller Stand der Technik

Im Sinne einer innovativen Produktanwendung im Bauwe-
sen geht darum, ein schnelleres Verfahren als die Norm zur
Verfügung zu stellen. Dennoch soll eine hinreichende Si-
cherheit für die Anwendung gewährleistet sein. Diese Mög-
lichkeit eines Verwendbarkeitsnachweises ist z.B. die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (abZ – siehe A • 1 • f). Auf
Grundlage spezieller Prüfungen wird die Eignung eines Bau-
produktes für eine spezielle (!) Anwendung festgestellt.

Ein Hersteller bemüht sich für sein Produkt um eine abZ. Da-
bei stellt er klar, für welche Anwendungen sein Produkt ge-
eignet sein soll und welche Bedingungen dafür erfüllt sein
sollen. 

Der Anwender muss die Inhalte genauestens umsetzen, um
nicht selbst in die Haftung zu geraten. Bei aller Sorgfalt kann
es dennoch passieren, dass die Formulierung für mögliche
Anwendungen zu allgemein gehalten werden und eben
doch Mängel und Schäden auftreten. Dieses ist für alle Betei-
ligten extrem nachteilig. Beispiele dazu gibt es durchaus.
Aus diesem Grunde ist für den Verarbeiter trotz einer Zulas-
sung eine fachkundige und sorgfältige Vorgehensweise
geboten.

zu 4. Termin und Preis

Oftmals gewinnt man den Eindruck, es geht nur noch um
den Preis und selbstverständlich um den Termin. Stehen die
Gelder einmal bereit, soll es auch schon losgehen. »Ach ja,

11 Davon sind Ausnahmen nur mit Zustimmung der Baubehörde möglich »Zustimmung im Einzelfall ZiE«.
12 Die Arten von Normen werden im Glossar unter »Norm« aufgeführt.
13 Eine Definition finden Sie im Glossar.
14 Fachzeitschriften, Fachtagungen, Medien von Interessensverbänden, Fachregeln von Berufsverbänden, Herstellerunterlagen.
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ein bisschen planen müssen wir auch noch. Und der Bauantrag
und die Genehmigung – müssen wir darauf warten? (...)«

Wer mit Bauherren zu tun hat, wird mit diesem Tempo kon-
frontiert. »Zeit ist Geld«, mag sein, aber Geld ist nicht alles.
Vier Wochen mehr Zeit in der Planung verbessert das Ergeb-
nis, wenn Planer und Bauherr intensiv arbeiten und die indi-
viduellen Bedürfnisse festschreiben. Die Handwerker haben
es dann leichter. Fehler werden vermieden, Terminpläne
können besser eingehalten werden.

Ist die Planungsphase abgeschlossen, werden Termin- und
Kostenrahmen verdichtet. Und dann geht es darum, die Pla-
nung 1:1 umzusetzen. Um die Verständigung zwischen Auf-
traggeber (Bauherr) und Auftragnehmer (Handwerker) zu
vereinfachen, wurde die VOB geschaffen. Übrigens auch
eine Normenreihe, die regelmäßig an die aktuelle Recht-
sprechung angepasst wird. Eine Vertragsgrundlage, die fair
und ausgewogen die Interessen von AG und AN regelt (siehe
auch A • 1 • c).

zu 5. Eignung von Bauprodukten

Nur selten geben Bauherren ihrem Planer vor, welche Bau-
produkte (Fabrikate) verwendet werden sollen. Dieses ist
eher bei Bauelementen der Fall. Ansonsten steht meistens
der Zusatz »oder gleichwertig« im Leistungstext, wenn ein
Fabrikat benannt ist. Zumeist wird das Bauprodukt vom
Handwerker ausgewählt. Er entscheidet sich danach, ob sich
dieses Produkt bei der Erstellung des Bauteils bewährt hat –
es keine Schwierigkeiten gibt. 

Nach der Musterbauordnung 2016 dürfen Bauprodukte nur
verwendet werden, wenn die Grundanforderungen an Bau-
werke erfüllt werden. Dies sind u. a. Standsicherheit, Brand-/
Schall-/Wärmeschutz sowie Gesundheit und Umweltschutz.
Für den Verwendbarkeitsnachweis steht die CE-Kennzeich-
nung (Übereinstimmung mit einer harmonisierten europäi-
schen Norm) oder das Ü-Zeichen bei Bauprodukten mit all-
gemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (siehe auch A • 1 • f).

Sind Bauprodukte genormt, dann ist die Verwendung meist
allseits bekannt. Jedoch haben wir gerade im Holzbau im-
mer wieder Innovationen, für die es (noch) keine Norm ge-
ben kann. Dann werden allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sungen (abZ) oder europäisch technische Bewertungen
(ETA) erteilt. In der Zulassung steht der exakte Anwen-
dungsbereich für das Bauprodukt. Und nur dafür gilt die Zu-
lassung. Beispiel: Ist ein Bauprodukt als Innenbekleidung
vorgesehen, darf dieses nicht hinter einer Fassade montiert
werden.

Hat ein Bauprodukt kein Ü- oder CE-Zeichen, hilft der Blick in
die MVV TB, ob und welcher Verwendbarkeitsnachweis er-
bracht werden muss (siehe auch A • 1 • f). Verzichtet der Ver-
arbeiter auf dieses Übereinstimmungszeichen, so befindet
er sich im Bereich des nicht geregelten Bauens (ggf. experi-
mentelles Bauen). Dieses ist möglich z.B. im Rahmen einer
Zustimmung im Einzelfall15.

Kommentar: 

Wer aber ein Bauprodukt auf Zuruf verwendet »Die Platte 
hat/bekommt eine Zulassung!«, dann nicht die Zulassung 
anfordert und beachtet, kann sich als experimentierfreudi-
ger und mutiger Handwerker bezeichnen. Fraglich ist, ob 
der Bauherr sein Gebäude als Versuchsobjekt sehen 
möchte.

zu 6. Fehlerfrei verarbeiten

Ein gutes Bauprodukt im richtigen Anwendungsbereich ist
noch nicht alles. Es soll fehlerfrei montiert werden und dann
auch wirtschaftlich sein. Unterbau, Befestigung, Stoßausbil-
dung, Anschlüsse – es gibt sehr viele Fehlerquellen. 

Kommentar: 

Bei einem neuen Bauprodukt sind die anwendungstechni-
schen Details nur selten umfassend gelöst. Die Hersteller 
müssen sehr häufig im Sinne eines günstigen Marktpreises 
(den die Anwender häufig selbst fordern), Entwicklungskos-
ten einsparen. Also geht es frei nach dem Motto »Learning 
by doing«. Dieses ist dann akzeptabel, wenn mit genügend 
Fach- und Sachverstand vorgegangen wird. Handwerker 
sollten nicht alles »auf ihre Kappe nehmen«. Die Hersteller 
sollten gefordert werden, Detaillösungen sollten schriftlich 
genehmigt werden, um in der Haftungsfrage nicht allein 
darzustehen. Die Verwendung eines neuen Bauproduktes 
braucht Vorbereitungszeit. Wer zwei Tage vor Montagebe-
ginn erst mit der Frage »Wie soll das eingebaut werden?« 
beginnt, wird vermutlich ein erhebliches Risiko tragen. 

Eine Kundenbaustelle ist kein Versuchsfeld, die Klärungen 
müssen vorher getroffen sein. Bestenfalls können die Mitar-
beiter auf der Baustelle noch auf das neue Produkt geschult 
werden und auch das könnte, ja sollte sogar der Hersteller 
übernehmen.

zu 7. Gegenleistungen einfordern (Zahlungen)

Der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg ist bei Hand-
werksbetrieb der vollständige Zahlungseingang. Kommt es
bei Aufträgen immer wieder zu Abzügen, ist es schwer, die
Liquidität des Unternehmens zu erhalten.

Kommentar: 

Der Vertrag bildet die Grundlage für die Regulierung von 
Streitfragen (und das kommt nicht nur in den besten Fami-
lien, sondern auch auf den besten Baustellen vor). Es geht 
kein Weg an einem gut formulierten Leistungsangebot und 
einem sinnvollen Vertrag vorbei. Auf »ABS und Airbags« 
sollte auch in einem Bauvertrag nicht verzichtet werden. 
Einige Hinweise entnehmen Sie A • 1 • c »zusätzliche Ver-
tragsvereinbarungen«. Eine individuelle Rechtsberatung ist 
sinnvoll um die vertragliche Basis zu verbessern.

15 Davon sind Ausnahmen nur mit Zustimmung der Baubehörde möglich »Zustimmung im Einzelfall ZiE«.
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b Allgemeines zu Normen

In Deutschland werden Normen durch das Deutsche Insti-
tut für Normung e.V. (DIN) veröffentlicht. Es hat die Aufgabe,
die Normungsarbeit zu organisieren. So beschreibt DIN 820-
1 die Grundsätze der Normungsarbeit:

• Freiwilligkeit,
• Öffentlichkeit,
• Sachbezogenheit,
• Beteiligung aller interessierten Kreise,
• Ausrichtung am allgemeinen Nutzen.

Jeder, der einen technischen Beruf ausübt oder am Handel
mit technischen Gegenständen (z.B. Bauprodukten) betei-
ligt ist, muss sich mit den Inhalten der relevanten Normen

auseinandersetzen.

• Normen bilden eine nachvollziehbare technische 
Grundordnung.

• Die Vergleichbarkeit von Produkten kann für den Erwer-
ber von Produkten vereinfacht werden.

• Technische Standards sind für alle an der Wertschöp-
fungskette Beteiligte nachvollziehbar.

• Normen können immer nur einen bewährten techni-
schen Standard beschreiben, jedoch niemals Innovatio-
nen. Dafür werden im bauaufsichtlich relevanten 
Bereich nationale oder europäische Zulassungen her-
ausgegeben.

Gerade im Holzbau müssen sich die Verarbeiter auf den Um-
gang mit den Zulassungen einstellen (siehe A • 1 • f).

Kommentar: 

Normen dürfen nicht allein als Belastung empfunden wer-
den. Selbstverständlich kann eine Norm auch nur ein Kom-
promiss der verschiedenen Interessen sein. Aber was wäre 
die Industrienation Deutschland ohne eine kontinuierliche 
Normenarbeit?

Die für den Holzbau wichtigen Normen sind im Anhang in
»Verzeichnis übergeordneter Normen« aufgelistet.

aus www.din.de:
Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen
Die Anwendung von Normen ist grundsätzlich freiwillig. Nor-
men sind nicht bindend, das unterscheidet sie von Gesetzen. 
Rechtsverbindlichkeit erlangen Normen, wenn Gesetze oder 
Rechtsverordnungen wie zum Beispiel EU-Richtlinien auf sie 
verweisen. Daneben können Vertragspartner die Anwen-
dung von Normen auch in Vereinbarungen verbindlich fest-
legen.

In Fällen, in denen DIN-Normen weder von den Vertragspar-
teien zum Inhalt eines Vertrages gemacht worden sind, noch 
durch den Gesetzgeber verbindlich vorgeschrieben werden, 
dienen sie im Streitfall dennoch als Entscheidungshilfe, bei-
spielsweise in Haftungsprozessen. Gerichte ziehen Normen 
und technische Regeln in Verfahren auf dem Gebiet des 
Mängelgewährleistungsrechts sowie des Delikts- und Pro-
dukthaftungsrechts heran, um zu beurteilen, ob der Herstel-
ler die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet 
und somit die verkehrsübliche Sorgfalt eingehalten hat.

Normen sind damit in der Regel Empfehlungen, deren Ein-
haltung für Unternehmer im Hinblick auf mögliche Haftungs-
fälle eine gewisse Rechtssicherheit darstellt.

Normung im DIN
Die fachliche Arbeit der Normung wird in Arbeitsausschüs-
sen bzw. Komitees durchgeführt. Für eine bestimmte Nor-
mungsaufgabe ist jeweils nur ein Arbeitsausschuss bzw. ein 
Komitee zuständig, die zugleich diese Aufgaben auch in den 
regionalen und internationalen Normungsorganisationen 
wahrnehmen. Im Regelfall sind mehrere Arbeitsausschüsse 
zu einem Normenausschuss im DIN zusammengefasst. Zur 
Zeit gibt es über 70 Normenausschüsse.
Nutzen der Normung
(...) Einige Kernaussagen der Gemeinschaftsstudie »Gesamt-
wirtschaftlicher Nutzen der Normung« der Technischen Uni-
versität Dresden und des Fraunhofer Instituts für 
Systemtechnik und Innovationsforschung sind: 

• Rund 17 Mrd. EUR jährlich beträgt der volkswirtschaftli-
che Nutzen der Normung.

• Wirtschaftswachstum wird durch Normen stärker beein-
flusst als durch Patente und Lizenzen. 

• Wissens- und Zeitvorteile erzielen Unternehmen, die sich 
an der Normungsarbeit beteiligen.

• Transaktionskosten werden gesenkt, wenn europäische 
und internationale Normen angewendet werden.

• Das Forschungsrisiko und die Entwicklungskosten wer-
den für alle am Normungsprozess Beteiligten reduziert.

Die Studie aus dem Jahr 2000 wurde vom DIN Deutsches Ins-
titut für Normung e.V. und vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) in Auftrag gegeben und 
aktualisiert (veröffentlicht 2011).
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A Bauen allgemein

3 Entwurf

a Entwurfsplanung – Was ist zu beachten?

Der standardisierte Holzrahmenbau hat sich in den vergan-
genen Jahren als Rohbaukonstruktion unter dem starken
Wettbewerb zum Mauerwerksbau 16 und Fertighausbau eta-
bliert. Gerade im Wohnungsbau der Ein- und Zweifamilien-
häuser oder dem Gewerbebau mit vergleichbarer Nutzung
hat sich der Holzrahmenbau mit seinen guten Argumenten
durchgesetzt.

Die Umsetzung von freien Planungen bringt den Wettbe-
werbsvorteil

Mit der Standardisierung wurde durch einfache Details und
flexible Konstruktionsformen erreicht, dass es praktisch kei-
ne spezifischen Regeln für die Entwurfsgestaltung gibt.
Selbstverständlich wirken sich im Holzrahmenbau die zer-
klüfteten Baukörper und übergroßen Spannweiten ebenso
kostensteigernd aus, wie bei allen anderen Rohbaukonst-
ruktionen. Jedoch gibt es im Holzrahmenbau keine beson-
deren Nachteile zum Wettbewerb. 

Holzbauunternehmen können sich im Wettbewerb behaup-
ten. Im Vertrieb der Holzrahmenhäuser müssen keine Ein-
schränkungen vermittelt werden. Bauherren können neben
den üblichen Gestaltungsmöglichkeiten des Mauerwerks-
bau zwischen vielen Optionen wählen:

• Ein unerschöpfliches Angebot an Fassadenvarianten.
• Sichtbare Balkenlagen für Holzliebhaber.
• Große Belichtungsflächen für helle Wohnräume.

So variantenreich die Konstruktion gewählt werden kann,
sind auch die Baukosten zu beeinflussen. Dabei muss der
hervorragende Wärmeschutzstandard nicht reduziert wer-
den. Durch das große Potential an Eigenleistungen, die nach
Einweisung und Anleitung auch mit geringerer Erfahrung
und Übung ausführbar sind, können die Baukosten gezielt
und noch einmal deutlich gesenkt werden.

Die Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten 
fängt bei der Planung an

Auch wenn es für den standardisierten Holzrahmenbau
praktisch kein »Unmöglich« gibt, werden die Baukosten in
der Planung bereits deutlich beeinflusst. Die folgende Liste
soll einige Anhaltspunkte für eine kostenreduzierende Pla-
nung geben (gilt für alle Rohbaukonstruktionen).

• Wandecken – Wandanschlüsse im 90° Winkel zu einan-
der stellen.

• Fensterstürze, die Decken oder Dachlasten aufzuneh-
men haben, nicht über 2,50 m Länge.

• Tragende Innenwände der Geschosse übereinander 
stellen (siehe A • 3 • d).

• Übergroße Decken- und Unterzugspannweiten mög-
lichst vermeiden – Im D • 9 • c »Deckenbalken – Einfeld« 
sind dazu nähere Angaben gemacht.

• »Split-Level« – Darunter versteht man das Versetzen 
von Gebäudeteilen um weniger als eine Geschosshöhe. 
Nur bei Wohnhäusern in Hanglage oder sehr großen 
Gebäuden können daraus Vorteile entstehen.

• Niedrigenergiebauart – Die Optimierung der Gebäu-
dehülle und haustechnischen Anlagen ermöglichen 
einen geringen Energieverbrauch. Die Konstruktions-
prinzipien werden in der einschlägigen Literatur behan-
delt17 (vgl. B • 1 • b »Das GEG als Beispielrechnung«).

• Nordfenster – sollten möglichst sparsam angeordnet 
werden. Nordfenster sind in der Heizenergiebilanz nega-
tiv.

• Gauben ab drei Meter Breite – Zur Belichtung des Dach-
geschosses werden häufig viele kleine Gauben einge-
setzt. Der Lichteffekt ist jedoch durch die tiefen 
Leibungen stark reduziert. Dazu wirken sie in der kalten 
Jahreszeit als »Kühlrippe« (Wärmeenergieverlust). Die 
Erstellungskosten lassen sich erheblich reduzieren durch 
das Zusammenfassen zweier Gauben.

Holzbauunternehmen mit eigenem Vertrieb  können 
Baukosten weiter reduzieren

Holzbauunternehmen die durch einen professionellen eige-
nen Vertrieb eine kontinuierliche Auslastung erzielen (ab ca.
20 EFH pro Jahr), können durch eine feste Zusammenarbeit
mit einem Architekten die Entwürfe typisieren. 

• Hausbreiten und damit die Deckenspannweiten können 
optimiert werden. 

• Große Fensteröffnungen mit hoch belasteten Stürzen 
werden vermieden. 

• Unterzüge werden in der Länge optimiert und können 
damit deckengleich ausgeführt werden (Höhe des 
Unterzugs identisch mit der Höhe der Balkenlage, sowie 
Verzicht auf Stahlträger). 

• Innenwände werden möglichst im Raster der Balkenlage 
angeordnet. Dieses ist besonders wichtig bei offenen 
Balkenlagen (siehe A • 3 • d).

• Zentrale Lage der Räume mit Wasserversorgung.
• Installationen in den Innenwänden integrieren.

16 Der Verfasser verzichtet im Folgenden auf den Begriff »Massivbau«. Statt dessen scheint der allgemeine Begriff Mauerwerksbau besser angebracht. Die 
heutigen Mauersteine wie Porenbeton und Leichthochlochziegel mit Rohdichten ab 400 kg/m3 zählen zu den Leichtbauarten. Der Begriff Massivbau 
(= Masse) ist hier nicht mehr angebracht.

17 Literaturhinweis zum Niedrigenergiehaus: Informationsdienst Holz – z.B. »Niedrigenergiehäuser – bauphysikalische Entwurfsgrundlagen«. Wolfgang 
Feist »Das Niedrigenergiehaus« im C.F. Müller Verlag.
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b Statik und Fertigungsplanung – Ein Fall für Spezialisten

Die einfache Konstruktionsform des Holzrahmenbaus, ver-
leitet zu der Annahme, dass die statischen Berechnungen
ebenso einfach zu erstellen sind. Selbstverständlich wird ein
erfahrener Statiker eine stabile Konstruktion nachweisen
können. Wie bei allen Dingen führen auch hier »viele Wege
ans Ziel«. Jedoch wird nur derjenige sichere und rationelle
Lösungen finden, der das entsprechende Spezialwissen im
Holzrahmenbau hat. 

Die besondere Tragwirkung aus nachgiebig miteinander
verbundenen stabförmigen (Balken) und flächigen (Platten)
Traggliedern, setzt genaue Kenntnisse voraus. Dabei sind
besonders die Anschlüsse der Bauteile schubfest miteinan-
der zu verbinden. 

Das Tragwerk muss mit möglichst wenigen Werkstoffen 
und Verbindungsmitteln geplant werden. 

Der vorgefertigte Rohbau, eine Selbstverständlichkeit

Im Unterschied zu anderen Rohbaukonstruktionen, wird im
Holzrahmenbau grundsätzlich vorgefertigt. Wandelemente
werden ein- oder beidseitig beplankt an die Baustelle trans-
portiert. Dort ist das Gebäude in wenigen Tagen regendicht.
Damit ist der Holzrahmenbau im Gegensatz zu anderen Roh-
baukonstruktionen fast witterungsunabhängig herzustellen
– die Konstruktion bleibt trocken.

Dieses bedeutet für den Tragwerksplaner, dass genaue
Kenntnisse über die Abläufe vorhanden sein müssen. Die
Montage muss durch klug und vorausschauend gewählte
Details unterstützt werden. Die Kosten für die Rohbaumon-
tage werden erheblich durch die Montagedauer mit Auto-
kran sowie der Wartezeiten der Transportfahrzeuge mitbe-
stimmt. Die Anschlüsse müssen gewisse Maßtoleranzen
ausgleichen können.

Die Anschlüsse bestimmen die Qualität des  Rohbaus

Die rationelle Verbindung der Bauteile untereinander steht
in der Priorität ganz oben. Mit komplizierten Details kann im
harten Wettbewerb i.d.R. keine Kostendeckung erzielt wer-
den. Gleichzeitig werden hier die höchsten Ansprüche an
die Qualität gestellt. 

Anschlüsse müssen ...

... luftdicht sein! Ohne großen Aufwand müssen die Bauteil-
fugen luftdicht herzustellen sein. Dieses bedarf eines klaren 
Konzeptes zur Luftdichtheit.

... schubfest verbunden sein! Zu schwach dimensionierte 
Anschlüsse führen nur äußerst selten zu einer Gefährdung 
des Tragwerks. Jedoch ist hier sehr häufig die Ursache für 
unzuträgliche Verformungen zu finden. Nach dem Innen-
ausbau werden Verformungen durch »nicht zu ergrün-
dende« Risse sichtbar.

Fertigungsplanung statt Ausführungsplanung

Zu dem Berufsbild des Architekten gehört es Ausführungs-
planungen zu erstellen. Aus dem traditionellen Bauen her-
aus waren diese Planungen stets auf die Anforderungen der
Baustellen in Mauerwerks- oder Betonbauart zugeschnitten.

Die üblichen Ausführungsplanungen sind für den Holzrah-
menbau unbrauchbar. 

Holzrahmenbaukonstruktionen sind in der Regel vorgefer-
tigt. Dieses bedeutet, dass in der Fertigungshalle Bauele-
mente sehr maßgenau hergestellt werden müssen. Aus die-
sem Grunde müssen Zeichnungen angefertigt werden die
eine fehlerfreie Produktion ermöglichen → Fertigungspla-
nung.

Fertigungspläne müssen folgende Angaben enthalten:

• Konturen der Elemente – Dabei ist der Fassadenaufbau 
und die Geschosshöhe zu berücksichtigen.

• Fensteröffnungen – Die Maße müssen in Bezug auf die 
Konturmaße der Elemente ermittelt werden.

• Plattenüberstände – z.B. an den Gebäudeecken und 
anderen Anschlüssen.

• Innenwände – Die Innentüren sind zu vermaßen.
• Sonderstützen – Zur Lastabtragungen aus Pfetten und 

Unterzügen müssen die entsprechenden Sonderstützen 
vermaßt werden.

• Balkenlage – Die Maße für die deckengleichen Unter-
züge sind zu ermitteln, sowie Wechselungen für die 
Treppe und Schornsteine zu planen. Aussparungen für 
die Steigleitungen der Haustechnik werden in der Zeich-
nung vermaßt.

• Anschlüsse – müssen in der Produktion vorbereitet und 
die Ergänzungen bei der Montage klar ersichtlich wer-
den. Die Vorgaben der einzelnen Fachplaner müssen 
zeichnerisch in der Fertigungsplanung umgesetzt wer-
den.

• Haustechnik – Öffnungen z.B. für Steigleitungen sind 
zu vermaßen.

Aufgrund der Vielzahl von Anforderungen ist es selbstver-
ständlich, dass vor der Produktion der Wandelemente eine
schlüssige Fertigungsplanung erfolgen muss. 

Die Entwurfsplanung und Statik allein sind ungeeignet für 
die Vorfertigung. 

Von der qualifizierten Tätigkeit des Planers bei der Ferti-
gungsplanung, hängt die erfolgreiche Produktion und 
Montage der Elemente ab.

Der Konstrukteur entscheidet wesentlich bei der Material-
auswahl und der Wirtschaftlichkeit der Details. Er ist mit 
dem Bauleiter verantwortlich für den Informationsfluss zur 
Fertigung und Montage.
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c Sockelschäden bei hoher Geländeanfüllung

Hochbau statt Tiefbau

Holz ist ein Material des Hochbaus. Tiefbaumaßnahmen
schließen sich für ein organisches Material wie Holz zumin-
dest bei Gebäuden nachvollziehbar aus.

• Wo liegt die Grenze zum Hochbau? 
• Ab welcher Höhe darf Holz zum Einsatz kommen?

Definitiv darf Holz nicht zum Einsatz kommen, bei Höhen
unterhalb 15 cm über Gelände. Und dies auch nur dann,
wenn Spritzwasser weitreichend z.B. durch ein geeignetes
Kiesbett reduziert wird. Ansonsten gilt die Höhe von 30 cm
ab Gelände als untere Grenzlinie für das Holz.

Die Gefahr von Feuchte im Bereich des Schwellholzes 
nimmt erheblich zu, wenn es an Höhe fehlt.

Korrekte Ausführung nach DIN 68800

Die Holzschutznorm gibt im Teil 2 genaue Empfehlungen für
eine korrekte Ausführung des Sockels in der Holzbauart. Der
Anhang enthält Details zur Ausführung. 

Abb. 2: Standarddetail (Gebrauchsklasse GK 0 wird eingehalten): 
Diese Sockelausbildung entspricht den Vorgaben der DIN 68800. 
Der Abstand der Schwelle zum Gelände ist hinreichend. Eine verti-
kale Abdichtung ist nicht erforderlich.

Abb. 3: Empfehlung bei hoher Geländeanfüllung  (Gebrauchsklas-
se GK 0 wird eingehalten):  Im Bereich der notwendigen Abdich-
tung wird als Aufkantung ① ein mineralischer Werkstoff verwen-
det. Die Schwelle ② liegt mind. 150 mm über Gelände, bestehend 
aus einer Kiesschüttung ③. Die äußere Perimeterdämmung sorgt 
für eine hinreichende Überdämmung der Abdichtung.

Kalte Abdichtungen vermeiden

Rutscht das Holz in den »Keller«, sprich in die Höhe des Ge-
ländes, wäre eine äußere Abdichtung auf der Holzkonstruk-
tion notwendig. Für Abdichtungen auf Holzuntergründen
gibt es nach DIN 18 533 allerdings keine technische Grund-
lage. Diese wären, sofern es eine Freigabe eines Herstellers
gäbe, einzelvertraglich mit dem Bauherren zu vereinbaren.

Außerdem bereiten diese Abdichtung möglicherweise
Schwierigkeiten beim Feuchteschutz. Es besteht die Gefahr
von Auffeuchtungen im Bereich des Schwellholzes aus Kon-
densat, weil die Abdichtung auf der Kaltseite liegt. 

Die Gefahr von stetig steigender Feuchte (Auffeuchtung) ist
groß, weil das Potenzial zur Austrocknung in diesem Bereich
eher gering ist. Die bewährte Formel (DIN 68800-2) von 250
Gramm mehr Austrocknung als Feuchteanfall, wäre hier
nachzuweisen.

Was ist die Konsequenz? 

Kalte Abdichtungen sind zu vermeiden. Dies ist jedoch nur
möglich, wenn die Höhengrenzen zum Hochbau eingehal-
ten werden (siehe Abb. 2 und Abb. 3). 

Häufige Situation in der Baupraxis: Der Gartenbaube-
trieb füllt das Gelände bis zu einer »gewünschten« Höhe 
an!

Erst später, der Zimmerer hat sein Gewerk längst abge-
schlossen, werden die Erdarbeiten im Umfeld des Gebäudes
fertig gestellt. Wer definiert nun die Maximalhöhe der Erdan-
füllungen? Es ist nicht selten, dass das Gelände bei den Gar-
tenarbeiten zu hoch angefüllt wird.

Bei einem Schaden wird der Zimmerer Belegen müssen, dass
die Bauherrschaft die notwendigen Informationen, ein Maß
für die maximale Geländeanfüllung zweifelsfrei hatte. Es
entsteht womöglich ein kniffeliger Gewährleistungsfall,
nachdem sich Feuchtigkeit im Bereich des Sockels auf der
Raumseite zeigt. Diese Schäden gibt es und sie sind leider
keine Einzelfälle.

Tipp: Klärung im Bauvertrag

Dem Holzbaubetrieb sei empfohlen, das Sockeldetail (z.B.
Abb. 2) zum Bestandteil des Vertrages zu machen und klar-
zustellen, dass die Einhaltung der Geländehöhe im Verant-
wortungsbereich der Bauherrschaft liegt. 

Damit wird eindeutig belegt, dass die Geländeanfüllung ei-
ner Maximalhöhe unterliegt. Im Bereich von Podesten sind
besondere Maßnahmen zu ergreifen.

Bitte bedenken: Die korrekte Ausführung der Geländehöhe 
ist der beste Schutz gegen stehendes Wasser auf dem 
Gelände bei Starkregenereignissen!

Verhinderung von Sockelschäden bei hohen Geländean-
füllungen

Literaturhinweise
-1- »Richtlinie Sockelanschluss im Holzhausbau«, Hrsg. Holzfor-

schung Austria

weiter lesen
-2- C • 1– Sockel
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Bereits vor der Genehmigungsplanung ist das Sockeldetail
vom Planer zu entwickeln. Zum Schutz vor Starkregenereig-
nissen und Stauwasser sollte die Höhenlage, d. h. die Anord-
nung des Gebäudes in Bezug zum Gelände, geklärt werden.
Dabei ist der Bemessungswasserstand (BWS) ein wichtiges
Kriterium. Der BWS gibt den höchsten zu erwartenden Pegel
von drückendem Wasser an, der ständig oder zeitweise auf
ein Gebäude einwirkt. Ausgangspunkt ist die Geländeober-
kante (GOK) bzw. das Straßenniveau.

Bei Baustraßen sollte das spätere Straßenniveau abge-
schätzt werden (Reserven einplanen).

Je nach Höhenanforderungen sind unterschiedliche Lösun-
gen für den Sockel möglich und nötig (siehe Tab. 4).

Mit einem Bodengutachten kann der BWS festgestellt wer-
den. Wenn der Boden laut Bodengutachten wenig wasser-
durchlässig ist, so kann sich Oberflächen- und Sickerwasser
aufstauen und auf die Abdichtung einwirken (drückendes
Wasser).

Legende

1. Grundstücksgrenze
2. späterer Geländeverlauf
3. Betonbodenplatte und Fundament
4. Kiestraufe zum Schutz vor Spritzwasser (siehe Abb. 39

auf Seite 85)
5. vertikale Abdichtung (W2-E) nach DIN 18 533 (siehe Abb.

40 auf Seite 85)
6. Dämmung unter der Betonbodenplatte zur Verringe-

rung der notwendigen Höhe

Wichtig: Perimeterdämmung erforderlich

Kommentar: 

Manche  Bauherren wünschen, dass die Gebäude recht tief 

in Bezug zum Gelände bzw. Straßenniveau angelegt wer-
den, siehe Lösung 3. Die hier erforderlichen Abdichtungs-
maßnahmen sind sorgfältig zu planen. Mehr Sicherheit 
bietet die Lösung 1 »hoch genug«, insbesondere wenn das 
Grundstück in einer Senke liegt oder der Boden wenig was-
serdurchlässig ist.

Tabelle 4: Mögliche Lösungsansätze in Abhängigkeit von BWS  für Gebäude ohne Keller in Bezug auf DIN 18 533.

Lösung 1: hoch genug
Es soll keine vertikale Abdichtung aus-
geführt werden. BWS wurde nicht ermit-
telt sondern ungünstig auf Straßenni-
veau angenommen. Das Gebäude wird
so angeordnet, dass die Abdichtung auf
der Oberkante Betonbodenplatte min-
destens 50 cm über dem Straßenniveau
liegt. Dies ergibt eine sichere und kos-
tengünstige Sockellösung.

Lösung 2: Bodengutachten
Gegenüber Lösung 1 soll die Höhe OKFF
in Bezug auf die Straße reduziert wer-
den. Dazu wird der BWS per Bodengut-
achten ermittelt. Bei dem Bodengut-
achten sollte zweifelsfrei festgestellt
werden, dass der BWS mindestens 50 cm
unterhalb der horizontalen Abdichtung
liegt.

Lösung 3: Vertikale Abdichtung
Es soll die Höhe OKFF in Bezug auf die
Straße weiter reduziert werden. BWS
wurde nicht ermittelt, sondern ungüns-
tig auf Straßenniveau angenommen. Als
notwendige Sicherheitsmaßnahme wird
eine vertikale Abdichtung ausgeführt.
Siehe Kommentar.

 15 cm

0.00 OKFF

-0.70

Strasse

1

BWS

3

Abdichtung Bodenplatte

4 50 cm

Eingangs-
podest

2

Gehweg

-0.55

Strasse

2
BWS

3

4

1

 15 cm

0.00 OKFF

Abdichtung Bodenplatte

50 cm
Gehweg

Eingangs-
podest

6

2
-0.40

Strasse

BWS3

1

4

 15 cm

0.00 OKFF

Abdichtung Bodenplatte

Gehweg

Eingangs-
podest

 5 cm

5
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d Innenwände auf Geschossdecken

Nach der veralteten Norm DIN 1055-3: 1971-06 Abschn. 4
»Lastannahmen« dürfen unbelastete leichte Trennwände
durch einen gleichmäßig verteilten Zuschlag zur Verkehrs-
last berücksichtigt werden. Bei Wänden die höchstens 100
kg/m2 wiegen beträgt der Zuschlag 0,75 kN/m2. Dieses wur-
de für die Vorbemessung von Deckenbalken in D • 9 • c und
D • 9 • d beim »schweren« Aufbau berücksichtigt. 

Bei der Bemessung von Beplankungen sei jedoch davon
abgeraten mit diesem Zuschlag zu rechnen. Aber auch die
Deckenbalken müssen u.U. genauer nachgewiesen werden.

Es lassen sich grundsätzlich drei Möglichkeiten der Anord-
nung von leichten Trennwänden unterscheiden:

1. Quer zu den Deckenbalken verlaufend. 
Bei dieser Anordnung bleibt die Beplankung aus den
Trennwänden weitestgehend unbeansprucht. Die Eigen-
steifigkeit der Wand genügt in der Regel, um die Wand-
lasten auf die Deckenbalken zu verteilen. Bei den
Deckenbalken kann mit dem pauschalen Zuschlag
gerechnet werden. Günstiger in der Dimensionierung ist
i.d.R. jedoch der genaue Nachweis. Die tatsächlichen
Wandlasten werden als Einzellasten berücksichtigt.

2. Auf den Deckenbalken verlaufend. 
Auch hier bleibt die Beplankung unbeansprucht. Bei
der Berechnung des Deckenbalkens sollte jedoch mit
den tatsächlichen Wandlasten gerechnet werden.

Es ist möglich, dass die Deckenbalken unterhalb von
Innenwänden stärker dimensioniert werden müssen. Bei
sichtbaren Deckenbalken kann dieses als störend emp-
funden werden.

3. Neben den Deckenbalken parallel verlaufend. 
Wird hier eine Wand zwischen den Balken angeordnet,
so ist die Beanspruchung der Beplankung zur Lastwei-
terleitung in die Deckenbalken erheblich. Von dieser
Anordnung soll an dieser Stelle dringend abgeraten
werden. Ausnahme ist, das im unteren Geschoss eine
tragende Wand angeordnet wird. 

Wird eine Innenwand dennoch allein durch die Beplan-
kung der Balkenlage getragen, ist in jedem Fall ein
genauer Nachweis der Beplankung erforderlich. Dies
gilt im verstärkten Maß für sichtbare Decken mit ihren
größeren Balkenabständen. 

Es hat sich gezeigt, dass leichte Trennwände, die aus-
schließlich auf der Beplankung der Decke auflagern
erhöhten Bewegungen unterliegen. Dieses kann sich
durch Risse an den seitlichen und oberen Anschlüssen
zeigen. Ebenso können bei angehängten Regalen oder
Schränken durch Auftritte in der näheren Umgebung
unangenehme Geräusche entstehen.

Vorgehensweise bei der Planung

• Anordnung der Querwände im Dachgeschoss zur 
Abfangung der Pfetten aus der Dachkonstruktion. Maxi-
male Spannweite der Mittelpfetten ca. 4,50 m.

• Anordnung der Installationswände für Heizung, Warm- 
und Kaltwasser, Abwasser, Lüftung (Dicke der Ständer 
140 – 160 mm). Die Wände sollten im Schachtprinzip 
auch in den unteren Geschossen fortgeführt werden. 
Die entsprechende Aussparung in der Balkenlage sollte 
geplant und beim Abbund berücksichtigt werden.

• Innenwände immer quer oder auf den Deckenbalken 
anordnen. Zwischen den Deckenbalken nur dann, wenn 
im unteren Geschoss eine tragende Innenwand die 
Deckenbeplankung entlastet. 

• Flächenlasten von Innenwänden für die statische 
Berechnung können im Teil »BAUTEILE« P • 1 • a entnom-
men werden.

Zusätzliche Maßnahmen bei sichtbaren Deckenbalken

• Bei sichtbaren Deckenbalken Einteilung im gewünsch-
ten Raster.

• Anordnung des Schornsteins möglichst zwischen den 
regelmäßig verlaufenden Deckenbalken.
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e Planung sichtbarer Balkenlagen

Viele Bauherren, die sich für den Bau eines Holzhauses ent-
scheiden, empfinden die sichtbare Balkenlage als Merkmal
für das besondere Wohngefühl. Für die Planung ist somit
wichtig, die individuellen Ansprüche bei der Materialwahl zu
berücksichtigen. Entscheidend ist aber auch die harmoni-
sche Gliederung und das richtige Verhältnis zwischen Trä-
gerquerschnitt und deren gleichmäßigen Abstände.

Materialauswahl

Sichtbare Deckenbalken ohne unterseitige Verkleidung sind
bei der Holzauswahl besonders zu beurteilen und mit den
Wünschen des Bauherrn genauestens abzustimmen. Es soll-
te ausschließlich trockenes Material zum Einsatz kommen.
Für alle Anforderungen stehen entsprechende Sortimente
zur Verfügung.

• KVH®-Si – Konstruktionsvollholz für die sichtbare 
Anwendung – Vollholz, das in der Länge mit keilzinken 
gestoßen wird, bedingt formstabil, auffällige Risse sind 
üblich, Tragfähigkeit wie Bauholz.

• MH® – Massivholz in 3 Oberflächenqualitäten – sonst 
wie KVH®-Si jedoch ohne Längsstöße.

• Balkenschichtholz (Duo-, Trio-Balken) – Aus zwei oder 
drei Einzelquerschnitten zusammengesetzt, verbesserte 
Formstabilität, kleine Risse sind üblich. Tragfähigkeit 
w.v.

• Brettschichtholz (BS-Holz) – Aus 3 – 4 cm dicken Brett-
lagen zusammengesetzt, die in der Länge mit Keilzinken 
gestoßen werden. Minimale Risse sind üblich, die Form-
stabilität ist besonders hoch. BS-Holz aus entsprechend 
sortierter Brettware (z.B. GL 30c) lassen filigrane Quer-
schnitte zu.

Weitere Eigenschaften und Merkmale siehe E • 3 • d und
E • 3 • e, Vorbemessungstabellen siehe G • 1 • e im Teil »PRO-
DUKTE«.

Übliche Holzart für sichtbare Deckenbalken ist Fichte/Tan-
ne. Auf besonderen Wunsch können auch Kiefer, Lärche
oder Douglasie verwendet werden. Verleimte Querschnitte
sind standardmäßig ebenfalls in Fichte/Tanne vorrätig.

Entwurf sichtbarer Balkenlagen

Decken mit sichtbarer Balkenlage erfordern, im Gegensatz
zu geschlossenen Decken, eine frühzeitige Abstimmung vie-
ler Einflussfaktoren, um eine sinnvolle und harmonische De-
ckenkonstruktion zu erhalten. Die bauphysikalischen Anfor-
derungen bezüglich des Schall- und Brandschutzes sind
dabei ebenso zu beachten wie die Bemessung und die Kons-
truktion. 

Das Schallempfinden jedes Einzelnen kann sehr unter-
schiedlich sein, die Anforderungen sind mit der Baufamilie
abzustimmen. Häufig kann ein akzeptabler Schallschutz

nur mit einer zusätzlichen biegeweichen Beschwerung der
Decke erreicht werden. Dieses ist bei der Bemessung zu be-
rücksichtigen.

Übliche Achsabstände von sichtbaren Deckenbalken liegen
zwischen 75 cm und 100 cm, aber auch Achsabstände von
125 cm sind bei entsprechend dicker Beplankung durchaus
machbar (siehe D • 9 • b).

Schon in der Entwurfsphase des Gebäudes sollte vom Archi-
tekten möglichst eine Rasterung der Balkenlage vorge-
nommen werden. Neben gestalterischen Gesichtspunkten,

sind vor allem die statischen Randbedingungen der Lastab-
tragung aus dem darüberliegenden Geschoss von Bedeu-
tung. Parallel mit den Deckenbalken verlaufende Wände
sollten entweder direkt unterhalb angeordnet werden oder
in etwa mittig. Dadurch ergibt sich eine gleiche Einteilung
der Balken in den Räumen. Weitere Hinweise siehe A • 3 • d
»Innenwände auf Geschossdecken«.

In Wohnhäusern werden im Erdgeschoss häufig Wohnraum,
Essplatz und Küche zu einem großem Raum vereint. Da-
durch werden meist Querabfangungen der Deckenbalken
erforderlich (deckengleiche Unterzüge). Spannweiten für
Deckenbalken und Unterzüge sollten auf jeweils 4,50 m be-
grenzt werden, um die einzelnen Querschnitte begrenzt zu
halten. Unterzüge mit größeren Spannweiten sollten mit ei-
ner Einzelstütze entlastet werden. Diese sind frühzeitig ein-
zuplanen, um dieses bei der Raumgliederung zu berücksich-
tigen.

Einzellasten aus der Dachkonstruktion (Pfettenstiele) sollten
innerhalb von Wänden angeordnet werden. Beim Entwurf
ist somit das Wand-auf-Wand-Prinzip einzuhalten. Optisch
vertretbare Verstärkungen von Deckenbalken für derartige
Einzellasten sind wirtschaftlich nicht möglich. 

Ausführung

Ein ausreichender Schallschutz zwischen benachbarten
Räumen lässt sich bei Verwendung einer Schalung aus Ho-
beldielen oder Profilholz nur erreichen, wenn die Schalung
über der Wand gestoßen wird und eine trennende Leiste
eingebaut wird (Abbildung).

Sinnvoll ist es, die Oberflächenvergütung der sichtbaren
Schalung bereits vor dem Einbau vorzunehmen. Maschinell
aufgetragene Beschichtungen ergeben eine hochwertige-
re Oberfläche und werden kostengünstiger ausgeführt.
Sichtbare Deckenbalken sollten immer einen Grundanstrich
nach dem Abbund erhalten. Leichte Verschmutzungen aus
der Montage können dann i. d. R. einfach abgewischt wer-
den. 
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A Bauen allgemein

4 Vertrag

a technische Vertragsbedingungen

Wann gilt die VOB/C 18?

Die VOB/C beinhaltet die Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen (ATV). Diese gelten grundsätzlich im Zu-
sammenhang mit Verträgen mit öffentlichen Auftragge-
bern. Ebenso, wenn diese mit privaten oder gewerblichen
Auftraggebern im Vertrag vereinbart werden. Abweichun-
gen davon können geregelt werden. 
Ist die VOB/C nicht im Vertrag vereinbart, so geht trotzdem
eine erhebliche Verbindlichkeit für den Auftragnehmer da-
von aus, weil der Auftraggeber Anspruch auf eine Ausfüh-
rung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
hat. Die ATV (VOB/C) werden als solche anerkannt.
Der Auftragnehmer sollte also die Inhalte in jedem Fall be-
achten und Minderungen bei der Qualität nicht ohne weite-
res zulassen. Für Zimmer- und Holzbauarbeiten werden die
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) in
der DIN 18 334 im Teil C der VOB geregelt.

Gliederung und Inhalte der DIN 18 334 19

Abschnitte:

0 – Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung.

1 – Geltungsbereich.

2 – Stoffe, Bauteile (Verweise auf andere Normen).

3 – Ausführung (siehe Folgeseite).

4 – Nebenleistungen, Besondere Leistungen.

5 – Abrechnung.

Weitere wichtige ATV-Normen in der VOB/C

DIN 18 299 – Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten  jeder
Art.

DIN 18 335 – Stahlbauarbeiten.

DIN 18 336 – Abdichtungsarbeiten.

DIN 18 338 – Dachdeckungsarbeiten.

DIN 18 340 – Trockenbauarbeiten.

DIN 18 345 – Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS).

DIN 18 351 – Vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

DIN 18 459 – Abbruch- und Rückbauarbeiten.

Nebenleistungen (Abschn. 4) 20

... sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur
vertraglichen Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 VOB/B).

• Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der 
Baustelleneinrichtung (...).

• Messungen für das Ausführen und Abrechnen (...).
• Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen (...).
• Beleuchten, Beheizen und Reinigen der Aufenthalts- 

und Sanitärräume für die Beschäftigten des Auftragneh-
mers.

• Weiterleitung von Wasser und Energie vom Bauan-
schluss.

• Liefern von Betriebsstoffen. 
• Vorhalten der Kleingeräte und Werkzeuge.
• Befördern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn diese 

vom AG beigestellt sind (...).
• Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser (...).
• Entsorgen von Abfall (...) auch aus dem Bereich des AG 

bis 1,0 m3. Beseitigen von Verunreinigungen (...).
• Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten 

bis 3,5 m über der Standfläche des erf. Gerüstes.
• Vorlegen vorgefertigter Muster.
• Liefern und Einbauen von Holzschrauben bis 6 mm 

Durchmesser und einer Länge bis 100 mm (...) und 
Nägeln (...) sowie Klammern nach DIN EN 14592 (...).

Im Gegensatz zu den Nebenleistungen gehören die beson-
deren Leistungen nicht ohne weiteres zum Leistungsum-
fang, können jedoch vertraglich vereinbart werden (siehe
Abschn. 4.2 DIN 18 299 bzw. DIN 18 334).

Regeln für den Holzhausbau (Abschn. 3.3)

• Bauschnittholz ist einzubauen21

- mindestens in Festigkeitskl. C24 nach DIN EN 338,
- mit einer Holzfeuchte von maximal 18 %,
- mindestens herzgetrennt und egalisiert,
- mit einer Maßhaltigkeit des Querschnitts nach Maß-

toleranzklasse 2 nach DIN EN 336 (siehe E • 3 • c),
- mit einer Baumkante kleiner als 10 % der kleinsten 

Querschnittseite, im sichtbaren Bereich jedoch 
scharfkantig.

• Schwellen, Wände und dergleichen auf massiven Unter-
gründen sind auf der gesamten Länge kraftschlüssig zu 
unterfüttern.

18 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
19 Die Gliederung gilt für alle Normen der VOB/C.
20 Die nachfolgende Aufzählung ist in Auszügen bzw. sinngemäß der DIN 18 299 und der DIN 18 334 , Ergänzungsband 2023 zur  VOB  2019 entnommen.

Bedenken anmelden!
Abschnitt 3.1.1: Als Bedenken nach § 4 Abs. 3 VOB/B können 
insbesondere in Betracht kommen:

• fehlende Voraussetzungen für die Verankerung und 
Befestigung,

• zu hohe Baufeuchte, (...)

• fehlende Aussparungen,

• unzureichende Maßnahmen für den vorbeugenden bau-
lichen Holzschutz,

• unrichtige Lage und Höhe sowie ungeeignete Beschaf-
fenheit des Untergrundes,

• fehlende Bezugspunkte,

• fehlende Angaben, z. B. zu Luftdichtheitsschicht, 
Anschlussdetails, aus bauphysikalischen Nachweisen, (...).

21 Diese Anforderungen werden durch die Produkte KVH® und MH® erfüllt (siehe Glossar)
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• Die Art der Elementierung bleibt dem Auftragnehmer 
überlassen.

Regeln zum Holzschutz (Abschn. 3.12)

• Für Holzbauarbeiten gilt DIN 68 800 »Holzschutz« (alle 
Teile). Dabei haben vorbeugende bauliche Holzschutz-
maßnahmen nach DIN 68 800-2 Vorrang. (...)

• Das Verfahren der Verarbeitung der Holzschutzmittel 
bleibt dem Auftragnehmer überlassen und ist nach 
DIN 68 800-3 auszuwählen.

• Für bekämpfende Holzschutzmaßnahmen gilt 
DIN 68 800-4. Leistungen für bekämpfende Holzschutz-
maßnahmen sind Besondere Leistungen.

b Die Ausführung

Tabelle 5: Mindestanforderungen für die Ausführung als Übersicht nach VOB/C DIN ATV 18 334 Abschn. 3.

Abschn. Anwendung Material Gütea 
Dicke 
[mm]

Ausführung Befestigung

3.4
Dachscha-
lungen

Metall-, Bitumen-, 
Schieferdeckung, 
Faserzement-Dach-
plattendeckung, 
unter Dachabdich-
tungen

NH C24 ≥ 24
mind. sägerau, 
besäumt, b ≤ 160 mm

auf jedem Sparren 
oder jeder Pfette

gespundetb

Spanplattec

≥ 22
nach DIN EN 312

Sperrholzd nach DIN EN 636
OSBe nach DIN EN 300

Sonstige

NH C24 ≥ 24
mind. sägerau, 
besäumt, b ≤ 200 mm
gespundetb

Spanplattec ≥ 19 nach DIN EN 312
Sperrholzd ≥ 15 nach DIN EN 636
OSBe ≥ 18 nach DIN EN 300

Unterdach nsif

NH
Gk. 3 ≥ 18 besäumt

Unterdach si
Gk. 2 ≥ 16 gehobelt, gespundet

aus nicht rostendem 
StahlGesims

3.4.4
Wand- und 
Deckenscha-
lung nsi

Metall

NH
Gk. 3

≥ 24
besäumtSonstige (außen) ≥ 22

Sonstige (innen) ≥ 18
Sparschalung Gk. 3 ≥ 18 b = 70-120 mm

3.4.5
Innenwand- und Deckenbeklei-
dungen

NH Gk. 2 k. A.
gehobelt, gespundet, 
u ≤ 15 %

verdeckt

3.5 Dachlattung NH S 10 siehe Tab. 105 auf jedem Sparren
3.6.1 Fußböden, Fußleisten NH Gk. 2 k. A. u ≤ 12 % auch sichtbar

3.6.2 Blindböden
Bretter NH Gk. 2 ≥ 22 u ≤ 15 %
HWS-Platten div. – ≥ 22 auf Lagerhölzern

3.6.3 Fehlbödeng Latten NH S 10 ≥ 24 x 48 mm e ≤ 300 mm
Bretter NH Gk. 3 ≥ 22 besäumt ≤ 10 mm Abstand

3.7 Balkone, Terrassen Ausführung nach Fachregel 02 »Balkone und Terrassen«, Ausgabe 2020

3.8
Außenwand-
bekleidun-
genh

Brettschalungen NH Gk. 2 ≥ 18
mind. sägerau, 
besäumti nichtrostende  Befes-

tigungsmittelj

HWS-Platten div. – ≥ 12 hinterlüftet

3.9 Gezimmerte Türen und Tore
Latten S 10

k. A.
ungehobelt

Bretter Gk. 2 ungehobelt, besäumt

3.10 Verschläge
aus Brettern

NH
Gk. 2 k. A. ungehobelt dicht aneinander

aus Latten S 10 ≥ 24 x 48 mm ≤ 50 mm Abstand

a Angegeben wird die Festigkeitsklasse nach DIN EN 338, die Güteklasse nach DIN 68 365 oder die Sortierklasse nach DIN 4074. Die Sortierkriterien für 
Bretter und Bohlen sind in »PRODUKTE« im G • 4 • b angegeben.

b Für gespundete Bretter ist die DIN 4072 zu beachten.
c Technische Klasse P3 (nichttragend, Feuchtbereich), P5 (tragend, Feuchtbereich) oder P7 (hochbelastbar, Feuchtbereich).
d Technische Klasse Feucht- oder Außenbereich.
e Technische Klasse OSB/3 (tragend, Feuchtbereich) oder OSB/4 (hochbelastbar, Feuchtbereich).
f Ausführung mit Holzwerkstoffplatten: OSB/3 oder OSB/4, Flachpressplatten P3 (nichttragend, Feuchtbereich), harte Holzfaserplatten (DIN EN 622-2), 

jeweils d ≥ 15 mm.
g Siehe Zeichnung auf der Folgeseite (rechte Spalte).
h Ausführung nach Fachregel 01 des Zimmererhandwerks »Außenwandbekleidungen«, Ausgabe 2023.
i Überdeckung mindestens 20 mm (auch nach dem Trocknen! Bei der Montage also ~25 mm).
j Bei Deckbrettern erfolgt die Befestigung im Zwischenraum der ersten Bekleidungslage.
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c Regeln zum Aufmaß

Die Angaben wurden als Zusammenfassungen sinngemäß
zum Abschnitt 5 der DIN 18 334: 2023-09 übernommen, es
gilt der Originaltext.

Verzimmertes Konstruktionsholz (Abbund)

• Konstruktionshölzer als Raummaß (m3) als kantenpar-
alleler Quader in der größten Länge.

• Bei gehobelten Hölzern gilt der Einbauquerschnitt.

Bei Abrechnung nach Flächenmaß (m2)

• Bekleidungen werden bis zum begrenzenden Querbau-
teil gemessen (Rohbau – z.B. werden Estriche nicht als 
begrenzendes Bauteil gewertet sondern der Rohfußbo-
den).

• Dämmungen werden in der größten Ausdehnung auf-
gemessen.

• Bei Lattungen gilt die komplette einzuhaltende Fläche.
• Bei gehobelten Schalungen (z.B. Trauf- und Ortgang-

schalung) die konstruktiv erforderliche Fläche.

• Aussparungen mit einer Einzelgröße bis 2,5 m2 werden 
übermessen. Unmittelbar zusammenhängende ver-

schiedenartige Aussparungen werden getrennt gerech-
net.

• Bei Böden und den dazugehörigen Dämmungen, Trenn- 
und Schutzschichten, Schüttungen, Dampfbremsen und 
Abdichtungen werden Aussparungen mit einer Einzel-
größe bis 0,5 m2 übermessen.

• Flächen, die z.B. von Konstruktionshölzern (b ≤ 30 cm) 
unterbrochen werden, werden übermessen.

• Rückflächen von Nischen sowie Leibungen werden 
gesondert abgerechnet.

Wände in Holzbauart

Im Aufmaß zu trennen sind Fassade, tragende Wandkonst-
ruktion und Innenbekleidung.

• Die Fassade in ihrer Ansichtsfläche.
• Die tragende Wand von der Oberkante Stb.-decke bis 

Unterkante Deckenbalken sowie ab OK Deckenbalken. 
Bei Wandeckstößen (90°) wird nur eine Wand durchlau-
fend gemessen. Bei schrägen Ecken die größte Geh-
rungslänge.

• Innenbekleidungen werden wie Bekleidungen aufge-
messen (siehe oben). 

Bei Abrechnung nach Längenmaß (m)

• Unterbrechungen bis 1 m Einzellänge werden übermes-
sen.

• Gehrungen in Ecken werden mit der größten Länge 
berücksichtigt.

Bei Abrechnung nach Gewicht (kg) – Stahlteile

• Bei genormte Profilen gilt das Gewicht nach der Norm. 
Bei anderen Profilen gilt die Angabe des Herstellers.

• Bei Blechen und Bändern gilt für Stahl 7,85 kg je 1 m2 
Fläche und 1 mm Dicke. Bei nicht rostenden Stahl 7,9 kg. 

• Bohrungen bleiben unberücksichtigt.
• Bei Kleineisenteilen bis 15 kg Einzelgewicht darf die 

Masse durch Wiegen ermittelt werden.
• Bei verzinkten Stahlkonstruktionen werden den Gewich-

ten 5 % für die Verzinkung zugeschlagen.
• Statisch nachzuweisende und konstr. erf. Bauteile, z.B. 

Dübel, Bolzen, Anker, Verbindungselemente, (...), Konso-
len, Stahlblechformteile, werden gesondert abgerech-
net.

l1

l2

h

Schalung


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d kritischer Gewerkewechsel

Ein Zimmereibetrieb ist in der Regel nicht als Generalunter-
nehmer tätig. Häufig werden nur Teilleistungen in Auftrag
genommen. Liegt die Gewerketeilung an einer kritischen
Stelle, können sich Baumängel ergeben. Insbesondere dann,
wenn den Nachfolgegewerken keine Informationen zur Ver-
fügung stehen und die Qualifikation fehlt, die richtigen Fra-
gen zu stellen bzw. die Ausführung zu planen. Typische Bei-
spiele sind:

• Sockel

Der Zimmereibetrieb bereitet den Sockel vor, der für
bestimmte Geländehöhen ausgelegt ist (siehe A • 3 • c).
Der Gartenbaubetrieb missachtet die maximal zulässige
Geländehöhe.

• Fenstereinbau

Der Zimmereibetrieb stellt die Wandöffnungen her. Der
Fenstermontagebetrieb missachtet die Einbauregeln
nach RAL oder wird nicht für die notwendigen wasser-
dichten Anschlüsse beauftragt.

• Putzfassaden

Der Zimmereibetrieb montiert die Putzträgerplatte aus
Holzfaser. Der Maler- oder Stuckateurbetrieb missachtet
die bauaufsichtliche Zulassung des Wärmedämm-Ver-
bundsystems und die Einbauregeln des Herstellers.

Abb. 4: Bei einem Holzfaser-Wärmedämm-Verbundsystem sind 
häufig drei Gewerke beteiligt (Zimmerarbeiten, Fenstereinbau, 
Putzarbeiten). Dies birgt Fehlerpotenzial bei den schlagregendich-
ten Anschlüssen. Bild: Meyer Ingenieurbüro

Prüf- und Hinweispflicht

Aus der Problematik an den Schnittstellen zu den Nachfol-
gegewerken kann eine Prüf- und Hinweispflicht des Zimme-
reibetriebes abgeleitet werden. Diese kann auch dann be-
stehen, wenn der Mangel auf einer Anordnung des
Auftraggebers beruht oder auf zur Verfügung gestellte Bau-
produkte zurückzuführen ist.

Es besteht eine Beweislast für die Erfüllung dieser Prüf- und
Hinweispflicht, die folglich zu dokumentieren ist. Die Schrift-
form ist zwar nicht vorgeschrieben, jedoch führt ein mündli-
cher Hinweis oft zu Streitigkeiten. Es empfiehlt sich daher,
eine entsprechende Vertragsgestaltungen zu wählen. Dies
kann durch Anlagen zum Bauvertrag erfolgen. Es folgt ein
Vorschlag für einen Passus im Bauvertrag.

»Vertragsbestandteil sind die Anlage(n) vom … Anlage
Nr. ….  Nachfolgende Unterlagen werden dem Auftrag-
geber zur besseren Schnittstellenkoordination sowie für
die Ausführung der Arbeiten der Nachfolgegewerke
übergeben. Sie sind an den Nachunternehmer weiterzu-
geben: …. 

- Systemskizze des Sockels mit Angabe der maximalen 
Geländehöhe in Bezug auf OKFF (Abb. 5)

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und Hersteller-
hinweise des verwendeten Wärmedämm-Verbundsys-
tems

- ...

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese
Unterlagen selbstverständlich nicht abschließend sind,
um ein mangelfreies Nachgewerk zu gewährleisten.
Schlussendlich ist es Sache des Nachfolgegewerkes, die
Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln der Technik
auszuführen.«

Abb. 5: Übliche Sockelhöhe im Holzrahmenbau mit Kiestraufe.

Begriffe und Standardhöhen in Abb. 5:

• OKR = Oberkante Rohfußboden (Höhe der horizontalen 
Abdichtung, z. B. 15 cm über Gelände)

• OKFF = Oberkante Fertigfußboden,z. B. 35 cm über 
Gelände

• OK Gelände = Oberkante Terrain

Sind mehrere Gewerke an der Leistungserbringung betei-
ligt, so ist eine protokollierte Gewerkeübergabe wichtig. Ein
Merkblatt als Arbeitshilfe zur Gewerkeübergabe bei Holzfa-
ser-Wärmedämm-Verbundsystemen hat der Verband Holz-
faser Dämmstoffe herausgegeben. In einer Checkliste wer-
den Angaben zur Konstruktion der Außenwand gemacht
und die Verarbeitung des Holzfaser-WDVS mit den An-
schlüssen detailliert erfasst.  Gegebenenfalls erforderliche
Nacharbeiten werden aufgeführt. Erst nach Durchführung
etwaiger Nachbesserungen wird die Gewerkeübergabe per
Unterschriften  dokumentiert.  Anschließend kann das Ver-
putzen der Oberflächen gemäß Verarbeitungsrichtlinien er-
folgen. Die Checkliste ist beim Informationsdienst Holz als
Download erhältlich.

https://informationsdienst-holz.de/publikationen/6-arbeitshil-
fen/holzfaser-wdvs-uebergabe-putzfaehiger-untergrund 

OK Gelände

OKFF

OKR

 15 cm
horizontale Abdichtung
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A Bauen allgemein

5 Qualitätssicherung

a Vorfertigung von Bauelementen

Gegenüber dem Mauerwerksbau zeichnet sich der Holzrah-
menbau durch die rationelle Erstellung des Rohbaus aus.
Selbst kleinere Holzbauunternehmen setzen auf die Vorfer-
tigung der Innen- und Außenwände. Nicht selten werden
auch Decken- und Dachelemente hergestellt. Dieses sinn-
volle wie bewährte Verfahren hebt sich entscheidend von
den Praktiken im Mauerwerksbau ab.

Jedoch werden dadurch erhöhte Anforderungen an die
Holzbauunternehmen gestellt. Neben der planerischen und
handwerklichen Sorgfalt für die Passgenauigkeit der Ele-
mente, wird die Überwachung und Dokumentation für die
Herstellung der Elemente im Unternehmen vorgeschrieben.
Vorgefertigte tragende Bauelemente sind wie die verwen-
deten Baustoffe selbst, Bauprodukte im Sinne des Baurechts.

Auf der Seite www.ghad.de werden folgende Informationen
zum Thema gegeben:

Die Vorfertigung von Bauelementen bedarf der Überwa-
chung nach dem Baurecht

Bauwerke müssen die Anforderungen der Standsicherheit,
Dauerhaftigkeit, des baulichen Brandschutzes, des Schall-
und Wärmeschutzes sowie des Schutzes vor Gesundheits-
und Unfallgefahren genügen. Dieses wird in den einschlägi-
gen technischen Regeln beschrieben.

Der Gesetzgeber schreibt in der Muster-Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (MVV TB, vorher Bau-
regelliste A) ein Verfahren für den Übereinstimmungsnach-
weis von Bauprodukten vor. Gefordert wird die
baurechtliche/bauaufsichtliche Übereinstimmung mit den
technischen Regeln.

Einseitig beplankte Bauelemente müssen als tragende 
Holzbauteile mit dem Ü-Zeichen nach dem Verfahren ÜH 
gekennzeichnet werden.

Beidseitig beplankte Bauelemente müssen als tragende 
Holzbauteile mit dem Ü-Zeichen nach dem Verfahren ÜZ 
gekennzeichnet werden.

RAL-Gütezeichen »Holzhausbau«

Jedes Unternehmen kann die Güteüberwachung selbst or-
ganisieren. Bei der Fremdüberwachung schließt er dazu ei-
nen Vertrag mit einem akkreditiertem Institut.

Für viele Betriebe hat sich die Mitgiedschaft in einer Gütege-
meinschaft bewährt. Hier ist sehr viel bewegt worden, es ist
das RAL-Gütezeichen »Holzhausbau« entstanden22. Auf
Grundlage der Güte- und Prüfbestimmungen zum RAL-GZ
422 »Holzhausbau« wird sowohl die Herstellung als auch die
Montage der Holzbauteile geprüft. Im Rahmen der halbjähr-
lichen Fremdüberwachung werden die betriebseigenen Me-
chanismen zur Eigenüberwachung der Produktionsprozesse
abgefragt.

Das RAL-Gütezeichen 421 »Holzrohelementherstellung« si-
chert dagegen einzig die Qualität der vorgefertigten Holz-
bauteile. Eine Qualitätssicherung zur Montage der Bauteile
ist nicht Gegenstand dieses Gütesicherungsverfahrens.
Auch hier wird die Einhaltung der Anforderungen aus den
Güte- und Prüfbestimmungen durch eine ständige Eigen-
überwachung und eine halbjährliche Fremdüberwachung
sichergestellt.

Grundsätze der Gütesicherung:
Die Gütesicherung lenkt die betrieblichen und technischen 
Abläufe in sicheren Bahnen. 

Gütezeicheninhaber erfüllen besondere:
• Personelle Anforderungen: 

qualifiziertes Führungs- und Fachpersonal. 

• Betriebliche Anforderungen: 
geeignete Produktionsstätte, Maschinen und Geräte. 

• Organisatorische Voraussetzungen: 
Vorhalten der erforderlichen Planungsunterlagen und 
Grundlagendokumente und Optimierung der betriebli-
chen Abläufe. 

Darüber hinaus werden konkrete Anforderungen an die 
verwendeten Bauprodukte gestellt: 

• z.  B. nur trockenes Bauholz oder Konstruktionsvollholz 

• Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Feuchte-
schutz gemäß den geltenden technischen Regeln 

• Wärmeschutz gemäß des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG), vom GEG-Standard bis zum Passivhaus. 

• Luftdichtheit: gemäß DIN 4108-Teil 7. Für jedes Gebäude 
liegt ein Luftdichtheitskonzept vor. 

• Holzschutz: Vorrang hat der bauliche Holzschutz, chemi-
scher Holzschutz nur dort, wo er unbedingt notwendig ist. 

Das Überwachungssystem beinhaltet eine
• Erstprüfung: 

erster Betriebs-Check auf »Herz und Nieren« als Vorraus-
setzung für die Verleihung des Gütezeichens. 

• Laufende Eigenüberwachung: 
Eigenüberwachung mit Dokumentation im Werk und an 
der Baustelle. 

• regelmäßige Fremdüberwachung: 
je nach Fachgebiet mit Überprüfung im Werk und auf der 
Baustelle durch fachlich anerkannte Prüfer 

22 Ansprechpartner: GHAD, Gütegemeinschaft Holzbau – Ausbau – Dachbau e.V., Berlin, www.ghad.de

Das Überwachungssystem beinhaltet eine
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b DIN 18 202 – Toleranzen im Hochbau

Die in DIN 18 202 angegebenen Maßtoleranzen beschrei-
ben die im Rahmen üblicher handwerklicher Sorgfalt zu er-
reichende Genauigkeit. Die Maßtoleranzen nach DIN 18 202
können damit bei der Umsetzung durchschnittlicher Bau-
aufgaben, der Verwendung üblicher Stoffe, Verfahren und
Technologien und im Hinblick auf ein durchschnittlich übli-
ches Ergebnis angewendet werden. Für einen solchen »Re-
gelfall« wird der Planer von der Festlegung zulässiger Maß-
abweichungen entlastet. Er kann auf den »Regeldatensatz«
der Toleranzwerte in der Norm zurück greifen. Im Umkehr-
schluss sollen diese Toleranzen Anwendung finden, soweit
keine anderen Genauigkeiten festgelegt wurden.23

Maßabweichungen (Tab. 1 der Norm)

Winkelabweichungen (Tab. 2 der Norm)

Fluchtabweichungen (Tab. 4 der Norm)

Ebenheitsabweichungen (Tab. 3 der Norm)

Es sind Stichmaße als Grenzwerte für die Ebenheitsabwei-
chung festgelegt; diese gelten unabhängig ihrer Lage für
Flächen von:

• Decken (Ober- und Unterseite);
• Estrichen, Bodenbelägen;
• Wänden

Jede Messung (L1, L2, L3 mit jeweils den Stichmaßen t1, t2,
t3) müssen die Grenzwerte nach der nebenstehenden Tabel-
le einhalten.

Vorgefertigte Bauteile aus Holz oder Holzwerkstoffen

Hierzu gilt DIN 18 203-3 (siehe D • 4 • d). Werden jedoch vor-
gefertigte Bauteile eingebaut, so gelten danach die in der
DIN 18 202 festgelegten Grenzabweichungen.

23 Quelle: Ertl, Ralf – »Toleranzen kompakt – Bautabellen zur DIN 18202« – Rudolf Müller Verlag 2006

Tabelle 6: Grenzabweichungena [mm] bei Nennmaßen [m].

a Zwischenwerte können interpoliert und auf ganze Millimeter gerundet 
werden.

Nennmaße [m]
≤1

>1
≤3

>3
≤6

>6
≤15

>15
≤30

>30
b

b Grenzabweichungen bei Nennmaßen bis ca. 60 m.

Maße im Grundriss ±10 ±12 ±16 ±20 ±24 ±30

Maße im Aufriss ±10 ±16 ±16 ±20 ±30 ±30

lichte Maße im Grundriss ±12 ±16 ±20 ±24 ±30

lichte Maße im Aufriss ±16 ±20 ±20 ±30

Öffnungen ±10 ±12 ±16

Öffnungen oberflächenfer-
tiger Leibungen

±8 ±10 ±12

Tabelle 7: Stichmaße als Grenzwertea für die Winkelabwei-
chungen; diese Werte gelten für vertikale, horizontale und ge-
neigte Flächen, auch für Öffnungen.

a Zwischenwerte können interpoliert und auf ganze Millimeter gerundet
werden.

Nenn-
maße 
[m]

bis 
0,5

über 
0,5 
bis 
1,0

über 
1,0 
bis 
3,0

über 
3,0 
bis 
6,0

über 
6,0 
bis 

15,0

über 
15,0 
bis 

30,0

über 

30,0b

b Grenzabweichungen bei Nennmaßen bis ca. 60 m.

Stichmaß 
[mm]

3 6 8 12 16 20 30

Tabelle 8: Stichmaße als Grenzwerte [mm] bei Nennmaßen [m] 
als Messpunktabstand.

Messpunkte [m]
≤3

>3 
≤6

>6 
≤15

>15 
≤30

>30 

Zulässige Abweichung  
von der Flucht [mm]

±8 ±12 ±16 ±20 ±30

Tabelle 9: Angegeben sind die zulässigen Stichmaße als Gren-

zwertea [mm].

Messpunkte [m]
bis 
0,1

bis 
1

bis 
4

bis 

10 

bis 

15a

a Zwischenwerte können interpoliert und auf ganze Millimeter gerundet
werden.

Nichtflächenfertige Oberseiten 
von Decken, Unterbeton und 
Unterböden

10 15 20 25 30

Nichtflächenfertige Oberseitenb 
bei Bodenaufbautenc und Flä-
chenfertige Oberseiten bd

b von Decken oder Bodenplatten.
c z.B. zur Aufnahme von schwimmenden Estrichen, Industrieböden, Flie-

sen- und Plattenbelägen, Verbundestrichen.
d Fertige Oberflächen für untergeordnete Zwecke, z.B. in Lagerräumen 

und Kellern.

5 8 12 15 20

Flächenfertige Bödene

e z.B. Estriche als Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von Bodenbelä-
gen. Bodenbeläge, Fliesenbeläge, gespachtelte und geklebte Beläge.

2 4 10 12 15

Flächenfertige Böden e  mit 
erhöhten Anforderungenf

f z.B. selbstverlaufende Massen.

1 3 9 12 15

Nichtflächenfertige Wände und 
Unterseiten von Rohdecken

5 10 15 25 30

Flächenfertige Wände und  
Unterseiten von Deckeng

g z.B. geputzte Wände, Wandbekleidungen, untergehängte Decken.

3 5 10 20 25

Flächenfertige Wände und  
Unterseiten von Decken g  mit 
erhöhten Anforderungen

2 3 8 15 20

L3

L1

t1

L2

t 2

t3
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c Luftdichtheitsprüfung

Luftdichtung als Qualitätsstandard

Der Bauherr formuliert mit dem gewünschten Energiestan-
dard einen bestimmten Qualtitätsanspruch an die Luftdicht-
heit des Gebäudes. Dabei ist eine Luftdichtheitsprüfung für
ein KfW-Effizienzhaus oder Passivhaus immer durchzufüh-
ren. Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist eine Über-
prüfung der Luftdichtheit nur dann vorgeschrieben, wenn
bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfes

• eine reduzierte Luftwechselrate angesetzt wird oder
• bei Wohngebäuden eine mechanische Lüftungsanlage 

mit Wärmerückgewinnung berücksichtigt wird.

Messverfahren

Die Bestimmung der Luftdurchlässigkeit des Gebäudes er-
folgt mit dem Differenzdruckverfahren (»Blower-Door-
Test«). Grundlage für das Messverfahren ist EN ISO 9972 als
Norm für Luftdurchlässigkeitsmessungen. Für Deutschland
gilt der nationale Anhang NA. Bei einer Beauftragung sollte
das Messverfahren vereinbart sein.

Messzeitpunkt

Der Messzeitpunkt kann sich auf unterschiedliche Bausitua-
tionen beziehen. Bei dem Messtermin wird zunächst ge-
prüft, ob die Gebäudehülle soweit fertiggestellt ist, wie es für
die Messaufgabe erforderlich ist. Eine »GEG-Schlussmes-
sung« gemäß DIN EN ISO 9972 Anhang NA erfolgt erst nach
Fertigstellung des Gebäudes. 

Abb. 6: Messzeitpunkt: Nach Fertigstellung des Gebäudes. Bild: 
BlowerDoor GmbH

Für die Auftragnehmer hingegen ist eine Luftdichtheitsmes-
sung im Zuge von Abnahmen wichtig. Der Messzeitpunkt
wird dann durch die Gewerkegrenzen bestimmt. Die Luft-
dichtheitsebene muss fertiggestellt sein, d. h. Fenster,
Dampfbremse/Luftdichtung im Dach etc., müssen einge-
baut sein.

Abb. 7: Messzeitpunkt: Nach Fertigstellung der Luftdichtheitsebe-
ne im Zuge der Gewerkeabnahme. Bild: Moll pro clima

Der Messzweck als baubegleitende Qualitätssicherung ist im
Prüfbericht anzugeben. Ebenso ist zu vermerken, welche
Bauteile noch vorläufig sind (z. B. Bautür) oder welche Bau-
teile noch fehlen (z.  B. Gipsplattenbekleidung).

Auch ohne ausdrückliche vertragliche Erwähnung gehören 
die Anforderungen des GEG zur Sollbeschaffenheit einer 
Werkleistung. In einem Gerichtsurteil (OLG Düsseldorf) 
wurde im Hinblick auf die geforderte Luftdichtheit eine 
gesamtschuldnerische Haftung der beteiligten Handwerks-
unternehmen festgestellt unabhängig davon, zu welchem 
Anteil die Undichtigkeit auf der jeweiligen Werkleistung des 
einzelnen Handwerkers beruht.

Tipp: Klärung der Anforderungen

Die Handwerksbetriebe, die mit der Erstellung der Luftdicht-
heitsebene beauftragt sind, sollten sich die für das Bauvor-
haben bestehenden Anforderungen an die Gebäudedicht-
heit gemäß Wärmeschutznachweis vom Bauherrn schriftlich
geben lassen. Unter anderem sind folgende Fragen zu klä-
ren:

• Wird eine raumlufttechnische Anlage eingebaut?
• Ist eine Luftdichtheitsprüfung nach Fertigstellung des 

Gebäudes durchzuführen?
• Welcher maximal zulässige Grenzwert der Luftdurchläs-

sigkeit (n50-Wert) ist einzuhalten?

  weiterlesen zum Thema
»PLANUNG«:
-3- B • 6 • a »Begriffe und Anforderungen«
-4- B • 6 • b »Undichtheit von Werkstoffen«

»PRODUKTE«:
-5- H • 1 • a »Dampfbremse, -sperre/Luftdichtung«



35

P
LA

N
U

N
G

A
 • 

5

A • 5 Bauen allgemein • Qualitätssicherung

d Thermografie

Die Infrarot-Thermografie ist ein Verfahren zur berührungs-
losen Messung der Temperaturverteilung an Bauteiloberflä-
chen. Grundlage ist u. a. DIN EN 13 187 »Wärmetechnisches
Verhalten von Gebäuden – Nachweis von Wärmebrücken in
Gebäudehüllen – Infrarot-Verfahren«.

Typische Messaufgaben sind:

Neubau:

• Aufdeckung von Luftundichtigkeiten, Messung i. d. R. in 
Verbindung mit der Luftdichtheitsprüfung

• Kontrolle der Ausführung von Dämmungen, z.B. Einblas-
dämmung, Wärmedämm-Verbundsystem

Bauen im Bestand:

• Analyse des Istzustandes als Planungsgrundlage für eine 
energetische Sanierung

• Lokalisierung von Wärmebrücken
• Ortung verdeckter Konstruktionselemente, wie z.B. Trä-

ger, Anker oder verputztes Fachwerk
• Kontrolle der Ausführung von Dämmungen
• Analyse von Durchfeuchtungen aufgrund von

- Tauwasserbildung (Oberflächentemperatur 
< 12,6 °C) 

- aufsteigender Feuchte

Die Thermografie liefert eine Momentaufnahme der Ober-
flächentemperaturverteilung, die von einer Vielzahl unter-
schiedlicher Messbedingungen beeinflusst wird. Es sind fol-
gende Randbedingungen zu beachten:

• Aufnahmezeit in späten Abend-/frühen Morgenstunden 
oder bedingt an trüben Tagen

• Differenz Außentemperatur – Raumtemperatur 
> 10-20 K

• trockene Witterung und Windverhältnisse < 2 m/s
• Innenräume gleichmäßig temperiert, Innentüren offen 

und Fenster geschlossen
• ggf. Außerbetriebnahme der automatischen Nachtab-

senkung bei Heizungen

Thermografische Untersuchungen werden sowohl von au-
ßen als auch von innen durchgeführt. Welche für die jeweili-
ge Messaufgabe am besten geeignet ist, hängt unter ande-
rem von der Gebäudekonstruktion und den Umgebungsbe-
dingungen ab.

Außenaufnahmen

Die Thermografie der äußeren Gebäudehülle dient vor allem
der Erkennung von Wärmebrücken bei Außenwänden. Bei
Außenaufnahmen kann es zu Fehlinterpretationen kom-
men:

• Hinterlüftete Flächen (z.B. Dachziegel/-steine oder Fas-
saden) zeigen keine Besonderheiten, da Wärmeverluste 
direkt an die Luftschicht abgegeben werden. Fehlstel-
len lassen sich somit nicht erkennen.

• Durch Abkühlung der Fassade bei Wind und/oder Regen 
scheinen Fassadenbereiche besser gedämmt als andere.

• Fenster oder Dachflächen erscheinen aufgrund der 
Reflexion der »kalten Himmelsstrahlung« kälter und 
damit besser gedämmt als die Außenwand. 

Anm.: Die infrarote Strahlung, die vom klaren Himmel
ausgeht (bis unter -40 °C), wird umgangssprachlich als
»kalte Himmelsstrahlung« bezeichnet.

• Durch Erwärmung von Bauteilen durch Sonneneinstrah-
lung oder auch Körperwärme von Personen werden dort 
Wärmeverluste vermutet.

• Bei einem Wärmestau an Dachüberständen wird eine 
fehlende oder mangelhafte Dämmung vermutet.

• Geometrisch bedingte Wärmebrücken, deren wärmeab-
strahlende Fläche kleiner als die wärmeaufnehmende ist 
(Innenecken), werden als Bauschäden interpretiert.

Innenaufnahmen

Zu einer aussagekräftigen Thermografie gehören auch In-
nenaufnahmen. Hier bestehen keine direkten klimatischen
Einflüsse wie z.B. durch die »kalte Himmelsstrahlung«, die an
den Oberflächen von Dächern und Fenstern reflektiert wird.
Bestimmte Messaufgaben sind nur durch Innenaufnahmen
zu lösen:

• Hinterlüftete Fassaden und Dachdeckungen
• Flachdächer, da i. d. R. nicht einsehbar und aufgrund zu 

großer Störeinflüsse (Verdunstung, Strahlung)
• Dämmung der obersten Geschossdecke
• Luftundichtheiten, einströmende Kaltluft bei Türen, Roll-

ladenkästen etc.

Abb. 8: Innenaufnahme von Dachflächenfenstern bei der Luft-
dichtheitsmessung (Startthermogramm).  Bild: BlowerDoor GmbH

Thermogramme lassen sich manipulieren, z.B. durch zu
hohe Kontraste oder Verzerrung der Farbskala. Bei unseriö-
sen Anbietern erscheint dann eine Außenwand in roten
Farbtönen und suggeriert dem Hausbesitzer einen schlech-
ten Dämmstandard. Dies entspricht nicht den allgemein gül-
tigen Regeln der Darstellungsneutralität.

Empfehlung

Mit einer thermografischen Untersuchung sollten nur unab-
hängige Experten beauftragt werden. So führt der Bundes-
verband für angewandte Thermografie (VATh) eine Mitglie-
derliste mit Angabe der Zertifizierungen.

Gebäudethermografie erfordert Fachwissen. Ein selbstän-
diger Dienstleister sollte über eine Zertifizierung der Stufe 2 
oder Stufe 3 nach DIN EN ISO 9712 verfügen.
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e Wartung

Eine professionelle Wartung ist eine vorsorgliche Instand-
haltung. Sie ist sinnvoll, weil damit der Wert der Leistung er-
halten bleibt. Allerdings unterbleibt oft eine Wartung, weil
Hausbesitzer und Handwerker dies unterschiedlich betrach-
ten:

• Der Handwerker führt die Wartung durch, wenn sie 
bezahlt wird.

• Der Hausbesitzer würde sich den Aufwand lieber sparen, 
erwartet die Wartung vielleicht sogar als kostenlose Ser-
viceleistung.

• Vielleicht vermeidet der Handwerker sogar die Wartung 
innerhalb der Gewährleistungszeit, weil er einen Anlass 
für Reklamationen nicht bieten möchte.

Unterbleibt eine notwendige Wartung, kann daraus ein 
Schaden erwachsen. Daran haben weder Handwerker 
noch die Hausbesitzer Interesse.

Der Hausbesitzer ist dankbar, wenn er z. B ein Jahr nach Fer-
tigstellung vom Fachmann erfahren würde, dass die Leis-
tung vollständig funktionstüchtig ist und keine Auffälligkei-
ten zeigt. Ist er dafür bereit zu zahlen?

Es gibt Handwerksbetriebe, die eine Wartung direkt mit dem
Bauvertrag vereinbaren. Sei es voll kostenpflichtig, als Obo-
lus oder als kostenfreie Serviceleistung. Dieses hat in jedem
Fall eine hohe Seriosität.

Teilleistung oder Komplettleistungen

Komplettleistungen sind in sich geschlossene Leistungen,
die zu einer zusammenhängenden Funktion führen. Beispie-
le sind: Gebäudetechnik, Regensicherheit des Daches, Fassa-
de mit Anschlüssen und Oberflächen, Funktion der Fenster
und Türen.

Werden einzelne der genannten Leistungen in ihrer Gesamt-
heit vollständig erstellt, so eignen sie sich für eine vorsorgli-
che Wartung innerhalb der Gewährleistungsfrist. Am Bei-
spiel Dach wird es deutlich. 

Beispiel: Regensicherheit des Daches

Noch bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts waren Reparatu-
ren am Dach durchaus jährlich auf dem Programm. Die Re-
gen- und Sturmsicherheit war nach heutigen Maßstäben un-
zureichend. Die zur Verfügung stehenden Baustoffe gaben
nicht mehr her. Bei den Hausbesitzern war Kontrolle und
Wartung gegenwärtig. Heute geht man selbstverständlich
von einer dauerhaften Regensicherheit über viele Jahrzehn-
te aus, ohne daran etwas tun zu müssen, ohne danach sehen
zu müssen. Die hohe Bedeutung des Daches als Schutz des
Gebäudes vor Niederschlägen ist bei den Hausbesitzern
heute kaum im Fokus. Würden Fehlstellen auftreten, bliebe
es vermutlich unbemerkt. Wassereintritt über einen länge-
ren Zeitraum wächst sich allerdings unbemerkt zu beträcht-
lichen Schäden aus.

Kann eine Wartung dem vorbeugen? Durchaus. Ein Jahr
nach Fertigstellung sind alle Jahreszeiten durchlaufen. Hier
zeichnen sich Fehlstellen oftmals bereits ab. Dies gilt bei den
heute verbreiteten Flachdächern um so mehr.

Abb. 9: Von weitem sieht alles gut. Beim Dach lohnt es sich durch-
aus ca. ein Jahr nach Fertigstellung nachzusehen.

Eine Wartung innerhalb der Gewährleistungsfrist sollte vor
allem die Überprüfung der An- und Abschlüsse von Einbau-
teilen und der Übergänge von Dachdeckung zu aufgehen-
den Bauteilen beinhalten. Dazu gehören Gauben, Schorn-
steine, Wandanschlüsse und die Dachflächenfenster. 

Bei den Wasserabläufen zeigen sich ggf. Verschmutzungen,
die zu Verstopfungen führen. In dem Fall lassen sich Gitter
als Dachrinnenschutz nachrüsten. Wasserspeier für Regen-
tonnen können angeboten werden.

Was halten Hausbesitzer von einer Wartung?

Um bei dem Beispiel zu bleiben, kann ein Dachcheck nur po-
sitiv bewertet werden. Man ist sich sicher, dass alles in Ord-
nung ist. Vielleicht besteht die eine oder andere Frage, die
sogleich beantwortet wird. 

Es baut sich die Bindung zum Betrieb weiter auf, vielleicht
war die Bauherrschaft bereits zufrieden. Aber hat der Haus-
besitzer den Betrieb aktiv weiter empfohlen?

Eine Wartung ist eine aktive Vertriebsmaßnahme. 

Eine Wartung ist Anlass über die guten Erfahrungen im
Freundes- und Bekanntenkreis zu sprechen. Das ist aktive
Weiterempfehlung. Werbung, die am meisten bringt und
nicht viel kostet. Eine Zeitungsanzeige ist vermutlich teurer.

Wartungen lassen sich bei geringer Auslastung kurzfristig
einschieben. Vielleicht ergibt sich sogar ein kleiner Folgeauf-
trag.

Könnte ein Gutschein für einen Dachcheck bei Auftragsab-
schluss und vollständiger Zahlung lohnen? Ein netter Brief 
mit einem »Dankeschön«?

Wartungsverträge

Beim Dach sind nachfolgende Inspektionen im Abstand von
drei bis fünf Jahren vermutlich angemessen. Eine Wartungs-
vereinbarung signalisiert eine kompetente Abwicklung –
z.B. Erinnerung mit Postkarte. 

Fenster und Fassade eignen sich ebenso für eine regelmä-
ßige Wartung.
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f Feuchte im Neubau – Gegenmaßnahmen

Wasser im Baukörper

Egal, ob bedingt durch die Bauart oder von Niederschlägen
verursacht. Das Wasser muss raus!

»Bauen ist der Kampf gegen das Wasser«, ist ein viel verwen-
deter Ausdruck dieser Notwendigkeit. Wird der Kampf verlo-
ren, geht dies zulasten der Gebäudenutzer. Hohe Luftfeuch-
te ist noch das kleinste Problem, rasch folgender Schimmel
ist spätestens ein Reklamationsfall.

Ist denn an dem Ort des Schimmelbefalls auch die Ursache
zu finden? Nicht unbedingt. Zunächst sei die Frage geklärt,
wie Schimmel entsteht. Benötigt werden Feuchtigkeit (z.B.
Kondensat) und ein Substrat (etwas organischer Staub ge-
nügt). Siehe auch B • 3 • b »Schimmelbefall, allgemeine Hin-
weise«. 

Zur zuverlässigen Verringerung der Baufeuchte sollte eine
technische Bautrocknung vorgesehen werden. Diese ist ins-
besondere dann erforderlich, wenn seitens der Bauleitung
oder der Bauherrschaft eine Beheizung des gesamten Ge-
bäudes in Verbindung mit Stoßlüftungen in kurzen Interval-
len (mehrmals täglich) nicht gewährleistet werden kann.

Die Luftfeuchtigkeit sollte kontinuierlich seitens der Baulei-
tung oder der Bauherrschaft überwacht werden. Dabei soll-
te die relative Luftfeuchte den Wert 70 % nicht dauerhaft
übersteigen. Rel. Luftfeuchten ab 80 % verursachen inner-
halb kurzer Zeit Schimmelbefall.

Schimmelbildung ist auf allen Baustoffen möglich. Selbst auf
glatten anorganischen Materialien kann Schimmel aufgrund
von Verschmutzungen sehr rasch entstehen. Besonders ge-
fährdet sind ungeheizte und ungedämmte Nebenräume
(siehe A • 5 • g »Feuchtefalle Spitzboden«).

Besonders in den kälteren Jahreszeiten entsteht Schimmel
auf Holz, Holzwerkstoffen und anderen Materialien (siehe
hierzu E • 2 • i »Schimmelbefall auf Holz«).

Technische Bautrocknung erforderlich?

Die VOB Teil B (DIN 1961) stellt in § 4 Abs. 3 klar: »Hat der Auf-
tragnehmer Bedenken (...), so hat er sie dem Auftraggeber
unverzüglich – möglichst schon vor Beginn der Arbeiten –
schriftlich mitzuteilen; (...).«

Als Bedenken nach ATV DIN 18 334 »Zimmerer- und Holz-
bauarbeiten« (Abschnitt 3.1.1 »Ausführung – Allgemeines«)
können insbesondere in Betracht kommen:

• (...) zu hohe Baufeuchte (...)

Mit dieser Formulierung gibt die VOB die Verantwortung an
den Auftragnehmer, den Holzbauhandwerker. Dies sicher-
lich vor dem Hintergrund, dass gerade die Bauteile aus Holz
von hoher Baufeuchte mit anschließendem Schimmelbefall
betroffen sind. 

Hat der Auftragnehmer seine Bedenken nicht wie oben be-
schrieben dargelegt, kann er sich nicht von seiner Verant-
wortung freisprechen lassen.

Die technische Bautrocknung soll Schäden vorbeugen.

Die Vorteile der technischen Bautrocknung:

• Bautrocknung verhindert Terminverzug wegen nicht 
ausführbarer Arbeiten.

• Die Entfeuchter zur Bautrocknung können durch den 
Bauherren selbst betrieben werden.

• Der Innenausbau kann während der Bautrocknung wei-
tergeführt werden.

• Der Innenausbau wird durch eine Bautrocknung 
beschleunigt; somit ist eine pünktliche Fertigstellung 
gewährleistet.

• Spätschäden und Nacharbeiten aufgrund erhöhter Bau-
feuchte werden durch eine Bautrocknung weitgehend 
ausgeschlossen.

Tipp: Nebenangebot vermeidet Schadensersatz

Der Holzbauhandwerker sollte die technische Bautrocknung
frühzeitig in einem Nebenangebot der Bauherrschaft anbie-
ten. Dabei sollte deutlich werden, dass dies eine Maßnahme
ist, um die Luftfeuchte bei möglichst konstant unterhalb
70 % zu belassen. 

Lehnt die Bauherrschaft den Vorschlag ab, dürfte die Verant-
wortung zum Auftraggeber verlagert werden. Bei Nichtbe-
achtung sollte der Auftragnehmer im Bedarfsfall die o. g. Be-
denkenmeldung schriftlich bei der Bauherrschaft
einreichen.

Vorschlag für einen Leistungstext zur Neubautrocknung

Aufstellen von Bautrocknungsgeräten entsprechend der Raum-
anordnung und -flächen. 

Hinweis: Bautrocknungsgeräte dienen nicht der Gebäudebe-
heizung, dies muss bauseits sicher gestellt werden. Dazu dürfen
wegen der zusätzlichen Feuchteentwicklung keine Bau-Gas-
brenner verwendet werden.

Der Angebotspreis bezieht sich auf die zu trocknende Gebäude-
nutzfläche und auf Basis der einwöchigen Nutzung (7 Wochen-
tage).

• Das Gebäude ist in dieser Bauphase hinreichend luftdicht 
geschlossen.

• Eine Überprüfung des Feuchtegehaltes der unterschiedli-
chen Bauteile ist nicht enthalten.

• Die Stromversorgung erfolgt bauseits.
• Enthalten ist das Aufstellen und Abbauen der Geräte.
• Die Entleerung der Wasserbehälter ist nicht enthalten und 

ist seitens des Auftraggebers zu organisieren.
• Die Geräte werden nach Bedarf und Auftrag durch die Bau-

leitung auch mehrere Wochen zur Verfügung gestellt.

Angebotene Geräte: __________________________
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g Feuchtefalle Spitzboden

Kondensat in unbeheizten Nebenräumen

Ein paar Grundkenntnisse in der Bauphysik genügen, um die
Unvermeidlichkeit von Kondensat in unbeheizten Neben-
räumen zu erkennen.

Wo Kondensat entsteht, besteht die Gefahr von Schimmel!24

Die Bauphase und die Zeit des »Trocken-Wohnens« sind be-
sonders gefährdet. Aber auch später, immer dann, wenn
durch undichte Bauteile warme Raumluft in die kalten Ne-
benräume strömt (Abb. 10), entsteht Kondensat (Abb. 11). 

Abb. 10: Gefährlich: verschiedene Temperaturzonen in einem Ge-
bäude.

Während der Bauzeit muss das Treppenloch zum Spitzbo-
den verschlossen bleiben. Mit einer OSB-Platte die Öffnung 
verschraubt schließen und vor einem Entfernen warnen 
(Schild).

Abb. 11: Unterdeckbahn mit einem besonderen »Glanz«. Blankes 
Wasser läuft in die Dämmung. Auf dem Hausrat ist bereits Schim-
melbildung zu erkennen.

Welche Lösungen werden angewendet?

1. Luftdicht bauen: Natürlich wäre es gut Leckagen zu ver-
meiden. Damit ist aber noch nicht die Bauphase abgesi-
chert.

2. Unbeheizten Nebenraum lüften: Theoretisch richtig,
aber praktisch quasi nicht durchführbar. Öffnungen am
Giebel sind meist unerwünscht. Eine Lüftung im Bereich
des Firstes ist nur dann effektiv, wenn Luft im Bereich
des Fußboden nachgeführt wird. Wie aber sollte das bei
Unterdeckungen ausgeführt werden?

3. Nur eine Lösung hat sich zuverlässig bewährt: Die unbe-
heizte Nebenräume benötigen eine Dämmung mit
Dampfbremse (Abb. 12).

Dachböden sind heute zu dicht, lassen sich wegen der 
Unterdeckung nicht ausreichend belüften.

Abb. 12: Werden unbeheizte Nebenräume mit einer Dämmung 
und einer Dampfbremse versehen, ist das Phänomen der Konden-
satbildung ausgestanden. Zudem ergibt sich auch ohne Behei-
zung ein gemäßigtes Raumklima. Wertvoller Hausrat ist vor Feuch-
te geschützt. Bild: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

Tipp: Nebenangebot »Dachboden dämmen«

Schimmel im Dachboden führt immer wieder zu Reklamati-
onen. Obwohl der Holzbauer bei Verwendung von trocke-
nem Baumaterial keine Schuld trifft, gerät er zur Zielscheibe.
Ursache ist oft Fremdverschulden: Feuchte und Feuchtezu-
gang hat den Ursprung in dem Stockwerk darunter. 

Um den Kunden vor einem Schaden zu bewahren und dem
Holzbauer vor einer mehr oder weniger berechtigten Rekla-
mation, sollte bei Abgabe des Holzbauangebotes sogleich
ein Nebenangebot zum Dämmen und Dichten des Dachbo-
dens abgegeben werden. Dazu ein deutlicher Hinweis auf
die Gefahr der Schimmelbildung in ungedämmten Neben-
räumen. 

Sollte der Auftraggeber diesem Angebot nicht nachkom-
men, ist beizeiten eine entsprechende Bedenkenmeldung
fällig. Dies sollte unter Hinweis auf das besagte Nebenange-
bot geschehen.

24 siehe auch B • 3 • b »Schimmelbefall, allgemeine Hinweise«



39

P
LA

N
U

N
G

B
 • 

1

B • 1 Funktionen: Tragwerk & Bauphysik • Wärmeschutz

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

1 Wärmeschutz

a Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Referenzgebäudeverfahren

Bereits die EnEV2009 (Energieeinsparverordnung) führte das
Referenzgebäudeverfahren, das mit der EnEV2007 schon für
Nichtwohngebäude vorgegeben wurde, auch für Wohnge-
bäude ein. Dabei wird jedes zu errichtende Gebäude mit ei-
nem (virtuellen) Referenzgebäude verglichen. Dieses dient
zur Ermittlung des maximal zulässigen Jahres-Primärener-
giebedarfs QP für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung
und Kühlung (bei Nichtwohngebäuden auch Beleuchtung). 

Das Referenzgebäude weist die gleiche Geometrie, Gebäu-
denutzfläche und Ausrichtung auf wie das zu errichtende
Gebäude. Für die Berechnung werden für das Referenzge-
bäude festgelegte Referenzwerte angenommen, z.B. U-Wer-
te, Nutzungsrandbedingungen, Anlagentechnik oder Ge-
bäudedichtheit. Der zulässige Höchstwert für den Jahres-
Primärenergiebedarf QP ist nicht immer gleich, sondern wird
für jedes Gebäude individuell berechnet. 

Zusätzlich ist der Grenzwert für den Transmissionswärme-
verlust HT‘ einzuhalten. Der Maximalwert wird dabei für je-
des Gebäude individuell bestimmt.

Berechnungsvorschrift ist die DIN V 18 599 (Wohn- und
Nichtwohngebäude). Für Wohngebäude konnte bis zum
31.12.2023 das Verfahren nach  DIN V 4108-6 zusammen mit
DIN V 4701-10 verwendet werden.

Die Kühlung von Wohngebäuden muss bilanziert werden.
Ein Nachweis gekühlter Wohngebäude ist nur auf Grundlage
der DIN V 18 599-6 möglich. Das Referenzgebäude hat keine
Kühlung.

Abb. 13: Das zu errichtende Gebäude wird mit dem Referenzge-
bäude nach GEG abgeglichen.  Im Mittel müssen die Bilanzwerte 
gleich oder besser sein.

Anforderungen für Neubauten

Für Neubauten gilt seit dem 1. Jan. 2023 eine Reduzierung
des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs QP von bisher
75 Prozent des Referenzgebäudes auf 55 Prozent. Bei Nicht-
wohngebäuden sind die zulässigen mittleren Wärmedurch-
gangskoeffizienten (U-Werte) seit dem 1. Jan. 2016 um 20 %
reduziert.

Für Wohngebäude gilt der zusätzliche Anforderungswert 1,0
x HT‘ des Referenzgebäudes. Somit ist der maximal erlaubte,
mittlere Wärmeverlust durch die Gebäudehülle um ca. 20 %
gegenüber der EnEV2009 reduziert.

Dabei ist die Ausführung des Referenzgebäudes fast unver-
ändert. Beim U-Wert der Außenwand sind Einbauten, wie
z. B. Rollladenkästen, zu berücksichtigen.

Um die seit 2016 verschärften Anforderungen beim Neubau
von Wohngebäuden zu erfüllen, muss bei Verwendung der
(nicht geänderten) Referenztechnik, d. h. Brennwertkessel
mit Solaranlage für Warmwasser und zentrale bedarfsorien-
tierte Abluftanlage, wesentlich besser gedämmt werden. 

Die erforderlichen U-Werte bewegen sich dann im Bereich
des Anforderungsniveaus von Passivhäusern:

• opake Außenbauteile < 0,15 W/m2K
• Fenster < 0,8 W/m2K

Alternativen zu einem anspruchsvollen Dämmniveau sind:

• Optimierung des Wärmebrückenzuschlags. Im Holzbau 
werden Wärmebrücken bereits häufig detailliert berech-
net.

• Einsatz von Anlagentechnik mit ausreichender Nutzung 
regenerativer Energien, z. B. Holzpelletkessel oder Wär-
mepumpe (bei U-Werten des Referenzgebäudes).

Referenzgebäude
0,20

0,18

0,24

0,37

0,28

0,35

   Referenzwerte

   Referenztechnik

zu errichtendes
Gebäude

   geplante U-Werte

   geplante Haustechnik



40

P
LA

N
U

N
G

B
 • 

1
B • 1 Funktionen: Tragwerk & Bauphysik • Wärmeschutz

b Das GEG als Beispielrechnung

Wärmebilanzverfahren statt Bauteilverfahren

Seit der  Energieeinsparverordnung EnEV wird die Energieef-
fizienz der Gebäudehülle und der Anlagentechnik als Gan-
zes bilanziert. Ermittelt wird der Jahres-Primärenergiebedarf

(QP), um Gebäude miteinander vergleichen zu können. Zuvor
konnten nur Bauteile verglichen werden.

Abb. 14: Als Beispiel dient ein Gebäude mit einer Grundfläche von 
9 m x 10 m inkl. ausgebautem Dachgeschoss 

(DN = 45°), Wohnfläche ~120 m2.

Der flächenbezogene Jahresheizwärmebedarf errechnet
sich bei diesem Gebäude auf 60,4 kWh/m2a. Dieser Wert ist
jedoch nur ein Zwischenschritt. Letztlich soll der Primärener-
giebedarf ermittelt werden. Dieser berücksichtigt die Art der
Heizungsanlage und den Energieträger. Die haustechni-
schen Anlagen spielen also bei dem Nachweis eine erhebli-
che Rolle. 

In diesem Beispiel wurden folgende Annahmen getroffen:

• Die Heizung ist ein Gas-Brennwertgerät, diese ist im 
beheizten Bereich installiert. Für die zentrale Warmwas-
sererzeugung ist eine solarthermische Anlage mit Spei-
cher integriert. Als Anlagenaufwandszahl ergibt sich hier 
ein ep = 1,207 (DIN V 4701-10). 

Eine bessere Anlage ergäbe einen geringeren Wert.

• Die Gebäudehülle ist luftdicht hergestellt (n50 ≤ 1,5), die-
ses wird mit einer Luftdurchlässigkeitsprüfung (z. B. 
Blower-Door-Prüfung) nachgewiesen. 

Eine kontrollierte Abluftanlage wird eingebaut (Erhö-
hung des Wohnkomforts), vergleichbar mit der Lüf-
tungsanlage in einem Auto.

Mit diesen Angaben lässt sich der Jahres-Primärenergiebe-
darf von Q´´P,vorh = 87,9 kWh/m2a errechnen.
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Transmission Lüftung

Solar Interne Jahresheizwärmebedarf

Außenwand Fenster Dach Sohlplatte

andere

Tabelle 10: Beispiel einer Bilanzierung

Wärmedurchgangs-
koeffizient, U-Wert 

[W/m2K]

Bauteil-
fläche, A 

[m2]

Wärme-
mengen 
[kWh/a]

Wärme-
verluste

Transmission

Außenwand 0,25 + 0,05a 135 - 3332

Dach/Decke 0,24 + 0,05a 104 - 2945

Sohlplatte/Keller 0,36 + 0,05a 90 - 1938

Fenster/Haustür 1,50b + 0,05a 25 - 5842

Lüftung kontr. Abluftanlage - 6339

Wärmege-
winne

Passiv Solar Fenster + 4649

Intern Geräte, Personen + 4789

Andere Nachtabsenkung, Solarerwärmung +1138

(Trinkwassererwärmung QW = 2034kWh/a) + Jahresheizwärmebedarf: - 9821

a Wärmebrückenfaktor. Bei diesem Beispiel ergibt sich ein mittlerer U-Wert-Aufschlag über alle Bauteile von 13,7%.
b UW-Wert, als Wert für das gesamte Fenster inkl. Rahmen und der Wärmebrücke innerhalb des Rahmens.
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c Anforderungen im Altbau (GEG)

Seit dem 1. Nov. 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in
Kraft. Zur Zeit gilt die Novellierung vom 16. Oktober 2023, in
Kraft getreten am 1. Jan. 2024. Die Anforderungen des GEG
richten sich in erster Linie an Neubauten. Das bei weitem
größte Potenzial zur Energieeinsparung bietet jedoch der
Gebäudebestand. Daher sind auch für bestehende Gebäude
(Altbauten) Anforderungen formuliert. Doch gelten hier im
Unterschied zu Neubauten Einschränkungen, insbesondere:

• Konkrete Verpflichtungen bestehen vor allem für die 
Eigentümer von Mehrfamilienhäusern; für Ein- und 
Zweifamilienhäuser bestehen Ausnahmeregelungen.

• Bestimmte Anforderungen gelten nur bedingt, weil das 
so genannte Wirtschaftlichkeitsgebot zu berücksichti-
gen ist.

Die Umsetzung des GEG fällt in den Zuständigkeitsbereich 
der Bundesländer. Wie die Einhaltung der Nachrüstpflich-
ten und bedingten Anforderungen überwacht werden soll, 
ist von den Bundesländern unterschiedlich geregelt.

GEG-Anforderungen beim Bauen im Bestand

Werden an bestehenden Gebäuden Bauteile verändert oder
neu erstellt, so muss eine Verbesserung des Wärmeschutzes
erfolgen. Die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der
Tab. 11 sind dabei einzuhalten. Veränderungen oder Erneu-
erungen an Bauteilen sind z.  B.:

• Einbau von Bekleidungen auf der Außenseite von 
Außenwänden.

• Erneuerung des Außenputzes.
• Erneuerung der Verglasung von Fenstern und Fenstertü-

ren oder Ersatz verglaster Flügelrahmen.
• Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster.
• Neue Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite.
• Einbau von Feuchtigkeitssperren oder Drainagen im Kel-

lerbereich.

Bei Änderung von Außenbauteilen gilt:

• Bei Einsatz von Einblas-Dämmstoffen oder Dämmstof-
fen aus nachwachsenden Rohstoffen gilt ein Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,045 W/(mK).

• Bei Innendämmungen bestehen keine Anforderung an 
den U-Wert.

Die Anforderungen nach Anlage 7 des GEG entfallen für Bau-
teile (ohne Fenster, Türen), wenn diese die energiespar-
rechtlichen Vorschriften nach dem 31. Dezember 1983 erfül-
len (siehe Tab. 12).

Es gilt eine Bagatellgrenze. Die bauteilbezogenen Anforde-
rungen müssen nur dann berücksichtigt werden, wenn die 
Fläche der geänderten Bauteile mehr als 10 % der gesam-
ten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes betreffen.

Regelungen für Erweiterungen

Bei der Erweiterung oder dem Ausbau eines Wohngebäudes
um beheizte oder gekühlte Räume darf der auf die wärme-
übertragende Umfassungsfläche der Außenbauteile dieser
neu hinzukommenden Räume das 1,2fache des entspre-
chenden Wertes des Referenzgebäudes nicht überschreiten.

Ist die hinzukommende zusammenhängende Nutzfläche
größer als 50 Quadratmeter, sind zusätzlich die Anforderun-
gen an den sommerliche Wärmeschutz einzuhalten (siehe
Abb. 15).

  weiterlesen zum Thema
-6- Übersicht der Durchführungsbestimmungen siehe: https://

www.bbsr-geg.bund.de/GEGPortal/DE/ErgaenzendeRegelun-
gen/Vollzug/RegelLaender/RegelLaender-node.html

-7- Hinweise zur »Finanzierung und Förderprogramme« siehe
A • 1 • e.

Tabelle 11: Maximal zulässige Wärmedurchgangskoeffizienten 
(U-Werte) für neue oder geänderte Teile der Gebäudehülle bei 
Gebäude mit Innentemperaturen ≥ 19°C

Bauteil
U-Wert 

[W/(m2K)]

Außen-
wände

Bei außenseitiger Erneuerung  
(Bekleidung, Zusatzdämmung, Putz-
erneuerung)

0,24

Dach
Steildächer 0,24
Flachdächer 0,20

Wände und  
Deckena

a gegen unbeheizte Räume, Erdreich und nach unten an Außenluft.

Bei kellerseitiger Erneuerung (Däm-
mung auf der Kaltseite)

0,30

Fußbodenaufbauten 0,50
Decken nach unten an Außenluft 0,24
oberste Geschossdecken 0,24

Fenster  
und  Türen

Fenster, Fenstertüren 1,3
Dachflächenfenster 1,4
Verglasung 1,1
Fenster, Fenstertüren, Dachflächen-
fenster mit Sonderverglasungen

2,0

Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, 
Schiebe- oder Hebemechanismus

1,6

Außentüren (Türfläche) 1,8

Tabelle 12: Anforderungsniveau nach dem 31.12.1983 (Quelle: WSchV 1982, Tab. 3, in Kraft getreten am 1.1.1984)

Bauteile
max. Wärmedurch-
gangskoeffizient

erf. Mindestdämmstoff-
dicke ohne Nachweis

Außenwände 0,60 50 mm
Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen und Decken (einschl. Dach-
schrägen), die Räume nach oben oder unten gegen Außenluft abgrenzen

0,45 80 mm

Kellerdecken und Decken gegen Erdreich, Wände und Decken, die an unbe-
heizte Räume grenzen

0,70 40 mm
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Abb. 15: Anforderungen des GEG bei Erweiterung und Ausbau eines Gebäudes

Bilanzverfahren im Gebäudebestand – 40%-Regel

Die GEG-Vorschriften gelten als erfüllt, wenn das Gebäude
insgesamt den Jahres-Primärenergiebedarf, der für einen
vergleichbaren Neubau gilt, um nicht mehr als 40 % über-
schreitet. Unter dieser Voraussetzung dürfen einzelne neu
eingebaute oder geänderte Bauteile die o. g. bauteilbezoge-
nen Anforderungen überschreiten. Es muss jedoch ein präzi-
ser Energiebedarfsnachweis geführt werden.

Gerade bei umfassenden Modernisierungsmaßnahmen ist 
die Erstellung einer Energiebilanz ohnehin zu empfehlen. 
Die Mindestanforderungen an den baulichen Wärme-
schutz und die Heizungsanlage sind trotzdem einzuhalten.

Nachrüstverpflichtungen

Es bestehen Nachrüstpflichten für bestehende Gebäude (bei
Ein- und Zweifamilienhäusern nur bei Eigentümerwechsel).

• Dämmung oberster Geschossdecken, alternativ Däm-
mung des darüber liegenden Daches. 

• Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen.
• Austausch alter Heizkessel für flüssige oder gasförmige 

Brennstoffe (Konstanttemperaturkessel), die älter als 
30 Jahre sind. 

Erweiterung / Ausbau
> 50 m² Nutzfläche

Grenzwert H'T
Grenzwert H'T

Nachweis
sommerlicher Wärmeschutz

+

nein ja
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werden. Der Nachweis des sommerlichen Hitzeschutzes er-
folgt gemäß DIN 4108-2: 2013-02 nach zwei Verfahren:

• vereinfachtes Verfahren (Sonneneintragskennwerte), 
Svorh ≤ Szul

• Thermische Gebäudesimulation (Übertemperaturgrad-
stunden), Ghvorh ≤ Ghzul

Voraussetzungen für Verzicht auf einen Nachweis

Liegt der Fensterflächenanteil unter den Werten der Tab. 16,
so darf auf einen Nachweis verzichtet werden.

Auf einen Nachweis bei Wohnnutzungen kann unter folgen-
den Bedingungen verzichtet werden:

• grundflächenbezogener Fensterflächenanteil ≤ 35% 
und

• außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen (Fenster in 
Ost-, Süd- oder Westorientierung):

Abminderungsfaktor FC ≤ 0,30 bei Glas g > 0,40 bzw. 

FC ≤ 0,35 bei Glas g < 0,40

Nachweisverfahren Sonneneintragskennwert

Der Nachweis ist für »kritische« Räume zu führen. Dies sind
z.B. Räume mit einem hohen Fensterflächenanteil vor allem
nach Süden und Westen. Auch eine leichte Bauart, z.B. Dach-
geschoss in konventioneller Bauweise mit Dachflächenfens-
tern nach Osten, kann einen Nachweis erforderlich machen.
Für den nachzuweisenden Raum/Raumbereich ist der vor-
handene Sonneneintragskennwert zu ermitteln (Svorh =
∑ AW x gtot/AG). Dabei sind folgende Werte einzusetzen:

• Größe der Fensterflächen ∑ AW

• Gesamtenergiedurchlassgrad des Glases einschl. Son-
nenschutz gtot

• Nettogrundfläche des Raumes/Raumbereiches AG

Der Gesamtenergiedurchlassgrad (gtot) ergibt sich aus dem
g-Wert der Verglasung und dem Abminderungsfaktor FC für
den Sonnenschutz (gtot = g x FC). Die Verwendung von Her-
stellerangaben für den gtot-Wert liefert ggf. günstigere Wer-
te.

Als Grenzwert ist der zulässige Sonneneintragskennwert zu
bestimmen (Szul = ∑ Sx). Hierbei spielen folgende Einflussfak-
toren eine Rolle:

• S1 – Standort, Nachtlüftung und Bauart
• S2 – grundflächenbezogener Fensterflächenanteil
• S3 – Sonnenschutzglas
• S4 – Fensterneigung

• S5 – Fensterorientierung
• S6 – Einsatz passiver Kühlung

Für den (vereinfachten) Nachweis lautet die Anforderung

Svorh ≤ Szul

Insbesondere der grundflächenbezogene Fensteranteil S2
ist hier von großer Bedeutung. Ist der Fensterflächenanteil
größer als 25 % wird S2 negativ und verringert den zulässi-
gen Sonneneintragskennwert.

Mögliche Lösungen bei hohem Fensterflächenanteil sind
beispielsweise:

Ansatz einer erhöhten Nachtlüftung in Kombination mit

• einem wirksamen Sonnenschutz (Außenliegende Jalou-
sien) oder

• Reduktion des g-Wertes oder
• Reduktion des Fensterflächenanteils

Zu beachten: Sonnenschutzglas, niedrigere g-Werte und ge-
änderte Fensterflächen beeinflussen auch die winterlichen
Solargewinne und damit den Energiebedarf im Winter.

Eine erhöhte/hohe Nachtlüftung kann angesetzt werden

• bei Wohnnutzung (n ≥ 2 h-1), sofern eine nächtliche 
Fensterlüftung möglich ist,

• bei geschossübergreifender Nachtlüftungsmöglichkeit, 
z.B. über ein Atrium, (n ≥ 5 h-1),

• bei Einbau einer Lüftungsanlage, Nachtlüftung gemäß 
Dimensionierung der Anlage.

Tabelle 16: Zulässige Werte des Grundflächen bezogenen 
Fensterflächenanteils.

Neigung  der 
Fenster  gegen-
über der Horizon-
talen

Orientierung  der 
Fenster

Grundflächen 
bez. Fensterflä-
chenanteil 

fWG
a in %

a Der Fensterflächenanteil fWG ergibt sich aus dem Verhältnis der Fens-
terfläche (lichte Rohbauöffnungen) zur Nettogrundfläche des betrach-
teten Raumes oder der Raumgruppe.

über 60° bis 90°

Nord-West über Süd 
bis Nord-Ost

10

alle anderen  Nordori-
entierungen

15

von 0° bis 60° alle  Orientierungen 7

Literaturhinweise
-8- ift-Fachinformation WA-21/1, Frühjahr 2017 »Sommerlicher

Wärmeschutz; Vereinfachte Nachweisverfahren und Dia-
gramme«

-9- Fachzeitschrift »Die neue Quadriga«: 4/2016 »Sommerlicher
Wärmeschutz«

-10- Fachzeitschrift »mikado«: 
8/2014 »Hitzeschutz – So rechnen Sie richtig!« 
8/2013 »Hitzeschutz – Was im Sommer wirklich zählt«
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B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

3 Feuchteschutz

a Klimabedingungen, Nutzungsklassen

Aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften reagiert Holz
in Wechselwirkung auf das umgebende Klima. Das Holz
nimmt an Feuchte zu oder ab. Wenn die Holzfeuchte unter-
halb der Fasersättigungsfeuchte liegt, ergeben sich daraus
Schwind- und Quellverformungen. 

In Bezug auf die Festigkeitseigenschaften ist die Holzfeuch-
te ebenfalls von Belang. Bei Holz und Holzwerkstoffen
nimmt die Festigkeit mit steigender Holzfeuchte deutlich
ab. Die elastischen Verformungen nehmen zu. Die charakte-
ristischen Festigkeiten sind im Zuge der Bemessung mit

dem aus der Nutzungsklasse und der Lasteinwirkungsdau-
er resultierenden Modifikationsbeiwert kmod abzumindern.

Daher sind bei der Bemessung von Holzbauten die Klimabe-
dingungen zu berücksichtigen. Hierzu dient das System der
Nutzungsklassen nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5), siehe
Tab. 17.

Der Zusammenhang zwischen relativer Luftfeuchte, der
Umgebungstemperatur und der Holzgleichgewichtsfeuch-
te wird im Glossar dargestellt.

Die Werte bei Holzwerkstoffen, außer mit Phenolharz ge-
bundenen, liegen um etwa 3% niedriger als in Tab. 18 ange-
geben. 

Die Nutzungsklassen bieten Vorteile

Durch die Einführung der Nutzungsklassen ergeben sich
neben der Notwendigkeit aus den statischen Berechnungen
weitere Vorteile:

• Gebäude oder Gebäudebereiche können während der 
Entwurfsplanung relativ einfach den Nutzungsklassen 
zugewiesen werden. Dies gibt Aufschluss über die Bean-
spruchung des Holzbautragwerkes und Hinweise auf die 
Feuchtebeanspruchung (Holzschutz).

• In Ausschreibungen können mit Belegung der Nut-
zungsklasse diesbezüglich die eindeutige Eignung von 

Tabelle 17: Auszüge aus DIN EN 1995-1-1: 2010-12 Abschnitt 2.3.1.3 »Nutzungsklassen«

Nr. Text aus der Norm Anmerkungen der Norm zum Text

(1)
Tragwerke sind einer der nachstehend genannten Nut-
zungsklassen zuzuweisen:

Das System der Nutzungsklassen dient im Wesentlichen der 
Zuordnung von Festigkeitskennwerten und der Berechnung 
von Verformungen unter definierten Umgebungsbedingun-
gen. 
Einzelheiten über die Zuordnung von Tragwerken zu Nut-
zungsklassen nach (2), (3) und (4) können im Nationalen 
Anhang enthalten sein.

(2)

Die Nutzungsklasse 1 ist gekennzeichnet durch einen 
Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur 
von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgeben-
den Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr 
einen Wert von 65% übersteigt.

In Nutzungsklasse 1 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der 
meisten Nadelhölzer nicht 12%. 

(3)

Die Nutzungsklasse 2 ist gekennzeichnet durch einen 
Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur 
von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgeben-
den Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr 
einen Wert von 85% übersteigt.

In Nutzungsklasse 2 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der 
meisten Nadelhölzer nicht 20%. 

(4)
Die Nutzungsklasse 3 erfasst Klimabedingungen, die zu 
höheren Feuchtegehalten als in Nutzungsklasse 2 füh-
ren. 

–

Tabelle 18: Nutzungsklassen und Holzfeuchte.

NKL Anwendungsbereich Luftfeuchte
Gleichgewichtsfeuchte 

von Holzbaustoffen

1 z.B. in allseitig geschlossenen und beheizten Bauwerken 65%a

a Dieser Wert darf nur für wenige Wochen im Jahr überschritten werden.

5% bis 12%

2 z.B. bei überdachten offenen Bauwerken 85%a 10% bis 20%

3 z.B. für Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind – > 20%
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Materialien abgefragt werden. Die Hersteller weisen z.B. 
die Eignung für die NKL 3 explizit aus.

Insbesondere in der Nutzungsklasse NKL 3 sind nur wenige 
Holzbauprodukte einsetzbar.

Stützen von Vordächern, Terrassenüberdachungen, Car-
ports etc. sind der NKL 3 zuzuordnen (Abb. 16 ①). Dies
schränkt die Auswahl des Holzes in diesem Bereich ein. Zu-
lässig ist Vollholz ohne Keilzinkung bis zum Querschnitt 16/
16 cm und spezielles Brettschichtholz (NKL 3) bis 20/20 cm. 

Im Bereich von Dachüberständen (Abb. 16 ②) innerhalb des
»60°-Bereiches« kann von der Nutzungsklasse NKL 2 ausge-
gangen werden. Bei der Konstruktion sollte darauf geachtet
werden, dass die horizontalen Bauteile im geschützten Be-
reich »unter Dach« verbleiben.

Für die Auswahl geeigneter Holzwerkstoffe ist entschei-
dend, mit welcher Holzfeuchte zu rechnen ist. Dazu werden
nach DIN EN 13 986 drei Feuchtebeständigkeitsbereiche un-
terschieden, die den Nutzungsklassen nach dem Eurocode
5 (DIN EN 1995-1) zugeordnet werden können (Tab. 19). Das
System der Nutzungsklassen dient im Wesentlichen der
Zuordnung von Festigkeitskennwerten und der Berechnung
von Verformungen unter definierten Umgebungsbedingun-
gen. Es gilt, dass trockene Holzwerkstoffe höhere Festig-
keits- und Steifigkeitswerte aufweisen.

Abb. 16: Beispiel zu den Nutzungsklassen NKL.

Die Anforderungen an die Holzbauprodukte bezüglich der
Nutzungsklasse sind im Teil »PRODUKTE« aufgeführt:

• Konstruktionsholz siehe G • 0 • a
• Holzwerkstoffplatten siehe F • 0 • b

b Schimmelbefall, allgemeine Hinweise

Schimmelpilze sind ein natürlicher Teil unserer Umwelt und
ihre Sporen finden sich auch in Innenräumen. Schimmelpil-
ze können in einem weiten Temperatur- und pH-Bereich
wachsen. Für das Wachstum benötigen Schimmelpilze vor
allem Nährstoffe und Feuchtigkeit. Nährböden können zum
Beispiel Lacke, Silikon, Tapeten, bestimmte Holzarten, Holz-
werkstoff- und Gipskartonplatten sowie Ablagerungen von
organischen Partikeln und Stäuben sein. Bei dem Wachs-
tumsfaktor Feuchtigkeit genügt eine relative Luftfeuchtig-
keit von ca. 80% an der Materialoberfläche. 

Bei 20 °C Raumtemperatur und 50% relativer Raumluft-
feuchte (8,6 g Wasserdampf pro m3 Raumluft) und dem Kri-
terium »oberflächennahe Luftfeuchtigkeit max. 80%« er-
gibt sich eine Grenztemperatur von 12,6 °C, die nicht
unterschritten werden darf (Punkt-Linie). Das bedeutet, kei-
ne Bauteilinnenoberfläche darf die kritische Temperatur von
12,6 °C unterschreiten. Dieser Zusammenhang ist Grundla-
ge des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108 Teil
2.

Weitere Ursachen von Feuchtigkeit können das Schimmel-
wachstum begünstigen:

• Zu hohe Baustofffeuchte während der Bauzeit bzw. 
ungenügendes Austrocknen nach Baumaßnahmen.

• Ausführungsfehler bei der Gebäudeabdichtung.
• Defekte Dächer, Dachentwässerung.
• Risse im Mauerwerk.
• Wasserschaden.
• Zu hohe Luftfeuchte zu hohe Feuchteproduktion 

durch »Wohnen«
- zu geringe Luftwechselraten

• Oberflächentemperatur der Wand zu niedrig
- Mindestwärmeschutz nicht erfüllt
- geometrische und materialbedingte Wärmebrücken
- niedrige Oberflächentemp. durch Möbel und Vor-

hänge
- niedrige Raumtemperatur

• Feuchteeintrag durch Konvektion und Leckagen
- Hinterströmung von Konstruktionen mit feuchtwar-

mer Luft
- Ausführungsfehler bei der Dampfbremse-/Luftdich-

tung

Tabelle 19: Definition der Feuchtebeständigkeitsbereiche.

Feuchtebeständig-
keitsbereich nach 
DIN EN 13 986

Nutzungsklasse 
nach EC 5

max. zulässige 
Feuchte

Trockenbereich NKL 1 15 %
Feuchtbereich NKL 2 18 %
Außenbereich NKL 3 21 %
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Abb. 17: Mithilfe der »Schimmelpilz«-Kurve kann der maximale Wassergehalt der Luft bestimmt werden, 
der ein Schimmelpilzwachstum gerade noch nicht zulässt. 

Gesundheitliche Auswirkungen

Studien belegen, dass Sporen und Stoffwechselprodukte
von Schimmelpilzen zu Reizungen der Augen und der
Schleimhäute oder zu allergischen Beschwerden führen
können. Allergische und reizende Wirkungen können so-
wohl von lebenden als auch von abgestorbenen Schimmel-
pilzen ausgehen.

Infektionen (Mykosen) werden nur durch lebende Schim-
melpilze ausgelöst und kommen eher selten vor. 

Personen mit gesundheitlichen Problemen (z.B. Allergien,
Asthma, andere chronische Atemwegserkrankungen, Im-
munschwäche) sollten daher die Schimmelpilzsanierung
nicht selbst durchführen. 

Sanierungsmaßnahmen

Ist der Befall relativ neu, reicht eine Behandlung mit folgen-
den Mitteln

Verträglichkeit mit Anstrichmitteln ist zu prüfen. 

Eine Essiglösung ist nicht ratsam, da viele Baustoffe eine
Neutralisation des Essigs bewirken. Zudem gelangen mit
dem Essig organische Nährstoffe auf das Material, die das
Pilzwachstum sogar fördern können.

Materialien mit rauer, poröser Oberfläche (Tapeten, Putz,
Gipskartonplatten) können schwer bzw. gar nicht gereinigt
werden, da das Schimmelpilzwachstum bis in tiefere Schich-
ten eingedrungen sein kann. Gipskartonplatten oder De-
ckenverschalungen mit Schimmelbefall sollten daher mög-
lichst ausgebaut werden. Bei nicht ausbaubaren Baustoffen
muss sichergestellt werden, dass der Schimmelbefall auch in
tieferliegenden Schichten entfernt wird.

Aktiv befallenes Holz ist sehr schwer zu sanieren und muss
meist entfernt werden. Ein oberflächlicher Schimmelbefall
ist eingeschränkt durch Abschleifen zu entfernen. Besonde-
re Schutzmaßnahmen sind hierbei zu beachten.

Wichtig ist, dass die Ursache erkannt und behoben wird!

Schimmelbefall Maßnahme

gering Wasser mit Spülmittel (Tenside)

stärker

Wasser/Brennspiritus im Verhältnis 
90/10

5 %ige Sodalösung

abtöten

Alkohol (Ethanol) 70 %

Brennspiritus 70 %

Wasserstoffperoxid 5-10 %

Literaturhinweise
-11- DIN/TS 4108-8 »Vermeidung von Schimmelwachstum in

Wohngebäuden«
-12- Robert Borsch-Laaks »Wohnen ohne Feuchteschäden«
-13- Umweltbundesamt »Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung

und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden«

  weiterlesen zum Thema
»PLANUNG«:
-14- A • 5 • f »Feuchte im Neubau – Gegenmaßnahmen«
-15- A • 5 • g »Feuchtefalle Spitzboden«
-16- E • 2 • i »Schimmelbefall auf Holz«



49

P
LA

N
U

N
G

B
 • 

4

B • 4 Funktionen: Tragwerk & Bauphysik • Witterungsschutz Dach

B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

4 Witterungsschutz Dach

a Zusatzmaßnahmen bei Dachziegeln und Dachsteinen

Zu einer regensicheren Dacheindeckung gehören 
Zusatzmaßnahmen

Die „regensichere“ Ausführung bezieht sich auf die Dachein-
deckung im gesamten Aufbau. Selbst bei modernen und
passgenauen Dachziegeln und Dachsteinen kann eine  Re-
gensicherheit nur mit zusätzlichen Maßnahmen erreicht
werden. Von großer Bedeutung ist die Auswahl einer De-
ckungsart und die zugehörige Regeldachneigung RDN. Die
RDN liegt bei Dachziegeln und -steinen üblicherweise im Be-
reich von 22° bis 40° (Tab. 23 und Tab. 24). Wird RDN nicht
eingehalten, so führt dies zu höheren Anforderungen an die
Zusatzmaßnahmen entsprechend dem Maß der Unter-
schreitung (Tab. 21). Die Mindestdachneigung bei Dachzie-
geln und -steinen beträgt jedoch einheitlich 10° und darf
nicht unterschritten werden.

Bei besonderen Bedingungen von Gebäuden werden ggf.
erhöhte Anforderungen definiert (Tab. 21, rechte Spalte):

• große Sparrenlängen  ab 10 m in Abhängigkeit von der 
Dachneigung (Tab. 20)

• besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Ton-
nen- und Kegeldächer (Abb. 19)

• konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, 
z. B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführun-
gen von Kehlen o. ä.

• schneereiche Gebiete (Schneelast ≥ 1,5 kN/m²)
• windreiche Gebiete der Windlastzonen 4, Kamm- und 

Gipfellagen, Schluchtenbildung

Bei der pauschalen Kalkulation von Dächern sollte von er-
höhten Anforderungen ausgegangen und die entsprechen-
de Klasse der Zusatzmaßnahme aus Tab. 21 (rechte Spalte)
zu Grunde gelegt werden.  Im Zuge der Ausführungspla-
nung kann ggf. eine Prüfung der Bedingungen ergeben,
dass die Mindestanforderung ausreicht (Abb. 18.)

Abb. 18: Beispiel eines  Daches in gemäßigter Lage, bei dem die 
Mindestanforderung nach Tab. 21 ausreicht. Bild: Wienerberger

Abb. 19: Dach mit erhöhten Anforderungen gemäß Tab. 21, rechte 
Spalte. Bild: Wienerberger

Tabelle 20: Erhöhte Anforderung bei größeren Sparrenlängen 
und in Abhängigkeit unterschiedlicher Dachneigungen

bei Dachneigung und einer Sparrenlänge
ab 10° > 10,00 m
ab 20° > 10,50 m
ab 30° > 11,50 m
ab 40° > 13,00 m

Tabelle 21: Erforderliche Klasse der Zusatzmaßnahme nach B • 4 • c a

a »Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen«, Ausgabe 2024-04, ZVDH [8]

Regeldachneigung 
RDN

Regeldachneigung 
unterschritten?

Mindestanforderung
(Beispiel: Abb. 18)

ab einer erhöhte Anforderung 
mindestens (Beispiel: Abb. 19)

22°, 25°

nein Klasse 5 Klasse 4
bis zu 4° Klasse 4 Klasse 3
bis zu 8° Klasse 3 Klasse 2
bis zu 12° Klasse 1 Klasse 1

30°

nein Klasse 5 Klasse 4
bis zu 4° Klasse 4 Klasse 3
bis zu 8° Klasse 3 Klasse 2
bis zu 12° Klasse 2 Klasse 1

35°, 40°

nein Klasse 5 Klasse 4
bis zu 4° Klasse 4 Klasse 3
bis zu 8° Klasse 3 Klasse 3
bis zu 12° Klasse 2 Klasse 2
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b Zusatzmaßnahmen bei anderen Dachdeckungen

Neben den weit verbreiteten Dachziegeln und -steinen gibt
es eine ganze Reihe weiterer Dachdeckungsarten. Die Fach-
regeln des ZVDH [8] , Stand: 04/2024,  haben die verschiede-
nen Dachdeckungswerkstoffe in einzelnen Regelwerken de-
finiert, so dass die unterschiedlichen Anforderungen nicht
übertragbar sind. Im Glossar wird der Unterschied zwischen
Regeldachneigung RDN und Mindestdachneigung MDN
erläutert.

Faserzement-Wellplatten

Die Regeldachneigung von Faserzement-Wellplatten rich-
tet sich nach der Plattenlänge sowie der Entfernung zwi-
schen Traufe und First (Tab. 25). Bei Unterschreitung der Re-
geldachneigung gemäß Tab. 26 ist eine Dichtschnur  in der

Höhenüberdeckung anzuordnen. Eine weitere Unterschrei-
tung der Regeldachneigung ist nur mit wasserdichtem Un-
terdach (Klasse 1) zulässig.

Liegen erhöhte Anforderungen an die Regensicherheit vor,
so ist mindestens eine Unterdeckung der Klasse 5 erforder-
lich. Bei einer Dachneigung ≤ 15° ist eine verschweißte oder
verklebte Unterdeckung (Klasse 4) auszuführen. Als erhöhte
Anforderungen gelten:

• große Entfernungen zwischen First und Traufe
• konstruktive Besonderheiten
• Nutzung des Dachgeschosses zu Wohnzwecken
• besondere klimatische Verhältnisse
• exponierte Lage des Gebäudes

Tabelle 23: Dachdeckungen aus Dachziegeln

Dachziegel Dachziegelart/Merkmal Formbeispiel Deckungsart
Regeldach-

neigung

mit Verfalzung

Ringfalz

• Flachdachziegel

• Romanische Dachziegel

• Hohlfalzziegel

Einfachdeckung

22°

Kopffalz oder Kopf- u. Fußrippe u. 
Seitenverfalzung

• Doppelmuldenfalzziegel bei 
Deckung im Verband

• Doppelmuldenfalzziegela

• Glattziegel bei Deckung im 
Verband

• Reformziegela

• Verschiebeziegela

a mit besonderen Merkmalen

25°

Kopffalz oder Kopf- u. Fußrippe u. 
Seitenfalz

• Doppelmuldenfalz

• Reformziegel

• Glattziegel

• Verschiebeziegel

30°

seitlich eingreifende Überdeckung • Strangfalzziegel

35°seitlich übergreifende Überde-
ckung

• Krempziegel

ohne Verfalzung

gewölbte  Dachziegel

• Hohlpfanne Aufschnittdeckung 35°

Vorschnittdeckung 40°

• Mönch- und Nonne Einfachdeckung 40°

ebene Dachziegel

• Biberschwanzziegel Doppel- und Kronen-
deckung

30°

Einfachdeckung mit 
Spließen

40°

Tabelle 24: Dachdeckungen aus Dachsteinen

Dachsteine Dachziegelart/Merkmal Formbeispiel Deckungsart
Regeldach-

neigung

mit Seitenfalz
hochliegender Seitenfalz • profiliert

Einfachdeckung
22°

tiefliegender Seitenfalz • eben 25°

ohne Falz eben

• Biber Doppel- und Kronen-
deckung

30°

Einfachdeckung mit 
Spließen

40°
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Die Mindestdachneigung bei Faserzement-Wellplatten be-
trägt 5°.

Bitumenwellplatten

Bitumenwellplatten werden auf Lattung verlegt. Eine Hin-
terlüftungsebene unterhalb der Deckung ist erforderlich.
Die Seitenüberdeckung beträgt mindestens eine Welle, in
schnee- und windreichen Gebieten  (Windlastzone 3/4 oder
exponierte Lage) zwei Wellen. Die Höhenüberdeckung rich-
tet sich nach der Dachneigung:

• ab 10° mindestens 16 cm
• ab 15° mindestens 14 cm

Die Regeldachneigung von Bitumenwellplatten ist von der
Sparrenlänge abhängig, siehe Tab. 27. Die Mindestdachnei-
gung von Bitumenwellplatten beträgt 7°.

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung ist mindestens
ein regensicheres Unterdach (Klasse 2) erforderlich. Eine
Unterschreitung der Regeldachneigung um mehr als 3° ist
nicht zulässig.

Zusatzmaßnahmen zur Regensicherheit sind bei erhöhten
Anforderungen erforderlich:

• große Sparrenlängen
• Windlastzone 3 und 4
• Höhenlage ab 800 m
• ausgebaute Dachgeschosse
• landwirtschaftlich genutzte Gebäude, z. B. Kaltstall

Zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Regensicherheit:

• Unterdach, wasserdichtes (Klasse 1), 
• Unterdach, regensicheres (Klasse 2), 
• Unterdeckung (Klasse 3 bis 5),
• Mindesthöhenüberdeckung 0,20 m,
• zwei Wellen Seitenüberdeckung

Schieferdeckungen

Die Regeldachneigung von Schieferdeckungen richtet sich
nach der Eindeckungsart (Tab. 28). Steilere Regeldachnei-
gungen können erforderlich werden, wenn besondere Be-
dingungen von Gebäuden vorliegen:

• besondere klimatische Verhältnisse
• ungünstige Lage des Gebäudes
• große Entfernungen zwischen First und Traufe

In der Regel werden Schiefer auf einer Schalung mit einer für
Vordeckungen geeigneten Bahn verlegt (siehe Herstelleran-
gabe). Die früher übliche Vordeckung auf Schalung mit Bitu-
menbahnen (V13) erfüllt die Anforderung einer Unterde-
ckung Klasse 5. Bei Schieferdeckung auf Schalung ist die
Unterschreitung der Regeldachneigung, auch in Verbin-
dung mit regensichernden Zusatzmaßnahmen, nicht zuläs-
sig.

Bei Ausführung der Schieferdeckung auf Lattung und Nut-
zung des Dachgeschosses zu Wohnzwecken ist mindestens
eine Unterdeckung der Klasse 3 auszuführen. Eine Unter-
schreitung der Regeldachneigung ist möglich, wenn Zu-
satzmaßnahmen angeordnet werden:

• Einhaltung RDN mindestens Klasse 5 (Empfehlung)
• bis 4° Unterschreitung mindestens Klasse 3
• bis 10° Unterschreitung Klasse 1
• Unterschreitungen um mehr als 10° sind nicht zulässig.

Die Mindestdachneigung bei Schieferdeckungen ergibt
sich aus der Regeldachneigung minus 10°.

Steildach mit Schieferdeckung auf Holzschalung und Vorde-
ckung siehe »BAUTEILE«,  Q • 2 • f.

Bitumenschindeln

Bitumenschindeln werden auf Schalungen aus Brettern oder
Bau-Furniersperrholz verlegt. Eine Vordeckung, bitumenver-
trägliche Unterdeckbahn (Schalungsbahn) oder Dachbahn
mit Glasvlieseinlage, ist vorzusehen. Die Regeldachnei-
gung bei Bitumenschindeln richtet sich nach der Sparren-
länge und der Schindelform (Tab. 29).

Die maximale Neigung beträgt 85°, um die Auflage der Bitu-
menschindeln auf der Deckunterlage sicherzustellen. Die
Mindestdachneigung von Bitumenschindeln beträgt 15°.

Steilere Regeldachneigungen können bei folgenden Be-
dingungen erforderlich werden:

• besondere klimatische Verhältnisse
• ungünstige Lage des Gebäudes
• große Entfernungen zwischen First und Traufe

Tabelle 25: Regeldachneigung für Dachdeckungen aus Fa-
serzement-Wellplatten

Wellplatte
Entfernung Traufe-First [m]

≤ 10 >10–20 >20–30 >30

Standardwellplatte ≥ 9° ≥ 10° ≥ 12° ≥ 14°

Kurzwellplatte ≥ 15° ≥ 17° ≥ 19° ≥ 20°

Tabelle 26: Ausführung bei Faserzement-Wellplatten

Arten Profil
Wellen-
berge

Unter-
schreitung 

RDN
Maßnahme

Standard-
wellplatte

177/51 5
um 2° Höhenüberde-

ckung mit 
Dichtschnur

130/30 8
Kurzwell-
platten

177/51 5 um 5°

Tabelle 27: Regeldachneigung bei Bitumenwellplatten

Sparrenlänge Bitumenwellplatten Regeldachneigung

≤ 10 m Herstellung nach 
DIN EN 534

10°

> 10 m 15°

Tabelle 28: Dachdeckung aus Schiefera

a »Fachregel für Dachdeckungen aus Schiefer«, Ausgabe 2016-02 mit 
Änderungen 2016-12 und 2021-03, ZVDH [8]. 

Eindeckungsart
Regeldach-

neigung

Altdeutsche Doppeldeckungb

b Nur auf Schalung mit Vordeckung und Gebindesteigung.

≥ 22°
Rechteckdoppeldeckung

Altdeutsche Deckungb

≥ 25°Schuppendeckung

Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung)

Spitzwinkeldeckung ≥ 30°
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Wird die Regeldachneigung unterschritten, so sind zusätz-
liche Maßnahmen zur Erhöhung der Regensicherheit erfor-
derlich:

• wasserdichtes Unterdach (Klasse 1) oder
• regensicheres Unterdach (Klasse 2) oder
• zusätzliche Verklebung.

Genauere Angaben macht das Regelwerk hier nicht. Die An-
gaben der Hersteller sind zu beachten.

Eine Unterschreitung der Regeldachneigung um mehr als
10° ist nicht zulässig. Die Mindestdachneigung von 15° darf
dabei nicht unterschritten werden.

Metalldeckungen, selbsttragend

Bei den selbsttragenden Metalldeckungen wird zwischen
groß- und kleinformatigen Elementen unterschieden. Groß-
formatige Profiltafeln (z. B. Trapez-/Wellprofile) sind auf-
grund ihrer Formgebung in der Lage, auftretende Belastun-
gen aufzunehmen und weiterzuleiten. Sie erfordern daher
keine vollflächige Deckunterlage. Die Regeldachneigung

ist abhängig vom Maß der Überdeckung, siehe Tab. 30.

Bei Dachneigungen ≤ 15° sind geeignete Dichtbänder ge-
mäß IFBS-Fachregeln vorzusehen. Bei wasserführenden
Dach-Trapezprofilen mit Dachneigung ≤ 7° ist eine durch-
laufende geeignete Dichtung im Längsstoß erforderlich.
Über ausgebauten Dächern ist als regensichernde Zusatz-
maßnahme mindestens eine Unterdeckung der Klasse 5
einzubauen. Diese dient dem Schutz der Wärmedämmung
gegen abtropfendes Wasser sowie gegen Flugschnee und
Eintreiben von Feuchte.

Bei selbsttragenden, großformatigen Metalldeckungen be-
trägt die Mindestdachneigung 3°, wenn weder Querstöße
noch  Durchdringungen vorhanden sind.

Selbsttragende kleinformatige Elemente haben eine Größe
bis 0,4 m² und eine Masse bis 5 kg. Die Regeldachneigung

beträgt 22°.  Bei Verlegung auf Schalung ist eine Vordeckung
der Klasse 4 auszuführen.  Bei Verlegung auf Lattung oder of-
fener Brettschalung bestehen zusätzliche Anforderungen an
die Unterdeckung, siehe »Fachregeln für Metallarbeiten im
Dachdeckerhandwerk« [8].

Metalldeckungen, nicht selbsttragend

Nicht selbsttragende Metalldeckungen benötigen eine flä-
chige, tragfähige Deckunterlage. Zu den nicht selbsttragen-
den Metalldeckungen zählen z. B. Doppel-  und Winkelsteh-
falzdeckung.

Konstruktionsbeispiele für flach geneigte Dächer mit Metall-
deckung im Kapitel »BAUTEILE«:

• auf Holzschalung mit Unterlüftung, siehe Q • 2 • e
• auf Holzschalung und Vordeckung (unbelüftet), siehe 

Q • 2 • g

Die jeweilige Regeldachneigung ist in Tab. 31 aufgeführt.
Bei Unterschreitung der Regeldachneigung sind Zusatz-
maßnahmen oder konstruktive Maßnahmen erforderlich:

• Dichtband oder
• Falzerhöhung oder
• Unterdach oder
• wasserdichte Durchdringungen oder
• wasserdichte Einbauteile

Die Mindestdachneigung bei nicht selbsttragenden Metall-
deckungen beträgt 3°.

Bis 15° Dachneigung sind bei Titanzink zusätzliche Maßnah-
men, z  B. Trennlage mit Drainagefunktion, erforderlich. Dif-
fusionsoffene strukturierte Tennlage siehe »PRODUKTE«,  
H • 5 • a.

Tabelle 29: Regeldachneigung bei Bitumenschindeln

Sparren-
länge

Schindelform RDN bei  neigungsabhängi-
ger Höhenüberdeckung

≤ 10 m

Rechteck 15°

Biber/Dreieck 20°

Wabe 25°

> 10 m

Rechteck 20°

Biber/Dreieck 25°

Wabe 30°

Tabelle 30: Dachdeckung aus selbsttragenden großformati-
gen Metallblechen

Überdeckung an den Stößen Regeldachneigung

200 mm ≥ 7°

150 mm ≥ 12°

100 mm ≥ 22°

Tabelle 31: Dachdeckungen aus nicht selbsttragenden Me-
talldeckungen

Deckungsart Regeldachneigung

Rollnahtgeschweißte Edelstahlde-
ckung

gefällelos

Doppelstehfalzdeckung
7°

Leistenfalzdeckung Deutsche Art

Winkelstehfalzdeckung 25°

Winkelstehfalzdeckung bei erhöh-
ten Anforderungen

35°
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Unterdeckbahnen für erweiterte Anwendungen

Diffusionsoffene Unterdeckbahnen (UDB-eA) stellen einen
neuen Produkttyp dar. Diese Bahnen lassen sich mittels
Quell- oder Heißluftschweißen oder geeigneter Klebetech-
nik (keine Klebebänder) dauerhaft fügen. Gleichzeitig sind
sie diffusionsoffen. Das Zubehör muss hinsichtlich Alterung
und Schlagregenwiderstand gleichwertig mit den Unter-

deckbahnen (UDB-eA) sein. Die Anforderungen an die Bah-
nen gemäß Produktdatenblatt des ZVDH sind in der Tab. 34
aufgeführt. Die Verlegung erfolgt auf Schalung oder druck-
festem Dämmstoff. Die Unterdeckbahnen UDB-eA erfüllen
die Klasse 1 bei  eingebundener Konterlatte und Klasse 2 bei
Anordnung eines Nageldichtbandes unter der Konterlatte.

Tabelle 34: Anforderungen an Unterdeckbahnen UDB-eAa (Auszug).

a Quelle: Produktdatenblatt diffusionsoffene Unterdeckbahnen für erweiterte Anwendungen, Ausgabe 2024-04, ZVDH [8].

Eigenschaften Anforderungen
Flächenbezogene Masse der gesamten Bahn ≥ 350 g/m²
Flächenbezogene Masse der dauerhaft wasserdichtenden Funktionsschich-
ten

≥ 220 g/m²

Planlage < 10 mm
Gradheit < 30 mm
Maßhaltigkeit < 1%
Kaltbiegeverhalten ≤ -20 °C
Brandverhalten E
Wasserdampfdurchlässigkeit ≤ 0,5 m
Zugfestigkeitb c längs/quer [N/50mm]

b Vor der künstlichen Alterung.
c Nach der künstlichen Alterung müssen die Werte ≥ 65% des Ausgangswertes betragen.

≥ 300
Dehnungb c längs/quer ≥ 20%
Widerstand gegen Wasserdurchgang incl. Nähte nach DIN EN 13859-1d

d Nach der künstlichen Alterung.

W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang incl. Nähte nach DIN EN ISO 811d  0,5 m Wassersäule (dynamische Prüfung)

Widerstand gegen Schlagregene

e Schlagregentest unter Einbindung der Nähte/Nahtverbindungen und System-Zubehör nach DIN plus TU Berlin.

≤ 0,03% Wasserdurchtritt (weiche Unterlage)

≤ 0,09% Wasserdurchtritt (harte Unterlage)

  weiterlesen zum Thema
»PRODUKTE«:
-18- F • 3 • b »Unterdeckplatten«
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B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

6 Luftdichtheit

a Begriffe und Anforderungen

Die Forderung nach der Luftdichtheit von Gebäuden hat
im Wesentlichen zwei Hauptgründe:

• Die Minderung von Wärmeverlusten aufgrund von 
Leckagen in der Gebäudehülle.

• Die Vermeidung von Feuchteschäden aufgrund von 
Warmluftströmungen in die Konstruktion der Außen-
bauteile und deren Anschlüsse (Konvektion).

Luftdichtheit und erforderlicher Luftwechsel – ein 
Widerspruch?

Zunächst wird mit einer ausreichenden Luftdichtheit die
bautechnischen Anforderungen (s. o.) an die Gebäudehülle
sichergestellt. Die häufig gestellte Frage ist: Kann der erfor-
derliche Luftwechsel durch eine »mäßige Luftdichtheit« her-
gestellt werden? Dagegen spricht einiges:

• »Ritzen und Fugen« in der Gebäudehülle stellen grund-
sätzlich eine Gefahr im Sinne des Feuchteschutzes dar 
(Konvektion, s. o.).

• »Ritzen und Fugen« lassen sich nicht planen und können 
demnach auch nicht einen gleichmäßigen und maßvol-
len Luftwechsel über alle Wohnbereiche gewährleisten.

• »Ritzen und Fugen« können Ursache für unerwünschte 
Zugluft sein und den Wohnkomfort beeinträchtigen.

• »Ritzen und Fugen« vermindern den Schallschutz der 
Außenbauteile.

• Im Winter ist der Bedarf an Luftaustausch aufgrund der 
Luftfeuchte geringer. Gleichzeitig ist aber der Luft-
wechsel aufgrund von Temperaturdifferenzen (Thermik) 
höher. 

• »Ritzen und Fugen« stellen eine »Zwangslüftung« dar, 
die sich nicht abstellen lässt.

Eine kontrollierte Lüftung kann die Forderung nach hoher
Wohnqualität und Energieeffizienz erfüllen Die Lüftung er-
folgt dann durch das Öffnen von Fenstern oder zusätzlich
mit Hilfe einer mechanischen Abluftanlage.

Luftdichtheit im GEG vorgeschrieben

Nach § 13 »Dichtheit« des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
sind zu errichtende Gebäude so auszuführen, dass

• die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschl. der 
Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den 
anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.

• der zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erfor-
derliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

Die Luftdichtheitsprüfung ist demnach nicht in jedem Fall
vorgeschrieben. Die Prüfung kann jedoch vom Bauherren
zur Wahrung der Bauqualität nach Fertigstellung der Arbei-
ten veranlasst werden. In dem Fall hat er Anspruch auf die in
§ 26 des GEG definierten n50-Werte.

Bei Überprüfung der Dichtheit des gesamten Gebäudes
(nach DIN EN ISO 9972:2018-12, Anhang NA) darf der bei ei-

ner Druckdifferenz von 50 Pa zwischen innen und außen ge-
messene Volumenstrom folgende n50-Werte nicht über-
schreiten:

• ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0 h-1 und 
• mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h-1.«

Bei Gebäuden mit einem Luftvolumen > 1.500 m3  dürfen
folgende q50-Werte bezogen auf die Hüllfläche des Gebäu-
des nicht überschritten werden:

• ohne raumlufttechnische Anlagen 4,5 mh-1 und 
• mit raumlufttechnischen Anlagen 2,5 mh-1.«

Kommentar: 

Für den ausführenden Handwerker kann dies eine Falle dar-
stellen. Verlässt er sich allein auf seine ungeprüfte Ausfüh-
rungsqualität, so hat er im Fall einer späteren Prüfung 
nachzuweisen, dass seine Ausführung mangelfrei war. 

Handwerker vereinbaren immer häufiger eine Qualitäts-
kontrolle der Luftdichtheit im Rahmen ihrer Abnahme. Erst 
dann kann die Verantwortung für ggf. mangelhafte Aus-
führungen von Nachfolgegewerken zweifelsfrei abgewen-
det werden.

Regelungen der DIN 4108-728

DIN 4108 Teil 7 verweist in Abschn. 4 »Anforderungen an die
Luftdichtheit« auf die Regelungen der jeweils aktuellen EnEV
(heute GEG). Darüber hinaus wird festgelegt:

»Sofern die EnEV keine Anforderungen stellt, darf bei Neu-
bauten im Sinne der EnEV und bei Bestandsbauten, bei de-
nen die komplette Gebäudehülle im Sinne der Luftdichtheit
saniert wurde, die nach DIN EN 13829:2001-02, Verfahren A,
gemessene Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz, n50:

• bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0 h-1 
und

• bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h-1 

nicht überschreiten.«

Bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen wird ein
niedrigerer Höchstwert von 1,0 h-1 empfohlen.

Darüber hinaus werden in der DIN 4108-7 umfangreich Bei-
spiele für luftdichte Anschlüsse gezeigt. Diese Details sind
jedoch nur als Prinzipskizzen zu verstehen. Es gelten allein
die konkreten Planungszeichnungen zum Bauvorhaben in
Verbindung mit den Herstellervorschriften der Dichtungen.

Anm.: Die DIN EN 13 829 wurde zurückgezogen und durch
die DIN EN ISO 9972 ersetzt.

28 DIN 4108-7, Ausgabe: 2011-01 »Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- 
und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele«.
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b Undichtheit von Werkstoffen

Die Gebäudehülle ist hinreichend luftdicht zu bauen. Die
Vorseite enthält u. a. Hinweise über einzuhaltende Grenz-
werte.

Es ist nicht möglich unter baupraktischen Bedingungen eine
absolut luftdichte Gebäudehülle zu bauen. Und es ist auch
nicht nötig dies zu versuchen. 

Je höher die gestellten Anforderungen an den Wärme-
schutz, desto geringer sollte die Infiltration des Gebäudes 
sein.

Arten von Leckagen – Infiltrationen

1. Regelmäßige Fehlstellen – sind planerisch, konzeptionell
zu bearbeiten. Ist eine wirtschaftliche handwerkliche
Bearbeitung nicht möglich, liegt womöglich ein Pla-
nungsfehler vor. Der ausführende Handwerker sollte sich
vertraglich absichern.

2. größere Fehlstellen – sind nachzuarbeiten, weil sich auf-
grund des Konvektionsstroms ein Feuchteschaden erge-
ben kann (Kondensat in der Konstruktion). Die Verant-
wortung trägt i. d. R. der Handwerker.

3. kleinere Fehlstellen – treten meist bei den Anschlüssen
von Bauteilen auf. Diese sind nur dann nachzuarbeiten,
wenn der erforderliche n50-Wert nicht erreicht wird oder
die Gefahr eines Mangels nachgewiesen wird (siehe 1.).
Kleinere Fehlstellen sind nicht zwangsläufig ein hand-
werklicher Mangel, sondern mit einer baupraktischen
Ausführung entschuldbar und seitens der Bauherrschaft
zu tolerieren. Eindeutige Festlegungen gibt es dazu bis-
her nicht.

4. Undichtheit von Baustoffen – in der Fläche der Materia-
lien selbst (»Flächendichtheit«). Ob Baustoffe in der Flä-
che hinreichend luftdicht sind, kann pauschal nicht
beantwortet werden. Dies hängt von dem geforderten
n50-Wert ab. 

Bestehen erhöhte Anforderungen an die Luftdichtheit
können ansonsten übliche Werkstoffe ungeeignet wer-
den.

Im Zweifel sollte ein Zertifikat des Herstellers angefor-
dert oder eigene Messungen durchgeführt werden.

Abb. 23: Verklebung einer Folie auf einer Bauteiloberfläche mit 
Unterdruckprüfung. So läßt sich zumindest qualitativ feststellen, 
ob die Bauteiloberfläche luftdicht ist.

1. und 2. sind bautechnisch aktiv zu verhindern. 3. und 4. 
sind in den Maßen des geforderten n50-Wertes zulässig.

Wie viel Luft dürfen Baustoffe durchlassen?

Die Problematik der Undichtheit von Baustoffen ergibt sich
zumeist aus den erhöhten Anforderungen z.B. bei Passiv-
häusern oder einer Zertifizierung nach RAL29. 

Die Summe der Infiltration (n50-Wert) der Gebäudehülle er-
gibt sich aus kleinen Fehlstellen (3.) und der Flächendicht-
heit (4.). Ist der Anteil aus 4. bereits erheblich, kann es prob-
lematisch werden die geforderten n50-Grenzwerte
einzuhalten.

Aus diesem Grund wurde in Deutschland begonnen über
eine entsprechende Deklaration der relevanten Baustoffe
und einer Forderung von Grenzwerten nachzudenken. In
ersten Veröffentlichungen wurden Grenzwerte für die Flä-
chendichtheit mit q50-Werten zwischen 0,6 und 1,0 [m3/m2h]
gefordert.

Luftdichtheit von OSB-Platten – Flächendichtheit

Stellvertretend für andere Werkstoffe sollen hier Erfahrung
über die Luftdichtheit von OSB-Platten angesprochen wer-
den30. OSB galt bisher als in der Fläche hinreichend luftdicht.
Mit steigenden Anforderungen an die Luftdichtheit muss je-
doch die Flächendichtheit berücksichtigt werden.

Messungen von Peper31 an insgesamt 14 OSB-Platten unter-
schiedlicher Güten, Dicken und Hersteller ergaben keine ein-
deutigen Ergebnisse. Vielmehr wurden erhebliche Streuun-
gen festgestellt:

• innerhalb der einzelnen Platten wichen die Werte zum 
Teil um mehr als 100% ab (3 Proben aus jeder Platte wur-
den untersucht). 
Mittelwerte der Platten: q50 = 0,08 – 0,78 m3/m2h 
Einzelwerte der Messungen: q50 = 0,03 – 1,27 m3/m2h

• Die verschiedenen Plattendicken (16/18/22 mm) erga-
ben noch keine Hinweise auf besondere Vorteile.

• Nur eine Platte im Test blieb beim Durchschnittswert 
unterhalb des Zielwertes q50 = 0,1 m3/m2h. Eine weitere 
Platte knapp oberhalb des Zielwertes.

• Die eine untersuchte OSB4-Platte war zwar besser als 
der Durchschnitt, jedoch nicht die Beste und mit 
q50 = 0,25 m3/m2h deutlich oberhalb des Zielwertes.

• Ein Hersteller im Test erzielte durchschnittlich bessere 
Werte q50 = 0,18 m3/m2h, hatte jedoch ebenfalls Streu-
ungen bei den Einzelwerten bis q50 = 0,50 m3/m2h.

29 »Güte- und Prüfbestimmungen für energieeffiziente Gebäude« RAL-GZ 965. n50 ≤ 1,0 h-1 bzw. 0,6 h-1 bei Passivhäusern, sowie n50 ≤ 1,5 h-1 bei der Alt-
bausanierung.

30 Ebenso anzusprechen wären die unterschiedlichen Putzbeschichtungen auf verschiedenen Untergründen. Genau wie OSB wurden auch die Putzbe-
schichtung bisher als hinreichend luftdicht angesehen.

31 »Messungen zur Andichtung von Balkenköpfen und Luftdichtheit von OSB-Platten«, Peper/Bangert/Rupps/Bastian am Passivhausinstitut Darmstadt, 
veröffentlicht beim 8. Internationalen Buildair-Symposium 2013.
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b Baustoffklassifizierung, Bauteilklassifizierung

Tabelle 40: Klassifizierung des Brandverhaltens von Baupro-

dukten (ohne Bodenbeläge) nach MVV TB Anhang 4.

Bauaufsichtliche 
Benennung

Zusatzanforde-
rungen

Europäische 
Klasse nach 
DIN EN 13501-1 
»Euroklassen«

kein 
Rauch

Abtrop-

fena

a Der Baustoff darf im Brandfall nicht brennend abfallen bzw. abtropfen.

nichtbrennbar
X X A1
X X A2 -s1, d0

schwer entflamm-
bar

X X
B
C

-s1, d0
-s1, d0

X

A2
A2
B
B
C
C

-s2, d0
-s3, d0
-s2, d0
-s3, d0
-s2, d0
-s3, d0

X

A2
A2
B
B
C
C

-s1, d1
-s1, d2
-s1, d1
-s1, d2
-s1, d1
-s1, d2

A2
B
C

-s3, d2
-s3, d2
-s3, d2

normal entflamm-
bar

X X D -s1, d0

X
D
D

-s2, d0
-s3, d0

E
X D -s1, d2

D
D

-s2, d2
-s3, d2

E -d2
leicht entflammbar F

Tabelle 41: Feuerwiderstandsklassen von tragenden Bautei-
len nach DIN EN 13501-2 bzw. -3.

Bauaufsichtliche 

Benennunga

a Die Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Bau-
stoffe unterschieden.

ohne Rau-
mab.

mit Rau-
mab.

Klasse nach 
DIN 4102-2

feuerhemmend R 30 REI 30 F 30
hochfeuerhem-
mend

R 60 REI 60 F 60

feuerbeständig R 90 REI 90 F 90
Feuerwidertands-
dauer 120 Min

R 120 REI 120 F 120

Brandwand – REI-M 90 Brandwand

Tabelle 42: Feuerwiderstandsklassen von nichttragenden 
Wänden nach DIN EN 13501-2 bzw. -3.

Bauaufsichtliche 

Benennunga

a Die Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Bau-
stoffe unterschieden.

Innen-
wände

Außenwän-
de

Klasse nach 
DIN 4102-2

feuerhemmend EI 30
E 30 (i→o)
EI 30 (i←o)

F 30

hochfeuerhem-
mend

EI 60
E 60 (i→o)
EI 60 (i←o)

F 60

feuerbeständig EI 90
E 90 (i→o)
EI 90 (i←o)

F 90

Feuerwidertands-
dauer 120 Min

– – F 120

Brandwand EI-M 90 – Brandwand

Tabelle 43: Feuerwiderstandsklassen von selbstständigen 
Unterdecken nach DIN EN 13501-2 bzw. -3.

Bauaufsichtliche 

Benennunga

a Die Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Bau-
stoffe unterschieden.

selbstständigen Un-
terdecken

Klasse nach 
DIN 4102-2

feuerhemmend
EI 30 (a→b)
EI 30 (a←b)
EI 30 (a↔b)

F 30

hochfeuerhem-
mend

EI 60 (a→b)
EI 60 (a←b)
EI 60 (a↔b)

F 60

feuerbeständig
EI 90 (a→b)
EI 90 (a←b)
EI 90 (a↔b)

F 90
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d Unterschied Baustoffklasse/Feuerwiderstandsklasse

Baustoffklasse

Durch Zuordnung in eine Baustoffklasse werden Baustoffe
hinsichtlich ihres Brandverhaltens klassifiziert. Für den Nach-
weis einer Baustoffklasse gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Übereinstimmung mit den klassifizierten Baustoffen
nach DIN 4102-4, Abschn. 4 oder Klassifizierung nach
DIN EN 13 501.

2. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP), Prü-
fungen nach DIN 4102)

Die Baustoffklasse sagt nur etwas über die Brennbarkeit 
bzw. Nichtbrennbarkeit des Materials (Baustoff). Aus der 

Baustoffklasse lässt sich nicht auf die Feuerwiderstands-
dauer von Bauteilen schließen, für die der Baustoff ver-
wendet wird. 

Eine Bezeichnung wie z.B. »Bauplatte F 30« ist daher irre-
führend.

Bei Gebäuden (auch Einfamilienhäuser) dürfen nur Baustof-
fe verwendet werden, die mindestens normalentflammbar
(B2) sind. Insbesondere ist dies bei Naturdämmstoffen zu be-
achten (z.B. Schafwolle, Hanf, Zellulose). Zum Erreichen der
Baustoffklasse B2 werden hier Borsalze zugegeben.

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im GLOSSAR:

• Baustoffklasse Feuerwiderstandsdauer Feuerwider-
standsklasse

Tabelle 46: Baustoffklassen nach der Definition von DIN 4102 (vgl. B • 7 • b)

A nichtbrennbar B brennbara

a Die Baustoffklasse B3 (leichtentflammbar) ist im Bauwesen nicht zulässig. Durch Flammschutzmittel oder im Verbund mit anderen Baustoffen kann 
eine höhere Einstufung erreicht werden.

A1 A2 B1 B2

Baustoffe, für die kein Nach-
weis erforderlich ist.

Baustoffe, die geringfügige 
Mengen brennbarer Bestand-
teile enthalten dürfen.

Baustoffe, die nach Beseiti-
gung der Brandquelle nicht 
weiter brennen.

Baustoffe, die zwar brennbar 
sind, jedoch im Bauwesen ver-
wendet werden dürfen. 

Beschreibung der Bauteilschichten für das Beispiel einer Gebäudeabschlusswand (siehe auch »BAUTEILE« O • 6 • b)
• Putz, 15 mm

• Mineralfaser-Dämmstoff, 
d ≥ 80 mm

• Gipskarton-Feuerschutz-
platte (GKF), d ≥ 9,5 mm

• mineralisch gebundene 
Holzwolle-Leichtbau-
platte, d ≥ 35 mm

• Holzständer 60 x 160 mm

• OSB-Platte, d ≥ 16 mm; 
Rohdichte  ≥  600 kg/m3

Beispiel: raumabschließende Gebäudeabschlusswand

außen innen

B2  A2A1  B1

A1

B2
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B Funktionen: Tragwerk & Bauphysik

8 Schallschutz

a Hintergrund

Der Schallschutz ist für die am Bau Beteiligten im Vergleich
zu anderen Planungsthemen eine unangenehme Planungs-
disziplin:

• Bei Tragwerksplanung, Wärme- und Feuchteschutz gibt 
es verbreitetes Wissen, eindeutige Planungsgrundlagen 
und dazu viel Übung in der Umsetzung. 

• Beim Brandschutz lässt sich dies mit Einschränkung 
ebenfalls konstatieren.

• Beim Schallschutz und der Bauakustik ist es anders, das 
Wissen ist bei weiten Teilen der Bauschaffenden rudi-
mentär, die Aufmerksamkeit eher nachgeordnet. 

Kennwerte und Rechenverfahren des Schallschutzes unter-
scheiden sich krass von den gewohnten mathematischen
Lösungswegen anderer genannter Planungsdisziplinen. Ein
Terrain quasi ohne Ortskenntnisse und ohne Navigation.
Selbst eine sorgfältige planerische Vorhersage (Rechneri-
scher Nachweis des Schallschutzes) kann keinesfalls genau
sein, sondern erreicht bestenfalls eine näherungsweise Er-
mittlung.

Dabei birgt der Schallschutz große Unwägbarkeiten:

• Zu betrachten ist nicht ein isoliertes Bauteil sondern der 
komplexe Baukörper im realen Zustand. 
→ Nebenwege über die flankierenden Bauteile.

• Die Anforderungen sind selten exakt formuliert. 
→ Gleichzeitig existieren unterschiedliche Maßgaben 
und Richtlinien im Wohnungsbau (DIN, VDI, DEGA).

• Die Kennwerte von eingesetzten Bauteilsystemen müs-
sen ins Verhältnis zur Einbausituation gesetzt werden. 
→ Rechnerischer Nachweis nach DIN 4109-2.

• Nutzer von Gebäuden können das gebaute Ergebnis 
subjektiv mit dem eigenen Gehör beurteilen.
→ »guter/schlechter« Schallschutz.

• Durch Messungen können exakte Werte ermittelt wer-
den, die mit den vermeintlich geschuldeten Werten 
direkt abgeglichen werden können.
→ Gutachten liefern eindeutige Messwerte, dagegen 
sind die Rechenverfahren lediglich Abschätzungen.

Zusammengefasst fehlt es Planern und Handwerkern zu-
meist an eingespielten Methoden, um einen zuverlässigen
Schallschutz zu gewährleisten. Gleichzeitig tragen sie Ver-
antwortung für oft ungenau definierte Schutzziele. Dies ist
eine denkbar ungünstige Konstellation, weil die Bauherr-
schaft das gebaute Ergebnis exakt prüfen könnte. Dies wäre
z.B. beim Brandschutz nicht möglich.

Die Schallschutzanforderungen müssen auch für den Laien 
verständlich sein.

Um die von den Bewohnern subjektiv empfundene schall-
technische Qualität zu erläutern, sollte eine verbale Be-
schreibung der Wahrnehmung von Sprache und Wohnge-
räuschen aus benachbarten Wohneinheiten erfolgen (vgl.
Tab. 56). Dabei bedeutet der Begriff »hörbar«, dass z.B. Spra-
che zwar gehört aber nicht verstanden wird (Vertraulichkeit
ist in diesem Fall gewahrt). Dagegen meint »verstehbar«
eine tatsächliche Sprachverständlichkeit.

Soll der Schallschutz vorsorglich verbessert werden, so ist
dies möglich, wirkt sich jedoch direkt auf die Bauverfahren
und damit auf die Kosten aus. Ein verbesserter Schallschutz
kostet Geld einerseits für die Planung (z.B. schalltechnische
Entkoppelung der Nutzungsbereiche, Fachplanung) ande-
rerseits für die bautechnische Entkoppelung der Bauteile
mit hochwertigeren oder zusätzlichen Schichten (z.B. Mas-
se-Feder-Masse, Biegeweichheit, Schalenabstände, Ent-
kopplungen).

Abb. 33: Kein anderes Feld der Bauphysik ist derart schwer plane-
risch vorhersehbar und ebenso einfach wie exakt später prüfbar. 
Der Schallschutz birgt ein hohes Mängelpotenzial. Bild: Messan-
ordnung für den Luftschall (Norsonic).

Tabelle 56: Beispiel für eine verbale Beschreibung von Schallschutzanforderungen

Wand Decke
R‘w = 54 dB R‘w < 50 dB L‘n,w = 45 dB L‘n,w = 50 dB

laute Sprache ist Gehgeräusche sind
einwandfrei zu verstehen einwandfrei zu verstehen hörbar deutlich hörbar

normale Sprache ist spielende Kinder sind
im Allgemeinen nicht versteh-

bar hörbar
einwandfrei zu verstehen, 

deutlich hörbar
deutlich hörbar sehr deutlich hörbar
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b Begriffe

Die Bemessung von Tragwerken ist mit dem EC 5 komplexer
geworden. Das »Mehr« an Möglichkeiten bedeutet, dass der
Tragwerksplaner mehr Informationen über das Objekt benö-
tigt. Eine Fülle von Beiwerten soll korrekt gewählt werden,

damit die Bemessung für das Gebäude passt. Für den Planer
und Zimmermeister wird in Tab. 65 angegeben, welche An-
gaben aus welchen Gründen von Bedeutung sind.

Abb. 36: Beanspruchung und Einwirkungsdauer (fiktiv).

Abb. 36 zeigt fiktiv die Unterschiedlichkeit der Beanspru-
chung einer Konstruktion aufgrund veränderlicher Nutzlas-
ten im zeitlichen Verlauf der Nutzung. Holz kann bei kurzer
Lasteinwirkungsdauer wesentlich stärker beansprucht wer-
den als bei anhaltender Einwirkung (Tab. 67). Dies wirkt
sich auf die Modifikationsbeiwerte kmod und die Verfor-
mungsbeiwerte kdef aus. 

Tabelle 65: Auftrag an den Tragwerksplaner – Welche Informationen werden gebraucht?

Information Begründung, Hinweis Verweis
Entwurfszeichnung Die Gebäudegeometrien werden übernommen.

A • 3 • b
Statisches System Architekt, Holzbaubetrieb und Tragwerksplaner stimmen sich ab.

Nutzungsklasse NKL 1, 2 oder 3
Klimabereich der Konstruktion, mit der zu erwartenden Holzfeuchte. 
Auswahl des Holzproduktes. Ermittlung Modifikationsbeiwerte.

B • 3 • a

Gebäudetyp und -lage
Ermittlung Kombinationsbeiwert Ψ Tab. 66
Ermittlung Lasteinwirkungsdauer KLED Tab. 67, Abb. 36

Material

Teilsicherheitsbeiwert γM

F • 1 • a (OSB), 
G • 1 • d (Holz)

Ermittlung Modifikationsbeiwert kmod, kdef

Charakteristischen Festigkeitswerte fm, ft, fc, fv,
Charakteristischen Steifigkeitswerte E, G

Einwirkungen Ermittlung Teilsicherheitsbeiwert γG, γQ Tab. 68

Tabelle 66: Kombinationsbeiwerte Ψ für Einwirkungen.

Tragfähig-
keit

häufige seltene 
Kombination

Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Wohnräume 0,7 0,5 0,3
Lagerräume 1,0 0,9 0,8
Windlasten 0,6 0,5 0,0
Schneelastena 

a Bis 1.000 m Geländehöhe.

0,5 0,2 0,0

Tabelle 67: Klassen der Lasteinwirkungsdauer (KLED) 

Bezeichnung Dauer Beispiele
sehr kurz bis eine Minute Anpralllasten
kurz bis eine Woche Wind, Schneea 

a Bei Geländehöhen unter 1000m über N.N.

mittel bis 6 Monate Nutzlastenb, Schneec 

b z.B. bei Spitzböden, Wohn- u. Aufenthaltsräumen, Büroflächen.
c Bei Geländehöhen über 1000m über N.N.

lang bis 10 Jahre Nutzlastend

d z.B. Fabriken, Werkstätten, Lagerräume.

ständig ab 10 Jahre Eigengewicht

Tabelle 68: Teilsicherheitsbeiwerte γ

Einwirkungen ständige 
veränderli-
che 

günstig γG = 1,0 γQ = 0
ungünstig γG = 1,35 γQ = 1,5

Material
Holz, Holzwerkstoffe γM = 1,3
auf Biegung beanspruchte 
stiftförmige Verbindungsmit-
tel

γM = 1,1

Literaturhinweise
-32- »Handbuch Eurocode 5 – Holzbau« – Beuth Verlag
-33- Holger Schopbach »Bemessungstafel Eurocode 5« – Verlag

Pro Holzbau, Olsberg
-34- François Colling »Holzbau – Beispiele« – Vieweg+Teubner

Verlag

weiterlesen zum 
»PLANUNG«
-35- Abschnitt D • 4 »Holzrahmenbau«
-36- D • 6 • c »Steildach«
-37- D • 9 • b »Geschossdecke«

»PRODUKTE«
-38- F • 0 • b »Übersicht zu den Regeln und Platten-Typen«
-39- G • 1 • e »Charakteristische Werte/Eigenschaften« von Voll-

holz bzw. Brettschichtholz.
-40- »Verbindungsmittel« in Kapitel K
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Zur Ausführung der vertikalen Abdichtung wird im Kom-
mentar zur DIN 68 800-2 empfohlen, dass diese nicht mehr
als 30 cm über Geländeoberkante geführt werden sollte.
Wird die vertikale Abdichtung auf das Holzbauteil geführt
(Abb. 40), so ist ein bauphysikalischer Nachweis dann erfor-
derlich, wenn die Oberkante der Abdichtung höher liegt als
die Oberkante des Fertigfußbodens innen.

Abb. 41: Sockel mit Betonaufkantung. Die Unterkante der Schwel-
le liegt 15 cm über der Geländeoberkante (GOK). Ein Kiesstreifen 
(siehe Abb. 39) ist anzuordnen. Die innere und äußere Überdäm-
mung ist erforderlich (Installationsebene und Perimeterdäm-
mung).

Soll das Geländeniveau auf Höhe Fertigfußboden liegen
(OKFF), so bietet eine Betonaufkantung (Abb. 41) hinsicht-
lich des Holzschutzes eine sichere Lösung. Die vertikale Ab-
dichtung kann normgerecht ausschließlich auf Beton oder
Mauerwerk ausgeführt werden.

Bei dieser Ausführung ist zu beachten:

• Die Wärmebrücke der Betonaufkantung erfordert eine 
ausreichende Sockel-/Perimeterdämmung sowie eine 
gedämmte Installationsebene auf der Raumseite.

• Türen und bodentiefe Fenster können erst auf der Bau-
stelle montiert werden. Sie sollten durch Vordächer oder 
Dachüberstände vor Niederschlägen geschützt sein.

Abb. 42: Sockel mit gemauerter Aufkantung (Dämmstein). Die Un-
terkante der Schwelle liegt 15 cm über der Geländeoberkante 
(GOK). Ein Kiesstreifen (siehe Abb. 39) ist anzuordnen.

In Abb. 42 wird eine Lösung gezeigt, die einen geringen Hö-
henunterschied innen/außen von einer Stufe aufweist. Die
Dämmung unterhalb der Sohlplatte reduziert die Höhe des
Fußbodenaufbaus. Wichtige Bedingungen werden einge-
halten: 

• Das Gelände liegt unterhalb der horizontalen Abdich-
tung (Klasse W1-E).

• Die Schwelle liegt in einer unkritischen Zone, deutlich 
oberhalb des Geländes.

• Die vertikale Abdichtung (Klasse W2-E) bleibt unterhalb 
des Holzes (außen diffusionsoffen).

• Die vertikale Lattung in der Installationsebene ist mit der 
Sohlplatte verankert.

b Verankerung

Der Holzbau gehört zu den Leichtbauweisen und verhält
sich statisch anders als beispielsweise der Betonbau mit sei-
nen hohen Eigen- und Auflasten. Bei der Bemessung der
Verankerung ist ein ungünstiges Szenario zu berücksichti-
gen:

• Die Rohbaukonstruktion wurde montiert.
• Wände, Decken und Dächer sind aus dem Rahmenwerk 

und einer aussteifenden Beplankung hergestellt.

Für diesen Zustand des Gebäudes ist die volle Windlast zu
berücksichtigen und dies bei extrem geringer Masse des
Baukörpers. Die Verankerung ist in einer frühen Phase der
Montage sicherzustellen, um der Windlast in zweierlei Art zu
begegnen: 

1. Horizontallast – Das Gebäude kann sich horizontal ver-
schieben. In diesem Lastfall werden die horizontalen
Schwellen mit Bolzen bzw. Dübeln zum Betonunterbau
verankert (Abb. 43).

2. Vertikallast – Die Wände heben vertikal ab. In diesem
Lastfall werden die vertikalen Rippen der Wände in den
Gebäudeecken und neben den Wandöffnungen vertikal
zum Betonunterbau mit speziellen Metallverbindern
angeschlossen (Abb. 44).

Zur Verbindung mit dem Betonunterbau verwendet man
Schwerlastanker (Spreiz- oder Klebeanker), die für »gerisse-
nen Beton« zugelassen sein müssen. Die Randabstände sind
zu beachten. Die Dimensionierung der Verankerung ist der
Tragwerksplanung zu entnehmen.

Bei der Verankerung der Wände gibt es die Option Anker-
schienen einzusetzen. Die Vorteile sind:

• rasche Montage ohne aufwändige Dübelungen
• Randabstände
• hohe aufnehmbare Lasten
• Ausgleich von Maßtoleranzen durch Justierbarkeit in 

den Schienen

Aus der Gebäudeaussteifung resultieren am Kopfpunkt ei-
ner Wandscheibe Horizontallasten (Abb. 44). Daraus erge-
ben sich abhebende Lasten am Rand der Wandscheibe (Zug-
lasten), die in den Betonunterbau einzuleiten sind. 
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Abb. 43: Horizontale Verankerung: Der einbetonierte Bolzen in der 
Schwelle verhindert das Verschieben der Holzrahmenbauwand 
aufgrund von horizontaler Windlast.

Vertikale Verankerung: Das Verankerungselement (Zuganker)
sichert die Wand gegen Abheben. An der vertikalen Rippe
wird mit einer hohen Anzahl von Verankerungsstiften (Son-
dernägeln) eine hohe Last in den Stahlwinkel eingeleitet (Foto
in Abb. 44). Der Dübel reicht durch die Schwelle in den Beton-
unterbau und liegt nahe der langen Metalllasche, um eine
Verformung des Stahlbauteils möglichst gering zu halten

Abb. 44: Verankerung der aussteifenden Wandscheiben.

c Bekleidung und Beschichtung des Sockelbereiches

Sockeldämmplatten

Dämmplatten im Spritzwasserbereich, d. h. bis zu einer Höhe
von 30 cm über Geländeoberkante (GOK), müssen bestimm-
te Anforderung erfüllen:

• beständig gegen die Feuchtebelastung im Sockelbe-
reich (Spritzwasser, Erdfeuchte)

• ausreichend widerstandsfähig gegen mechanische 
Belastungen

• zum Verputzen geeignet im Bereich oberhalb der Gelän-
deoberkante (GOK)

Üblicherweise werden im Spritzwasserbereich speziell dafür
zugelassene Sockel- und Perimeter-Dämmplatten aus XPS-/
EPS-Hartschaum oder Schaumglas-Dämmstoff eingebaut.
Oberhalb der GOK können Dämmplatten für den Außen-
wandbereich unter Putz (WAP nach DIN 4108-10) verwendet
werden, unterhalb der GOK sind Wärmedämmstoffe für den
Perimeterbereich (PW nach DIN 4108-10) einzusetzen (wei-
tere Literatur siehe -41-).

Sockeldämmplatten dürfen je nach Herstellerangaben ca.
0,5 m – 3 m in das Erdreich hinein geführt werden. Sollen die
Dämmplatten verputzt werden, so ist eine raue oder struktu-
rierte Oberfläche,  z.B. Waffelstruktur, erforderlich.

Die Sockelausbildung ist kein Bestandteil eines WDVS und 
muss detailliert geplant werden, insbesondere Geländean-
schlüsse, Geländehöhe und Sockelhöhe.

Das Standarddetail im Holzbau bei nicht unterkellerten Ge-
bäuden ist nahezu wärmebrückenfrei, da die Dämmschich-
ten einer Holzrahmenbauwand und die Fußbodendäm-
mung lückenlos ineinander übergehen (vgl. Abb. 45 links).
Die Betonsohlplatte ist quasi vollständig im Kaltbereich und
darüber liegen die Dämmungen.

Eine Sockel-/Perimeterdämmung ist jedoch erforderlich,
wenn:

• die Bodenplatte ganz oder teilweise unterseitig 
gedämmt wird (vgl. Abb. 45 rechts) oder

• der Sockel mit einer Betonaufkantung ausgeführt wird 
(Abb. 41).

Abb. 45: Standardsockel mit oberseitiger Bodendämmung (links) 
und gedämmter Sockel mit ober- und unterseitiger Bodendäm-
mung (rechts). Anwendungsgebiete von Wärmedämmstoffen 
(WAP, PW, PB) siehe I • 0 • c.
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Abb. 46: Ausführung eines Sockelputzes ① mit Putzabdichtung ② 
und Noppenbahn ③ als Schutzschicht. Die Putzabdichtung ② ist 
mindestens 50 mm über Geländeoberkante (GOK) zu führen. Bei 
Treppen sind es 80 mm.

Sockelputz

Wird der Sockelputz ① unter die Geländeoberfläche geführt,
so ist eine Putzabdichtung ② (Abb. 46) erforderlich. Einge-
setzt werden mineralisch flexible Dichtungsmassen oder bi-
tumenfreie Dickbeschichtungen. Auch bitumenhaltige Ab-
dichtungen, wie kunststoffmodifizierte Bitumendickbe-
schichtungen (PMBC, bis 2017 genannt KMB), können auf
dem Sockelputz verwendet werden. Diese sind jedoch nicht
ohne weiteres mit Farbe beschichtbar. Die Putzabdichtung
ist vor mechanischer oder thermischer Beanspruchung
durch eine Noppenbahn ③ zu schützen.

Der Sockelputz sollte maximal 200 mm in das Erdreich ein-
binden. Die Richtlinie »Fassadensockelputz/Außenanlage«
ist zu beachten (weitere Literatur siehe -42-).

Der Planer muss festlegen, welches Gewerk den notwendi-
gen Feuchteschutz des Sockelputzes ausführen soll. Das Ab-
dichten des Putzes gegen Feuchtigkeit im erdberührten Be-
reich und im Spritzwasserbereich wurde in die VOB/C (ab
Ausgabe 2016) als »Besondere Leistung« aufgenommen:

• ATV DIN 18 345 »Wärmedämm-Verbundsysteme«
• ATV DIN 18 350 »Putz- und Stuckarbeiten«

Die Putzabdichtung ist kein Bestandteil des Sockelputzes. 
Diese Leistung ist zusätzlich zu beauftragen.

Literaturhinweise
-41- Merkblatt »Sockelausführung im Übergang zu Wärme-

dämm-Verbundsystemen und Putzsystemen«, Herausge-
ber: Industrieverband WerkMörtel e. V., Duisburg und
Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB, Berlin und
Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, Frankfurt

-42- Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage Richtlinie für
die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadenso-
ckelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlage, Heraus-
geber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und
Fassade Baden-Württemberg und Verband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e. V.

5
0

GOK

1

5
0

2

3

















96

P
LA

N
U

N
G

D
 • 

1
D • 1 Schwerpunktthemen • Fassade VHF

• Be- und Entlüftungsöffnungen zur Hinterlüftung der 
Außenwandbekleidung müssen durch Lüftungsgitter 
gesichert werden (Lochabmaße 5-10 mm als Kleintier-
schutz). Ein Insektenschutz ist nicht erforderlich. [15]

Abb. 58: Begriffe zur hölzernen Unterkonstruktion. Dabei haben 
die verwendeten Schrauben unterschiedliche technische Bezeich-
nungen.

1. Fassadenbekleidung mit Befestigungsmittel
2. Traglattung mit Verbindungsmittel
3. Grund- oder Konterlattung mit Verankerungsmittel

4. tragende Rohbaukonstruktion

Beispiel: Bei einer Holzbreite von 60 mm darf die Dübel-
schraube ds ≤ 10 mm sein, Verankerungstiefe mind. 50 mm
bei Beton, Vollziegeln, KS-Vollsteinen, sonst mind. 90 mm.
Putz und Wärmedämmung sind kein Verankerungsgrund.

Als Verbindungsmittel für Traglattung/Konterlatte sind
Drahtstifte nicht geeignet (mindestens 2 Verbindungsmittel
je Kreuzungspunkt). Die Verbindungsmittel müssen für eine
dauernde Zugbelastung geeignet sein.

Unterkonstruktionen aus Metall

Bei metallischen Unterkonstruktionen sind nur zugelassene
Systeme zu verwenden. Dabei ist der Korrosionsschutz zu
gewährleisten35, auch die Kontaktkorrosion (elektrochemi-
sche Korrosion) unterschiedlicher Metalle bei feuchter Um-
gebung ist zu beachten (auch angrenzende Verwahrungen).
Verankerungselemente sind Teile, die die Unterkonstrukti-
on in der Rohbauwand mechanisch verankern36. Dazu ist
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für den An-
wendungsbereich Außenwandbekleidungen nachzuwei-
sen. Die Verankerungselemente sind gegen eindringende
Feuchtigkeit zu schützen. 
Verbindungselemente sind Teile, die die Unterkonstrukti-
on untereinander mechanisch verbinden36 (allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung erforderlich). Die Verbindungsmit-
tel müssen für eine dauernde Zugbelastung geeignet sein.
Befestigungselemente sind Teile, die die Bekleidung an
der Unterkonstruktion mechanisch befestigen36. 

• Bei sichtbarer Befestigung von Schalungen sind nicht-
rostende Befestigungsmittel zu wählen. Empfohlen wer-
den nichtrostender Stahl (V2A). Aluminiumnägel haben 
sich ebenfalls bewährt.

• Die Befestigung von Plattenwerkstoffen mit Randab-
stand min. 20 mm, max. 10 x Plattendicke, auf Metallun-
terkonstruktion durch Nieten.

Abb. 59: Begriffe zur metallischen Unterkonstruktion. Dabei ha-
ben die Elemente unterschiedliche technische Bezeichnungen.

1. Fassadenbekleidung mit Befestigungselement (hier Nie-
ten oder Schrauben)

2. Unterkonstruktionsprofil auf Grundhalterungen mit Ver-
bindungselemente (hier Nieten)

3. Grundhalterungen als Fest- und Gleitpunkt mit Veranke-
rungselemente

4. tragende Rohbaukonstruktion

c Befestigung von Holzfaser-Dämmplatten

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden gelten als tragende Bau-
teile. Eigenlasten und Windlasten müssen an die tragende
Rohbaukonstruktion abgeleitet werden. Hinter den Fassaden
werden zunehmend vollflächig Holzfaser-Dämmplatten als

Zusatzdämmebene angeordnet. Diese weiche Schicht muss
mit Verbindungsmitteln überbrückt werden. Die Konterlat-
ten zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten sind hinrei-
chend zu dimensionieren.

Tabelle 77: Empfehlungen für die Abstände von Traglattungen 
in Bezug auf die Brettdicke bei Vollholzschalungen.

Brettdickea 

a Siehe »PRODUKTE« G • 7 • b

Abstand der Traglattungb 

b Gebäudehöhe bis 8,0 m. Quelle [3] »Außenbekleidungen aus Vollholz«.

18,0 mm

19,5 mm

22,0 mm

24,0 mm

25,5 mm

28,0 mm

400 mm

500 mm

550 mm

600 mm

700 mm

800 mm

35 Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55 928-8.
36 Anzahl und Art ergeben sich aus dem statischen Nachweis (s.o.). Zur Ausführung bitte [8] beachten.
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D Schwerpunktthemen

4 Holzrahmenbau

a Überschlägige Ermittlung von Wandscheiben

Statisch sinnvoll ist die Anordnung von Wandscheiben in
mindestens vier umlaufenden Wänden des Gebäudes.
Wandscheiben in nur drei Außenwänden können unter be-
stimmten Bedingungen zur Gebäudeaussteifung ausrei-
chen, der Aufwand für den statischen Nachweis wird da-
durch aber erhöht. 
Sinnvoll ist es auch, die Windlasten auf möglichst viele
Wandscheiben zu verteilen. Fast alle Außen- und Innenwän-
de, die länger als 0,60 m sind (ausgenommen Metallständer-
wände) können zur Aussteifung herangezogen werden. Je
mehr Wandscheibenlänge insgesamt statisch angesetzt
werden kann, um so geringer werden die Anschlusskräfte
der Wandscheiben. 
Die Abb. 66 zeigt einen einfachen EG-Grundriss mit den zur
Aussteifung statisch nutzbaren Wandscheiben für die jewei-
lige Richtung der Windlast. 

Mit Hilfe des Diagramms (Abb. 67) kann die erforderliche
Wandscheibenlänge je Geschoß abgeschätzt werden. Dem
Diagramm (Abb. 67) liegt eine zulässige Belastung der
Wandscheiben von FH = 3,3 kN/Raster (1 Raster = 1,25 m) zu-
grunde. Diese Aussteifungslast kann in der Regel von sta-
tisch einseitig beplankten Wänden aufgenommen werden.
Zudem sind bei diesen Belastungen die Anschlüsse zwi-
schen Deckenscheibe und Wandscheiben sowie die Veran-
kerungen der Wandscheiben noch ohne besonderen Auf-
wand herstellbar.
Von beidseitig beplankten Wandscheiben können aber
durchaus auch Aussteifungslasten von 7,0 bis 8,0 kN/Raster
oder sogar darüber aufgenommen werden. Beim Ansatz die-
ser hohen Belastungen sind dann weniger die statischen
Nachweise der Wandscheiben selbst das Problem, als viel-
mehr die erwähnten Anschlüsse und Verankerungen.
Zum Beispiel sind zum Anschluss der Schubkräfte von
7,5 kN/Raster zwischen Deckenscheibe und Wandscheibe
mindestens 5 Holzschrauben mit d = 10 mm erforderlich. 

Bei einem Deckenbalkenabstand von 0,625 m kann ohne zu-
sätzliche Riegel zwischen den Deckenbalken diese Schrau-
benanzahl nicht angeordnet werden. Ähnlich problema-
tisch ist die Verankerung dieser hohen Wandscheibenlasten.
Bei einer Wandhöhe von 2,80 m ergibt sich eine rechneri-
sche Verankerungslast von Z = 7,50 x 2,80/1,25 = 16,8 kN.
Selbst unter Berücksichtigung der Reduzierung der Veranke-
rungslasten durch ständige Lasten bleibt hier in der Regel
eine Verankerungslast übrig, die von gebräuchlichen Veran-
kerungsdetails nicht aufgenommen werden kann. 

Abb. 66: Statisch nutzbare Wandscheiben für den Lastfall WX

Beispiel:

Die Gebäudelänge beträgt 12,0 m, die Gebäudehöhe 7,5 m. 

Dann würden überschlägig 14 Stk. Wandscheiben mit der
Gesamtlänge von 17,50 m im Erdgeschoss benötigt werden. 

Der Einfluss aus der Dachneigung und die Minderfläche des
Giebeldreiecks werden bei dieser Abschätzung als ähnlich
bewertet.

Abb. 67: Überschlägige Ermittlung von Wandscheiben mit zul. FH,K = 3,3 kN
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b OSB im Holzrahmenbau

Im Holzrahmenbau wird bezogen auf das Tragwerk oftmals
mit drei Materialien gearbeitet:

• Konstruktionsvollholz (KVH®), Breite 60 mm, Rasterab-
stand 625 mm / 627 mm

• OSB-Platten mit stumpfen Kanten, Dicke 15 mm, Plat-
tenbreite 1247 mm / 1250 mm

• Klammern, beharzt, Querschnitt 1,53 x 11 x 45 mm, 
Nägel, Querschnitt 2,5 x 45 mm

Davon darf selbstverständlich abgewichen werden.

OSB-Platten stellen die ideale Beplankung für den Holzrah-
menbau dar. Die Tragfähigkeit, der sd-Wert und die Verfüg-
barkeit sind optimal. Allerdings werden erstaunliche Fehler
bei der Verwendung gemacht:

1. Die Platte wird nicht auf der Raumseite angeordnet.
2. Es werden zusätzlich Folien eingebaut.
3. Es werden keine raumhohen Platten verwendet.
4. Es wird nicht auf die Rohdichte ≥ 600 kg/m3 geachtet.
5. Plattendehnungen bleiben unbeachtet.

6. Es werden ungeeignete Verbindungsmittel verwendet.

All das ist vermeidbar und ohne größere Umstände zu besei-
tigen. 

1. OSB gehört auf die Raumseite

Was ist falsch, wenn OSB außen ist? Auf der Außenseite (Kalt-
seite) ist die Verwendung ungünstig oder sogar schadens-
trächtig. Ist OSB außen, so ist auf der Raumseite eine Dampf-
sperre notwendig. Denn die Austrocknung ist blockiert,
notwendige Reserven für unplanmäßige Feuchte gehen ver-
loren. Dazu wäre der Nachweis für die Gebrauchsklasse GK 0
(DIN 68800) deutlich erschwert.

Warum ist OSB auf der Raumseite richtig?

Der sd-Wert von OSB liegt zwischen 2,0 und 5,0 Metern. Da-
mit ist OSB eine Dampfbremse und die gehört auf die Warm-
seite der Konstruktion. Außen wird z.B. üblicherweise eine
Holzfaserplatte eingesetzt. Damit sind die Bedingungen für
die GK 0 erfüllt.

2. »Folien« werden im Holzrahmenbau nicht benötigt

Was ist ungünstig, wenn zus.  »Folien«42 eingebaut werden?

Jede Folie ist eine Trennlage und behindert in einer Konst-
ruktion Diffusion und Sorption. Nur wenn die Funktion einer
Bahn bauphysikalisch benötigt wird, ist der Einsatz sinnvoll. 

Warum sind Holzwerkstoffe allein sinnvoll?

Holzwerkstoffe wirken sich richtig angeordnet im Holzrah-
menbau positiv aus. Die Gründe sind:

• Das Diffusionsverhalten ist optimal und im Sinne des 
Feuchteschutzes (Holzschutz) allein ausreichend.

• Holzwerkstoffe wirken sorptiv und können anfallende 
unplamäßige Feuchte aufnehmen, speichern und wei-
terleiten.

Der Holzrahmenbau ist mit OSB innen feuchterobust.

3. Raumhohe OSB-Platten sind stabiler

Was ist falsch, wenn kleinformatige Nut-Feder-Platten ver-
wendet werden? Die Ausführung entspricht nicht den Fach-
regeln (Eurocode EC 5). Die vielen Plattenstöße machen die
Konstruktion verformbarer, die Steifigkeit geht verloren. Ris-
se im Bauwerk sind wahrscheinlicher. Mehr Bewegung kann
zu störenden Geräuschen (Knacken) führen. Bei besonders
hohen Windlasten sind Brüche möglich. Die Verklebung ei-
ner Nut-Feder ändert daran nichts und ist keine zulässige
Verbindung. 

Eine Nut-Feder-Verbindung gilt allein nicht als luftdicht. Die
T-Fugen bilden eine regelmäßige Leckage. Schwind- und
Quellverformungen führen im Laufe der Zeit zu weiteren
Undichtigkeiten. Die vielen Plattenstöße sind mit Klebebän-
dern zu verkleben.

Es fehlt bei einer vollflächigen Verlegung an Dehnungsfu-
gen für die oft sehr trockenen OSB-Platten.

Abb. 68: Alles richtig gemacht: Raumhohe hochwertige OSB-Plat-
ten auf der Raumseite ohne unnötige Dampfsperren.

Warum sind raumhohe OSB-Platten richtig und besser?

Großformatige Platten sind wirtschaftlich. Sie sind günstiger
im Einkauf und effizienter in der Verarbeitung. Erhältlich sind
geschosshohe Zweifeld-Platten in der Breite 1,25 m, pas-
send zum üblichen Raster 62,5 cm. Der Einsatz geschossho-
her Formate (erhältlich sind die Höhen 2,65 m, 2,80 m,
3,00 m) ermöglicht die üblichen Geschosshöhen. 

Alle Plattenränder liegen auf dem Rahmenwerk, womit die
Bedingungen des EC 5 erfüllt werden und eine sehr steife
Konstruktion gebildet wird. 

Mit einer Fuge von 3 mm zwischen den Platten können sich
die Platten bei Feuchtezunahme im Neubau ausdehnen
(Wölbungen werden vermindert).

Die Anzahl der Plattenfugen ist deutlich reduziert (Bild), und
damit das Herstellen der Luftdichtung vereinfacht.

Tabelle 96: Empfehlung für die Mindestdicke von Beplankun-
gen.

Abstand der Rahmenstiele
Mindestdicke der Beplan-

kunga 

a Genaueres gibt der statische Nachweis an.

625 mm 12 mm
835 mm 15 mm

42 »Folien« stehen als Synonym für Bahnen aus Kunststoffen. Das können z. B. Dampfsperren sein.
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c Regelabstände im Holzrahmenbau

Bei Holzrahmenkonstruktionen43, die als tragende und/oder
aussteifende Konstruktion nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-
1) bemessen sind, müssen Regelabstände für die Verbin-

dungsmittel eingehalten werden. Diese sind nach der Art
der Verbindungsmittel (Klammer, Nagel, Schraube) unter-
schiedlich.

43 Im EC 5 werden Holzrahmenkonstruktionen (Holztafelbauart) als Wandscheiben nachgewiesen (Abschn. 9.2.4 der Norm).

Tabelle 97: Anwendung von Verbindungsmitteln im Holzrahmenbau (Wände)a

a Stiftförmige Verbindungsmittel aus Metall müssen DIN EN 14 592 entsprechen. Quellen: DIN EN 1995-1-1:2010-12; DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08; 
Schneider Bautabellen 20. Auflage; Bemessungstafel Eurocode 5, Verlag Pro Holzbau GmbH.

Klammerb

b Aus Draht mit einer Mindestzugfestigkeit von 800 N/mm2. Der Schaft muss mindestens zur Hälfte beharzt sein. Die Eignung der Klammer muss nach-
gewiesen sein.

Nagelc

c Glattschaftig nach DIN EN 14 592, ohne Vorbohrung, Rohdichte des Holzes ρk ≤ 420 kg/m3.

Schraube

Geometrie

Drahtdurchmesser d k.A. (z.B. 1,53 mm) d < 5 mm
Nenndurchmesser: d = 

4 mm (empfohlen)

Kopf
Klammerbreite: 

b ≥ 6 · d
k.A.

Mindestlänge (t2 + treq) · d

Klammerschrägstellung α
 α ≥ 30° (zur vollen 

Tragfähigkeit)
–

Mindesteinschlag-(schraub)-tiefe t2 14 · d 8 · d 6 · d
Versenkung bündig bzw. ≤ 2,0 mmd

d Bei der Versenkung müssen die Mindestdicken der Holzwerkstoffe um 2 mm erhöht werden (oberflächenbündig gilt nicht als Versenkung).

Mindestdicke einer 
nur aussteifenden 
Beplankung treq (bei 
bündigem Eintrieb)

Sperrholz F20/10 7 · d/≥ 6 mm/≥ 3 Lagen 

Spanplatten
7 · d/≥ 8 mm

OSB-Platten/2;/3;/4

Harte Faserplatten 
HB.HLA2

6 · d/≥ 4 mm

Tabelle 98: Regelabstände der Verbindungsmittel a

Klammera Nagelb Schraube

Mindestabstand zum 
Plattenrand ⊥

belastet 7 · d (zum Schenkel) 7 · d

unbelastet 3 · d (zum Schenkel) 3 · d

Mindestabstand zum 
Holzrand ⊥ 

belastet 20 · d (Rückenmitte) 7 · d 10 · d

unbelastet 10 · d (Rückenmitte) 5 · d 5 · d

Mindestabstand untereinander | | 15 · d 10 · d 12 · d

Mindestabstand untereinander ⊥ 15 · d 5 · d 5 · d

Maximaler Abstand untereinander | | 80 · d
40 · d

80 · d (nur aussteifend)
80 · d (Mittelrippe)

80 · d

a Aus Draht mit einer Mindestzugfestigkeit von 800 N/mm2. Der Schaft muss mindestens zur Hälfte beharzt sein. Die Eignung der Klammer muss nach-
gewiesen sein.

b Glattschaftig nach DIN EN 14 592, ohne Vorbohrung, Rohdichte des Holzes ρk ≤ 420 kg/m3.
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Anmerkungen zu Tab. 99: Die Abstände gelten unter der Voraussetzung, dass alle Ränder schubsteif verbunden sind und als
Beplankung z.B. OSB gewählt wurde. In diesem Sinne gilt bei aussteifender Wandbeplankung der Abstand zum Plattenrand
wie zum Holzrand als »unbelastet«.

Selbstbohrende Schrauben können ggf. als vorgebohrt gelten, siehe dazu Bestimmungen aus ETA.

d Maßtoleranzen für Wände

Für fertigungsbedingte Toleranzen von Bauteilen aus Holz
und Holzwerkstoffen gilt DIN 18 203-3. Last- und zeitabhän-
gige Verformungen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Winkelabweichungen von Wandtafeln und Öffnungen sind
nach DIN 18 202 zu bestimmen. Für die Grenzabweichungen
der Stichmaße gelten die Werte in Tab. 100. Das Nennmaß
ist der jeweils längere Schenkel des betrachteten Winkels.

Abb. 72: Beispiele von Grenzabweichungen bei einer Wandtafel. Abb. 73: Bestimmung der Rechtwinkligkeit bei einer Wandtafel.

Tabelle 99: Beispiele für Abstände der Verbindungsmittel im Holzrahmenbau

Verbindungsmittel Klammer Nagel (glatt) Schraube
Beispiel für ein Querschnitt 1,53 x 11 x 45 mm 2,5 x 45 mm 4,0 x 45 mm

Abstände untereinander
mind. 15 × d = ~23 mm
max. 80 × d = ~122 mm

mind. 5 × d = 12,5 mm
max. 80 × d = 200 mm

mind. 5 × d = 20 mm
max. 80 × d = 320 mm

Mindestrohdichte des Holzes keine Anforderungen
ρk ≤ 420 kg/m3 (ohne vorboh-
ren)

keine Anforderungen

Systemzeichnung zum 
Plattenstoß

in mm: 15,3
1
4

 d

3 d

10 d 10 d

15,3

 53,6

~
 2

1
,5

 m
m

3 d

15 d

23

4,6
3

in mm: 4,6

erf. Rippenbreite

in mm:

8
 d

5 d 5 d

2
0
 m

m

12,5in mm: 12,5

(5 d)

18

 43

erf. Rippenbreite

7,5
3
7,5

3 d 3 d

12

2720

6
 d

in mm: 20

 67

2
4
 m

m

in mm:

5 d 5 d(5 d)

erf. Rippenbreite

3
12

3 d 3 d

Tabelle 100: Grenzabmaße für Wand-, Boden-, Decken- und Dachtafeln nach DIN 18203-3.

Tafeln
Messbezugs-
feuchte

Grenzabmaße in mm bei Nennmaßen in m
bis 0,10 über0,10 bis 0,40 über 0,40 bis 1,00 über 1,00

Breite, Höhe (Kantenlänge) und 
Öffnungen siehe Werte 

aus Tab. 101

– – – ±2 a

a ±0,2% des Nennmaßes, max. ±5.

Dicke
+2
-1

+3
-2

+4
-2

– –
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Abb. 74: Bestimmung der Rechtwinkligkeit der Schmalflächen.

Werden vorgefertigte Bauteile eingebaut, so gilt 
danach die DIN 18 202 (siehe A • 5 • b).

Tabelle 101: Grenzabmaße für Träger, Binder und Stützen nach DIN 18 203-3(vorgefertigte) Bauteile.

Träger, Binder, Stützen
M

es
sb

ez
u

g
s-

fe
u

ch
te

Grenzabmaße in mm bei Nennmaßen in m

bis 0,10
über 0,10 
bis 0,40

über 0,40 
bis 0,80

über 0,80 
bis 2,00

über 2,00 
bis 6,00

über 6,00 
bis 20,0

B
re

it
e 

u
n

d
 H

ö
h

e

Vollholz
sägerau

20%

+3
-1a

a Entspricht DIN EN 336: 2003-09, Maßtoleranzklasse 1.

+4
-2a – – – –

gehobelt, 
egalisiert

±1b

b Entspricht DIN EN 336: 2003-09, Maßtoleranzklasse 2.

±1,5b – – – –

Holzwerkstoffe 10% ±1b ±1,5 b – – – –

Zusammengesetzte Quer-
schnitte

20% wie Vollholz
+5
-2

+6
-3

+8
-4

–

Balkenschichtholz 15% ±1b ±1,5b – – – –

Einteilige 
Brettschicht-
holzbauteilec

c Brettschichtholz wird zunehmend auch flachkant eingesetzt (BS-Holz-Decken oder Brückenträger). Die Höhe wird immer senkrecht und die Breite 
immer parallel zu den Flächenverklebungen gemessen.

Breite
12%

±2d

d Entspricht DIN EN 390: 1995-03.

+1%
-0,5%

–
Höhe

+4
-2d

Längen, Abstände (z.B. zwischen 
Bohrungen)

– ±2d ±0,1%d
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D Schwerpunktthemen

5 Holzmassivbau

a Massiv- oder Leichtbau

Welche Rohbaukonstruktion ist die Richtige?

Jeder Anbieter von Wohngebäuden wird mit der Kraft der
Überzeugung für seine Rohbaukonstruktion argumentieren:

• Massivmauerwerk wie Kalksandstein.
• Leichtmauerwerk wie Porenbeton oder Hochlochziegel.
• Holzbau

Traditionell wird im Holzbau ein stabförmiges Tragwerk her-
gestellt, das gleichzeitig die Hauptdämmebene bildet. Bei
Wänden spricht man hier vom Holzrahmenbau, eine »Leicht-
bauweise«. 

Der Mauerwerksbau beansprucht für sich den Begriff »Mas-
sivbau«. Wobei dies auf die Leichtmauerwerke sicherlich
nicht zutrifft. Porisierte Steine mit Rohdichten unterhalb 500
kg/m3 können mit »massiv = voll, fest, schwer« kaum mehr in
Verbindung gebracht werden (Beton 2400 kg/m3, Kalksand-
stein z.B. 1800 kg/m3).

Die Begrifflichkeiten werden heute anders gesetzt. Es gibt
Leichtbauweisen und es gibt Massivbauweisen. Und Letzte-
res ist seit vielen Jahren auch mit dem Holzmassivbau verfüg-
bar. Heute lässt sich leicht oder massiv bauen, mineralisch
oder mit Holz. Alle Bauarten haben ihre Besonderheiten.

Mit der modernen Holzmassivbauweise können großforma-
tige, plattenförmige Vollholzelemente als Wände, Decken
oder auch Dächer eingesetzt werden. Dies ermöglicht neue
konstruktive Möglichkeiten. Öffnungen sind ohne Berück-
sichtigung eines Rasters möglich. 

Die massiven Holzbauteile werden aus Brettern hergestellt,
welche miteinander verklebt, mit Nägeln, Klammern oder
Holzdübeln verbunden sind. Es werden verschiedene Syste-
me angeboten: 

• Brettstapelelemente
• Brettschichtholz
• Brettsperrholz 

Mit der größten Dynamik entwickelt sich das Bauen mit
Brettsperrholzelementen.

Benötigen wir die Massivbauweise überhaupt?

Moderne Gebäude haben hohe Anforderungen an den Wär-
meschutz. Die Dämmwirkung wird erzielt durch einge-
schlossene Luft, möglichst in feinsten Poren, umhüllt von
möglichst dünnwandigen Natur- oder Kunstfasern, Schäu-
men, porisierten Steinen oder Mineralien. 

Dies sind Leichtbaustoffe, ohne die das moderne Bauen
nicht möglich wäre. Wie begründet sich nun die Forderung
nach Massivbauweisen? Es sind teils objektive aber auch
sehr viele subjektive Gründe, die eine Forderung nach mas-
siven Bauteilen formulieren:

• Stabilität – wird durch die Tragstruktur des Gebäudes 
erzeugt. Die massiven Bauteile werden möglichst in der 
Warmzone der Gebäudekonstruktion belassen. Grund 
ist die Vermeidung von Wärmebrücken.

• Dauerhaftigkeit – ist eine Frage des Feuchteschutzes. 
Leichte, diffusionsoffene Bauteile sind positiv, können 

keine Wärmebrücken sein (Vermeidung von Kondensat/
Schimmel auf der Raumseite).

• Speicherfähigkeit – hier ist die Nutzung der Sonnenein-
strahlung gemeint. Massivbauteile sind gute Wärme-
speicher und können bei dosiertem Einsatz sinnvoll sein 
(dort wo Wärme für die Nacht gespeichert werden soll).

• Feste Wandschale – bringt den Komfort, an jeder belie-
bigen Stelle der Wand schwere Lasten befestigen zu 
können. 

Holz als massiver Werkstoff weist das beste Verhältnis zwi-
schen Wärmedämmeigenschaft und Stabilität auf.

Viele Baufamilien wollen mit Holz bauen

... gleichzeitig aber nicht auf die Vorteile einer Massivbauart
verzichten. Sinnvoll ist die massive Konstruktionsschale auf
der Raumseite. 

Abb. 75: Beim Holzrahmenbau genügt als feste Wandschale auf 
der Raumseite eine OSB-Platte mit 15 mm Dicke. Die Hohlräume 
im Tragwerk werden mit Dämmstoff gefüllt.

Abb. 76: Beim Holzmassivbau ist die massive, tragende Wandscha-
le auf der Raumseite. Auf der Außenseite wird die Hauptdämme-
bene montiert. Dies hat viele Vorzüge.
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D Schwerpunktthemen

8 Dachsanierung von außen

Die Dachsanierung von außen erfordert gute Fachkenntnis-
se. Nur durch eine sorgfältige Begutachtung und Planung
kann eine feuchterobuste Konstruktion entstehen. Die In-
nenbekleidung sollte durch einen Fachmann beurteilt wer-
den. Geeignete Maßnahmen der Dachsanierung lassen sich
allein aus der Bestandsaufnahme ableiten.

Bei der Prüfung der vorhandenen Innenbekleidung sind
zwei entscheidende Fragen zu klären:

1. Ist die Luftdichtheit gegeben?

2. Ist die Funktion als Dampfbremse erfüllt?

Luftdichtung

Ein guter Dämmstandard ist nur mit einer guten Luftdich-
tung zu erzielen. Zu prüfen ist, wie luftdicht die Dachfläche
ist:

• Profilbretter allein sind keine Luftdichtheitsebene.
• Putzträgerplatten mit intakter Putzbeschichtung oder 

Gipsplatten sind in der Fläche luftdicht. Hier sind die 
Anschlüsse zu betrachten. Die können undicht sein. 

Ziel ist es die Luftdichtheit der Räume im Dachgeschoss zu
verbessern. Eine Dachsanierung bietet die Gelegenheit Le-
ckagen nachzubessern.

Schwachstellen an der Luftdichtung lassen sich durch eine
Überprüfung (Differenzdruckverfahren, »Blower-Door-
Messung«) im Sinne einer Leckageortung aufspüren. Typi-
sche Leckagen bei Dachgeschossräumen sind (Abb. 87):

1. Anschlüsse zum Mauerwerk
2. Fensteranschlüsse im Giebel oder in Gauben
3. Holzbalkendecke zum Erdgeschoss

4. Innenwände aus Hochlochziegeln, die in die Decke ein-
binden

Abb. 87: Typische Leckagen beim Dachgeschoss im Bestand.

Es genügt nicht, nur die Dachfläche zu verbessern. Eine 
Luftdichtheit des Dachgeschosses kann allein durch den 
Einbau einer Luftdichtungsbahn nicht gewährleistet wer-
den.

Funktion als Dampfbremse

Zur Sicherstellung des Feuchteschutzes für den neuen
Dachaufbau mit Vollsparrendämmung sind die Funktions-
schichten »Dampfbremse« und »Unterdeckung« so zu wäh-
len, dass das Bauteil nach außen ca. um den Faktor 10 diffu-
sionsoffener ist. Ist dies der Fall, gilt die Konstruktion
bezüglich Diffusion als tauwasserfrei. 

Um die »Tauwasserfreiheit« festzustellen, sind entsprechen-
de sd-Werte für die außen- und raumseitige Schicht festzu-
stellen. Dazu werden in DIN 4108-3 »Feuchteschutz« und
DIN 68 800 »Holzschutz« bestimmte sd-Wert-Verhältnisse
als nachweisfreie Konstruktionen ausgewiesen. Bei Einhal-
tung dieser Werte gilt die Konstruktion ohne rechnerischen
Nachweis als tauwasserfrei. Dazu gehören:

• sd-innen ≥ 1,0 m und sd-außen ≤ 0,1 m
• sd-innen ≥ 2,0 m und sd-außen ≤ 0,3 m
• sd-innen ≥ 2,0 m und außen mit Holzfaser-Dämmplatte 

nach DIN EN 13171

Bestandskonstruktion und Sanierung

Bei den Innenbekleidungen lassen sich im Wesentlichen drei
Typen unterscheiden (siehe Abb. 88 bis Abb. 90):

1. Putzträgerplatten mit Putzbeschichtung
2. Gipsplatten verspachtelt

3. Bekleidung aus Profilbrettern

Die jeweiligen Sanierungsbeispiele zeigen eine hochwertige
Lösung mit Holzfaser-Dämmplatten (ab 35 mm Dicke) als
Unterdeckung. Sodann muss innen ein sd-Wert von   2,0 m
erreicht werden. Bei geringerem sd-Wert ist eine Tauwasser-
berechnung nach DIN 4108-3 (Glaser) durchzuführen.

Mit einer Unterdeckung aus Holzfaser-Dämmplatten wer-
den fünf Anforderungen erfüllt:

• Zusatzmaßnahme zur Regensicherheit
• diffusionspoffene Außenbekleidung
• vollflächige Dämmebene
• sommerlicher Hitzeschutz
• Schutzfunktion gegen Außenlärm

Tabelle 116: sd-Werte verschiedener typischer Werkstoffe in 
Bestandskonstruktionen.

Werkstoff sd-Wert [m]
Putzmörtel aus Kalkgips, Gips ca. 0,15 
Putzmörtel aus Kalkzement, Kalk 0,23/0,53
Schilfrohr-Putzträger 0,04
Holzwolle-Leichtbauplatten 0,05/0,12
Gipsplatten nach DIN 18 180 0,05/0,125
PE-Folie ab 20
Holzfaser-Dämmplatte ab 0,1
Unterdeckbahnen (nach 1995) ab 0,02
Holzschalung, d = 24 mm 0,96
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1. Putzträgerplatten mit Putzbeschichtung

Die Konstruktion mit Putzbeschichtung wurde bis in die
1970er Jahre ausgeführt. Ist die Putzschicht fest und tragfä-
hig, so ist diese Innenbekleidung die hochwertigste. Weder
Luftdichtung noch Dampfbremse sind i. d. R. erforderlich.

Sanierung: Ggf. sind Leckagen bei Anschlüssen bezüglich
der Luftdichtheit nachzubessern. Eine Dampfbrems-/Luft-
dichtungsbahn ist nicht erforderlich. Eine zusätzliche von
außen eingebaute Folie würde dem guten Feuchtehaushalt
eher abträglich sein. Da der sd-Wert der Innenbekleidung
weniger als 2,0 m beträgt, ist ein Feuchteschutznachweis

erforderlich.

Abb. 88: Dachsanierung bei Putzträgerplatten.

2. Gipsplatten verspachtelt

Die Gipskartonplatte hat sich seit den 1960er Jahren als Tro-
ckenbaubekleidung weit verbreitet. Gipskartonplatten mit
Verspachtelung sind in der Fläche luftdicht, jedoch nicht
hinreichend dampfbremsend. Eine Dampfbremse ist einzu-
bauen.

Sanierung: Als Besonderheit wird hier eine Dampfbremse
eingesetzt (rot gestrichelt, sd-Wert ~ 2,0 m). Die Bahn wird
seitlich am Sparren befestigt (schwarzer Kreis). Auf das luft-
dichte Verkleben kann, auf das »über den Sparren führen«
sollte verzichtet werden. Die unterste Lage Dämmstoff ver-
hindert Kaltluftströmungen unterhalb der Dampfbremse.

Abb. 89: Dachsanierung bei Gipsplatten.

3. Bekleidung aus Profilbrettern

In den 1970/-80er Jahren wurden häufig Bekleidungen aus
Profilbrettern/Paneelen eingebaut. Diese stellen den
schwierigsten Fall der drei Typen dar. Profilbretter gelten
bauphysikalisch als untaugliche Innenbekleidung.

Sanierung: »Berg- und Tal«-Verlegung einer feuchteadapti-
ven Dampfbremse (grün gepunktet). Die Bahn wird über
den Sparren geführt und luftdicht verklebt (schwarzer Kreis).
Verklebung ebenfalls zu den Durchdringungen und seitli-
chen Bauteilen. Die unterste Lage Dämmstoff verhindert
Kaltluftströmung unterhalb der Dampfbremse und dient als
Schutzschicht vor Beschädigungen.

Abb. 90: Dachsanierung bei Profilbrettern.

Alternative: Neue Innenbekleidung

Bei untauglicher Innenbekleidung wie z.B. Profilbretter oder
nicht anhaftender Putzbeschichtung sollte eine neue Innen-
bekleidung mit Dampfbrems-/Luftdichtungsbahn einge-
baut werden. Natürlich müssen die Auftraggeber einer In-
nensanierung zustimmen und dazu den Wert dieser
Maßnahme erkennen.

Die aufwendige Berg- und Tal-Verlegung und die kompli-
zierten Anschlüsse der Luftdichtung entfallen hierbei. Die
Qualität der Luftdichtung kann so einfacher sichergestellt
werden. Die Realisierung der neuen Innenbekleidung sollte
im gleichen zeitlichen Zusammenhang mit der Dachsanie-
rung erfolgen oder vorher.

Abb. 91: Einbau einer neuen Innenbekleidung.
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D Schwerpunktthemen

9 Geschossdecke

a Überschlägige Bemessung – Rechenbeispiel

Abb. 92: Grundriss Balkenlage

In dem Beispiel nach Abb. 92 wird eine typische Situation in
einem Wohnhaus dargestellt. In diesem Fall werden folgen-
de Annahmen getroffen:

• mittlere Belastung (Wohngebäude): 
- Nutzlast 2,0 kN/m2, 
- Zementestrich 1,2 kN/m2, 
- Eigengewicht, Unterdecke 0,6 kN/m2.

• Deckenbalken: Spannweite l = 4,50 m.
• Deckengleicher Unterzug: Spannweite l = 4,00 m.

Innenwände werden hier nicht berücksichtigt, Hinweise sie-
he A • 3 • d.

Vorbemessung Beplankung 

Für die sichtbare Balkenlage wird eine Dielung aus Nadel-
holz S 10 mit der Spannweite l = 0,83 m (s.o.) gewählt. Die Di-
cke beträgt d = 22,5 mm 48 (D • 9 • b). Zur Ausbildung einer
Deckenscheibe wird zusätzlich eine OSB-3 d = 12 mm ange-
ordnet (»BAUTEILE« S • 1 • a).

Vorbemessung Balkenlage

Für eine geschlossene Balkenlage wird als Material Bauholz
C24 (KVH®) vorgesehen. Die Belastung addiert sich auf
3,8 kN/m2 (»mittlere Belastung«). Es werden zwei Werte aus
der Tabelle (D • 9 • c) abgelesen:

• In der Spalte »Balkenhöhe« wird die gewünschte Balken-
höhe ausgewählt (z.B. h = 240 mm48).

• Die BREITE beträgt bei dem AUFBAU MITTEL 169 mm48 
pro einen Meter Deckenbreite. 

Für den gewünschten Abstand von e = 0,625 m ergibt sich
folgendes Ergebnis:

b = 169 mm/m x 0,625 m = 105,6 mm 

⇒ gewählt:

Bauholz C24, b/h = 12/24 cm, e = 0,625 m

Ebenso kann der maximale Abstand für einen gewünschten
Querschnitt ermittelt werden. 

Beispiel: 

Brettschichtholz GL24h, b/h = 10/24 cm 
Spannweite 4,50 m, mittlere Belastung

⇒ e = 100/160 = 0,625 

Der Abstand muss e ≤ 0,625 m betragen.

Vorbemessung Unterzug

Die tabellarische Lösung zur Vorbemessung von Unterzü-
gen geht dahin, dass in der Tabelle im D • 9 • e die Belastung
identisch zur Beplankung und den Deckenbalken vorgege-
ben wird (z.B. MITTEL). Abgelesen wird die Breite der Decke,
die ein Unterzug mit 100 mm Breite und angegebener Höhe
abtragen kann – »Einflussbreite«.

Die Vorbemessung ist dann sehr einfach und erklärt sich an
unserem Beispiel:

Die Spannweite des Unterzugs beträgt 4,00 m. Als Material
wird Brettschichtholz GL28c gewählt (siehe Anmerkung un-
ten).

Die vorhandene Einflussbreite des Unterzugs beträgt zwei
mal die halbe Länge der Deckenbalken – also 

2 x 4,5/2 = 4,5 m.

Bei dem Brettschichtholz Gl28c lesen wir bei der gewünsch-
ten Höhe von 28048 mm einen Wert von 2,448 Meter ab. Das
entspricht der zulässigen Einflussbreite bei der Balkenbreite
100 mm. Nun muss nur noch per Dreisatz die erforderliche
Breite des Unterzugs ermittelt werden.

100 mm x vorhandene Einflussbreite/Tabellenwert = Breite 
des Unterzugs

⇒ 100 mm x 4,5 m/2,4 m = 187,5 mm.

Somit hat der Unterzug aus Brettschichtholz GL28c einen er-
forderlichen Querschnitt von 200 x 280 mm.

Hinweis zur Nutzung der folgenden Vorbemessungsta-
bellen
Mit den Tabellen im Abschnitt D • 9 soll eine überschlägige 
Dimensionierung von Beplankungen und Balken von 
Deckenkonstruktionen sowie Holzmassivdecken ermöglicht 
werden. Die Angaben ersetzen selbstverständlich nicht den 
statischen Nachweis. Bei der Entwurfsarbeit oder der Kalkula-
tion kann sich jedoch ohne aufwändige Berechnungen eine 
bessere Planungssicherheit ergeben.

Bei den Lastannahmen wurde von einer Nutzlast für Decken 
im privaten Wohnungsbau ausgegangen. Andere Bauteile 
wie z.B. Balkone, Terrassen oder Treppenräume sollten 
gesondert vorbemessen werden (siehe D • 9 • g »Nutzlasten 
für Decken«, Kategorie A3). Die Berechnungen basieren auf 
der Nutzungsklasse NKL 1.

48 Der Wert ist in der Tabelle markiert.
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b Deckenbeplankungen

Die Steifigkeit eines Gebäudes spielt eine große Rolle. Denn
weiche Bauteile würden zu Verformung führen, die sich in
der Nutzung durch Rissigkeit bemerkbar machen würden.
Der Holzrahmenbau ist, korrekt aus-geführt, eine sehr steife
Konstruktion, die sich sogar in Erdbebengebieten bewährt
hat.

Die Anforderung der Steifigkeit gilt für die Wandscheiben im
Holzrahmenbau (siehe Abs. D • 4) und genauso für die De-
ckenscheibe. Windlasten aus den oberen Geschossen sollen
kraftschlüssig und sicher in das untere Geschoss eingeleitet
werden. Die Verteilung der Lasten übernimmt die Decken-
scheibe (Abb. 93). Denn die Innenwände stehen nicht unbe-
dingt übereinander. Zudem gibt es reichlich Wandöffnun-
gen.

Abb. 93: Die Strichlinie zeigt die zentrale Lage der Deckenscheibe 
und die Bedeutung für die Steifigkeit des Gebäudes. 
Bild: Meyer Ingenieurbüro

Abb. 94: Die Lasten sollen dorthin geleitet werden wo die steifen 
Wände als Auflager der Deckenscheibe zur Verfügung stehen. Die 
Deckenscheibe muss kraftschlüssig an die Wandelemente ange-
schlossen werden.

Um eine Deckenscheibe mit hoher Steifigkeit herzu-stellen,
müssen ein paar Bedingungen erfüllt werden. Genannt wer-
den Regeln für einen vereinfachten Nachweis:

1. Es ist ein umlaufender Randbalken erforderlich (Abb. 95).
2. Die Spannweite beträgt max. 12,5 Meter.
3. Die Tiefe der ungestörten Scheibe muss mindestens ¼

der Länge betragen. Ein Treppenloch ist zulässig.

4. Plattenstöße sind versetzt anzuordnen.

Abb. 95: Eine Deckenscheibe wird im vereinfachten Nachweis auf 
eine Breite von 12,50 m begrenzt. Es ist ein umlaufender Randbal-
ken erforderlich. Die ungestörte Tiefe beträgt mindestens ein ¼ 
der Breite, ein Treppenausschnitt ist möglich.

Abb. 96: Die Beplankungen laufen immer quer zu den Deckenbal-
ken. Die Querstöße der Platten müssen (!) auf dem Balken liegen. 
Die Längsstöße haben eine Nut-Feder-Verbindung, eine Verlei-
mung ist nicht erforderlich. Die Balken können im Gebäude längs 
oder quer gespannt werden.

Deckenelemente

Werden Deckenkonstruktionen aus Elementen hergestellt,
so gelten die Regeln für jedes einzelne Element. Die Elemen-
te sind miteinander kraftschlüssig zu verbinden. Dieses kann
durch überstehende Platten erfolgen, die mit dem Nachbar-
element verschraubt werden. Ein doppelter Deckenbalken
ist dann nicht erforderlich.

"Scheibe" aus
großformatigen

Holzwerkstoffplatten

umlaufender
Randbalken

> 1/4
der Länge

Länge bis 12,50 m

Belastung

Belastung

Belastung
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c Deckenbalken – Einfeld

Es werden hier ausschließlich Ein- und Zweifeldträger mit
gleichmäßiger Streckenlast vorbemessen. Bei den Mehrfeld-
trägern auf der Folgeseite wurden lediglich die Standardfäl-
le dargestellt. Bei stark unterschiedlichen Spannweiten (l1/l2)
können näherungsweise wie Einfeldträger betrachtet wer-
den. Noch in DIN 105249 hieß es: »Bei Decken unter Wohn-
räumen sollten, um Unbehagen verursachende Schwingun-

gen zu vermeiden, die am ideellen Einfeldträger ermittelte
Durchbiegungen (...) begrenzt werden.«50

Die Berücksichtigung der Schwingung führt zu einem er-
heblichen Holzmehrverbrauch. Ein entsprechender Ge-
brauchstauglichkeitsnachweis ist nach dem DIN EN 1991-
1-1 zu führen.

49 veraltet
50 Ein Verzicht ist nur nach eingehender Beratung des Bauherren möglich, sowie einer schriftlichen Fixierung im Bauvertrag.

Tabelle 118: Vorbemessunga für Einfeldträger (Überschlägige Bemessung).

a Bitte beachten Sie den »Hinweis zur Nutzung der folgenden Vorbemessungstabellen« in D • 9 • a.

D
ec

ke
n

la
st

en

[k
N

/m
2 ]

Innenwandzuschlag 0 0 0,8

Verkehrslastb

b Ohne ausreichende Querverteilung.

2,0 2,0 2,0

Estrich 0,4 (Trockenelem.) 1,2 (Zement 5 cm) 1,2 (Zement 5 cm)
Eigengewicht 0,4 0,4 0,4
Unterdecke 0,2 0,2 0,2

Spann-
weite 
[m] 

Aufbau (Belastung): Leicht (3,0 kN/m2) Mittel (3,8 kN/m2) schwer (4,6 kN/m2)

Trägermaterial 
Balkenhö-

he [mm]

Schwingenc

c Von einem Verzicht des Schwingungsnachweises bei Decken innerhalb von Wohngebäuden wird abgeraten.

Schwingenc Schwingenc

nein ja nein ja nein ja
BREITE [mm/m] BREITE [mm/m] BREITE [mm/m]

3,5

Bauholz C24

160
180
200
220

106
84
–
–

139
98
71
–

132
105
85
–

–
146
107
81

–
128
104
86

–
161
117
88

Brettschichtholz GL24h
160
180
200

96
76
–

131
92
–

120
95
77

–
138
101

147
116
94

–
152
111

4,0

Bauholz C24

180
200
220
240

109
89
73
–

166
121
91
70

136
110
92
77

–
182
136
105

–
135
112
94

–
–

150
115

Brettschichtholz GL24h

180
200
220
240

100
81
–
–

158
115
86
–

124
101
83
70

–
172
130
99

152
123
102
85

–
190
143
109

4,5

Bauholz C24

200
220
240
260

112
93
–
–

–
146
113
89

140
116
97
83

–
–

169
132

171
141
119
102

–
–

185
145

Brettschichtholz GL24h

180
200
220
240

126
102
84
–

–
184
138
107

–
127
105
89

–
–
–

160

–
155
129
108

–
–
–

176

5,0

Bauholz C24
220
240
260

115
96
–

–
171
135

143
120
102

–
–

202

174
146
125

–
–

222

Brettschichtholz GL24h

200
220
240
260

126
104
88
–

–
–

162
128

162
130
109
93

–
–
–

192

192
159
133
114

–
–
–

211
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d Deckenbalken – Zweifeld

Tabelle 119: Vorbemessunga für Zweifeldträger (Vorbemerkungen siehe D • 9 • b, Überschlägige Bemessung).
D

ec
ke

n
la

st
en

 

[k
N

/m
2 ]

Innenwandzuschlag 0 0 0,8

Verkehrslastb 2,0 2,0 2,0

Estrich 0,4 (Trockenelem.) 1,2 (Zement 5 cm) 1,2 (Zement 5 cm)
Eigengewicht 0,4 0,4 0,4
Unterdecke 0,2 0,2 0,2

Spannweite 
[m] 

Aufbau (Belastung): Leicht (3,0 kN/m2) Mittel (3,8 kN/m2) schwer (4,6 kN/m2)

Trägermaterial 
Balkenhö-

he [mm]

Schwingenc Schwingenc Schwingenc

nein ja nein ja nein ja
l1 l2 BREITE [mm/m] BREITE [mm/m] BREITE [mm/m]

4,0

3,0

Bauholz C24

160
180
200
220

101
80
65
–

156
110
80
–

126
100
81
67

232
163
120
90

155
121
98
81

258
180
132
98

Brettschichtholz GL24h
160
180
200

93
73
59

147
103
75

115
91
73

220
155
113

140
110
90

242
170
124

4,0

Bauholz C24
180
200
220

98
80
–

117
85
–

124
100
83

174
128
96

150
122
100

193
140
105

Brettschichtholz GL24h
180
200
220

90
72
–

110
80
–

113
91
75

165
120
90

136
110
91

182
132
100

4,5

3,5

Bauholz C24
180
200
220

103
83
69

175
128
97

129
104
86

264
192
145

158
128
105

–
214
160

Brettschichtholz GL24h
180
200
220

93
76
63

168
121
91

117
95
78

252
182
137

143
116
96

–
201
150

4,5

Bauholz C24
200
220
240

101
83
70

135
102
79

126
104
88

204
154
118

154
127
107

225
168
129

Brettschichtholz GL24h
200
220
240

92
76
–

128
97
–

114
95
79

194
145
111

141
115
98

212
159
123

5,0

4,0

Bauholz C24
200
220
240

105
86
73

198
148
114

131
108
91

295
222
171

159
132
111

–
244
188

Brettschichtholz GL24h
200
220
240

95
79
66

187
140
108

119
99
83

280
212
162

144
120
102

–
232
179

5,0

Bauholz C24
200
220
240

125
103
87

206
155
119

156
128
109

–
232
179

191
156
132

–
256
197

Brettschichtholz GL24h
200
220
240

113
94
79

195
147
113

141
117
98

294
220
170

172
142
120

–
242
187

a Bitte beachten Sie den »Hinweis zur Nutzung der folgenden Vorbemessungstabellen« in D • 9 • a.
b Ohne ausreichende Querverteilung.
c Von einem Verzicht des Schwingungsnachweises bei Decken innerhalb von Wohngebäuden wird abgeraten. Nachweis nach EC 5.
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g Nutzlasten für Decken

Tabelle 123: Lotrechte Nutzlasten für Decken und Fußböden gemäß DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12.

Kategorie Nutzung Beispiele

Flächen-
last

Einzellast

qK 

[kN/m2]

QK

[kN]

A

A1 Spitzböden
Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dach-
raum bis 1,80 m lichter Höhe

1,0 1,0

A2 Wohn- und Aufenthalts-
räume

Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten; Räume 
und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäu-
sern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder

1,5 –

A3a wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten 2,0 1,0

B

B1

Büroflächen, Arbeitsflä-
chen, Flure

Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne 
schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. 
der Flure, Kleinviehställe

2,0 2,0

B2

Flure und Küchen in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, 
Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäu-
sern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Keller-
räume in Wohngebäuden

3,0 3,0

B3 Alle Beispiele von B1 u. B2, jedoch mit schwerem Gerät 5,0 4,0

C

C1

Räume, Versammlungs-
räume und Flächen, die 
der Ansammlung von 
Personen dienen kön-
nen (mit Ausnahme von 
unter A, B, D und E festge-
legten Kategorien)

Flächen mit Tischen; z.B. Kindertagesstätten, Kinderkrippen, 
Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Emp-
fangsräume, Lehrerzimmer

3,0 4,0

C2
Flächen mit fester Bestuhlung, z.B. Flächen in Kirchen, Thea-
tern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, Wartesäle

4,0 4,0

C3

Frei begehbare Flächen; z.B. Museumsflächen, Ausstellungs-
flächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden, Hotels, 
nicht befahrbare Hofkellerdecken, sowie die zur Nutzungska-
tegorie C1 bis C3 gehörigen Flure

5,0 4,0

C4
Sport- und Spielflächen, z.B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnas-
tik-, Kraftsporträume, Bühnen

5,0 7,0

C5
Flächen für große Menschenansammlungen; z.B. in Gebäu-
den wie Konzertsälen; Terrassen und Eingangsbereiche 
sowie Tribünen mit fester Bestuhlung

5,0 4,0

C6
Flächen mit regelmäßiger Nutzung durch erhebliche Men-
schenansammlungen, Tribünen ohne feste Bestuhlung

7,5 10,0

D

D1

Verkaufsräume

Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m2 Grundfläche in 
Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden

2,0 2,0

D2 Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern 5,0 4,0

D3
Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge 
hoher Lagerregale

5,0 7,0

E

E1 Lager, Fabriken und 
Werkstätten, Ställe, 
Lagerräume und 
Zugänge

Flächen in Fabriken und Werkstätten mit leichtem Betrieb; 
Flächen in Großviehställen

5,0 4,0

E2 Allgemeine Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken 6,0b 7,0

E3
Flächen in Fabriken und Werkstätten mit mittleren oder 
schwerem Betrieb

7,5b 10,0

T

T1

Treppen und Treppen-
podeste

Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Büroge-
bäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät

3,0 2,0

T2
Alle Treppen und Treppenpodeste, die nicht in T1 oder T3 
eingeordnet werden können

5,0 2,0

T3
Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, 
die als Fluchtwege dienen

7,5 3,0

Z
Zugänge, Balkone und 
ähnliches

Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw., Balkone, Aus-
stiegspodeste

4,0 2,0

a Typische Nutzlast für Holzbalkendecken in Wohnhäusern.
b Bei diesen Werten handelt es sich um Mindestwerte. In Fällen, in denen höhere Lasten vorherrschen, sind die höheren Lasten anzusetzen.
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D Schwerpunktthemen

13 Trockenbau

a Wände

Tragende Wände – Beplankung aus Gipsplatten direkt 
auf OSB

Bei Holzrahmenbau-Wänden mit aussteifender Beplankung
aus OSB-Platten auf der Raumseite (Dampfbremse und Luft-
dichtung) wird üblicherweise eine Lage Gipsplatten vorge-
sehen, um eine homogene, anstrichfähige Wandoberfläche
zu erhalten. Eine direkte Befestigung der Gipsplatten auf
den Holzwerkstoffplatten kann bei Feuchteeinwirkung auf-
grund des größeren Ausdehnungsverhaltens der Holzwerk-
stoffplatten im Vergleich zu den Gipsplatten zu Fugenrissen
führen. Besonders empfindlich sind gespachtelte Wandflä-
chen ohne zusätzliche Tapete oder Malervlies.
Von einer Gipsbeplankung direkt auf OSB raten Zimmerei-
verbände und einige Gipsplattenhersteller ab. Die Anord-
nung einer Trennschicht (z.B. Kraftpapier, PE-Folie) jedoch
widerspricht der diffusionsoffenen Bauweise. Eine Unter-
konstruktion mit Latten oder Hutdeckenprofilen wird emp-
fohlen. Der so entstehende Hohlraum kann als Installations-
ebene und Zusatzdämmebene genutzt werden.
Bei einer direkten Befestigung der Gipsplatten auf OSB-Plat-
ten sind einige Ausführungshinweise zu beachten:

• Feuchte der Holzwerkstoffplatten 6-11 %.
• Stumpfe Plattenstöße der Holzwerkstoff-Beplankung 

sind mit 3 mm Fuge auszuführen.
• Fugenversatz der Plattenstöße Gips zu HWS ≥ 200 mm.
• Die Anordnung von Plattenstößen auf Tür- oder Fenster-

stielen sind zu vermeiden (Rissgefahr).
• Fachgerechte Montage der Gipsplatten.
• Befestigungsmittel und -abstände gemäß DIN 18 181.

In dem Merkblatt 02-01 »Direktbeplankung mit Gips- und
Gipsfaserplatten auf Holzwerkstoffplatten im industriellen
Fertigbau« gibt der Bundesverband Deutscher Fertigbau
(BDF) Ausführungsempfehlungen für die Befestigung mit
Klammern, siehe Tab. 137.

Die Hinweise der Hersteller von Gips- und Gipsfaserplatten 
zur Montage sind zu beachten.

Spachtelarbeiten dürfen erst erfolgen, wenn keine größeren
Längenänderungen infolge von Feuchte- und/oder Tempe-
raturänderungen mehr zu erwarten sind. Auch nach der
Spachtelung darf die Luftfeuchte nicht wieder durch weitere
Baumaßnahmen wie Estricharbeiten ansteigen. Vor dem
Auftragen der Spachtelmasse sollten die Gipswerkstoffplat-
ten und deren Fugen außerdem gereinigt und grundiert
werden. Es sind systemzugehörige Spachtelmassen zu ver-
wenden. Um eine Verklebung der  Gips- bzw. Gipsfaserplatte
mit der Holzwerkstoffplatte zu vermeiden, wird in einigen
Fällen die Anordnung eines Trennstreifen im Bereich der
Spachtelfuge empfohlen:

• Gipsplatten – bei Schnittkanten. Bei werkseitig vorberei-
teten Kanten und dicht gestoßenen Fugen ist hingegen 
kein Trennstreifen erforderlich.

• Gipsfaserplatten mit Klebefuge – im Bereich der Klebe-
fuge. Ein Trennstreifen ist verzichtbar bei Verwendung 
von OSB/4 Platten.

• Gipsfaserplatten mit Spachtelfuge – auf Trennstreifen 
kann verzichtet werden, wenn Gipsfaserplatten mit 
abgeflachter Kante auf Span- oder OSB-Platten nach DIN 
EN 13 986 eingesetzt werden.

Weitere Informationen zu tragenden Wänden siehe »BAU-
TEILE« ab P • 1 • a.

Nicht tragende Innenwände

Trockenbaukonstruktionen, für die DIN-Normen existieren,
bezeichnet man als »geregelte Bauarten«. Dies können sein: 

• Montagewände nach DIN 4103 und DIN 18 183 
• Montagewände mit Brandschutzanforderungen nach 

DIN 4102-4 oder mit Schallschutzanforderungen nach 
DIN 4109-33. 

Für »nicht geregelte Bauarten« existieren keine allgemein
anerkannten Regeln der Technik oder sie weichen von tech-
nischen Regeln wesentlich ab. In MVV TB C4 sind nicht gere-
gelte Bauarten des Trockenbaus mit Brand- und Schall-
schutzanforderungen (z.B. Wände und Unterdecken,
Schachtbekleidungen) aufgeführt. Für diese Konstruktionen
genügt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
Zulässige Wandhöhen sind dem Merkblatt 8 »Wandhöhen
leichter Trennwände« des Bundesverbandes der Gipsindus-
trie zu entnehmen.

Unterkonstruktion

Als Unterkonstruktion für nichttragende innere Trennwände
können Metallprofile, Vollholz, Leimholz oder auch Flach-
pressplatten eingesetzt werden. Metallprofile für Wände
nach DIN 18 182-1 bestehen aus verzinktem Stahlblech. Fol-
gende Profilarten werden unterschieden:

Tabelle 137: Klammerbefestigung bei Direktbeplankung .

Klammern Ausführung

Korrosionsschutz
verzinkte (≥ 3 μ) oder gleichwertig kor-
rosionsgeschützte Klammern

Drahtdurchmesser
• 1,0 -1,6 mm für Gipsplatten

• 1,2-1,6 mm für Gipsfaserplatten
Klammerbreite Rückenbreite 5-12 mm

Klammerlängea

höchstens Gesamtdicke beider Platten 
abzüglich der Versenkungstiefe von 
max. 2 mm (Empfehlung Klammerlänge 
2-3 mm kürzer als die Gesamtdicke)

Klammerabstand
• e ≤ 80 mm für Gipsplatten

• e ≤ 150 mm für Gipsfaserplatten
Reihenabstand 400 mm ≤ e ≤ 420 mm

Versenken der 
Klammern

nach DIN 18181 nur soweit, wie es für 
ein einwandfreies Verspachteln not-
wendig ist, gemäß EC 5-NA max. 2 mm

a Erfolgt die Befestigung der Platten direkt über den Konstruktionshöl-
zern, dürfen die Klammern länger sein.
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• CW-Profile als Ständer mit Abkantungen zur Aussteifung 
der Profilflansche, Ausstanzungen für Installationen.

• UW-Profile als Anschlussprofile, CW-Profile werden ein-
gestellt.

• UA-Profile – zur Aussteifung von Wandöffnungen.
Unterkonstruktionen in Holzbauart sind in DIN 4103-4 fest-
gelegt. Die Breite der Holzständer unter Beplankungsstößen
sollte mindestens 48 mm betragen.

Lastenbefestigung/Konsollasten

Durch die Befestigung von Hängeschränken, Regalen o. ä.
wirken auf die Trockenbauwände entsprechende Kräfte ein,
die als Konsollasten (ruhende Lasten) bezeichnet werden.

Abb. 108: Bei der Konsollast P darf die Ex-
zentrizität e, d. h. der Abstand der vertika-
len Wirkungslinie von der Wandoberflä-
che, nicht größer als 300 mm sein. Der 
Hebelarm a der entstehenden Horizontal-
kräfte muss mindestens 300 mm betra-
gen.

Je nach Größe der Krafteinwirkung wird zwischen folgenden
Konsollasten unterschieden:

• Leichte Lasten von z.B. Bilderhaken mit Nagelbefesti-
gung (X-Haken). Spezielle Wandhaken für Gipsplatten 
erreichen eine Belastbarkeit bis zu 15 kg (0,15 kN).

• Leichte Konsollasten mit max. 0,4 kN/m Wandlänge (z.B. 
leichte Buchregale). Anbringung muss an jeder Stelle 
möglich sein.

• Mittlere Konsollasten mit 0,4 – 0,7 kN/m Wandlänge. Bei 
Beplankungsdicke von min. 18 mm muss die Anbrin-
gung an jeder Stelle möglich sein.

• Schwere Konsollasten mit 0,7 – 1,5 kN/m Wandlänge 
(z.B. Sanitär-Keramikteile) sind generell über Traversen, 
Tragständer o.ä. in die Unterkonstruktion einzuleiten. 

b Decken

Trockenbau-Deckensysteme bestehen aus einer Unterkons-
truktion und einer flächenbildenden Decklage. Als nichttra-
gende Konstruktionen werden sie an tragenden Rohdecken
oder Dachkonstruktionen befestigt. 

Nach Art der Verbindung zum tragenden Bauteil wird unter-
schieden zwischen

• Deckenbekleidung, Unterkonstruktion direkt an der 
Rohdecke befestigt

• Unterdecke, Unterkonstruktion von der Rohdecke abge-
hängt

Bauteile von Deckenbekleidungen und Unterdecken52

• Verankerungselemente verbinden die Abhänger oder 
die Unterkonstruktion mit dem tragenden Bauteil. Dies 
können bei Stahlbeton einbetonierte Schienen sein. Ein-
betonierte Holzlatten sind als Verankerung unzulässig.

• Abhänger verbinden die Verankerungselemente mit der 
Unterkonstruktion. Mit zweiteiligen Abhängern kann ein 
Höhenausgleich erreicht werden (Schnellabhänger, 
Noniusabhänger). Bei Abhängern aus Holz gilt DIN EN 
13 964.

• Verbindungselemente verbinden die Decklage mit den 
Verankerungselementen, Abhängern, Unterkonstruktio-
nen.

• Decklagen bilden den raumseitigen Abschluss.

Zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit von Produkten bei Un-
terdecken sind in der DIN EN 13 964 vier Beanspruchungs-
klassen (A bis D) definiert (Tab. 139). Der Hersteller hat für die

Unterdecke oder das Bauteil anzugeben, welche Beanspru-
chungsklasse erfüllt wird. Neben den Anforderungen an die
Gebrauchstauglichkeit der Unterdecke im Hinblick auf Reini-
gung, Anstrich und Wartung wird auch die Biegezugfestig-
keit der Decklage betrachtet. Bei Angabe der Biegezugfes-
tigkeit der Decklage wird zusätzlich vermerkt, ob bei der
Prüfung eine Zusatzlast berücksichtigt wurde. Es können
vier verschiedene Belastungsarten (eine oder mehrere) an-
gegeben werden: keine Belastung (-), Einzellast (N), Linien-
last (N/m) und gleichmäßig verteilte Flächenlast (N/m²).

Beispiel einer CE-Kennzeichnung für eine Decklage mit An-
gabe der Beanspruchungsklasse:

• Biegezugfestigkeit: Klasse B/keine Belastung
• Dauerhaftigkeit: Klasse C

Tabelle 138: Dübel für mittlere Konsollasten (Beispiele).

Mittlere Konsollas-

tena

a Unabhängig von der zulässigen Belastung (Fmax.) pro Dübel, sind die 
zulässigen Konsollasten pro Meter Wand zu berücksichtigen (gemäß 
DIN 18 183). Ausführliche Tabellen zu Befestigungsmitteln und Befesti-
gungslasten finden sich bei den Herstellern.

Kunststoff-Hohl-
raumdübel

Metall-Hohlraum-
dübel

Dicke der Gipsplat-
ten[mm]

8 oder 10 mm
M5 (Bohrloch 11 
mm) M6 (Bohrloch 
13 mm)

12,5 25 kg 30 kg
15 25 kg 30 kg
18 35 kg 40 kg
25/2 x 12,5 40 kg 50 kg

52 Definition nach DIN 18 168-1.

Tabelle 139: Unterdecken – Dauerhaftigkeit, Beanspruchungs-
klassen nach DIN EN 13 964, Tabelle 8

Klasse

Bedingungen

Tempera-
tur

rel. Luft-

feuchte
Konden-
satbildung

korrosive 
Verunreini-
gungen

A bis 25 °C bis 70 % nein nein
B bis 30 °C bis 90 % nein nein
C bis 30 °C bis 95 % möglich nein
D schärfere Bedingungen als die oben genannten
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E Produkte zum Bauen

2 Holzschutz

a Einführung

Holz ist Teil des Stoffkreislaufs

Der lebende Baum ist vor Zerfall geschützt, Totholz dagegen
zerfällt mehr oder weniger schnell in seine Ursprungsbe-
standteile. Konstruktionsholz wird diesem normalen Stoff-
kreislaufs entnommen, was sich klimaschonend auswirkt. Er-
hebliche Mengen CO2 werden auf diesem Weg mit
verbautem Holz dauerhaft gespeichert.

Abb. 109: Der Kreislauf des Holzes. Der natürliche Zyklus ohne Ein-
griff durch den Menschen (links). Die thermische Verwertung 
(rechts) sollte der stoffliche Verwertung spätmöglichst nachge-
schaltet sein. Nur die stoffliche Verwertung wirkt sich CO2-positiv 

aus. 

Dass Holz ausgelöst durch Organismen (Pilze und Insekten)
rückstandsfrei in seine Ausgangsbestandteile zerfällt, macht
diesen Werkstoff einzigartig und wertvoll. Durch kluges Ver-
werten soll der Zersetzungsprozess so lange wie möglich
ausbleiben. 

In seiner natürlichen Umgebung ist die Feuchte im Holz so
hoch, dass Pilze und Insekten das Holz schädigen und
schließlich zersetzen. Bei klug verbautem Holz ist das nicht
möglich, weil die Holzfeuchte hinreichend gering ist (»bauli-
cher Holzschutz«). Auch eine gelegentliche Befeuchtung
kann dem Holz nicht schaden. Das Holz ist quasi konserviert
und das über einen sehr langen Zeitraum. Damit bleibt das
im Holz aufgrund der Photosynthese gebundene CO2 der
Erdatmosphäre entzogen.

Wer kümmert sich um den richtigen Holzschutz?

Die korrekte Ausführung des Holzschutzes setzt tiefe Fach-
kenntnisse voraus, die in der Ausbildung von Planern nur am
Rande vermittelt werden. Gebäude, die dem Aufenthalt von
Menschen, Nutztieren oder dem Lagern von Lebensmitteln
dienen, dürfen seit dem Ende des letzten Jahrhunderts keine
chemische Holzschutzmittel verwendet werden. 

Notwendig, aber auch ausreichend ist der bauliche oder
»konstruktive« Holzschutz. Durch kluges Konstruieren ge-
nügt der Einsatz des natürlichen Holzes. Verantwortlich für
den »baulichen Holzschutz« ist der ausführende Zimmerer.
Zum Ausdruck gebracht wird die Verantwortlichkeit in den

allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (ATV aus
der VOB/C) für Zimmer- und Holzbauarbeiten (DIN ATV
18334). Dort heißt es im Abschn. 3.1: »Als Bedenken55 kön-
nen insbesondere in Betracht kommen: (...) unzureichende
Maßnahmen gegen den vorbeugenden baulichen Holz-
schutz, (...)«. 

Gibt ein Planer die Konstruktion vor, so hat der Zimmerer die
Konstruktion in Bezug auf den Holzschutz zu prüfen. Hat er
Bedenken, so sind die Ausführungen den Grundsätzen der
DIN 68800 Teil 2 »Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maß-
nahmen im Hochbau« [51] anzupassen. Dazu gehören ggf.
Feuchteschutznachweise nach DIN 4108 Teil 3 »Klimabe-
dingter Feuchteschutz«.

Bei der Vergabe von Bauleistungen (Holzbau) ist darauf zu
achten, dass kompetente Fachbetriebe mit der Ausführung
der Baumaßnahmen betraut werden. 

Weiterbildung zum baulichen Holzschutz ist unumgänglich.
Die einschlägige Literatur sollte griffbereit zur Verfügung
stehen (siehe Literaturhinweise). 

Chemischer Holzschutz

Beim chemischen Holzschutz gibt es das »Gießkannenprin-
zip« zum Glück nicht mehr. Noch bis Ende der 1980er Jahre
war es geboten, tragende Holzkonstruktionen prinzipiell mit
einem vorbeugenden chemischen Holzschutz auszustatten.
Dies ist heute nicht mehr der Fall, im Gegenteil. Für Gebäude
zum Aufenthalt von Menschen, Nutztieren oder dem Lagern
von Lebensmitteln gilt, dass auf den Einsatz chemischer
Holzschutzmittel verzichtet werden soll. In Bereichen von
Konstruktionen, die nicht der Gebrauchsklasse GK 0 entspre-
chen sollen statt dessen vorzugsweise Hölzer höherer Resis-
tenz eingesetzt. Einsetzbar sind als einheimische und ver-
fügbare Holzarten z. B. die Kernhölzer von Lärche,
Douglasie und Eiche. Lärche und Douglasie sind in der Qua-
lität »Konstruktionsvollholz« im Holzbau Fachhandel verfüg-
bar.

Kommentar: 

Ein Bauschaden im Konstruktionsholzdurch Holz zerstö-
rende Pilze aufgrund eines dauerhaft zu hohen Feuchte-
gehalts, kann durch einen Oberflächenschutz eines 
vorbeugenden chemischen Holzschutzes nicht verhindert, 
sondern bestenfalls verzögert werden.

2

C

CO

Verrottung Photosynthese

O2 O2
gewinnt 

Nutzenergie

Verbrennung

Sonnenenergie

55 Bedenken sind im Sinnen von VOB/B §4 Abs. 3 schriftlich vorzubringen.

Literaturhinweise
-64- Beuth – »Holzschutz Praxiskommentar zu DIN 68 800 Teile 1

bis 4«, 3. Auflage [6]
-65- Informationsdienst Holz – »holzbau handbuch« Schriftenrei-

he [3], [21], R5 T2 F2 »Holzschutz, Bauliche Maßnahmen«
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g Holzschutz – Gebrauchsklassen

Tabelle 168: Zuordnung der Gebrauchsklassen [51] Teil 1a
G

eb
ra

u
ch

sk
la

ss
e

Allgemeine Gebrauchsbedingung Holzfeuchteb Klimabedingun-
gen/Exposition

Gefährdung durch

A
u

sw
as

ch
-

b
ea

n
sp

ru
ch

u
n

g

In
se

kt
en

P
il

ze

M
o

d
er

fä
u

le

GK 0

Holz oder Holzprodukt unter Dach, 
nicht der Bewitterung und keiner 
Befeuchtung ausgesetzt, die Gefahr 
von Bauschäden durch Insekten kann 
ausgeschlossen werden.

trocken (stän-
dig ≤ 20%) 

Mittlere relative 
Luftfeuchte bis 85%.

Nein Nein Nein Nein

GK 1
Holz oder Holzprodukt unter Dach, 
nicht der Bewitterung und keiner 
Befeuchtung ausgesetzt.

Ja Nein Nein Nein

GK 2

Holz oder Holzprodukt unter Dach, 
nicht der Bewitterung ausgesetzt, eine 
hohe Umgebungsfeuchter kann zu 
gelegentlicher, aber nicht dauernder 
Befeuchtung führen. Gelegentlich 

feucht (> 20%)

Mittlere relative 
Luftfeuchte über 
85% oder zeitweise 
Befeuchtung durch 
Kondensation.

Ja Ja Nein Nein

GK 3.1

Holz oder Holzprodukt nicht unter 
Dach, aber ohne ständigen Erd- und/
oder Wasserkontakt, Anreicherung von 
Wasser im Holz, auch räumlich 
begrenzt, nicht zu erwarten.

Anreicherung von 
Wasser im Holz, 
auch räumlich, 
begrenzt, nicht zu 
erwarten.

Ja Ja Nein Ja

GK.3.2

Holz oder Holzprodukt nicht unter 
Dach, aber ohne ständigen Erd- und/
oder Wasserkontakt mit Bewitterung; 
Anreicherung von Wasser im Holz, 
auch räumlich begrenzt, zu erwartenc.

häufig feucht  
(> 20%)

Anreicherung von 
Wasser im Holz, 
auch räumlich 
begrenzt, zu erwar-
ten.

Ja Ja Nein Ja

GK 4

Holz oder Holzprodukt in Kontakt mit 
Erde oder Süßwasser und so bei  mäßi-
ger bis starker Beanspruchungd vor-
wiegend bis ständig einer 
Befeuchtung ausgesetzt.

Vorwiegend 
bis ständig 
feucht (> 20%) 

Ja Ja Ja Ja

a Die Gebrauchsklasse GK 5 »ständig dem Meerwasser ausgesetzt« wird wegen der geringen Relevanz nicht dargestellt.
b Maßgebend für die Zuordnung von Holzbauteilen zu einer Gebrauchsklasse ist die jeweilige Holzfeuchte. Die Begriffe »gelegentlich«, »häufig«, »vor-

wiegend« und »ständig« zeigen eine zunehmende Beanspruchung an, ohne dass hierfür wegen der sehr unterschiedlichen Einflussgrößen genaue 
Zahlenangaben möglich sind. Der Wert von 20% enthält eine Sicherheitsmarge.

c Holzbauteile ohne Erdkontakt, mit besonderer Beanspruchung, bei denen Ablagerungen von Schmutz, Erde, Laub u. ä., über mehrere Monaten auftre-
ten, sind in GK 4 einzustufen. 

d »Mäßige bis starke Beanspruchung« bezieht sich auf das Gefährdungspotential für einen Pilzbefall (Feuchteverhältnisse, Bodenbeschaffenheit) sowie 
die Intensität einer Auswaschbeanspruchung. 
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i Schimmelbefall auf Holz

Der Begriff Schimmelpilz bezeichnet keine spezifische Pilz-
gattung. Bei Holz ist zwischen Holz zerstörenden Pilzen und
Holz verfärbenden Pilzen zu unterscheiden. Die holzverfär-
benden Pilze, Bläue- und Schimmelpilze, ernähren sich le-
diglich von Zellinhaltsstoffen (z.B. Zucker, Stärke, Eiweiß),
greifen jedoch die eigentliche Holzsubstanz nicht an.

Bläue ist eine bläuliche oder blaugraue Verfärbung von Holz,
die von bestimmten Pilzen verursacht wird. Durch die Verfär-
bung wird das Holz einerseits optisch beeinträchtigt, ande-
rerseits können Bläuepilze die Beschichtung von Holzbautei-
len im Außenbereich, z.B. bei Holzfenstern, beschädigen und
dadurch als Wegbereiter für einen nachfolgenden Befall mit
Holz zerstörenden Pilzen (Holzfäule) wirken.

Schimmelpilze benötigen für ihr Wachstum vor allem Feuch-
tigkeit und Nahrung. Für die Schimmelpilzbildung reicht
eine Oberflächenfeuchte von 80% relativer Luftfeuchte über
einen Zeitraum von wenigen Wochen aus. Und Nahrung ist
beim Baustoff Holz als organischem Material per se gege-
ben. Bei einer unbehandelten Holzoberfläche sind die Holz-
inhaltsstoffe der angeschnittenen Zellen für Schimmelpilze
frei zugänglich.

In der Untersuchung zur »Schimmelpilzbildung bei Dach-
überständen und an Holzkonstruktionen«, erschienen 2004
im Fraunhofer IRB Verlag, wurden Schadensfälle analysiert
und konstruktive Regeln zur Vermeidung von Schimmelbe-
fall erarbeitet.

Schimmel bei Dachüberständen

Vermehrt sind Schäden durch Schimmelpilzbildung an
sichtbaren Dachüberständen und Dachuntersichten aus
Holzwerkstoffplatten festzustellen. Folgende Ausführungs-
empfehlungen wurden aus den Schadensursachen abgelei-
tet:

• Material, Holzart
- Vermeidung von Holzarten mit gutem Nährstoffan-

gebot (z.B. Zucker), wie Buche, Birke, Seekiefer
- BFU- sowie Furnierschichtholzplatten ausgestattet 

mit möglichst fungizidem Beschichtungssystem
• Oberflächenbeschichtung

- Allseitige Behandlung der Holzwerkstoffplatten vor 
dem Einbau mit fungizidem Beschichtungssystem

- Versiegelung aller Schnittkanten, z.B. durch Acryl-
Latex, Baumwachs

• Konstruktive Maßnahmen
- Anordnung einer oberseitigen Dämmung zur Ver-

meidung von Tauwasserbildung
- Baulicher Holzschutz, z.B. ausreichende Blechüber-

hänge an den Ortgängen

Schimmel in Dachräumen

In Dachräumen tritt Schimmelpilzbildung auf Hölzern und
Holzwerkstoffen häufig schon während der Bauzeit auf. Ur-
sache sind Tauwasserprobleme durch Konvektionsströme.
Die eingetragene Warmluft kühlt sich bei entsprechenden
Außentemperaturen an der kalten Dachkonstruktion ab. Der
Taupunkt wird unterschritten, große Mengen an Tauwasser
fallen aus. Mögliche Gründe sind Undichtigkeiten der Decke
zum Dachgeschoss, insbesondere Durchdringungen der
Luftdichtigkeitsebene, nicht geschlossene bzw. undichte
oder fehlende Bodeneinschubtreppe, sowie eine mangel-

hafte oder zu spät eingebaute Dampfbremse im Dachge-
schoss. Ein stark erhöhter Feuchteanfall durch Putz- und Est-
richarbeiten ist oft ausschlaggebend für den Schimmelbefall
auf trocken eingebautem Holz und Dachschalung.

Ausführungsempfehlungen:

• Sorgfältige Ausführung der Luftdichtungsebene im 
Bereich zwischen Wohnraum und unbewohntem Dach-
raum und bei Anschlüssen und Durchdringungen.

• Bodenluke mit Dichtprofil.
• Ggf. Dämmung des kompletten Spitzbodenbereiches 

einschließlich Dampfbremse.
• Belüftungsmöglichkeit im ungedämmten, unbewohn-

ten Dachraum. Achtung: Unterdeckungen müssen den 
First bei ausbaufähigen Dachräumen abdecken.

• Organisation des Bauablaufes, d.h. Ausführung der Est-
richarbeiten erst nach Einbau der Luftdichtung 

• Neubautrocknung (siehe A • 5 • f »Feuchte im Neubau – 
Gegenmaßnahmen«).

Rechenbeispiel für den Feuchteeintrag im Neubau

• Eingeschossiges Wohnhaus, 
• Nettogrundrissfläche 150 m2, 
• Estrichdicke von 6 cm mit 100 Liter Wasser je Kubikme-

ter

Estrichmenge: 150 m2 x 0,06 m = ca. 9 m3 

Nach Hydratation verbleiben ca. 60 Liter Wasser/Kubikme-
ter, d.h. während der Erhärtungsphase verdunsten 

9 m3 x 60 Liter/m3 = 540 Liter

Trockenes Holz ohne hobeln

Zucker ist ein Holzinhaltsstoff und wie bei allen Inhaltsstof-
fen in unterschiedlicher Konzentration in den verschiede-
nen Hölzern vorhanden. Es kann vorkommen, dass Zucker
mit dem Wasser aus den Zellwänden bei der Holztocknung
ausgeschwemmt wird. Verbleibt es auf der Oberfläche, kann
dies ein Schimmelwachstum auf der Oberfläche begünsti-
gen. Wird das Holz nach der Trocknung jedoch gehobelt,
wird der freie Zucker abgetragen.

Abb. 114: Ursache für Schimmel: zu hohe Baufeuchte! Es gehört zu 
den besonderen Phänomenen, dass Holz unterschiedlich befallen 
sein kann. Das linke Holz neben der Keilzinkung ist unsauber geho-
belt. Entsprechend größere Mengen Glukose sind auf der Oberflä-
che verblieben – Begünstigung von Schimmelwachstum.



178

P
LA

N
U

N
G

E 
• 3

E • 3 Produkte zum Bauen • Holzsortierung, Holztrocknung

3 Holzsortierung, Holztrocknung

a Einführung

Tragwerke können aus verschiedenen Baustoffen herge-
stellt werden. Neben Beton, Stahl und Mauerwerk für Wände
gehört Holz zu den Bedeutendsten. Holz ist deshalb anders,
weil es nicht nach »Rezept« aus verschiedenen Grundstoffen
plus Zuschlagsstoffen hergestellt wird, sondern frei in der
Natur wächst. Eigengewicht, Schnee und Windeinwirkun-
gen »trainieren« das Holz zu großer Leistungsfähigkeit. Bäu-
me trotzen den Einflüssen viele Jahrzehnte und liefern da-
nach ein wertvolles Baumaterial. Die Forstwirtschaft in
Europa arbeitet nachhaltig, d.h. es wächst mehr Holz nach,
als geerntet wird.

Die Anforderungen an das Holz sind immens gestiegen!

Der Holzbau hat sich in den letzten 20 Jahren einen ange-
messenen Marktanteil zurück erobert. Dies konnte nur ge-
schehen, weil die technische Entwicklung des Werkstoffes
Holz konsequent verfolgt wurde. Dazu wurde ein riesiger
Fundus an Lösungen in den Instituten, der Industrie, den Pla-
nungsbüros und verarbeitenden Betrieben erarbeitet, die
sich heute im harten Wettbewerb des Bauens behaupten. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig, wie bei keinem
anderen Baustoff. Holz ist die »eierlegende Wollmilchsau«
unter den Baustoffen. Vielfältige Beispiele sind Passivhäuser,
Gebäudemodernisierung, Fassaden, Holzbrücken, Gewer-
bebauten, Messehallen oder auch Achterbahnen. Dazu er-
füllt es die Ansprüche an Wohngesundheit und Ökologie im
Sinne der Ressourcenschonung und Energieeinsparung.
Holz braucht nur geringe Energiemengen und kein Frisch-
wasser, um einen Baum zu einem tragenden Bauteil zu ver-
arbeiten. 

Schonender Umgang mit Holz

Holz ist kostbar, auch wenn der Preis für hochwertiges Kons-
truktionsholz immer wieder auf ein geringes Niveau fällt.
Der schonende und nachhaltige Umgang mit den heimi-
schen Wäldern erfordert eine möglichst hohe Ausnutzung
jedes einzelnen gefällten Baumes. Der geerntete Rohstoff
soll vollständig und einer möglichst hochwertigen Bestim-
mung zugeführt werden. 

Aus diesem Grund wird Holz entsprechend seiner Merkmale
während des gesamten Verarbeitungsprozesses in unter-
schiedliche Sortimente eingeteilt. Dies beginnt bei der un-
terschiedlichen Art der Aufforstung, bei der Ernte und mög-
lichen Zwischenlagerung des Rundholzes; bei der
Zuführung zu den verschiedenen Zerkleinungstechniken
(sägen, hacken, fasern); bei der Produktion von Werkstoffen;
bei der Lagerung im Handel und bei der Inaugenscheinnah-
me durch den Verarbeiter.

Ohne definierte Sortimente ist eine wirtschaftliche Verar-
beitung von Holz heute nicht möglich.

Wie wird Holz vergütet?

Der Prozess der Werkstoffproduktion bedient sich verschie-
dener Vergütungstechniken

• Sägen von überwiegend kleinen Querschnitten, um den 
Stammquerschnitt besser auszunutzen.

• Trocknen, um eine spätere unzuträgliche Verformung zu 
vermeiden und ein Verkleben zu ermöglichen.

• Kurzlängen, um wuchsbedingte Schwachstellen heraus 
zu kappen.

• Fügen, um dennoch Bauteile großer Länge herstellen zu 
können (Keilzinkenverbindungen).

• Hobeln, um die Oberflächen zu glätten und maßhaltig 
weiter zu verarbeiten. 

• Kleben, um kraftschlüssige Großquerschnitte herzustel-
len.

• Ggf. beschichten und imprägnieren, um zusätzliche 
Anforderungen zu erfüllen.

Der Markt im Lernprozess?

Investoren und Planer lernen erst allmählich den Umgang
mit den hochwertigen Holzsortimenten. Dieser noch andau-
ernde Lernprozess ist nachvollziehbar, weil über viele Jahre
in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, für
eine tragende Holzkonstruktion das grobe Nadelschnittholz
verwendet wurde – nass, unsortiert, baumkantig und wenig
maßhaltig. Der billige Preis dafür ist vielerorts noch auf der
Wunschliste des Bauherren. Wobei dennoch die Anforde-
rungen gleichzeitig gestiegen sind:

• Formstabilität.
• hoch gedämmte Konstruktionen.
• geringes Schadensrisiko.
• geringe Belastung durch Holzschutzmittel.

Viele Planer und Investoren passen ihre Ausschreibungen
erst nach intensiver Beratung durch den Fachhandel oder
den verarbeitenden Betrieb an. Hier wird ein hohes Maß an
Engagement erwartet, das noch vor einer Auftragserteilung
vonnöten ist. Im Gegenzug besteht die berechtigte Hoff-
nung auf zufriedene Kunden bei geringerem Haftungsrisiko.

Wonach wird Holz ausgewählt?

1. Nutzungsklassen, um die Tragfähigkeit entsprechend
der spez. Klimaverhältnisse zu gewährleisten.

2. Festigkeitsklassen, um die Querschnitte entsprechend
der Lasteinwirkungen zu begrenzen.

3. Gebrauchsklassen, um die Dauerhaftigkeit zu gewähr-
leisten.

4. Güteklassen, um sichtbare Bauteile zu beurteilen.

Wo ist was geregelt?

Der EC 5 (siehe B • 9 • a) mit dem nationalen Anhang (NA)
stellt ein Grundgerüst der Regeln im Holzbau, insbesondere
der Bemessungsregeln dar.

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) hatte bei der
Entwicklung der Eurocodes vorgegeben, dass die Bemes-
sungsnormen keine Materialkennwerte (z.B. Festigkeiten)
enthalten dürfen. So können die verschiedenen Normenaus-
schüsse unabhängig voneinander Festlegungen treffen. In
der Praxis bedeutet es allerdings, dass sich der Planer die er-
forderlichen Material- und Bemessungswerte aus diversen
Normen heraussuchen muss. Der »Normen-Dschungel« ist
zunächst unüberschaubar. Es gibt Anwendungs- und Pro-
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E Produkte zum Bauen

duktnormen sowie Normen mit Bemessungswerten. Für das
Konstruktionsholz sollen die Zusammenhänge der euro-

päischen und deutschen Normen und Regeln dargestellt
werden. 

Bitte beachten: Bei der Anwendung von Produkten mit 
Zulassungen ist auf den Anwendungsbereich zu achten. 
Die Zulassung gilt ausschließlich für die dort genannten 
Bereiche!

Im Teil »PRODUKTE« wird zu jedem einzelnen Produkt die
»technische Grundlage« genannt. Dies können Normen
oder auch Zulassungen sein. Wird beides genannt, wurden
die Normregelungen durch Zulassungen ergänzt.

b Holztrocknung

Sämtliche einschlägigen Normen und Regeln des Holzbaus
verlangen die Verwendung von trockenem Konstruktions-
holz (Holzfeuchte maximal 20%). Die Entwicklung vom nas-
sen, unsortierten Bauholz zum vergüteten Konstruktions-
holz gilt als abgeschlossen. Damit ist eine wesentliche
Schadensursache von zu feucht eingebautem Holz zumin-
dest von seiten der bautechnischen Regeln vom Tisch. 

Kommentar: 
Rissbildung, Verformungen und Schimmelbefall haben 
unserem Baustoff Holz »hinreichend« geschadet. Wer heute 
noch halbtrockenes oder frisches Bauholz in geschlossenen 
Konstruktionen einbaut, bewegt sich als Bauträger, Planer 
oder Verarbeiter außerhalb der technischen Vorschriften.

Bei der Anforderung an die Trockenheit des Holzes werden
zwei Notwendigkeiten unterschieden:
• Produktbedingt.
• Anwendungsbedingt.

Produktbedingte Notwendigkeiten

Von Seiten der Produktion wird trockenes Holz gefordert.
Dies basiert zum Einen auf die Notwendigkeiten aus der
Holzsortierung (siehe dazu E • 3 • c). Die Zuweisung einer
Festigkeitsklasse ist ausschließlich für trocken sortiertes Holz
möglich. 

DIN EN 14081-1 Abschn. 3.4 »trocken sortiertes Holz: Holz 
eines Loses, das mit einem durchschnittlichen Feuchtege-
halt von 20 % oder weniger sortiert wurde, wobei kein Ein-
zelwert einen Feuchtegehalt von 24 % übersteigen darf.«

DIN 4074-1:2012-06 »Sortierung von Holz nach der Tragfä-
higkeit – Nadelschnittholz« Abschn. 5.12 »Holzfeuchte: Die 
Sortierkriterien sind auf eine mittlere Holzfeuchte von 20% 
bezogen (Messbezugsfeuchte).
Anmerkung 1: Eine Holzfeuchte von 20% ist kurzfristig in 
der Regel nur durch technische Trocknung zu erreichen.«

Weitergehende Forderungen werden aus einer Verklebung
des Querschittes gestellt. Je nach Produkt und Verfahren
werden unterschiedliche Trocknungsgrade und Schwan-
kungen gefordert. Holzfeuchten oberhalb 18 % sind in kei-
nem Fall zulässig.

Für die Lagerung kann ebenfalls eine Trocknung notwendig
sein, um »feuchteliebende« Schädlinge zu vermeiden. So
heißt ein traditioneller Begriff »verschiffungstrocken«. So
darf das Holz bei Lagerung und Transport nicht unter der ei-
genen Feuchtigkeit leiden.

Reklamationen gibt es immer wieder bezüglich Schimmel-
bildung auf Holz (siehe dazu E • 2 • i).

Anwendungsbedingte Notwendigkeiten

Tab. 171 stellt einige Anwendungsbeispiele für Vollholz mit
den dazugehörigen Bereichen der Gleichgewichtsfeuchte

Tabelle 170: Regeln und Kennwerte für Konstruktionsholz.

Produkt Produktnorm

Europäische Regeln Nationale Regeln
Eurocode 5 (EC 5)
DIN EN 1995-1-1

Nationaler Anhang
DIN EN 1995-1-1/NA

Kennwerte für die Bemessung Anwendungsnorm/-regela

a Bezüglich der Dauerhaftigkeit (Zuordnung zu den Gebrauchsklassen) ist DIN 68800-1 zu beachten.

Vollholz, Nadelschnittholz
DIN EN 14 081-1 mit 
DIN 4074-1

DIN EN 338

DIN 20 000-5
Vollholz, Laubschnittholz

DIN EN 14 081-1 mit 
DIN 4074-5

Vollholz, Nadelschnittholz mit 
Keilzinkenverbindung

DIN EN 15 497 DIN 20 000-7

Brettschichtholz
DIN EN 14 080 DIN 20 000-3

Balkenschichtholzb

b Es ist z. Zt. parallel die Produktion nach a. b. Zulassung Z-9.1-440 möglich (Ü-Zeichen).

Furnierschichtholz
Zulassung

–
Z-9.1-100 (Metsä-Wood)
Z-9.1-842 (Steico)

Stegträger
ETA-02/0026 (Metsä-Wood)
ETA-06/0238 (Steico)
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Als Bemessungsnorm für den Holzbau gilt heute allein die
DIN EN 1995-1-1 [33] (abgekürzt Eurocode EC 5) im Zusam-
menhang mit dem Nationalen Anhang (NA). Dort werden
Angaben gemacht (siehe Tab. 172). Die Länder Europas ha-
ben unterschiedliche Sotiervorschriften, die ebenfalls die
Vorgaben der DIN EN 14081-1 erfüllen müssen. 

• DIN EN 1912 enthält eine Reihe von visuellen Sortierklas-
sen und Holzarten aus den verschiedenen EU-Mitglieds-
ländern. Diese werden den Festigkeitsklassen nach DIN 
EN 338 zugeordnet. 

• DIN EN 338 legt ein System von Festigkeitsklassen fest. 
Für Nadelholz z.B. C14 ... C24 ... C50. Es werden charakte-
ristische Werte der Festigkeit, Steifigkeit und der Roh-
dichte für jede Klasse angegeben.

Toleranzen57

Bei nachträglicher Inspektion einer Lieferung sortierten Hol-
zes, sind ungünstige Abweichungen von den geforderten,
visuell festzustellenden Grenzwerten zulässig bis 10% bei
10% der Menge.

Weitere Bearbeitung57

Für Schnittholz, dessen Querschnittsmaße bei der weiteren
Bearbeitung um nicht mehr als 5 mm bei Querschnittsma-
ßen bis 100 mm bzw. 10 mm bei Querschnittsmaßen über
100 mm reduziert werden, gilt die vor der Bearbeitung be-
stimmte Sortierklasse. Bei größerer Reduzierung der Quer-
schnittmaße ist eine erneute Sortierung erforderlich. 

Wer darf das Holz nach DIN 4074 sortieren?

Die visuelle Sortierung von Bauholz darf nur von einer dafür
geschulten Fachkraft vorgenommen werden. Es bestehen
Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle,
die in DIN EN 14081-1 benannt sind. 

Zur Zeit bestehen keine Hinweise darüber, ob und auf wel-
cher Grundlage ein Zimmerer eine (Nach)Sortierung nach
DIN 4074-1 durchführen kann und darf.

Sortierung von Bauholz

Kauft der Zimmerer »Kantholz« oder »Schnittholz« ein, so ist
dieses Material für tragende Konstruktionen nicht geeignet!
Für tragende und/oder aussteifende Konstruktionen darf
ausschließlich Holz eingesetzt werden, das einer Festigkeits-
klasse nach DIN EN 338 zugeordnet werden kann. Folgende
Bedingungen müssen erfüllt sein:

• Das Holz ist entsprechend gekennzeichnet (z.B. C24).
• Das Holz muss trocken sein u ≤ 20% (Messbezugs-

feuchte, siehe unten).
• Die Maßhaltigkeit muss gewährleistet sein. Quer-

schnittsabmaße entsprechend der Bemessung (Statik) 
unter Berücksichtigung der Maßtoleranzen (siehe Tab. 
174).

• Die Eigenschaften müssen den Kriterien der DIN 4074 
entsprechen, siehe E • 3 • c. Hölzer, die diesen Kriterien 
nicht entsprechen, müssen aussortiert werden.

Kommentar: 

Diese Festlegungen gelten nur für hochkant beanspruchtes 
Holz58. Sie gelten nicht für Bretter oder Latten (z.B. Dachlat-
ten, siehe D • 6 • b).

Holzarten 

Die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitswerte so-
wie die Rohdichte werden in der DIN EN 338 definiert. In der
DIN 4074 werden einzelne Sortierkriterien bezüglich der
Holzart unterschieden.

Baumkante

Wird Bauholz der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestellt,
müssen keine weiteren Angaben zu den Baumkanten ge-
macht werden. Dies ist bereits Bestandteil der Sortierkriteri-
en. Die früher geläufigen Schnittklassen S/A/B nach der alten
DIN 68 365 gibt es nicht mehr.

Soll z.B. eine Sichtkonstruktion aus Holz ausgeschrieben
werden, so wurde früher häufig die »Schnittklasse S« be-
stellt. Das ist so nicht mehr regelgerecht. Stattdessen sieht
die neue DIN 68 365 entsprechende Güteklassen vor (siehe
Tab. 178 in E • 3 • e ).

Rissbildung bei Kanthölzern

Mit der DIN 4074 ist die Risstiefe bei Kanthölzern begrenzt.
Die Risstiefe darf danach 1/2 der Breite für die Sortierklasse
S 10 betragen. Dies wird maßgeblich durch die Einschnitt-
art beeinfusst. 

Messbezugsfeuchte u = 20%

Holz verändert seine Eigenschaften mit ab- oder zunehmen-
der Holzfeuchte:

• Verformung wie Verdrehungen und Krümmung.
• Rissbildung.
• Schwindverformung.

Wuchsfehler und Astigkeit können im sägefrischen Zustand
ermittelt werden, die Verformungen jedoch nicht. Aus die-
sem Grund wurde die Messbezugsfeuchte für alle Sortierkri-
terien auf u = 20% festgelegt. Wird das Holz trocken sortiert,
also inkl. Verformungskriterien, wird ein zusätzliches Kenn-
zeichen vergeben: TS (z.B. Sortierklasse S 10 TS). Nur dann ist
eine Zuordnung zu einer Festigkeitsklasse möglich. Bezüg-
lich der Maßhaltigkeit ist DIN EN 336 zu beachten (Tab. 174).

57 Quelle: DIN 4074-1 in den Ausgaben 2012-06 gleichermaßen für visuell und apparativ unterstützte visuelle Sortierung.
58 Quelle: EN 384 Abschn. 5.2 (englische Originalversion).

Tabelle 173: Trocken sortiertes Bauholz wird den Festigkeits-
klassen zugeordnet.

Sortierklasse nach DIN 
4074

Nadelholz 
mit ...

Festigkeits-
klasse nach 
DIN EN 338

visuelle 
Sortierung

maschinel-
le Sortie-
rung

S 7TSa

a Für Bauholz mit gewöhnlicher Anwendung bisher nicht von Bedeu-
tung.

C18M
... geringer Fes-
tigkeit

C18

S 10TS C24M
... normaler 
Festigkeit

C24

S 13TS a C30M
... erhöhter 
Festigkeit

C30

– C35M C35

– C40M C40
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d Definitionen zur Holzsortierung

Sortierkriterien

Im Rahmen der Normüberarbeitungen DIN 4074 [38] und
DIN 68 365 [50] hat man die Sortierkriterien angeglichen.
Dies vereinfacht die Handhabung erheblich. Für die beiden
Normen werden die Merkmale gleich bemessen. Die Grenz-
werte sind heute somit direkt abgleichbar. 

Auf die Handhabung der beiden Normen wurde bereits hin-
gewiesen. In Tab. 175 und Tab. 176 sind die Sortierkriterien
für die verschiedenen Klassen aufgeführt.

Die folgenden Abbildungen zeigen mit den Erläuterungen
die Regeln zu den Merkmalen der Sortierung.

Abb. 115:  Baumkante

Die Breite der Baumkante h – h1 bzw. b – b1 wird auf die je-
weilige Querschnittsseite projiziert gemessen und  als
Bruchteil K der zugehörigen Querschnittsseite angegeben. 

Ist ein scharfkantiger Einschnitt gefordert, ist dies besonders
zu vereinbaren und in der Bestellung und auf dem Liefer-
schein durch die Bezeichnung »scharfkantig« anzugeben.

Abb. 116:  Verfärbungen

Verfärbungen werden an der Oberfläche des Holzes an der
Stelle ihrer maximalen Ausdehnung gemessen. 

Die Summe der Breiten wird als Bruchteil V, bezogen auf den
Umfang des Kantholz-Querschnitts, angegeben. Bei Brettern
und Bohlen wird der Bruchteil V auf die maßgebende Seite
bezogen.

Markröhre

Bestimmend durch die Einschnittart kann die Markröhre
folgendermaßen im Schnittholz auftreten:

• markfrei (herzfrei): Das Schnittholz ist frei von Mark-
röhre; über die gesamte Länge und über den gesamten 
Querschnitt ist keine Markröhre vorhanden;

• markhaltig: Die Markröhre verläuft im Schnittholz;
• herzgetrennt (kerngetrennt): Die Markröhre verläuft im 

äußeren Viertel des Schnittholzquerschitts. Sie darf an 
der Oberfläche des Schnittholzes sichtbar sein.

Äste in Kanthölzern

Gleichgesetzt werden verwachsene und nichtverwachsene
Äste bis d = 5 mm. Astrinde wird hinzugemessen. Maßge-
bend ist der kleinste Durchmesser. Der Astdurchmesser wird
auf die jeweilige Querschnittsseite bezogen.

Krümmung des Holzes

Das in radialer und tangentialer Richtung unterschiedliche
Schwindmaß des Holzes kann zu einer Querkrümmung
(Schüsselung), Drehwuchs und Druckholz können zu einer
Verdrehung und Längskrümmung des Schnittholzes führen.
Die Krümmung hängt wesentlich von der Holzfeuchte ab.
Sie ist bei frischem Schnittholz in der Regel noch nicht zu er-
kennen und erreicht ihr größtes Ausmaß erst, wenn das Holz
getrocknet ist. Bemessung der Krümmungen: Verdrehung
und Längskrümmung werden an der Stelle der größten Ver-
formung als Pfeilhöhe h gemessen, bezogen auf 2000 mm
Messlänge (siehe Abb. 117 bis Abb. 119).

Abb. 117:  Verdrehung

Tabelle 174: Maßhaltigkeit bei u = 20%a

a nach DIN EN 336: 2003-09

Maßtole-
ranzklasse

Dicke und Breiteb

Anwendungc

≤ 100 mm > 100 mm

1 +3/-1 mm +4/-2 mm
allgemeiner Holz-
bau

2 +1/-1 mm +1,5/-1,5 mm Holzrahmenbau

b Länge: Negative Längenabweichungen sind nicht zulässig.
c Nach VOB/C DIN ATV 18334 Abschn. 3.1.11 bzw. Abschn. 3.3.1

  weiterlesen zum Thema
»PRODUKTE« 
-66- G • 1 • a »Konstruktionsholz« – Abbildungen
-67- G • 8 • a »Träger, Latten, Bretter, Profile«
-68- G • 1 • e »Charakteristische Werte/Eigenschaften« von Voll-

holz bzw. Brettschichtholz.

 
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e Sichtbare Konstruktionen

Holzkonstruktionen in einer zum Raum hin sichtbaren Aus-
führung sind schon immer eine übliche Anforderung von
Baufamilien gewesen. Eine offene Holzkonstruktion hat ih-
ren Reiz. Zu früherer Zeit wurde eine grobe Verarbeitung ak-
zeptiert. Merkmale waren raue Oberflächen, Baumkanten
und Risse. Auch Bearbeitungsspuren wurden durchaus als
selbstverständlich akzeptiert. Noch bis in die 1980er Jahre
wurde dieses Erscheinungsbild als materialüblich akzeptiert
oder sogar gewünscht. Bei historischer Bausubstanz gehört
das »natürliche« Holz auch heute noch zum typischen Cha-
rakter alter Decken- und Fachwerckonstruktionen. 

Vergütete Holzoberflächen sind heute Standard

»Risse im Holz haben wir den Baufamilien abgewöhnt« be-
schreibt ein Zimmermeister die heutigen Anforderungen. In
der Tat gibt es viele Reklamationen und deutlich unter-
schiedliche Auffassungen darüber, wie die Eigenschaften
von im Innenraum sichtbaren Holzbauteilen sein sollen.
Handwerker und Investoren ziehen nicht selten in einen

Gutachterstreit. Verträge sind oft uneindeutig, eine hinrei-
chende Beratung ist dann unterblieben. Verschiedene Qua-
litäten wurden ebenso oft nicht angeboten und den Baufa-
milien zur Wahl gestellt. Der ausführende Handwerker tut
gut daran die Unterschiede in der Verarbeitung deutlich zu
machen.

Was gehört zu einer ausreichenden Beratung?

Private Bauherren benötigen eine hinreichende Wahlmög-
lichkeit. Dies bedeutet:

• verschiedene Angebotspreise für verschiedene Qualitä-
ten.

• das Zeigen verschiedener Materialmuster, die möglichst 
die Art des Materials zeigt, die Art der Oberflächenver-
gütung, die Art der Anschlussbefestigung.

In Tab. 177 werden Vorschläge für drei verschiedene Quali-
täten von sichbarer Holzkonstruktion gegeben.

Tabelle 177: Empfehlung für Beschreibungen in der Ausschreibung

Merkmal gehobene Qualität mittlere Qualität raue Qualität

Bearbeitung Oberflächenfertig
Nacharbeit kann erforder-
lich sein

grobe Bearbeitung

Material 

Brettschichtholz Auslesequalitäta

a Mit dem Lieferanten vertraglich gesondert zu vereinbaren (kein Lagermaterial).

Sichtqualitätb

b Lagerstandardqualität.

nicht möglichBalkenschichtholz DUO-/TRIO-Balken®-Sia

Konstruktionsvollholz KVH®-Sia

Bauholz
MH-Plus®a MH-Natur®a

DIN 68 365 GK 1 (Einschnitt: 
herzfrei).

DIN 68 365 GK 2 (Einschnitt: 
herzgetrennt).

Gattersägenschnitt

Rissigkeit des Holzes geringe Breite und Länge normale Breite und Länge Rissigkeit ist erwünschtc

c Der Grenzwert entsprechend der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 darf jedoch nicht überschritten werden.

Baumkante
im Prinzip frei von Baum-
kante

geringe Baumkanten mög-
lich

Baumkanten sind 
erwünschtc

Verbindungsmittel
Vollständig verdeckt, Bohr-
löcher für Stifte dürfen aus-
gedübelt werden.

Innenliegende Bleche ver-
deckt eingebaut, Köpfe von 
Stiften dürfen sichtbar blei-
ben.

Holz-Holz-Verbindungen 
bevorzugt.

Oberfläche
Geschliffen und mit filmbil-
dender Grundierung werks-
seitig behandelt.

gehobelt unbehandelt

Farbbehandlung gesondert anzugeben.

  weiterlesen zum Thema
»PLANUNG«
-69- A • 3 • e »Planung sichtbarer Balkenlagen«
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»Sortierung nach dem Aussehen« nach DIN 68 365

Die DIN 68365 regelt die »Sortierung von Schnittholz (Nadel-
holz) für Zimmererarbeiten nach dem Aussehen«. Die Norm
gilt nicht für keilgezinktes Holz.

Werden besondere Anforderungen an das Aussehen der
Oberflächen bzw. der Einschnittart des Konstruktionshol-
zes gestellt, so sind diese immer bei der Bestellung anzuge-
ben (im Glossar sind Abbildungen des Konstruktionsholzes

zu finden).

Tabelle 178: Eigenschaften und Merkmale für eine »Sortierung nach dem Aussehen« nach DIN 68 365

Güteklassen
1 2 3

V
er

g
ü

tu
n

g

Baumkante nicht zulässig ≤ 1/4 ≤ 1/3
Holzfeuchte Messbezugsfeuchte u = 20%
Einschnittart Einschnittart (z.B. herzfrei, herzgetrennt) ist gesondert zu vereinbaren.
Oberflächenstruktur Beschaffenheit der Oberfläche (z.B. feingesägt) ist gesondert zu vereinbaren.
Maßhaltigkeit des Quer-
schnitts

k.A.

Hobelschläge ≤ 0,2 mm Tiefe ≤ 0,3 mm Tiefe zulässig
Brennstellen nicht zulässig zulässig zulässig

W
u

ch
se

ig
en

sc
h

af
te

n

Astigkeit/Astzustand

bis 2/5 der Breite der zugehö-
rigen Querschnittsbreite; 
faule und lose Äste nicht 

zulässig

zulässig zulässig

Rindeneinschluss nicht zulässig
Harzgallen Breite ≤ 5 mm Breite ≤ 5 mm zulässig
Jahrringbreite k.A.

Faserneigung k.A.

Verdrehung 1 mm je 25 mm Breite 1 mm je 25 mm Breite 2 mm je 25 mm Breite
Krümmung (Längskrüm-
mung)

bis 4 mm bis 8 mm bis 12 mm

Druckholz k.A.

R
is

se

Radiale Schwindrisse 
(Trockenrisse)

Breite bis 3%;
Endrisslänge ≤ Höhe h

Breite bis 5%;
Endrisslänge ≤ 1,5 x Höhe h

Breite zulässig;
Endrisslänge ≤ 2 x Höhe h

Blitz-, Frostrisse nicht zulässig
Ringschäle nicht zulässig nicht zulässig zulässig

V
er

fä
rb

u
n

g
en

/
Sc

h
äd

li
n

g
e

Bläue nicht zulässig zulässig zulässig
nagelfeste braune und 
rote Streifen

nicht zulässig ≤ 2/5 ≤ 3/5

Braun-, Weißfäule nicht zulässig
Mistelbefall k.A.
Insektenfraß nicht zulässig Fraßgänge ≤ 2 mm zulässig Fraßgänge ≤ 2 mm zulässig



187

P
LA

N
U

N
G

E 
• 4

E • 4 Produkte zum Bauen • Gütezeichen

E Produkte zum Bauen

4 Gütezeichen

a Baustoffe

Bei der Prüfung und Zertifizierung von Baustoffen werden
neben den technische Eigenschaften ökologische und ge-
sundheitliche Aspekte immer wichtiger. Die Internationale
Organisation für Normung (ISO) hat Normen und Richtlinien
für verschiedene Typen von Umweltkennzeichnungen und -
deklarationen in der Normenreiche ISO 14 020 entwickelt
(siehe Folgeseite).

Ziel: Typ III – »Volldeklaration«

Um die Besonderheiten von Bauprodukten hinsichtlich ihrer
Herstellung (z.B. Vollholz oder Holzwerkstoff) oder ihrer
Funktionalität (z.B. Fassadenverkleidung oder Parkett) nach-
vollziehbar erfassen zu können, werden für zusammengehö-
rende Produktgruppen spezifische Regeln zur Datenerhe-
bung (erforderliche Nachweise, Abschneidekriterien)
festgelegt. Diese Produktkategorie-Regeln (Product Catego-
ry Rules/PCR) konkretisieren die normativen Vorgaben und
beziehen das Fachwissen von Experten und Herstellern mit

ein. Diese Dokumente sind bereits für alle gängigen Pro-
duktfamilien verfügbar  .

Die jeweilige PCR ist das Basisdokument für eine EPD59 (Um-
welt-Produktdeklaration). Hier zwei Beispiele:

• PCR Vollholzprodukte PCR Holzwerkstoffe

Jeder Hersteller hat die Möglichkeit sich zusammen mit an-
deren Herstellern über Verbände Durchschnitts-EPDs mit
gleichen Rahmenbedingungen erstellen zu lassen. Dies
spart Zeit und Kosten. Beispiele sind:

• Verbands-EPD für Spanplatten (VHI) 
• EPDs Brettschichtholz und Balkenschichtholz der Studi-

engemeinschaft Holzleimbau e.V.

Alternativ kann jeder Hersteller eine spezifische Lösung für
seine Produkte erhalten.

Quelle: unter anderem www.nachhaltigesbauen.de

Ökobilanz-Basisdaten für Bauprodukte aus Holz

Im FNR-Projekt »ÖkoHolzBauDat« wurden in Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Verbänden und Unternehmen Sach-
bilanzdaten für 19 Vollholz- und Holzwerkstoffprodukt-
gruppen erfasst und ihre Ökobilanzierung nach
DIN EN ISO 14 040 berechnet. Die Datensätze erfüllen die
methodischen und qualitativen Anforderungen nach EN
15 804 und können in Umwelt-Produktdeklarationen für
Holzprodukte von den beteiligten Unternehmen und Ver-
bänden verwendet werden.

Link: http://www.holzundklima.de/projekte/oekobilanzen-
holz

59 EPD – Environmental Product Declaration: EPD ist eine Typ-III-Umweltdeklaration. Diese stellt quantifizierte umweltbezogene Informationen aus dem 
Lebensweg eines Produktes oder einer Dienstleistung zur Verfügung, um damit Vergleiche zwischen Produkten oder Dienstleistungen gleicher Funk-
tion zu ermöglichen.

Tabelle 179: Informationsportale zum Thema Nachhaltiges Bauen/Datenbanken

ÖKOBAUDAT
https://www.oekobaudat.de

Baumaterialdatenbank zur Ökobilanzierung von Bauwerken

WECOBIS
(webbasiertes Baustoffinformationssystem)

https://www.wecobis.de

Herstellerneutrale Informationen zu gesundheitlichen und  
umweltrelevanten Aspekten incl. möglicher Anwendungsbe-
reiche  für Bauproduktgruppen und Grundstoffe

Nutzungsdauern von Bauteilen
(Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR)

https://www.nachhaltigesbauen.de/de/baustoff-und-gebaeude-
daten/nutzungsdauern-von-bauteilen.html

Grundlage für Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen (BNB): Berechnung von Lebenszykluskos-
ten (LCC) und Ökobilanzen (LCA)

Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)
(IBU Datenbanksystem)

https://ibu-epd.com/veroeffentlichte-epds/

Umwelt- und Gesundheitsinformationen von Bauprodukten, 
Grundstoffen und Vorprodukten

EPD-Erstellung für Hersteller oder Dienstleister
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b Typen von Umweltkennzeichen

Umweltbezogene Kennzeichnung (Typ I)

In den Konstruktionshilfen sind seitens der Hersteller bei
den Kenndaten der Bauprodukte überwiegend Umweltzei-
chen vom Typ I als ökologische Zertifizierung angegeben.

HINWEIS: Häufig verwendete Güte-/Umweltzeichen sind im
Glossar aufgeführt.

Diese »klassischen« Umweltzeichen bewerten Bauprodukte
unter ausgewählten Umweltgesichtspunkten und richten
sich vornehmlich an Endverbraucher. Gegenstand einer um-
fassenden Bewertung im Kontext eines Gebäudes ist jedoch
nicht das einzelne Bauprodukt, sondern das Gebäude als
Ganzes. Umweltzeichen wie z.B. »Blauer Engel« oder »na-
tureplus« reichen für die Gebäudebewertung im Sinne des
»Nachhaltigen Bauens« aufgrund der verkürzten Betrach-
tungsweise nicht aus.

Typ-III-Deklarationen für Bauprodukte gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Sie liefern die Datengrundlage, um im
»Baukastensystem« aus Deklarationen einzelner Bauproduk-
te eine ökologische Bewertung eines Gebäudes zu erstellen.
Sobald Gebäude nach Nachhaltigkeitssystemen wie BNB,
BREEAM, DGNB usw. zertifiziert werden sollen, werden Um-
welt-Produktdeklarationen (Environmental Product Decla-
ration, EPD) von allen Bauprodukten gefordert.

Umwelt-Produktdeklarationen (Typ III)

Die deutsche Umweltdeklaration Typ III für Bauprodukte ist
eine umfassende Beschreibung der Umweltleistung ohne
Wertung. Sie wird vom Institut Bauen und Umwelt (IBU) und
dem Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat
(BMI) und dem Umweltbundesamt (UBA) koordiniert.

Eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) besteht aus drei
Hauptbestandteilen:

1. Produktbeschreibung mit Angaben zu Inhaltsstoffen
sowie umwelt- und gesundheitsbezogene Informatio-
nen aus dem Produktlebensweg.

2. Ökobilanzangaben, in der alle Stoffströme von der Roh-
stoffgewinnung bis zur Entsorgung systematisch erfasst
werden mit Kennzahlen zum Primärenergieverbrauch
(erneuerbar und nicht erneuerbar) sowie zum Treibhaus-
, Ozonabbau-, Versauerungs-, Eutrophierungs- und Som-
mersmogpotenzial.

3. Vorlage notwendiger Nachweise und Prüfungen. Diese
werden vom unabhängigen Sachverständigenausschuss
des Instituts Bauen und Umwelt (IBU) produktbezogen
individuell festgelegt. Je nach Relevanz werden z.B.
Emissionsprüfungen für flüchtige organische Verbin-
dungen (Volatile Organic Compounds, VOC) nach AgBB-
Schema und/oder Nachweise zum Auslaugverhalten
sowie zur Radioaktivität eingefordert. Ziel der Nachweise
ist es insbesondere, die Auswirkungen der Produkte bzw.
Bauteile im verbauten Zustand auf die Innenraumluft
sowie auf Wasser, Boden, Luft und ggf. das Trinkwasser
zu quantifizieren.

Jede Umweltproduktdeklaration (EPD) hat eine maximale
Gültigkeit von fünf Jahren. Dies ist aufgrund der sich ändern-
den Fertigungsbedingungen normativ vorgeschrieben.
Nach Ablauf der Gültigkeitsfrist werden bei den Herstellern
Daten erfasst und überprüft und anschließend »Updates«
versendet.

Quelle: unter anderem www.nachhaltigesbauen.de

Tabelle 180: Es werden drei Typen von Umwelt(kenn)zeichen definiert.

Typ I
Umweltbezogene Kennzeichnung

DIN EN ISO 14 024

Zertifizierte Umweltzeichen und Ökolabel.

Zeichen oder Logo, mit der singuläre Umweltkriterien bewertet werden. Die Zertifizierung 
wird dabei von einer unabhängigen Stelle übernommen.

Beispiele: »Blauer Engel«, »natureplus«
Typ II
Umweltbezogene Anbietererklä-
rungen (Selbstdeklarationen)

DIN EN ISO 14 021

Umweltdeklarationen vom Typ II werden von Herstellern in eigener Regie und Verantwor-
tung entwickelt. Sie dienen dazu, einzelne Umweltaspekte ihrer Produkte hervorzuheben 
(umweltbezogene Anbietererklärungen). Anders als bei den Deklarationen vom Typ I und 
Typ III gibt es hier keine Zertifizierung durch externe Dritte. 

Beispiele: Green Tick Logo von Philips, Siemens Norm SN 36 350.
Typ III
Umweltdeklarationen (EPD)a

DIN EN ISO 14 025

a Environmental Product Declaration

Bei Umweltdeklarationen vom Typ III handelt es sich um Produktdeklarationen. Diese fas-
sen nach definierten Vorgaben Ökobilanz-Informationen über ein Produkt systematisch 
und ausführlich – aber ohne Wertung – zusammen. Bei den Informationen handelt es sich 
um Umweltkennzahlen, zum Beispiel zum Rohstoffverbrauch oder zum Treibhauspotenzial 
über den gesamten Lebensweg des Produktes, sowie um ergänzende Erläuterungen. 

Beispiel: EPD KVH Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V.
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c Gütezeichen (Beispiele)

Blauer Engel

Umweltzeichen 

RAL gGmbH

Typ I (nach ISO 14024)

www.blauer-engel.de

• RAL-UZ 12a: Schadstoffarme Lacke

• RAL-UZ 76: Emissionsarme Holzwerkstoffplatten

• RAL-UZ 132: Emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken

• RAL-UZ 140: Wärmedämm-Verbundsysteme

• RAL-UZ 176: Emissionsarme Bodenbeläge, Paneele und Türen aus 
Holz und Holzwerkstoffen

Gütesiegel auf eine bestimmte Eigenschaft (z.B. »weil emissionsarm«), 
keine Bewertung des Gesamtproduktes.

Die RAL gGmbH ist für die Zeichenvergabe des Blauen Engel zustän-
dig.

eco-INSTITUT 

GermanyGmbH

www.eco-institut-label.de

Zertifizierung von besonders schadstoff- und emissionsarmen Pro-
dukten. Eine Volldeklaration, sowie umfangreiche und strenge Emissi-
ons-, Schadstoff- und Geruchsprüfungen nach unabhängiger 
Probenahme im Herstellwerk sind Zertifizierungsvoraussetzungen. 

Alleinstellungsmerkmal: Emissionsgrenzwerte umfassen auch die offi-
ziellen Innenraumluft-Richtwerte RW I für Einzelsubstanzen. Jährlich 
erfolgt eine Konformitätskontrolle, vollständige Nachprüfungen erfol-
gen alle 2 Jahre.

Eurofins

Eurofins-Zertifizierung

Indoor Air Comfort

www.eurofins.com

Zertifizierung von Bauprodukten für gute bzw. herausragende Quali-
tät der Innenraumluft, u. a. Mineralwolle-Dämmstoffe.

Das Label »Indoor Air Comfort GOLD« kombiniert alle europäischen 
Bewertungssysteme für VOC-emissionsarme Produkte in einem Güte-
siegel. Besonders niedrige Grenzwerte (VOC, Formaldehyd) und regel-
mäßige Wiederholungsprüfungen.

FSC

(Forest Stewardship Council)

Typ I (nach ISO 14024)

www.fsc-deutschland.de

Gütesiegel für Bauprodukte Papier und Holzprodukte (z.B. Baupro-
dukte wie Vollholz, Holzwerkstoffe, Holzfaser-Dämmung) aus verant-
wortungsvoller Forstwirtschaft. Der FSC-Standard gibt dabei vor, wie 
der Wald verantwortungsvoll zu bewirtschaften ist und welche Anfor-
derungen in der Produktkette einzuhalten sind.

Ausschließlich Beurteilung der Herkunft.
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PRODUKTE – Inhaltsverzeichnis

Der Teil »PRODUKTE« versteht sich als Übersicht zu den ge-
bräuchlichsten Bauprodukten im Holzbau. Für den Planer
und Verarbeiter sollen die vielen Auswahlmöglichkeiten an
hochwertigen Bauprodukten systematisch dargestellt wer-
den. 

In den vergangenen Jahren wurden viele neue Werkstoffe
für den Holzbau entwickelt. Gerade durch die Entwicklung
bei der Aufbereitung der Rohstoffe und der Verfahrenstech-
nik bei der Herstellung sind noch viele weitere Innovationen
zu erwarten.

Häufig müssen neue Bauprodukte in allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen (Z) geregelt werden, um für eine
ausreichende Sicherheit bei der Verwendung zu sorgen (sie-
he »PLANUNG«). Hier sind die individuellen Eigenschaften
und Anwendungsbereiche definiert. Für den Planer und Ver-
arbeiter ist es unabdingbar, die allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen jedes einzelnen Bauproduktes bei der
Verwendung zu beachten. 

Auf den folgenden Produktdatenblättern werden unter
»Technische Grundlagen« genaue Hinweise gegeben, wo-
nach das jeweilige Bauprodukt anzuwenden ist. 

Mit dem Teil »PRODUKTE« der Konstruktionshilfen soll die
Recherchearbeit für die Auswahl geeigneter Bauprodukte
im Holzbau erleichtert werden.

Besonders zu beachten sind die Abschnitte mit der Kennzif-
fer »0« (F • 0; G • 0; H • 0; I • 0; J • 0; K • 0). Hier werden Erläute-
rungen und Übersichten dargestellt, die auf viele Produkte
des Abschnittes zutreffen.

Plattenwerkstoffe

F • 0 – Anwendungsgebiete von Holzwerk-
stoffen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

a Einführung

b Übersicht zu den Regeln und Platten-Typen

c Übersicht der Normen

d Unterdeckplatten

F • 1 – Holzwerkstoffe – tragende/aussteifende
Beplankung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

a OSB – Oriented Strand Board – DIN EN 300

b OSB 4 – Oriented Strand Board

c Sperrholz

d Spanplatten

e Massivholzplatten

F • 2 – Holzwerkstoffplatten für den Ausbau . . . . . . 215

a Spanplatten, z.B. für Trockenestriche

b Akustikpaneele

F • 3 – Unterdeckplatten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

a Holzfaserplatten, MDF

b Holzfaser-Dämmplatten

F • 4 – Werkstoffplatten für Außenwand-
bekleidung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

a Verbundplatten

b Fassadenpaneele, mineralisch gebunden

F • 6 – Gipswerkstoffplatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

a Gipsfaserplatten

b Gipsplatten

F • 7 – Mineralisch gebundene Bauplatten . . . . . . . . 230

a Trockenbau Spezialplatten, Leichtbeton

b Trockenestrich

F • 8 – Putzträgerplatten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

a Leichtbetonplatten
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• 0
 II PRODUKTEF Plattenwerkstoffe

0 Anwendungsgebiete von Holzwerkstoffen

a Einführung

Mit der Einführung der DIN EN 13 986 werden die Holzwerk-
stoffe im Wirtschaftsraum der EU einheitlich gekennzeich-
net. Damit ist das in den Verkehr bringen der Produkte wie
Spanplatten, OSB, Sperrholz, Massivholzplatten und Faser-
platten nur mit der CE-Kennzeichnung bezogen auf die DIN
EN 13 986 zulässig (ausgenommen ist zur Zeit noch bautech-
nisches MDF). Weiterhin können Holzwerkstoffe nach a.b.
Zulassungen definiert werden.

Für den Verarbeiter und Planer sind die Anwendungsgebie-
te von entscheidender Bedeutung. In der Tabelle (F • 0 • b)
werden die Kurzbezeichnungen übersichtlich wiedergege-
ben. Ebenfalls werden die zugehörigen Produktnormen ge-
nannt. Im Zweifel sollte die Eignung des Produktes für eine
spezielle Anwendung mit dem Fachhandel bzw. dem jewei-
ligen Hersteller abgeklärt werden.

Technische Grundlagen für Plattenwerkstoffe

Plattenwerkstoffe für tragende und/oder aussteifende Be-
plankungen müssen nach einer entsprechenden europäi-
schen Norm, Europäisch Technischen Bewertung (ETA),
oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Z)
hergestellt werden. Die Muster-Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen MVV TB (ersetzt Bauregelliste) in
den Teilen A, B und C macht hierzu genaue Angaben (siehe
»PLANUNG« A • 1 • f). In den Zulassungen muss ein entspre-
chender Bezug auf die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) enthal-
ten sein.

Die Kennzeichnung der Bauprodukte ist nach den jeweiligen
technischen Grundlagen unterschiedlich. EN  und ETA je-
weils mit CE-Kennzeichnung, Z. mit Ü-Zeichen. Vorgaben
werden in den Normen oder Zulassungen gemacht.

Bei Bauprodukten nach DIN EN ist mit der CE-Kennzeich-
nung anzugeben: Fabrikat – Hersteller – Herstelldatum –
Brandverhalten – Nennwert des Wärmedurchlasswiderstan-
des – Nennwert der Wärmeleitfähigkeit – Nenndicke – Be-
zeichnungsschlüssel gem. DIN EN – Nennlänge und Nenn-
breite – Verpackungsinhalt. 

Zusätzlich bei Ü-Kennzeichnung: Zulassungsnummer – An-
wendungsbereiche gem. DIN – Baustoffklasse gem. DIN
4102 – Bemessungswert des Wärmedurchlaßwiderstandes –
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit.

Beispiel

Holzwerkstoffe werden nach der DIN EN 13 986 »Holzwerk-
stoffe zur Verwendung im Bauwesen« geregelt. In dieser
Norm wird dann auf die jeweiligen Produktnormen verwie-
sen. Bei OSB z.B. auf die DIN EN 300. Somit tragen die betref-
fenden Holzwerkstoffe eine CE-Kennzeichnung. 

Für OSB-Platten die nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-
lassung produziert und gekennzeichnet werden, bleibt das
Ü-Zeichen erhalten. Somit ist die Zulassung z.B. bezüglich
der Anwendung weiterhin relevant. 

Wandtafeln

In einigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (Z)
werden zulässige Horizontallasten für Wandtafeln angege-
ben. Diese sind abhängig von:

• Beplankungsart, einseitig oder zweiseitig.
• Wandhöhe.
• Wandbreite – Einrastertafel mit bs = 1,25 m oder Halb-

rastertafel bs = 0,625 m. Die angegebenen Maße bezie-
hen sich auf das Standardraster 62,5 cm, die 
Breitenformate der Plattenwerkstoffe sind i.d.R. darauf 
abgestimmt.

Zugbeanspruchung

Bei den elastomechanischen Werten sind bei den
Wandtafeln die unterschiedlichen Werte für die
Zugbeanspruchung zu beachten. Diese sind ab-
hängig von dem Winkel zwischen dem Kraftver-
lauf und dem Faserverlauf der Deckschicht der
Holzwerkstoffplatten z.B. Sperrholz oder OSB.

Achsenzuordnung bei Plattenwerkstoffen

Die x-Achse entspricht der Faser-
richtung der Deckschicht. Die y-
Achse verläuft quer dazu. Die z-Ach-
se ist rechtwinklig zur Plattenebene
angeordnet.


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b Übersicht zu den Regeln und Platten-Typen

Platten-Typen für nicht tragen-
de Konstruktion

Platten-Typen für tragende und/oder aussteifen-
de Konstruktion

normal belastbar hoch belastbar

Feuchtebeständigkeitsbereich 
nach DIN EN 13 986 [35]

Trocken-
bereich

Feuchtbe-
reich

Außen-
bereich

Trocken-
bereich

Feucht-
bereich

Trocken
bereich

Feucht-
bereich

Außen-
bereich

maximal zulässige Feuchte
nach DIN 68 800-2

15% 18% 21% 15% 18% 15% 18% 21%

Holzwerkstoffe, Zei-
chen – Produktnorm

Nutzungs-
klasse  nach 
Eurocode 5

NKL 1 NKL 2 NKL 3 NKL 1 NKL 2 NKL 1 NKL 2 NKL 3

OSB-Platte
OSB – DIN EN 300

F • 1 • a OSB/1 OSB/3 OSB/2 OSB/3 OSB/4

Spanplatte
P – DIN EN 312

F • 1 • d
F • 2 • a

P 1, P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7

Spanplatte
DIN 68 763 

–
V 20

(veraltet)
V 100

(veraltet)
V 100 G

V 20
(veraltet)

V 100 
(veraltet)

V 100 G

Spanplatten, 
zementgeb. 
DIN EN 634

– geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet

Sperrholz
DIN EN 636

F • 1 • c EN 636-1 EN 636-2 EN 636-3
nur mit zusätzlicher Deklaration zulässig

(siehe F • 1 • c)

Sperrholz
DIN 68 705-3, -5 

– IF AW
IF 20 

BFU 20 
(veraltet)

AW 100 
BFU 100 
(veraltet)

BFU 100 G

Massivholzplatten
SWP – DIN EN 13 353

F • 1 • e SWP/1 SWP/2 SWP/3
nur mit zusätzlicher Deklaration zulässig (siehe 

F • 1 • e)

Faserplatten, MDF
MDF – DIN EN 622-5a F • 3 • a

MDF
(L-MDF)

MDF.H
(MDF.RWH)b

(L-MDF.H)
MDF.LA MDF.HLS

Faserplatten, poröse
SB – DIN EN 622-4

< 400 kg/m3 SB SB.H SB.E SB.LS SB.HLS

Faserplatten, mittel-
harte

DIN EN 622-3

< 560 kg/m3

< 900 kg/m3
MBL, 
MBH

MBL.H, 
MBH.H

MBL.E, 
MBH.E

MBH.LA1 MBH.HLS1 MBH.LA2
MBH.HLS

2

Faserplatten, harte
DIN EN 622-2

≥ 900 kg/m3 HB HB.H HB.E HB.LA HB.HLA1 HB.HLA2

a Die Angaben in Klammern sind bereits auf die überarbeitete Fassung der DIN EN 622-5 bezogen (gültig erst mit der Einführung).
b Produktgruppe für Unterdeckplatten
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c Sperrholz

Techn. Grundlage: DIN EN 13 986 mit DIN EN 636 für Sperr-
holz (CE-Kennzeichnung)
Anwendung (siehe F • 0 • b): Tragende und/oder aussteifende 
Beplankung im Holzbau.
Weitere Verwendung: Innenausbau, Verpackungen, Beton-
schalungen.
Verarbeitung: Sperrholz lässt sich bearbeiten wie natürliches 
Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte Sägeblätter.
Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.
Darstellung in Zeichnungen: 
Diffusionsbremsender Holzwerkstoff. 

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x) Hersteller – –

(x) Produktname
Sperrholz
Nadelholz

Sperrholz
 Birke

Xa

Technische Grundlage DIN EN 636
Platten-Typ EN 636-2S
Tragende Verwendungb DIN 20 000-1
Klasse F20/10 E40/20 F40/30 E60/40

X

Formate

Dicke [mm] 9- 50 9-30
Breite [m] 1,20-1,50 1,25-1,50
Länge [m] (Faserrichtung 
des Deckfurniers)

2,40- 3,00 2,50-3,00

Materialhin-
weise

Holzart Fichte, Kiefer Birke
Verklebung Verklebungsklasse 2 nach EN 314-2
Emissionsklasse E1

X Oberfläche geschliffen/ungeschliffen
X Feuchtebeständigkeit Feuchtbereich Feuchtbereichc

Brandverhalten D-s2, d0d

Rohdichte ρ [kg/m3] ca. 460 ca. 680
Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] 0,12 0,17
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [ ] ca. 66/190 ca. 88/216
Schwind- und Quellkoeffizient α [%/%] nach DIN EN 1995-1-1/NA
Auslieferungsfeuchte ca. 10%  ±2%
Dickenquellung (24h) k.A.

Prüfungen, 
Hinweise

Ökolog. Zertifizierung siehe Hersteller
Sicherheitsdatenblatt siehe Hersteller

⇧ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung

a Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben). 
Hinweise auf der Folgeseite beachten.

b Angegeben wird auf welche charakteristischen Werte der Hersteller verweist. 
Siehe »Hinweise« auf der Folgeseite.

c Man sagt der Birke eine höhere Anfälligkeit für Schimmelpilze im Bereich höherer Luftfeuchtigkeit nach.
d Bei Montage der Platte ohne Luftschicht direkt hinter der Platte.
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e Massivholzplatten

Techn. Grundlage: DIN EN 13 353 (CE-Kennzeichnung).
Anwendung (siehe F • 0 • b): 
Tragende und/oder aussteifende Beplankung im Holzbau für 
Wand- Decken-, und Dachtafeln.
Weitere Verwendung: Innenausbau, Fassade.
Verarbeitung: Massivholzplatten lassen sich bearbeiten wie 
natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbestückte 
Sägeblätter.
Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.
Darstellung in Zeichnungen: 
Diffusionsbremsender Holzwerkstoff. 

Foto: SchwörerHolza

(x) Hersteller SchwörerHolza Agrop Nova a.s.
Tilly Holzindust-

rie GmbH

(x) Produktname 3S-Platteb 3-Schicht Platte
Novatop STAT

5-Schicht Platte 
Novatop Static

Dreischichtplatte 
DL5.5; DL9.0

Xc Technische Grundlage DIN EN 13 986

DIN EN 13 986
1393-CPR-0918 (SWP/1 SD)
1393-CPR-0921 (SWP/2 SD)
1393-CPR-0922 (SWP/3 SD)d

EN 13 986
d = 17 – 60 mm

Platten-Typ SWP/2 SWP/1 SD; SWP/2 SD; SWP/3 SDd SWP/2

X

Formate

Dicke [mm]
13; 16; 19; 21; 24; 
27; 33; 42; 50; 57

16; 19; 21; 27e; 32; 
42; 50; 60 45; 60

17; 19; 22; 26; 27; 
30; 32; 35; 42; 50; 60

Breite [m] 1,25; 2,03; 2,50 1,04; 1,25; 2,1; 2,5 1,25*; 2,05

Länge [m] (Faserrichtung 
der Deckbretter)

5,00; 6,00 

2,5; 2,75; 3,0; 4,0; 
5,0; 6,0

auf Anfrage bis 10,0 
m

5,0; 6,0
 5,00; 3,00*
(4,00; 4,50)

X

Material-
hinweise

Holzart Fichte
Fichte, Lärche, 

Weisstanne
Fichte

Fichte, Kiefer, Lär-
che, Douglasie

Sortierung B, C A, AB, B, C, D B, C, D A, B, C+, C
Verklebung MUF Melaminharz MUF 
Emissionsklasse E1 E1 E1

X Oberfläche schl (K80) schl (K100) schl (K80)
X Feuchtebeständigkeit Feuchtbereich Trocken-, Feucht-, Außenbereich Feuchtbereich

Brandverhalten B2 (D-s2,d0) B2 (D-s2, d0) B2 (D-s2,d0)

Rohdichte ρ [kg/m3] > 410
490 (Fichte); 
580 (Lärche)

ca. 490

470 (Fichte); 
550 (Kiefer);
580 (Lärche); 

510 (Douglasie)
Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] 0,12 0,13 – 0,15 0,13 0,13 – 0,15

Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [ ] 65/188 70/200
67/193 (Fichte)
78/208 (Lärche)

Schwind- und Quellkoeffizient α [%/%] 0,002-0,012% 0,002-0,012% 0,002 – 0,012%f

Auslieferungsfeuchte 10% ± 3%
8% ± 2% (Fichte);
12% ±3% (Lärche)

10% ± 3% 10% ± 3%

Dickenquellung (24h) k.A. k.A. k.A.
Prüfungen, 
Hinweise

Ökolog. Zertifizierung PEFC PEFC, Natureplus, ISPM PEFC
Sicherheitsdatenblatt k.A. vorhanden k.A.

⇧ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung

a Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.
b Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte siehe Tab. 17.
c Bei der Ausschreibung/Bestellung ist die Anwendung anzugeben (siehe oben).
d Gültig für 3-S Platte Fichte Agrop STAT.
e Dicke 27 mit (6-15-6) und (9-9-9).
f Je 1% Änderung der relativen Luftfeuchte gemäß DIN 52 184.
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Tabelle 17: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte [MN/m2]

Technische Grundlage
Werte für mehrlagige Massivholz-

platten nach EN 13 353a

Gesamtdicke [mm] 12 – 20 > 20 – 30 > 30 – 80
Rohdichte ρk 410

B
ie

g
u

n
g

fm,0,k
E0,mean

30
10000

27
10000

20
8000

fm,90,k
E90,mean

5
650

5
800

10
1500

fm,0,k
E0

25
6000

18
5000

12
4000

fm,90,k
E90

12
4000

Z
u

g

0°
ft,0,k
E0

12
6000

9
5000

6
4000

90°
ft,90,k
E90

3
4000

D
ru

ck

fc,0,k
E0

18
6000

16
3500

10
2500

fc,90,k
E90

12
4000

10
2500

fc,90,k –

A
b

sc
h

er
en

fv,k
Gmean

4
450

2,5
450

fv,k
Gmean

4
450

2,5
450

fv,k
Gmean

1,0
50

fv,k
Gmean

1,0
50

Lochleibungsfes-
tigkeit

0° fh,k –
90° fh,k –

a Quelle: DIN EN 12 369-3: 2022.

Tabelle 18: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte kmod
 

für Massivholzplatten nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, Ta-
belle NA.4, 

  KLEDa

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 67).

Nutzungsklasse

1 2 3
ständig 0,60 0,60 –

lang 0,70 0,70 –
mittel 0,80 0,80 –
kurz 0,90 0,90 –

sehr kurz 1,10 1,10 –
Plattentypenb

b nach DIN EN 13 353.

SWP/1 SWP/2 SWP/3

Tabelle 19: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte kdef

für Massivholzplatten nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, Ta-

belle NA.5

Nutzungsklasse 1 2 3
kdef 0,60 0,80 –
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Anwendung (siehe I • 0 • c): Unterdeckplatte als Außenbeplan-
kung von Dächern und Außenwänden. Als äußere Zusatzdäm-
mung geeignet (Für die Verwendung ist unter anderem das 
Fachregelwerk des ZVDH zu beachten); (Ü bzw. CE-Kennzeich-
nung vorgeschrieben).
Verarbeitung: Holzfaser-Dämmplatten lassen sich bearbeiten 
wie natürliches Holz – empfehlenswert sind hartmetallbe-
stückte Sägeblätter (Absaugung erforderlich).
Verbindungsmittel: Nagel, Klammer, Schraube.
Darstellung in Zeichnungen: Diffusionsoffener Holzwerk-
stoff. 

Foto: Agepan System

(x) Hersteller Sonae Arauco Deutschland GmbH

(x) Produktname
Agepan 

THD N+F
Agepan 

UDP N+F
Agepan 

THD Static

X
Technische 
Grundlage

Aussteifung EC 5 – – (Z): Z-9.1-725

Dämmstoff (I • 0 • c)
WF DIN EN 13 171 DIN EN 13 171 DIN EN 13 171

DAD
-dm

DAD, WAB, WH und diverse
WAB/WH und 

diverse
Unterdeckplatte Abschnitt B • 4 Klasse 3 Klasse 3 –
Behelfsdeckung F • 0 • d UDP-A UDP-A –

X Formate
(Nut & Feder   
Deckmaße)

Dicke [mm] T3 40; 50a; 60; 80 22; 25; 32 40; 60; 80a

Breite [m] 0,585 0,59 1,25
Länge [m] 1,875 2,50 3,00

Materialhin-
weise

Rohmaterial Nadelholz
Verklebung PMDI
Emissionsklasse E1 (< 0,03 ppm)
Hydrophobierung Paraffin

X Feuchtebeständigkeit Feuchtbereich
Nutzungsklasse 1; 2
Wasseraufnahme WS1,0
Brandverhalten X B2 (E)

X
Verarbei-
tungb

Neigung mind. 16° –
Abklebung 
(falls erforderlich)

Ampacoll XT, pro clima Tescon Vana, Siga Wigluv

Freibewitterung 8 Wochenc k.A.
Rohdichte ρ [kg/m3] 230 270 290
Druckspannung [kPa] CS(10\Y) 20 ≥ 200 ≥ 250 ≥ 200

Zugfestigkeit ⊥ Plattenebene TR
10 (d = 40 – 60 mm)

≥ 7,5 (d = 80 mm)
≥ 10 ≥ 7,5

X
Wärmeleitfä-
higkeit λ

Nennwert [W/mK] X 0,047 0,051 0,057
Bemessungswert 0,050 0,054 0,060

Wärmekapazität c [J/kgK] 2.100
X Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [ ] 3 5 3

Auslieferungsfeuchte 9 ± 4%
Prüfungen, 
Hinweise

Ökolog. Zertifizierung IBU/EPD, PEFC, FSC, QDF-Positivliste
Sicherheitsdatenblatt k.A. –

⇧ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/
Bestellung

⇧ Bezeichnungsschlüssel für Holzfaserdämmstoffe (WF) auf den 
Verpackungen:  WF – DIN EN 13 171 – (...) Sowie Mindestanforde-
rungen an die Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13.

a Auf Anfrage.
b Für das Anwendungsgebiet Unterdeckplatte (DAD).
c Je nach Jahreszeit und Witterung.
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G Träger, Latten, Bretter, Profile

0 Eigenschaften

a Anforderungen bezüglich der Nutzungsklasse

Tabelle 35: Welches Konstruktionsholz kann in den Nutzungsklassen eingesetzt werden?

Bauteil Bedingung Verweis

Bedingungen zur Verwendung in der 

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1: 2010-12
NKL 1 NKL 2 NKL 3

Bauholz

• Produkt nach DIN EN 14 081-1
• Sortierung nach DIN 4074-1

Abschnitt 
E • 3

• Holzart: Nadelholz
• Holzfeuchte u ≤ 20%

• Empfehlung für die 
Gebrauchsklasse 3.1 die 
Holzarten Lärche, 
Douglasie

• Holzfeuchte u ≤ 25%

Keilgezinktes 
Vollholz

• Produkt nach DIN EN 15 497
• Sortierung nach DIN 4074-1
• Holzfeuchte u = 15% ± 3%

• Holzart: Nadelholz • nein, aufgrund der Keil-
zinkung

Balkenschicht-
holz 
(Duobalken) 

• Produkt nach DIN EN 14 080
oder 

• Produkt nach (Z): Z-9.1-440

• Holzart: Nadelholz
• keine extremen 

klimatischen Wechselbean-
spruchungen

• nein, aufgrund der Keil-
zinkung

Brettschichtholz

• Produkt nach DIN EN 14 080
• gerade Bauteile auch mit 

Überhöhung 
• Holzfeuchte u = 12% ± 3%

• Holzart: Nadelholz
• Lamellendicke bis 45 mm

• Lamellendicke bis 
35 mm

• rechte Brettseite nach 
außen

• Empfehlung für die 
Gebrauchsklasse 3.1 die 

Holzarten Lärche, 
Douglasie

Furnierschicht-
holz

• Produkt nach DIN EN 14374 
und nach bauaufsichtlicher 
Zulassung

G • 2 • b
• einsetzbar • imprägniert (zugelasse-

nes Holzschutzmittel)
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1 Vollholzträger

a Konstruktionsholz

Bauholz – Nadelholz – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d 
Produktnorm: Sortierungen nach DIN EN 14 081-1 überwiegend in der Sortierklasse S 10 TS (DIN 4074) entspricht der Festig-
keitsklasse C 24 (CE-Kennzeichnung); bei Keilzinkung siehe Folgeseite
Holzarten Fichte/Tanne (auf Wunsch Douglasie, Kiefer, Lärche – Holzfeuchte ≤ 20% – sägerau; alle weiteren Vergütungskrite-
rien sind einzeln zu vereinbaren (z.B. Güteklassen 1 -3 nach DIN 68 365, siehe E • 3 • e; Anwendung bei örtlich montierten Kons-
truktionen: 

• sägefrisch oder halbtrocken nur für untergeordnete Verwendung; 
• trocken u ≤ 20% für den allgemeinen Holzbau (z.B.  Dachkonstruktionen in ausgebauten Dachgeschossen).

MH® Massivholzholz – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d 
Produktnorm: Sortierungen nach DIN EN 14 081-1 überwiegend in der Sortierklasse S 10 TS (DIN 4074) entspricht der Festig-
keitsklasse C 24 (CE-Kennzeichnung) 
Holzarten Fichte/Tanne (auf Wunsch Douglasie, Kiefer, Lärche) – Holzfeuchte u = 15% ± 3%
Name Besonderheit Oberflächenbeschaffenheit Anwendungsbeispiel
MH-Natur® Sortierklasse S 10 (DIN 4074) sägerau bei örtlich montierten Konstruk-

tionen
MH-Fix® w.v. egalisiert, gefast vorgefertigte Bauteile
MH-Plus® w.v., Insektenfraß und Verfär-

bungen sind nicht erlaubt
gehobelt sichtbare Konstruktionen
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Brettschichtholz, BS-Holz – Eigenschaften und Merkmale in »PLANUNG« ab E • 3 • d
Produktnorm DIN EN 14 080, Festigkeitsklassen GL 24 bis GL30 (CE-Kennzeichnung)
Holzarten Fichte/Tanne (auf Wunsch Douglasie, Lärche) – Holzfeuchte u = ≤ 15%
Achtung: Anwendung in der NKL 3 nur bei Sonderfertigung
Name Besonderheit Oberflächenbeschaffenheit Anwendungsbeispiel
Industriequalität Verschiedene Festigkeitsklassen 

lieferbar
egalisiert bei höherer Maßgenauigkeit, 

großen Querschnitten, hohen 
Anforderungen an die Formsta-
bilität

Sichtqualität w.v., als Lagersortiment i.d.R. 
GL24, Insektenfraß ist nicht 
erlaubt

gehobelt, gefast w.v. und bei sichtbaren Konstruk-
tionen

Auslesequalität w.v. als Sonderbestellung, Verfär-
bungen sind nicht erlaubt

w.v. w.v. bei gehobenen Anforderun-
gen

Furnierschichtholz, FSH – Eigenschaften und Merkmale in »PRODUKTE« ab G • 2 • b 
Die Herstellung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Ü-Zeichen)
Holzarten Fichte – Holzfeuchte ca. 9% – eine Imprägnierung für den Einsatz in der Nutzungsklasse NKL 3 ist möglich – Die 
Anwendung ist im konstruktiven Bereich sehr vielfältig 
Bild rechts: Meyer Ingenieurbüro
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d Brettschichtholz

Technische Grundlage: Produktion nach EN 14080, Festig-
keitssortierung nach DIN EN 14081. Die Nutzungsklassen NKL 
nach EC 5 sind zu beachten.
Anwendung (siehe G • 1 • a)
Darstellung in Zeichnungen: Brettschichtholzträger 

Foto: Meyer Ingenieurbüro

(x) Hersteller
Holzwerke Bullinger

 GmbH & Co. KG
Hasslacher 

Norica Timber
SchwörerHolz a

Produktname Brettschichtholz Brettschichtholz BSH
techn. Grundlage DIN EN 14080 EN 14080 DIN EN 14080

Gütegemeinschaft –
Ingenieurholzbauverband, 
Studiengemeinschaft Holz-

leimbau

b

X

Material

Holzartenc Fichte, Kiefer Fichte, Lärche Fichte

X Festigkeitsklassen

Standard: GL24c; 
GL24h; GL28c/h; 

GL30c/h;
GL32 nur auf Anfrage

GL20 c/h; GL24 c/h; GL28 c/h; 
GL30 c/h; GL32 c/h 

GL24h

Auslieferungsfeuchte 12% ± 2% 12% ± 2% 12% ± 2%

X Oberflächen
Sichtqualität, 

Industriequalität
Sichtqualität, 

Industriequalität
Sichtqualität, 

Industriequalität
X Holzschutz auf Anfrage möglich auf Anfrage möglich auf Anfrage möglich

X

Standardware
NKL 1; 2

Querschnitt [mm]
von 60 x 120

bis 280 x 1.400 d
Breiten: 80 – 280

Höhen: 80 – 1.280 e
von 80 x 120

bis 240 x 1.400
Länge [m] bis 22,50 bis 27 bis 26,00
Sonderlänge [m] k.A. bis 43 f k.A.

Lamellendicke ≤ 45 mm
NKL 1, 2: 40 mm
NKL 3: < 35 mm

40 mm

X Dienstleistungen auf Anfrage
Abbund, Lasuren, Imprägnie-

rung 
Folierung; Stangen-

optimierung

X
Sonderbauteile
NKL 1; 2

Querschnitt [mm] bis 300 –
Breiten bis 240;
Höhen bis 1400

Länge [m] bis 40 – bis 26,00
Lamellendicke k.A. – k.A.

X Dienstleistungen
Abbund; 

Überhöhung
–

Folierung; Stangen-
optimierung

X
Bauteile für den 
Außenbereich
NKL 3

Querschnitt [mm] bis 200 x 400 –

k.A.

Länge [m] bis 16 –
Lamellendicke 33 mm –

X
Holzarten Fichte; Lärche –
Holzschutz – –

X Dienstleistungen – –

Spezialprofile BSH-Deckenelemente
BSH-Deckenelemente, Block-

hausprofile
BSH-Deckenele-

mente
Prüfungen, Hin-
weise

Ökolog. Zertifizierung PEFC PEFC auf Bestellung, EPD PEFC
Sicherheitsdatenblatt k.A. k.A. k.A.

⇧ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung

a Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG.
b Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V., Gütegemeinschaft BS-Holz e.V.
c Hinweise zu den Holzarten siehe PLANUNG E • 1 • e »Holzarten«.
d Breitenraster 20 mm, Höhenraster 40 mm.
e Breitenraster 20 mm, Breiten über Verbundbauteile beliebig erweiterbar. Höhenraster 40 mm, 

Sonderhöhen bis 4.000 mm möglich.
f Über Universalkeilverzinkung erweiterbar.
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e Charakteristische Werte/Eigenschaften 

Als Hinweis zur Verwendung von Bauholz lesen Sie bitte 
weiter im Teil »PLANUNG« E • 2 • g »Holzschutz – 
Gebrauchsklassen« und E • 3 • b »Holztrocknung«.

Vorbemessungstabellen für Balkenlagen, siehe im Teil 
»PLANUNG« Abschnitt D • 9.

Tabelle 36: Rechenwerte für die charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte für Nadelholz der Festig-
keitsklasse C18 bis C35. Die Werte dienen als Grundlage für die Bemessung nach DIN EN 1995-1-1: 2010-12.

Bemessungswerte für Nadelholz [N/mm2]a 

a Quelle: DIN EN 338: 2016-07, Tabelle 1

Festigkeitsklassen C18 C24 C30 C35b

b Die Festigkeitsklasse C35 gilt für die Holzart Douglasie der Sortierklasse S 13.

Sortierklasse S 7TS S 10TS S 13TS S 13TS
Rohdichtec ρk

c bei einer Holzfeuchte von u = 12%

320 350 380 390

B
ie

g
u

n
g

fm,k
E0, mean

18
9000

24
11000

30
12000

35
13000

Z
u

g

ft,0,k
E0, mean
ft,90,k
E90, mean

10
9000

14,5
11000

19
12000

22,5
13000

0,4
300

0,4
370

0,4
400

0,4
430

D
ru

ck

fc,k
E0, mean

18
9000

21
11000

24
12000

25
13000

fc,90,k 2,2 2,5 2,7 2,7

A
b

sc
h

er
en

fv,k
Gmean

3,4
560

4,0
690

4,0
750

4,0
810

Tabelle 37: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte kmod
 

für Vollholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, 
Tabelle 3.1 

KLEDa

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 67).

Nutzungsklasse

1 2 3
ständig 0,60 0,60 0,50

lang 0,70 0,70 0,55
mittel 0,80 0,80 0,65
kurz 0,90 0,90 0,70

sehr kurz 1,10 1,10 0,90

Tabelle 38: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte kdef
 

für Vollholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, 
Tabelle 3.2 

Nutzungsklasse 1 2 3
kdef 0,60 0,80 2,00
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b Furnierschichtholz

Techn. Grundlage: CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14374 
und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.
Anwendung: Bei Trägern mit erhöhten Anforderungen 
an die Tragfähigkeit und/oder der Formstabilität. Diese 
Träger können als Ersatz für Stahlträger in Holzkonst-
ruktionen dienen.

Darstellung in Zeichnungen: 
Holzwerkstoffträger. 
Foto: Meyer Ingenieurbüro

Furnierschichtholza

Festigkeitsklassenb LVL 32 P LVL 48 P LVL 80 P
Rohdichte ρk 410 480 730

B
ie

g
u

n
g

fm,k 
E0, mean

27
9600

44
13800

75
16800

Z
u

g ft,0,k
E0, mean

22
9600

35
13800

60
16800

D
ru

ck fc,k
E0, mean

26
9600

35
13800

69
16800

Z
u

g ft,90,k
E90, mean

0,5
c

0,8
430

1,5
470

D
ru

ck fc,90,k 4 6 14

A
b

sc
h

er
en

fv,k
Gmean 

3,2
500

4,2
600

8
760

a Angegeben sind die Festigkeits-. und Steifigkeitswerte für Beanspruchung als Balken »hochkant«. Quelle: 
Furnierschichtholz-Merkblatt (LVL), herausgegeben von der Studiengesellschaft Holzleimbau e.V.

b Für LVL ohne Querfurniere (LVL-P).
c Wert wird vom Hersteller angegeben.

Tabelle 45: Rechenwerte für die Modifikationsbeiwerte kmod
 

für Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.1

KLEDa

a Klasse der Lasteinwirkungsdauer (siehe »PLANUNG« B • 9 • b Tab. 67).

Nutzungsklasse

1 2 3
ständig 0,60 0,60 0,50

lang 0,70 0,70 0,55
mittel 0,80 0,80 0,65
kurz 0,90 0,90 0,70

sehr kurz 1,10 1,10 0,90

Tabelle 46: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte kdef
 

für Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2 

Nutzungsklasse 1 2 3
kdef 0,60 0,80 2,00

Tabelle 47: Rechenwerte für die Verformungsbeiwerte kdef
 

für Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Tabelle 3.2 

Nutzungsklasse 1 2 3
kdef

(Steico LVL R)
0,60 0,80 2,00

kdef
(Steico LVL X)

0,80 1,00 2,50
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b Sortierung von Brettern

Tabelle 49: Sortierkriterien für Bretter und Bohlen der Sortierklasse S 10 bei der visuellen Sortierung nach DIN 4074-1: 2012-06 so-
wie DIN 68 365: 2008-12

nach DIN 4074-1 nach DIN 68365
Sortierklasse Güteklassen

S 10 1 2 3

V
er

g
ü

tu
n

g

Baumkante
bis 1/3 der Höhe bzw. 

der Breite
nicht zulässig

≤ 1/4 der Höhe bzw. 
der Breite

≤ 1/3 der Höhe bzw. 
der Breite

Holzfeuchte mittlere Holzfeuchte 20% (Messbezugsfeuchte)
Einschnittart Markröhre zulässig Die Einschnittart ist gesondert zu vereinbaren.
Oberfläche – Die Beschaffenheit der Oberfläche ist gesondert zu vereinbaren.
Maßhaltigkeit des 
Querschnitts

– –

Hobelschläge – ≤ 0,2 mm Tiefe ≤ 0,3 mm Tiefe zulässig
Brennstellen – nicht zulässig nicht zulässig zulässig

W
u

ch
se

ig
en

sc
h

af
te

n

Astigkeit/Astzustand zulässig sind gesunde 
Äste mit  ø

30 mm ≤ d ≤ 50 mm; 
nicht zulässig sind 
faule und lose Äste 

und Astlöcher

zulässig sind gesunde 
Äste mit  ø

50 mm ≤ d ≤ 70 mm; 
nicht zulässig sind 
faule und lose Äste 

und Astlöcher

zulässig

Einzelast bis A = 1/3
Astansammlunga bis A = 1/2
Schmalseitenast

bis A = 2/3

Rindeneinschluss – nicht zulässig

Harzgallen –

Breite ≤ 5 mm
Länge ≤ 50 mm;

max. 1 Harzgalle je lfd. 
Meter

Breite ≤ 5 mm
Länge ≤ 50 mm;

max. 4 Harzgallen je 
lfd. Meter mit Gesamt-

länge von 100 mm

Breite ≤ 10 mm
Länge ≤ 100 mm

Jahrringbreite
allgemein bis 6mm, bei 

Douglasie bis 8 mm
Faserneigung bis 12% –
Verdrehung 1 mm/25 mm Breite 1 mm/25 mm Breite
Krümmungb

(Längskrümmung)
(Querkrümmung)

bis 8 mm
bis 1/30

bis 8 mm bis 8 mm bis 12 mm

Druckholz bis 2/5 –

R
is

se

Radiale Schwindrisseb 
(Trockenrisse)

zulässig
Endrisslänge

≤ Breite b
Endrisslänge

≤ Breite b
Endrisslänge

≤ 1,5 x Breite b
Blitz-, Frostrisse nicht zulässig nicht zulässig
Ringschäle nicht zulässig nicht zulässig

V
er

fä
rb

u
n

g
en

/
Sc

h
äd

li
n

g
e

Bläue zulässig nicht zulässig zulässig zulässig
nagelfeste braune und 
rote Streifen

bis 2/5 nicht zulässig
≤ 1/4 der maßgeben-

den Seite
≤ 2/5 der maßgeben-

den Seite
Braun-,  Weißfäule nicht zulässig nicht zulässig
Mistelbefall siehe unten nicht zulässig

Insektenfraß
Fraßgänge

bis 2 mm ø zulässig
nicht zulässig nicht zulässig

Fraßgänge  ≤ 2 mm 
zulässig

Sonstige Merkmale

wie z. B. Mistelbefall 
und Rindeneinschluss-
sind in Anlehnung an 
die übrigen Sortier-
merkmale sinngemäß 
zu berücksichtigen.

a Die Summe der Astdurchmesser bezogen auf die doppelte Brettbreite A = Σd/2b.
b Diese Sortiermerkmale bleiben bei nicht trockensortierten Hölzern unberücksichtigt. 





255

G Träger, Latten, Bretter, Profile

4 Konstruktive Schalungen, Latten

P
R

O
D

U
K

TE
G

 • 
4

c gespundete Brettschalungen

Bei den Brettschalungen ist die Holzsortierung je nach Her-
kunft unterschiedlich. Es wird unterschieden:

• die »deutsche Nadelschnittholzware« nach den »Tegern-
seer Gebräuchen« und 

• die »nordische Nadelschnittholzware« nach dem »grü-
nen Buch«.

Dazu sind die Rohquerschnitte in grobsägerauher Oberflä-
che und die Holzfeuchte für Bretter und Rohhobler unter-
schiedlich:

• deutsche Nadelschnittholzware (sägefrisch bzw. Frisch-
einschnitt):
- Dicke: je nach Bedarf unterschiedlich
- Breite: 60; 80; 100; 120; 120; 140; 160; 180; 200 mm

• nordische Nadelschnittholzware (technisch getrocknet):
- Dicke: 16; 19; 22; 25; 28; 32; 38; 42; 48; 52 mm

Breite: 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225 mm

Für die Verwendung im Bauwesen gibt die VOB im Teil C,
DIN 18 334 Abschn. 3 »Ausführung« bezüglich der erforder-
liche Güte von Schalungen und Traglatten Auskunft. Eine
Zusammenfassung enthält A • 4 • b »Die Ausführung«. Hier
wird auf zwei Normen für die Güteanforderungen verwie-
sen:

• DIN 4074 Teil 1 »Sortierung von Holz nach der Tragfähig-
keit« – gilt für tragende Bauteile (siehe Tab. 49).

• DIN  68 365 »Bauholz für Zimmerarbeiten, Gütebedin-
gungen« – gilt nur für nichttragend Bauteile  (siehe Tab. 
49).

Zusätzlich:

• DIN 68 126-1: 1983-07 »Profilbretter mit Schattennut; 
Maße«.

• DIN 68 126-3: 1986-10 »Profilbretter mit Schattennut; 
Sortierung für Fichte, Tanne, Kiefer« ist nicht mehr gültig 
und wurde ersetzt durch DIN EN 14 519: 2006-03 »Innen- 
und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz – Pro-
filholz mit Nut und Feder«.

• DIN 4072 »gespundete Bretter aus Nadelholz«, zustän-
dig für die Profilierung z.B. von »Rauspund«.

Tegernseer Gebräuche

Bei inländischen Holzsortimenten sind Sortierungen nach
den Tegernseer Gebräuchen weit verbreitet. Sollen diese
Sortimente für das Bauwesen eingesetzt werden, so hat der
Verarbeiter die hinreichende Gütesortierung sicherzustel-
len. Dies bedeutet, dass er den Abgleich zwischen den Sor-
tierungen nach Tegernseer Gebräuchen und denen für das
Bauwesen relevanten Sortierungen nach DIN 4074 und DIN
68 365 sicherstellen muss.

Eine Gegenüberstellung zwischen den Sortierkriterien der
DIN 68 365 und den Tegernseer Gebräuchen enthält [13] in
den Tabellen 59 bis 64.

Tabelle 51: Querschnitte für Rauspund aus nordischer Nadel-
schnittholzware:
- Sortierung Sexta+;
- i. d. R. techn. getrocknet KD auf u = 15% ± 3%;
- Sichtseite gehobelt, Rückseite egalisiert;
- Nut + Feder;
- Nennmaße = Federmaße;
- Mehrfachlagen gestöckert.

[mm] 19,5 21,0 22,5
23,5; 
24,0

28,5 34,0

96 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄
121 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄
146 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Tabelle 52: Querschnitte für Rauspund aus deutscher Nadel-
schnittholzware:
- Güteklasse 2/3, 10% GK4 mitgehend;
- i. d. R. Frischeinschnitt, Lagerware;
- egalisiert;
- Nut + Feder nach DIN 4072
- Nennmaße = Federmaße
- lagenweise gestöckert

[mm] 21 24 28
112 ▄ ▄
132 ▄ ▄ ▄
152 ▄ ▄

Tabelle 53: Querschnitte für Sichtschalung (z.B. Fasebretter) 
aus nordischer Nadelschnittholzware:
- Sortierung u/s, HF (hobelfallend);
- techn. getrocknet KD auf u = 15% ± 3%;
- allseitig gehobelt, Nut + Feder;
- ggf. Sichtseite gefast;
- ggf. grundiert;
- Nennmaße = Federmaße;
- i. d. R. bundweise foliert.

[mm] 18,5 19,5 22,5 25,5 28,5
96 ▄ ▄

121 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄
146 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄
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5 Zus. Feuchteschutz unter Metalldeckungen

a Diffusionsoffene strukturierte Trennlage

Techn. Grundlage: Sonstiges Bauprodukt;
DIN EN 13 859-1 (CE-Kennzeichnung erforderlich).
Anwendung: Feuchteschutzbahnen unterhalb von Metallde-
ckungen die flächig auf Holzschalungen verlegt werden. 
Unterseitig der Metalldeckung anfallendes Kondenswasser 
wird über die strukturierte Wirrfasereinlage abgegeführt. Die 
Herstellerangaben zur Anwendung sind zu beachten (BAUTEIL 
Q • 2 • e; Q • 2 • g).
Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Befestigung: Breitkopfstifte im Bereich der Überdeckung.
Darstellung in Zeichnungen: 
Diffusionsoffene Feuchteschutzbahn.

Foto: MOLL pro clima

(x) Hersteller pro clima

(x) Fabrikat
Solitex UM 

connect
Technische Grundlage DIN EN 13 859-1

X Formate
Dicke [mm] 8,0 ±0,5
Breite [m] 1,50
Länge [m] 25

Materialhin-
weise

Rohmaterial
 PP- Gewirr, monolithi-

sche TEEE-Membran
Farbe anthrazit
Oberfläche PP-Gewirr
Brandverhalten E

X sd-Wert [m]  0,05 ±0,02

Lagerfähigkeit
lichtgeschützt unbe-

grenzt
Wassersäule [m] 10,0
Widerstand gegen 
Wasserdurchgang

W1

Temperaturbestän-
digkeit [°C]

-40 bis +100

(x)
Nagelausreißfestig-
keit [N] l/q

130 ±30/135 ±30

(x)
Höchstzugkraft 
[N/5 cm]  längs/quer

 220 ±15/170 ±15

Verarbeitung
Neigung

mind. 3° (Freibewittert 
ab 14°)

Temperatur [°C] k.A.
UV-Beständigkeit 3 Monate

X
Zusatzmaßnah-
men

empfohlene 
Stoßabklebung

Butylselbstklebestrei-
fen

Querstoß Duplex; Tescon Vana
Anwendung als 
Behelfsdeckung

Dachneigung
Freibewitterungszeit

Gewicht
[g/m2] 420 ±10
pro Rolle [kg] 15

Prüfungen, Hin-
weise

Ökolog. Zertifizierung –
Sicherheitsdatenblatt vorhanden

⇧ Erforderliche Angaben für die Ausschreibung/Bestellung
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1 Wärmeschutz, komprimierbar

a Spezialdämmstoffe Holzrahmenbau – Mineralwolle

Techn. Grundlage: DIN EN 13 162 
(CE-Kennzeichnung erforderlich).
Anwendung (siehe I • 0 • a)a: 
Wärmedämmstoffe (nicht druckbelastbar) für die 
Dämmung von vorgefertigten Holzbauelementen 
(Wand, Decke, Dach) mit Rippen im Rastermaß. 

Verarbeitung: Schneiden mit Messern.
Befestigungsmittel: Eigene Klemmwirkung an den seitlichen 
Oberflächen.
Darstellung in Zeichnungen: 
Komprimierfähiger Hohlraumdämmstoff. 

Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

a Empfehlenswert sind unbelüftete Konstruktionen. Bitte die Hinweise im Teil »BAUTEILE« beachten (siehe Q • 2 • c)

(x) Hersteller
Deutsche Rockwool 

GmbH & Co. KG
(x) Fabrikat Flexirock 035
X Technische Grundlage MW DIN EN 13 162
X Anwendungs-

gebiete
Bezeichnung WH WH
weitere Optionen DZ DZ

X Formate

Dicke [mm] T2 80 – 240
Breite [m] 0,575 und 0,600
Länge [m] 1,0
Lieferform Platte

X
Materialin-
weise

Rohmaterial Gestein
Bindemittel, Klebstoff Kunstharz
Holzschutz GK 0
Wasseraufnahme hydrophobiert
Brandverhalten X A1 (A1)

Rohdichte ρ [kg/m3] k.A.
Längenbezogener Strömungswider-
stand [kPa s/m2]

AF5 12

X
Wärmeleitfä-
higkeit λ 

Nennwert [W/mK]
≤0,0

4
0,034

Bemessungswert X 0,035
Wärmekapazität c [J/kgK] 840
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ [ ] 1

Prüfungen, 
Hinweise

Ökolog. Zertifizierung Blauer Engel

Schall-, Brandschutz
F 30- bis F 90-Konstruktio-

nen möglich
Sicherheitsdatenblatt vorhanden

⇧ Erforderliche Angaben für die Ausschrei-
bung/Bestellung

⇧ Bezeichnungsschlüssel für 
Mineralwolle (MW) auf den Ver-
packungen: 
MW – DIN EN 13 162 – (...) Sowie 
Mindestanforderungen an die 
Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10 
Tabelle 3.
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BAUTEILE – Inhaltsverzeichnis

Die »BAUTEILE« sollen eine Übersicht zu den wichtigsten Ge-
bäudekonstruktionen im modernen Holzbau geben. Dabei
sind Informationen aufgelistet, die das Bauteil als Ganzes be-
treffen. Die Kurzbezeichnungen der einzelnen Bauteil-
schichten werden in einer Legende erläutert (siehe
»Legende«). Dazu werden geeignete Bauprodukte empfoh-
len. In der rechten Spalte wird ein Verweis auf die entspre-
chenden Seiten im Teil »PRODUKTE« gemacht. So ist es
möglich zunächst ein geeignetes Bauteil auszuwählen und
sehr schnell eine Auswahl geeigneter Bauprodukte zu tref-
fen. Dieses soll die Planungs- und Recherchearbeit erleich-
tern.

Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Übersicht nach Feuerwiderstandsklassen  . . . . . . . . . . 361

Legende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Sohlplatte/Keller

N • 5– Trockenestrich (Wärmeschutz) . . . . . . . . . . . 364

a Estrichelemente auf Dämmplatten

b Estrichelemente auf Dämmschüttung

c Grunddämmung, Schüttung und minerl.
Werkstoffplatten

d Dielung auf gedämmter Kreuzlattung

e Altbaumod. – nachträgl. Dämmung Dielenboden

Außenwand

O • 1 – Holzrahmenbau VHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

a Beidseitige Beplankung mit Holzwerkstoffen

b Innenseitige Beplankung mit Gipswerkstoffen

c Gedämmte Installationsschicht

d Gedämmte Installationsschicht mit
OSB-Vollschalungen

e Rahmenwerk aus Holzwerkstoffträgern

f Gedämmte Grundlattung außen

g Leichtwand mit Fassadenbahn

h Tragende Installationsebene – Dämmschale außen

O • 2 – Holzrahmenbau WDVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

a Holzfaser-Dämmplatten

b »Fertighauswand« mit Installationsebene

c »Fertighauswand« mit Außensanierung

O • 3 – Holzrahmenbau, Verblendmauerwerk . . . . . . . 388

a Bekleidungen mit Holzwerkstoffen

O • 4 – Holzmassivbauart VHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

a nichttragende Dämmschale

O • 5 – Holzmassivbauart WDVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

a auf Lattung

O • 6 – Gebäudeabschlusswand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

a Holzrahmenbau ohne Witterungsschutz

b Holzrahmenbau mit Witterungsschutz

c Holzmassivbauart ohne Witterungsschutz

O • 7 – Mauerwerksbau einschalig –
Altbaumodernisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

a Innendämmung, Vollkontakt

b Innendämmung mit Holzständerwerk

c Innendämmung mit Plattendämmstoffen

d Außendämmung, Bekleidung hinterlüftet

e Außendämmung mit WDVS

f Außendämmung mit WDVS auf Lattung

O • 8 – Mauerwerksbau zweischalig –
Altbaumodernisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

a nachträgliche Kerndämmung

O • 9 – Fachwerksanierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

a Gefachmauerwerk mit Innenständerwerk

b Gefachdämmung und Innendämmung
ohne Luftschicht

c Innenständerwerk, Vollkontakt

Innenwand

P • 1 – als Holzständerwerk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

a Beplankung mit Holzwerkstoffen

b Beplankung mit Gipswerkstoffen

b Beplankung mit Gipswerkstoffen, nichttragend

b Beplankung mit Gipswerkstoffen, tragend

c Wohnungstrennwand
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Bezeichnungen für die Bauteilschichten
Platten (siehe auch »PRODUKTE« F • 0 • b bis F • 8 • a)

OSB – Tragende und/oder aussteifende Beplankung z.B. aus
OSB-3 bzw. OSB-4

UDP – Unterdeckplatte als wasserableitende Schicht unter
Hartdeckungen oder hinter Fassadenbekleidungen (Fas)

MB – Mineralische Bauplatte

PT –  Putzträgerplatte

GP – Gipsbauplatte (Gips-, Gipsfaserplatte)

BP – Tragende und/oder aussteifende Beplankung (auch
Schalung)

HWS – Holzwerkstoff als Platte oder Träger

Träger (siehe auch »PRODUKTE« G • 1 • a bis G • 4 • d)

Rw – Rahmenwerk z.B. aus KVH®

RwS – Rahmenwerk-Montageschwelle wie (Rw), 
aber Lärche/Douglasie-Kernholz

RwF – Rahmenwerk-Fußrähm (Vorfertigung)

RwK – Rahmenwerk-Kopfrähm

HME – Holz-Massiv-Element z.B. für Wände, Decken und Dä-
cher aus Brettsperrholz oder BS-Holz

VH – Vollholzträger (Deckenbalken, Sparren, Stiel o.ä.)

Lat – Lattung

QL – Querlattung

VS – Schalung aus Vollholz

DiI –  Dielung (Innenraum oder Terrasse/Balkon)

Met –  Metallprofil

Dichtungen (siehe auch »PRODUKTE« H • 0 • a bis H • 8 • a)

DB – Dichtklebeband

DD – Dacheindeckung

DDB – Dachabdichtungsbahn

DM – Dichtklebemasse

DP – Dichtprofil (Luftdichtung, Schlagregen)

DS – Dampfbremse, -sperre auch als Luftdichtung

DV – Dampfbremse-Variabel als feuchtevariable diffusions-
hemmende Schicht

LD – Luftdichtung

UDa – Unterdach, wasserdicht oder regensicher

UDB – Unterdeckbahn als wasserableitende Schicht unter
Hartdeckungen oder hinter Fassadenbekleidungen (Fas)

USB – Unterspannbahn

RS – Rieselschutz als diffusionsoffenen Bahn

SB – Sperrbahn in unterschiedlichen Anwendungen (siehe
Erläuterungen am Detail)

TL – Trennlage

VD – Vordeckung

Dämmstoffe (siehe auch »PRODUKTE« I • 0 • a bis I • 5 • f)

DAD – Dach/Decke, Außendämmung unter Deckungen

DAA – Dach/Decke, Außendämmung unter Abdichtungen

DZ – Dach, Zwischensparrendämmung

DI – Dach/Decke, Innendämmung

DEO – Decke/Bodenplatte (oberseitig) Dämmung unter Est-
rich ohne Schallschutzanforderungen

DES – Decke (oberseitig) Dämmung unter Estrich mit Schall-
schutzanforderungen

WAB – Wand, Außendämmung hinter Bekleidung

WAP – Wand, Außendämmung und Putz

WH – Wand, Holzrahmenbauweise

WI – Wand, Innenwanddämmung

WTR – Wand, Trennwanddämmung

PW – Wand, Dämmung zum Erdreich (Perimeterdämmung)

AS – Ausgleichsschüttung, Niveauausgleich z.B. bei Fußbö-
den

TD – Trittschall-Dämmschüttung oder -platten als Decken-
beschwerung

KD – Kerndämmung im Mauerwerk

Fassade (siehe auch »PRODUKTE« ab F • 4 • a und ab G • 7 • a)

Fas – Fassadenbekleidung (hinterlüftet)

WDVS – Wärmedämm-Verbundsystem, gewöhnlich als
Putzfassade

Putz – Putzsystem auf WDVS, mineralischen Putzträgerplat-
ten oder Mauerwerk

Sonstiges

LS – Luftschicht z.B. als Belüftungsebene

MW – Mauerwerk

Stb – Stahlbeton (Fundament, Geschossdecke, Balken o.ä.)

TE – Trockenestrich

E – Estrich (z.B. Zement, Anhydrit)

AM – Ausgleichsmörtel (z.B. Quellmörtel) auch Klebeschicht
aus Mörtel
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c Beidseitige Abdeckung mit Folienwerkstoffen

Legende 
Seite 363

Status: DIN Bez. Material
Dicke
[mm]

Bedarf 
pro m2

Zu-
schlag

Verweis auf 
PRODUKTE

Beschreibung:
• Dachkonstruktion mit rationellem 

handwerklichem Ausstattungsstan-
dard in der Nutzungsklasse NKL 1/2.

• Aussteifung durch Windrispen.

• Hinterlüftung der Dachdeckung in LS.

• Hinweise zum Schall- und Brand-
schutz im Glossar beachten.

DD Falzziegel, Betondachstein (B • 4 • a)

Lat1
Dachlattung NKL 2, GK 0, 
b/h ≥ 50/30 mm

30 3,0 m ~20%
G • 4 • d
(D • 6 • c)

LS
Konterlattung NKL 2, GK 0, als 
Luftschicht

24 1,3 m ~30% G • 4 • d

UDB
Wasserableitende Schicht als dif-
fusionsoffene Unterdeckbahn 
(Klasse 3 bis 5)

~0,5 1,0 m2 20%
H • 4 • b
(B • 4 • c)

VH
Sparrenlage NKL 1, KVH®
z.B. 80 x 200 mm; e = 75 cm

200
 1,3 m ~30% G • 1 • b

DZ
Komprimierfähiger Dämmstoff 
λ = 0,035 W/mK

0,15 m3 0% I • 1 • b

DS
Dampfbremse/Luftdichtung; 
2,0 ≤ sd ≤ 5 [m]

 ~0,5
1,0 m2 15% H • 1 • a

LD
Luftdichte Verklebung der Über-
lappungen

0,8 m
100%–
200%

H • 6 • a
H • 6 • c

Lat2 Sparlattung 24 2,5 m ~20% G • 4 • d
GP Gipsplatten GKB 12,5 1,0 m2 3%–5% F • 6 • b

Summe (ohne Eindeckung) 291,5

Bauphysikalische 
Kennwerte

Sparrendicken VH [mm] 160 180 200 220 240

Wärmeschutz nach 
DIN 4108

U-Wert [W/m2K]

Dämmstoff DZ
Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λ 

[W/mK]

0,035 0,247 0,223 0,203 0,186 0,172

0,032 0,233 0,21 0,191 0,175 0,162

Sommerlicher
Hitzeschutz nach 
DIN 4108

Spezifische Wärmekapazität c = 840 J/kgK (Mineralwolle)
Wärmespeicherka-
pazität

für die Bauteilschichten: DZ+GP 
(Gefachbereich)

Qsp = 14.660 J/(m2K) 

Temperaturamplitudenverhältnis TAV = 0,1837 (ca. 18%)
Phasenverschiebung φ = 1,627 rad (ca. 6,2 Stunden)

Feuchteschutz nach 
DIN 4108

Tauwassermenge sd-Werte:
2,0 bis 5 m (innen);
≤ 0,3 m (außen)

Fall a – tauwasserfrei
Trocknungsre-
serve

≥ 3,0 kg/(m2a)

Feuchtespeicherfähigkeit < 30 g/m2 
Anforderung an regensichere Dacheindeckungen 
(Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)

Für die zusätzliche wasserableitende Schicht 
UDB muss die Eignung nachgewiesen werden. 

Holzschutz nach 
DIN 68 800

Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus 
Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:

UDB Unterdeckung GK 0

DZ Dämmstoff GK 0

Schallschutz- Luft-
schall nach DIN 
4109-33
Tabelle 12

Bewertetes Schalldämm-Maß von:
1. Rw = 52 dB, wie rechts beschrieben
2. Rw = 57 dB, GP zweilagig 
3. Rw = 59 dB, GP dreilagig 

DD → Dachsteine (bei Ziegel ΔRw = -2 dB)
LS, Lat1 → wie oben angegeben
VH → Sparren; e ≥ 600 mm
DZ → Faserdämmstoffa; d ≥ 200 mm
Lat2b → wie oben angegeben
GP → Gipsfaserplattec; d ≥ 10 mm 

Brandschutz nach 
DIN 4102-4
Tabelle 10.20

Bauteilklassifizierung F 30-B 
als tragende Dach möglich:

DD →  beliebig, Anforderung Flugfeuer beachten
UDB → nicht erforderlich
VH →  keine Anforderungen
DZ → nicht erforderlich
GP → Feuerschutzpl. GKF, d ≥ 2 x 12,5 mm, 

mit UK e ≤ 500 mm

a Mineralfaser nach DIN EN 13 162 oder Holzfaser nach DIN EN 13 171 jeweils Anwendungsgebiet DZ, längenbezogener Strömungswiderstand jeweils 
min. 5 kPa s/m2

b Bei einem Ersatz durch Federschienen beträgt ΔRw = +2 dB. Die Dämmung von Lat2 kann eine weitere Verbesserung bringen.
c  nach EN 15 283-2, Rohdichte ρ ≥ 1100 kg/m3
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e Flach geneigtes Dach – Metalldeckung

Legende 
Seite 363

Status: DIN Bez. Material
Dicke
[mm]

Bedarf 
pro m2

Zu-
schlag

Verweis auf 
PRODUKTE

Beschreibung:
• Dachkonstruktion in der Nutzungs-

klasse NKL 1/2 für flach geneigte 
Dächer mit Metalldeckung (nicht 
selbsttragend).

• Einhaltung der Regeldachneigung 
erforderlich (B • 4 • b) bei Doppelsteh-
falzdeckung RDN ≥ 7°. 

• Achtung: Bei Metalldeckungen kann 
unterseitig in erheblichen Mengen 
Kondensat entstehen.

• Metalldächer heizen sich bei Sonnen-
einstrahlung auf. Dies fördert die Aus-
trocknung nach innen. BP als 
Vollholzschalung ist in diesem Sinne 
feuchteaktiver als ein Holzwerkstoff.

• Eine gute Unterlüftung LS der Dach-
schalung BP gewährleistet das Ablüf-
ten der Feuchte. 

DD
Metalldeckung (Doppelstehfalz, Darstellung symbolisch), ggf. 
auf strukturierter Trennlage ( nach Herstellerempfehlung)

H • 5 • a

BP
Holzschalung NKL 2, d ≥ 24 mm, 
b ≤ 0,16 m, Nut + Feder

24 1,00 3%–5%
G • 4 • c
(D • 6 • e)

LS

Konterlatte NKL 2, GK 0, als Luft-
schicht, Dicke je nach Dachnei-
gung [51], RDN ≥ 7°:
DN ≥ 5° ⇒ ≥ 20 mm
 (40 mm empfohlen)

40 1,3 m ~30%
G • 4 • d
(D • 6 • c)

UDB

Wasserableitende Schicht als 
regensichere, diffusionsoffene 
Unterdeckung sd ≤ 0,3 m, 
Klasse 3 bis 5

1 1,0 m2 20%
H • 4 • a
(B • 4 • c)

VH
Sparrenlage KVH®
z.B. 60 x 200 mm; e ≤ 78 cm

200
 1,3 m ~30% G • 1 • b

DZ
Komprimierfähiger Dämmstoff 
λ = 0,035 W/mK

0,20 m3 0% I • 1 • b

DS
Dampfbremse/Luftdichtung; 
2,0 ≤ sd ≤ 5,0 [m]

1
1,0 m2 15% H • 1 • a

LD
Luftdichte Verklebung der Über-
lappungen

0,8 m
100%–
200%

H • 6 • a
H • 6 • c

Lat Sparlattung
24

2,0
50%–
150%

G • 4 • d

DI Dämmstoff λ = 0,035 W/mK 0,92 m2 0% I • 1 • e
GP Gipsplatten GKB 12,5 1,0 m2 3%–5% F • 6 • b

Summe (ohne Eindeckung) 303

Bauphysikalische 
Kennwerte

Dämmstoff DZ gedämmte Querlattung DI Sparrendicken VH [mm]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 

λ [W/mK]
d [mm] 160 180 200 220 240

Wärmeschutz nach 
DIN 4108

U-Wert [W/m2K]

0,032 0,032
24 0,201 0,183 0,167 0,154 0,143
40 0,186 0,170 0,156 0,144 0,135
60 0,170 0,156 0,144 0,134 0,126

0,035

ohne Dämmung 0,246 0,221 0,200 0,183 0,168

0,032
40 0,196 0,179 0,165 0,153 0,143
60 0,179 0,165 0,152 0,142 0,133

0,035
24 0,216 0,196 0,179 0,165 0,153
40 0,199 0,182 0,167 0,155 0,144
60 0,182 0,167 0,155 0,144 0,135

0,040
24 0,219 0,198 0,181 0,167 0,155
40 0,203 0,185 0,170 0,157 0,146
60 0,187 0,171 0,158 0,147 0,138

Feuchteschutz nach 
DIN 4108

Tauwassermenge sd-Werte:
2,0 bis 5 m (innen);
≤ 0,3 m (außen)

Fall a – tauwasserfrei
Trocknungsre-
serve

≥ 3,0 kg/(m2a)

Feuchtespeicherfähigkeit > 200 g/m2

Anforderung an regensichere Dacheindeckungen 
(Klasse 3 bis 5, siehe B • 4 • c)

Für die zusätzliche wasserableitende Schicht 
UDB muss die Eignung nachgewiesen werden.

Holzschutz nach 
DIN 68 800

Das Bauteil entspricht dem Anhang A aus 
Teil 2 der Norm und damit der GK 0, wenn:

UDB Unterdeckung GK 0

DZ Dämmstoff GK 0
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gende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt«
- Teil 7 »Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke 

DIN EN 15 497:2014-07«
[50] DIN 68 365 »Schnittholz für Zimmererarbeiten – Sortie-

rung nach dem Aussehen – Nadelholz«
[51] DIN 68 800 »Holzschutz« (siehe Abschnitt E • 2)

- Teil 1 »Allgemeines«
- Teil 2 »Vorbeugende bauliche Maßnahmen (...)«
- Teil 3 »Vorbeugender Schutz von Holz mit Holz-

schutzmitteln«
- Teil 4 »Bekämpfungsmaßnahmen gegen Holz zerstö-

rende Pilze und Insekten«

Das Schlagwortverzeichnis enthält eine Liste der in den
Konstruktionshilfen erwähnten Normen.
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A

Ausgleichsfeuchte

siehe Gleichgewichtsfeuchte.

Auslieferungsfeuchte

als Feuchtegehalt H in Prozent bezogen auf die Trockenmas-
se. Bestimmung nach DIN EN 322. Die Auslieferungsfeuchte
bezieht sich auf den Zustand im Herstellwerk. Auf dem
Transportweg und den Lagerstationen zur Baustelle kann
die Holzfeuchte abweichen.

Austrocknungsreserve

siehe Trocknungsreserve

B

Bauartgenehmigung, allgemeine

An Bauprodukte nach europäisch-harmonisierten Normen
können produktspezifische nationale Anforderungen nicht
(mehr) gestellt werden. Mit der dadurch erforderlichen No-
vellierung des deutschen Baurechtes erfolgte eine deutliche
Abgrenzung von produktspezifischen Anforderungen (Ver-
wendbarkeit) zu den Bauarten (Anwendbarkeit), also dem
Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen.
Vor diesem Hintergrund wurde die allgemeine Bauartge-
nehmigung (aBG) als neuer Nachweistyp geschaffen, um die
Einbaubedingungen europäisch-harmonisierter Baupro-
dukte „nachregeln“ zu können. Das bedeutet: Immer dann,
wenn aus Sicht des deutschen Baurechts die Einbaubedin-
gungen in der europäisch harmonisierten Spezifikation
nicht ausreichend bestimmt sind, um das nationale Sicher-
heitsniveau des Bauwerkes (z. B. Standsicherheit, Brand-
schutz, Gesundheitsschutz) zu erreichen, kann eine zusätzli-
che aBG erforderlich werden. Dies ist unter anderem in der
jeweiligen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mung (VV TB) der Bundesländer festgelegt. Die allgemeine
Bauartgenehmigung (aBZ) darf lediglich Regelungen ent-
halten, die den Einbau bzw. das korrekte Zusammenfügen
der jeweiligen Bauart betreffen. 

Nur für Bauprodukte, die nicht europäisch harmonisiert sind,
können auch national produktspezifische Anforderungen
im selben Dokument geregelt werden. Hier wird ein „kombi-
nierter“ Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweis
­ausgestellt. Dieser wird dann als „allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung“ (abZ/
aBG) bezeichnet.

Bauregelliste

wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) heraus-
gegeben. Danach wird festgelegt, nach welchen techni-
schen Regeln Bauprodukte herzustellen sind. Dies ist mit
dem Übereinstimmungsnachweis zu dokumentieren.

• Dem Teil A1 kommt zunächst die größte Bedeutung zu. 
Hier sind die geregelten Bauprodukte aufgenommen, 
denen nach den Landesbauordnungen eine erhebliche 

Bedeutung für die Tragfähigkeit und/oder Schutzfunkti-
onen zukommt. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem Ü-

Zeichen.
• Der Teil A2 enthält nicht vollständig geregelte Baupro-

dukte, die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren 
beurteilt werden können.

• Die Teile B1 und B2 sind vergleichbar aufgeteilt, jedoch 
erfolgt die Regulierung im Gegensatz zum Teil A nach 

den europäischen Regeln1. Die Kennzeichnung erfolgt 
mit CE-Kennzeichnung.

• Bauprodukten nach dem Teil C kommt eine untergeord-
nete Rolle zu, Regeln dafür gibt es nicht, somit können 
diese Produkte kein Ü-Zeichen tragen.

Nach den Änderungen durch die europäischen Regelungen
zu den Bauprodukten hat es Veränderungen gegeben. In
diesem Zusammenhang wurde die Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (VV TB) eingeführt.

Baustoffklasse

ist die Klassifizierung von Baustoffen hinsichtlich des Brand-
schutzes unter bauaufichtlichen Gesichtspunkten. Unter-
schieden werden die Baustoffklassen A (nicht brennbar) und
Baustoffklassen B (brennbar), siehe auch:

• »PLANUNG« B • 7 • b »Baustoffklassifizierung, Bauteilklas-
sifizierung«

• »PLANUNG« B • 7 • d »Unterschied Baustoffklasse/Feuer-
widerstandsklasse«

tragendes Bauteil

Bauteil, das hinsichtlich der Standsicherheit der baulichen
Anlage, der Standsicherheit der Teile der baulichen Anlage
oder hinsichtlich der eigenen Standsicherheit nicht nur von
untergeordneter Bedeutung ist.

Dagegen ist ein nicht tragendes Bauteil hinsichtlich der
Standsicherheit der baulichen Anlage, der Standsicherheit
der Teile der baulichen Anlage und hinsichtlich der eigenen
Standsicherheit nur von untergeordneter Bedeutung. Von
Bauteilen untergeordneter Bedeutung geht im Versagens-
fall in der Regel nur eine relativ geringe Gefahr aus. 

Anmerkung: Nicht geregelte Bauteile/Bauprodukte unter-
geordneter Bedeutung sind in der Liste C des Deutschen In-
stituts für Bautechnik aufgeführt. 

(Quelle: [51] Teil 1)

Bauteilklassen

siehe Feuerwiderstandsklassen

Beanspruchung

(Begriff aus dem EC 5) 

Sowohl die Beanspruchung des Bauwerkes als auch die Ma-
terialeigenschaften beruhen auf statistischen Erhebungen,
der Wahrscheinlichkeitstheorie. Es handelt sich um Annah-
men, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffen – die cha-
rakteristischen2 Werte.

1 Harmonisierte europäische Normen und europäische technische Zulassungen.
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Luftdichtheit

einer Gebäudehülle wird mit der Luftdurchlässigkeitsprü-
fung bestimmt. Die Luftdichtheit wird i. d. R. durch die
raumseitige Bekleidung der umschließenden Bauteile her-
gestellt. An ein Gebäude können unterschiedliche Anforde-
rungen gestellt werden:

• keine Anforderungen, bei Gebäuden untergeordneter 
Verwendung.

• geringe Anforderungen, z. B. im Altbau, die individuell 
vereinbart werden können

• normale Anforderungen, bei Neubauten, n50 ≤  3,0 h-1

• erhöhte Anforderungen, bei Neu- und Altbauten mit 

Lüftungsanlage, n50 ≤  1,5 h-1

• extreme Anforderungen, bei Passivhäusern, n50 ≤  0,6 h-1

Je nach Anforderung müssen die Werkstoffe der luftdichten
Ebene unterschiedlich ausgebildet sein: 

• Stöße und Anschlüsse hinterlegt,
• Stöße und Anschlüsse verklebt,

• Luftdurchlässigkeit von Bahnen und Platten sind 
geprüft und Stöße und Anschlüsse verklebt.

Siehe auch »PLANUNG« B • 6 • a, u. a. die Grenzwerte für Luft-
dichtheit. 

Luftdurchlässigkeitsprüfung 

ist die Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden
im Differenzdruckverfahren nach DIN EN 13 829, die Luft-
dichtheit von Gebäuden (Neu- und Altbau) – auch Blower-
Door-Prüfung15 genannt. Die Luftdurchlässigkeitsprüfung
wird schon im Rohbau zur Lokalisierung von Fehlstellen der
Luftdichtheitsebene eingesetzt. Rechtsverbindlichkeit be-
steht im Sinne einer Abnahme und im Zusammenhang mit
den Anforderungen nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG
allerdings erst bei einer Fertigstellung des Gebäudes. Somit
kann es sinnvoll sein zwei Luftdurchlässigkeitsprüfungen
durchzuführen.

Kenngröße für die Luftdichtheit ist der n50-Wert. Der n50-
Wert beschreibt den Luftaustausch bei einer Druckdifferenz
von 50 Pascal16 zwischen innen und außen. Dabei wird der
Volumenstrom in Verhältnis zum beheizten Gebäudevolu-
men gestellt17 .

Beispiel: Das beheizte Luftvolumen eines Gebäudes beträgt
400 m3. Eine Messung hat einen Volumenstrom von
1200 m3/h ergeben. Somit beträgt der n50-Wert:

1200 m3/h/400 m3 = 3,0 h-1

Luftfeuchte

wird unterschiedlich angegeben: 

•  absolute Luftfeuchte [g/m3]
• Wasserdampfdruck [Pa]
•  relative Luftfeuchte [%]

Die Grafik zeigt die Grenzlinie der Sättigung von Luft mit
Wasserdampf in Abhängigkeit von der Temperatur. Die rela-
tive Luftfeuchte beträgt an der Grenzlinie 100%. Das einge-
tragene Beispiel beantwortet die Frage, wie weit die Luft mit
20°C mit der Feuchte 50% abkühlen darf, bis die Sättigung
erreicht ist. Kühlt die Luft weiter ab, entsteht Kondensat.

Der Kurvenverlauf in der Grafik deutet das sehr unterschied-
liche Aufnahmevermögen der Luft für Wasserdampf enspre-
chend der Temperatur an. Dieser Zusammenhang hat für
das Bauwesen eine außerordentliche Bedeutung. Viele Phä-
nomene von Kondensatbildung beruhen auf diesem Zusam-
menhang.

Luftschall

Ausgehend von den Schallquellen werden die Schallwellen
über die Luft in angrenzende Bauteile übertragen. Diese ge-
raten in Schwingungen und geben ihrerseits die Schallwel-
len auf der abgewandten Seite nur noch gedämpft zu den
Nebenräumen ab. Das Maß der Dämpfung heißt bewertetes
Schalldämm-Maß R´w [dB] für den Rechenwert. Der »Strich«
gibt an, dass auch die flankierenden Bauteile berücksichtigt
sind. Deren Einfluss lässt sich rechnerisch erfassen.

15 »Blower-Door« ist die Markenbezeichnung für ein Prüfgerät.
16 Entspricht dem Druck einer Wassersäule von ~5 mm oder dem Staudruck auf einer Fläche bei einer Windgeschwindigkeit von rund 9 m/s (entspricht 

einer Windstärke in Beaufort von 4 bis 5).
17 Weitere Hinweise: »Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. – FLiB«, http://www.flib.net.
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lassen. Es gilt, dass bei höherwertigen trennenden Bauteilen,
die Bedeutung der Nebenwege zunimmt. 

Holzbauunternehmen sollten berücksichtigen, dass die
schalldämmende Wirkung von trennenden Bauteilen jeder-
zeit leicht nachprüfbar ist. Das Unternehmen haftet für die
Erfüllung der vereinbarten Beschaffenheit des Bauteils (wei-
tere Hinweise dazu siehe »PLANUNG« Abschnitt B • 8
»Schallschutz«.

Weitere Hintergrundinformationen unter:

• Körperschall
• Luftschall

Schalung

Flächiger Belag aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten
auf einer Holzkonstruktion. Dieser Begriff ist eher umgangs-
sprachlich geprägt und technisch oft unkonkret. Zudem
wird „Schalung“ unterschiedlich angewendet und ist für sich
stehend somit uneindeutig.

• Bretter, die für Schalungen verwendet werden.
• Betonschalung als Hilfskonstruktion zur Formgebung 

vor dem Betonieren.
• Dachschalung als tragende Beplankung unter:

- Dachabdichtungen,
- flächigen Dämmlagen,
- nicht selbsttragenden Metalldeckungen (z. B. Stehfalz-
deckung).
Bei Brettern beträgt die Mindestdicke 24 mm, bei Holz-
werkstoffen 22 mm. Es ist jeweils eine Nut-Feder-Verbin-
dung erforderlich.

• Dachschalung als nicht tragende Unterdachschalun-

gen bei Steildächern oder flach geneigten Dächern. 

Sie dient als Unterlage für Unterdeckbahnen und 

Unterdachbahnen mit einer Mindestdicke von 18 
mm, eine Nut-Feder-Verbindung ist bei Brettern nicht 
erforderlich.

• Gesimsschalung sind Bekleidungen von Dachrän-
dern und Dachüberständen

Von dem Begriff „Schalung“ leiten sich weder Anforderun-
gen an die Güte von Brettern noch deren Querschnitt oder
Profil ab. Allerdings leiten sich Mindestanforderungen von
der Art der Anwendung ab (vgl. Seite G • 4 • c).

Schallabsorptionsgrad

Der Schallabsorptionsgrad a beschreibt das Verhältnis der
nicht reflektierten (nicht zurückgeworfenen) zur auftreffen-
den Schallenergie.

• Bei vollständiger Reflexion ist a = 0, 
• bei vollständiger Absorption ist a = 1.

Schalldämm-Maß

siehe Luftschall

Schlagregenschutz

Schlagregenbeanspruchung bei Wänden entsteht bei Re-
gen und gleichzeitiger Windanströmung auf die Fassade.
Tragende Bauteile und Wärmedämmschichten sollen konst-

ruktiv oder durch Auswahl geeigneter Baumaterialien vor
unzuträglicher Feuchteerhöhung geschützt werden.

Regelungen zum Schlagregenschutz sind DIN 4108-3 [41] zu
entnehmen. Weitere Informationen siehe »PLANUNG« 
D • 1 • d »Schlagregenschutz«.

Schnittklassen (SKL)

wurden bis zum Jahr 2008 in der DIN 68365 definiert. Es han-
delt sich um Definitionen über das Ausmaß von Baumkan-
ten (Waldkanten) an einem Holzquerschnitt für Zimmererar-
beiten. Es wurden die Schnittklassen S, A, B, C definiert. „S“
bedeutete scharfkantig. Mit der Neubearbeitung (Ausgabe
2008-12) wurden die Schnittklassen abgeschafft.

Auch heute sind in Ausschreibungen noch die Anforderung
Schnittklasse zu finden, oft als SKL A/B. Dies hat keine Regel-
grundlage und ist unnötig. Die heute obligatorische Festig-
keitsklasse / Sortierklasse implementiert das Ausmaß der
Baumkante (siehe Holzsortierung). Nur bei höheren Anfor-
derungen sollte das Ausmaß der Baumkante beschrieben
werden, z. B. „scharfkantig“. Handelt es sich um sichtbar blei-
bende Querschnitte, so ist die Güteklasse 1 nach DIN 68365
empfehlenswert (siehe E • 3 • c).

Schwind- und Quellkoeffizient α

bei Luftfeuchteänderung von 30% auf 85% bei 20 °C.

Schwindverformung

bezeichnet das Maß an Querschnittsreduzierung bei Feuch-
teabnahme des Holzes. DIN EN 1995-1-1/NA legt in Tabelle
NA.7 für europ. Nadelholz den Wert 0,25% pro 1% Änderung
der Materialfeuchte fest.

Die »2,5 mm Faustformel« bedeute, dass Holz mit einer Brei-
te von 100 mm Breite um 2,5 mm auf 97,5 mm schwindet,
wenn die Holzfeuchte sich um 10%  verringert. Für die Quell-
verformung gilt das Umgekehrte.

Abb. 6: Holz verformt sich bei Holzfeuchteänderung unterschied-
lich: 
radial = Schnitt durch die Markröhre; 
tangential = entlang der Jahrringe. 
Auf Grund dieser Unterschiedlichkeit entstehen bei den Holzarten 
unterschiedlich ausgeprägt Trockenrisse, Verformungen.
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Abb. 9: Begriffe zum sommerlichen Hitzeschutz.

Temperaturleitzahl

oder Temperaturleitfähigkeit a [m2/s], ist ein Maß für die
Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Temperaturänderung
in einem Körper. Eine Temperaturänderung pflanzt sich um
so rascher fort, je größer das Wärmeleitvermögen ist und je
kleiner die spezifische Wärmekapazität und die Dichte sind. 

a = λ/ρ x c

Die Temperaturleitzahl ist die Basis zur Ermittlung der Pha-
senverschiebung. Tab. 19 zeigt den Vergleichswert Tempe-
raturleitzahl am Beispiel von druckfesten Dämmstoffen.

Thermografie

 In der Bautechnik werden Wärmebrücken an Außenbautei-
len von Gebäuden werden mittels einer Infrarotkamera
sichtbar (Wärmebildaufnahmen). 

Thermoplast

Kunststofftyp, der sich innerhalb eines bestimmten Tempe-
raturbereiches beliebig verformen lässt, ohne sich chemisch
zu verändern. Seine Verformbarkeit wird durch Kettenmole-
küle erreicht, die nicht chemisch vernetzt sind. Thermoplas-
te weisen folgende Grundmerkmale auf: zähhart bis spröde
bei Raumtemperatur, schmelzbar, schweißbar, quellbar, lös-
lich, neigen zum Kriechen.

Bei den Klebstoffen werden Thermoplaste in Form von
Schmelzklebern verwendet.

Tränkbarkeit

die Klassifikation der Tränkbarkeit (siehe E • 1 • e »Holzar-
ten«) von Holz erfolgt in Analogie zu den Angaben in der
DIN EN 350-2. Es werden vier Tränkbarkeitsklassen unter-
schieden: 

• Durchlässigkeit für Flüssigkeiten gut (Tränkbarkeits-
klasse 1). Das Holz ist einfach zu tränken; Schnittholz 
wird bei Druckbehandlung ohne Schwierigkeiten voll-
ständig durchdrungen.

• Durchlässigkeit für Flüssigkeiten mäßig (Tränkbarkeits-
klasse 2). Das Holz ist ziemlich einfach zu tränken; in der 
Regel ist eine vollständige Durchdringung nicht mög-
lich, nach zwei bis drei Stunden Druckbehandlung kann 
jedoch in Nadelhölzern mehr als 6 mm Eindringung 
senkrecht zur Faserrichtung erreicht werden und in 
Laubhölzern wird ein großer Anteil der Gefäße durch-
drungen. 

• Durchlässigkeit für Flüssigkeiten schlecht (Tränkbar-
keitsklasse 3). Das Holz ist schwierig zu tränken; drei bis 
vier Stunden Druckbehandlung ergeben nicht mehr als 
3-6 mm Eindringung senkrecht zur Faserrichtung.

• Durchlässigkeit für Flüssigkeiten sehr schlecht (Tränk-
barkeitsklasse 4). Das Holz ist praktisch nicht tränkbar; es 
nimmt auch nach drei bis vier Stunden Behandlungs-
dauer nur wenig Schutzmittel auf. Die Eindringung ist 
sowohl in Längsrichtung als auch senkrecht dazu mini-
mal. 

Die Tränkbarkeit ist abhängig von der individuellen Struktur
einer Holzart. Die Durchlässigkeit des Holzes, auch Permea-
bilität bzw. Wegsamkeit genannt, ist daher je nach Holzart
sehr verschieden. 

Saftfrisches Splintholz ist stets sehr durchlässig, da ihm im
stehenden Stamm die Aufgabe der Leitung von Wasser und
darin gelösten Nährstoffen obliegt.

Während der Trocknung nimmt die Durchlässigkeit bei zahl-
reichen Arten ab, besonders ausgeprägt bei Fichte, bei der
ein irreversibler Tüpfelverschluss erfolgt, so dass die Fichte
praktisch undurchlässig wird.

Kernholz ist im allgemeinen aufgrund von Thyllen, extremen
Tüpfelverschluss und Kernstoffeinlagerungen in das Ge-
fäßsystem schlecht bis extrem schwer durchlässig für Flüs-
sigkeiten. In axialer Richtung (parallel zur Faserrichtung) ist
die Durchlässigkeit wesentlich besser als in radialer oder tan-
gentialer Richtung.

Über die Holzstrahlen ist die Durchlässigkeit in radialer Rich-
tung besser als in tangentialer.

Trennschicht

ist eine flächige Trennung von Werkstoffen, um Wechselwir-
kungen zwischen Schichten zu vermeiden [8].

Trittschallschutz

siehe Körperschall

Tabelle 19: Vergleich verschiedener Dämmstoffe zum som-
merlichen Hitzeschutzes.

Beispiel

Rohdich-
te

Wärme-
leitfähig-
keit

Spez. 
Wärme-
kapazität

Tempera-
turleit-
zahl

ρ

[kg/m3]

λ 

[W/m K]

c 

[J/kg K]

a 

[cm2/h]
Holzfaser-
dämmpl.

~150 0,040 2.100 4,6

Steinwolle ~100 0,036 840 15,4

PS-Hart-
schaum

~30 0,035 1.450 29,0

PUR-Hart-
schaum

~30 0,024 1.400 20,6
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V

Verformungsbeiwert

(kdef, Begriff aus dem Sicherheitskonzept der DIN EN 1995-
1-1, Eurocode 5 im Zusammenhang mit »Kriechen«) 

Tragwerke verformen sich aufgrund der Einwirkungen von
Lasten. Ein Teil dieser Verformungen gelten als elastische
Verformungen. Diese stellen sich nach Beendigung der Ein-
wirkung vollständig wieder zurück. Ein anderer Teil der Ver-
formungen gehen auf plastische Verschiebungen zurück,
die zum Einen im Bereich der Anschlüsse zu finden sind (z.B.
Verschieblichkeit der Verbindungsmittel), zum Anderen im
Material selbst. Wir wissen aus historischen Gebäuden, dass
sich aus den genannten Gründen erhebliche bleibende Ver-
formungen einstellen können. Diese sind dann am größten,
wenn neben einer hohen ständigen Last eine höhere Holz-
feuchte vorliegt. Dieser Zusammenhang wird auch als »Krie-
chen« bezeichnet.

DIN EN 1995-1-1 berücksichtigt die bleibende Verformung
mit dem Verformungsbeiwert kdef. Diese Werte sind zur
Übersicht den Abschnitten F und G (»PRODUKTE«) aufge-
führt.

Verschleißbauteil (VB)

nichttragende Bauteile, welche aufgrund von Abnutzungs-
beanspruchungen (z.B. Bewitterung) geringere Nutzungs-
dauern aufweisen als sie für tragende Bauteile gefordert
werden; sie können ohne größeren Aufwand und Kosten er-
neuert und ausgetauscht werden (Quelle: [15]).

Es wird empfohlen derartige Bauteile in den Planunterlagen
deutlich zu kennzeichnen und mit dem Auftraggeber darü-
ber eine Vereinbarung zu treffen.

Vollholz

ist die Bezeichnung für entrindete Rundhölzer und Bauhöl-
zer (Kanthölzer, Bohlen, Bretter, Latten22) aus Nadel- oder
Laubholz (DIN EN 14 081). 

Vordeckung

ist eine Abdeckung z.B. von Holzschalungen vor der Weiter-
arbeit, also vor dem Ausführen der eigentlichen Dachde-
ckung, Abdichtung oder Außenwandbekleidung. Je nach
Art und Ausführung der Vordeckung kann sie auch als Be-
helfsdeckung dienen oder zu einem Unterdach oder einer
Unterdeckung beitragen [8].

W

Wand-/Dachgewicht

Angabe bei »BAUTEILE« zur Abschätzung von Kranlasten
sind die Bauteilgewichte angegeben.

Wandtafeln

in einigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (Z)
werden zulässige Horizontallasten für Wandtafeln angege-
ben. Siehe dazu »PRODUKTE« F • 0 • a »Einführung«.

Warmdach

siehe Wärmeschutz im Dach

Wärmedurchgangswiderstand RT [m² K/W]

bezeichnet den Widerstand, der von allen Schichten eines
Bauteils und den Bauteiloberflächen gemeinsam einem
Wärmestrom entgegengesetzt wird.  Rechnerisch ergibt sich
der Wärmedurchgangswiderstand RT aus der Summe aller
Wärmedurchlasswiderstände R (für jede einzelne Material-
schicht eines Bauteils) und den beiden Wärmeübergangswi-
derständen RS der Bauteiloberflächen innen und außen): 

RT = Σ R + Σ RS

Der Kehrwert 1/RT bildet den U-Wert des Bauteils oder an-
dersherum: Ist der gewünschte U-Wert bekannt, so lässt
sich der Wärmedurchgangswiderstand RT ermitteln durch
1/U-Wert = RT.

Beispiel: U-Wert = 0,2 W/m² K

RT = 1/0,2 W/m² K = 5,0 m² K/W

Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]

bezeichnet den Widerstand, den ein homogenes Material ei-
nem genau definierten Wärmestrom entgegensetzt. Wäh-
rend die Wärmeleitfähigkeit den Vergleich von Materialien
unabhängig von deren Dicke zulässt, kann mittels des Wär-
medurchlasswiderstandes die tatsächliche Dämmwirkung
einer Bauteilschicht beschrieben werden. Der Wärmedurch-
lasswiderstand errechnet sich aus der Dicke der Bauteil-
schicht dividiert durch die Wärmeleitfähigkeit des Materi-
als: R = d/λ. 

Wärmeübergangswiderstand RS [m² K/W]

beschreibt die Wärmedämmeigenschaft der Stoffgrenze,
des an der Bauteiloberfläche anliegenden Fluids (Luft).  Der
Widerstand der inneren Bauteilfläche wird mit Rsi bezeichnet
und der Widerstand der äußeren Bauteilfläche mit Rse. Die
Werte für die innere Bauteiloberfläche Rsi unterscheiden sich
je nach Richtung des Wärmestroms (DIN EN ISO 6946).

22 Siehe »PLANUNG« E • 3 • c »Holzsortierung« und D • 6 • b.

Tabelle 21: Beispiele von Wärmedurchlasswiderständen R typi-
scher Bauteilschichten.

Bauteilschicht

Dicke
Wärmeleit-
fähigkeit

R = d/λ

d

[m]

λ 

[W/m K]

R 

[m2 K/W]

OSB-Platte 15 mm 0,015 0,130 0,115

Holzfaser 60 mm 0,06 0,04 1,5

Mineralwolle 200 mm 0,20 0,032 6,25
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Hersteller 

Hersteller und Produkte

Agepan System c/o Sonae Arauco Deutschland GmbH 
D-49716 Meppen
Internet: www.sonaearauco.com/agepan
Technik: +49 5931 405316

Agepan System
Agepan DWD 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3 • a
Agepan DWD black. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3 • a
Agepan DWD protect N+F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3 • a
Agepan THD Putz 050  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 3 • a
Agepan THD Static Putz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 3 • a
Agepan OSB 3 Ecoboard EN 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • a
Agepan OSB 4 Ecoboard EN 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • a
Agepan TEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 5 • c
Agepan THD N+F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3 • b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2 • b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2 • c
Agepan THD Install . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2 • c
Agepan THD Static  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3 • b
Agepan UDP Inside N+F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 2 • c
Agepan UDP N+F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3 • b
Agepan Trockenschüttung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I • 5 • d
BAUTEILE (ABP)
Holzrahmenbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O • 1 • d
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O • 2 • a

Agrop Nova a.s. 
CZ-79843 Ptení
Internet: www.novatop-system.com
Technik: www.novatop-system.cz/de/kontakte

3-Schicht Platte Novatop STAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • e
Novatop Static  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • e
Novatop Acoustic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 2 • b
Novatop Element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G • 3 • c
Novatop Open  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G • 3 • c
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G • 3 • e
Novatop Solid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G • 3 • b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G • 3 • d

Holzwerke Bullinger GmbH & Co. KG 
D-16818 Werder-Neuruppin
Internet: www.bullinger.de
Technik: +49 33920 666-0

Brettschichtholz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G • 1 • d
BSH-Deckenelemente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G • 3 • a

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
D-23970 Wismar
Internet: www.egger.com/bauprodukte
Technik: +49 3841 30121260

Egger DHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 3 • a
Egger Ergo Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • a
Egger Konstruktionsvollholz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G • 1 • b
Egger OSB 3 E0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • a
Egger OSB 4 TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • b

elka Holzwerke GmbH
D-54497 Morbach 
Internet: www.elka-holzwerke.eu
Technik: +49 6533 956-332

elka-Spanplatte P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 2 • a
esb P5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • d
esb Plus P5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F • 1 • d

EuroTec GmbH
D-58099 Hagen
Internet: www.eurotec.team
Technik: +49 2331 6245-109

Atlas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 2 • a
KonstruX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 1 • a
KonstruX ST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 1 • a
Magnus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 2 • a
Paneltwistec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 1 • a
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 2 • b
Topduo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 1 • a
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 2 • b
Pedix V 140+50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 3 • a
Pedix V 190+100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 3 • a
Pedix HV B500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 3 • a
Pedix HV B500+50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 3 • a

Fermacell GmbH
siehe James Hardie Europe GmbH

fischerwerke GmbH & Co. KG
D-72178 Waldachtal
Internet: www.fischer.de
Technik: +49 7443 12-4000

Power-Fast FPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 2 • b
PowerFull II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K • 1 • a
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